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Zusammenstellung der namentlichen Ab-
stimmungen zu den Entwürfen eines 
Arbeiterrentenversicherungs - Neurege-
lungsgesetzes und eines Angestellten-
versicherungs-Neuregelungsgesetzes: 

1. über die gleichlautenden Änderungs-
anträge der Fraktion der SPD (Um-
druck 893 Ziffer 1) und der Fraktion 
des GB/BHE (Umdruck 896 Ziffer 1) 
auf Streichung des § 4 Abs. 1 Nr. 1 in 
Art. 1, 

2. über die  Änderungsanträge der Frak-
tion der SPD zu § 1252 Abs. 2 des Ar-
beiterrentenversicherungs - Neurege-
lungsgesetzes (Umdruck 893 Ziffer 19) 
und § 23 Abs. 2 des Angestellten-
versicherungs - Neuregelungsgesetzes 
(Umdruck 893 Ziffer 20), 

3. über die Änderungsanträge der Frak-
tion der SPD zu § 1253 Abs. 3 des Ar-
beiterrentenversicherungs - Neurege-
lungsgesetzes (Umdruck 893 Ziffer 21) 
und § 24 Abs. 3 des Angestellten-
versicherungs - Neuregelungsgesetzes 
(Umdruck 893 Ziffer 24), 

4. über die  Änderungsanträge der Frak-
tion der SPD zu § 1253 Abs. 3 b des Ar-
beiterrentenversicherungs - Neurege-
lungsgesetzes (Umdruck 893 Ziffer 23) 
und § 24 Abs. 3 b des Angestellten-
versicherungs - Neuregelungsgesetzes 
(Umdruck 893 Ziffer 26), 

5. über die  Änderungsanträge der Frak-
tion der SPD zu § 1252 Abs 2 des Ar-
beiterrentenversicherungs - Neurege-
lungsgesetzes (Umdruck 893 Ziffer 19) 
und § 23 Abs. 2 des Angestellten-
versicherungs - Neuregelungsgesetzes 
(Umdruck 893 Ziffer 20), 

6. über den § 1252 des Arbeiterrenten-
versicherungs - Neuregelungsgesetzes 
und den § 23 des Angestelltenversiche-
rungs - Neuregelungsgesetzes in der 
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und § 29 Abs. 1 a des Angestellten-
versicherungs - Neuregelungsgesetzes 
(Umdruck 893 Ziffer 38) . . . 10284, 10285 

Die Sitzung wird um 9 Uhr 1 Minute durch den ' 
Präsidenten D. Dr. Gerstenmaier eröffnet. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Vor Eintritt in  die  Tagesordnung spreche ich 
Glückwünsche aus zum 60. Geburtstag dem Herrn 
Abgeordneten von Manteuffel (Neuß) am 14. Januar 

(Beifall) 

und dem Herrn Abgeordneten Siebel zu seinem heu-
tigen 60. Geburtstag. 

(Beifall.) 
Die übrigen amtlichen Mitteilungen werden ohne 

Verlesung in  den  Stenographischen Bericht aufge-
nommen: 

Der Herr Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und 
Kriegsgeschädigte hat unter dem 12. Januar 1957 die Kleine 
Anfrage 310 der Fraktion der FDP betreffend Ausführung des 
Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes (Drucksache 2978) be-
antwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 3078 verviel-
fältigt. 

Der Herr Bundesminister für Wirtschaft hat unter dem 12. Ja-
nuar 1957 die Kleine Anfrage 303 der Fraktion der DP be-
treffend Kohleversorgung der Fischdampferflotte (Drucksache 
2913) beantwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 3091 
vervielfältigt. 

Damit, meine Damen und Herren, kommen wir 
alsbald zur Tagesordnung. 

Einziger Punkt der Tagesordnung ist heute: 

Zweite Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur Neuregelung des Rechts der Rentenver-
sicherung der Arbeiter (Arbeiterrentenver-
sicherungs-Neuregelungsgesetz — ArVNG) 
und des 
Entwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung des 
Rechts der Rentenversicherung der Ange-
stellten (Angestelltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetz — AnVNG) (Drucksachen 2314, 
2437, zu 2437); 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Sozialpolitik (28. Ausschuß) (Drucksachen 
3080, zu 3080, Umdrucke 888 bis 900). 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Berg 
Abgeordneter Dr. Preller 
Abgeordneter Schüttler 
Abgeordneter Dr. Jentzsch 
Abgeordneter: Geiger 

(Aalen) 
(Erste Beratung: 143. und 154. Sitzung.) 

Das  Wort hat zunächst als erster Berichterstatter 
der Herr Abgeordnete Dr. Berg. 

Dr. Berg (FVP), Berichterstatter: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! In Ergänzung zu dem von 
mir erstatteten Schriftlichen Bericht *) zum Thema 
„Kreis der versicherten Personen" möchte ich noch 
folgendes hinzufügen. 

Erstens. Zu erheblichen Auseinandersetzungen 
führte im Ausschuß die Frage, ob und in welcher 
Weise nichtbezahlte Arbeitnehmer, also solche, die 
ohne Lehrvertrag oder ähnliche Bindung etwa als 
Volontäre lediglich ihrer Ausbildung wegen be-
schäftigt sind, in die Regelung einzubeziehen sind. 
Die Auffassung, der soziale Schutz auch dieser Per-
sonen sei überwertig gegenüber der Gefahr, die 

*) Siehe Anlage 2. 
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(Dr. Berg) 
Lehrbetriebe könnten die Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Volontärstellen einschränken, blieb für 
die Mehrheit des Ausschusses entscheidend. 

Zweitens. In gleicher Weise entschied der Aus-
schuß mit überwiegender Mehrheit, daß Kinder, die 
in ihrem elterlichen Betrieb beschäftigt sind, der 
Versicherungspflicht unterliegen sollen, auch wenn 
gegebenenfalls zu erwarten ist, daß sie etwa als Er-
ben dieses Betriebes angesehen werden können. Un-
ter anderem wurde als Begründung für die Ver-
sicherungspflicht solcher Kinder die damit gewon-
nene Entscheidungsfreiheit bei der weiteren Berufs-
gestaltung zum Ausdruck gebracht. 

Drittens. Das recht schwierige Problem der An-
gehörigen geistlicher Orden, der Diakonissenver-
bände, des Deutschen Roten Kreuzes und anderer 
wurde einstimmig zu der in der Vorlage nieder-
gelegten Lösung gebracht. Auch hier war der Grund-
satz maßgebend, denen, die aus der Gebundenheit 
dieser Gemeinschaften herausstreben sollten, durch 
Zusicherung des Versicherungsschutzes den Weg in 
die Freiheit eines selbstgewählten Berufes nicht zu 
versperren. 

Viertens. Gegen die Formulierung des § 1228 Abs. 1 
Nr. 2 — Versicherungsfreiheit bei Beschäftigung 
ohne Entgelt — erhob sich im Ausschuß eine starke 
Opposition, die der Befürchtung Ausdruck gab, mit 
dieser Bestimmung würde dem Bestreben gewisser 
Arbeitgeber, schutzlose Menschen auszunutzen, 
Vorschub geleistet. Die Mehrheit des Ausschusses 
war der Auffassung, daß es sich bei diesen Arbeits-
verhältnissen ausschließlich um die fürsorgerische 
Betätigung einzelner oder von karitativen Verbänden 
handle und daß die Einführung einer Versicherungs-
pflicht in solchen Fällen lediglich ,als eine Behinde-
rung solcher sozialen Bestrebungen angesehen wer-
den müsse. 

Fünftens. Die Auseinandersetzungen um die ge-
gen früher stark verschärften Voraussetzungen für 
die freiwillige Weiterversicherung nahmen im Aus-
schuß einen sehr breiten Raum ein. Die Auffassung, 
daß die staatliche Rentenversicherung breitesten 
Bevölkerungskreisen zur Verfügung stehen solle, 
konnte sich gegenüber der Forderung nach Erhal-
tung des Charakters dieser Versicherung als einer 
reinen Arbeitnehmerschutzeinrichtung nicht durch-
setzen. Überhaupt war dieser letzte Gesichtspunkt, 
daß die Rentenversicherung der Arbeiter und An-
gestellten wirklich eine Angelegenheit der Arbeit-
nehmer sein und bleiben solle, im Grunde die Auf-
fassung der Mehrheit dieses Ausschusses. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. 

Als Mitberichterstatter hat das Wort der Herr 
Abgeordnete Dr. Preller. 

Dr. Preller (SPD), Berichterstatter: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Ich habe über zwei 
Abschnitte des Gesetzentwurfs zu berichten, einmal 
über den Abschnitt über Maßnahmen zur Erhaltung, 
Besserung und Wiederherstellung der Erwerbsfä-
higkeit — also das, was man draußen landläufig 
„Rehabilitation" nennt —, zum andern über den Be-
griff und die Durchführung der Renten wegen Be-
rufsunfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit. 

Zu dem ersten Teil, den Maßnahmen zur Erhal-
tung, Besserung und Wiederherstellung der Er-
werbsfähigkeit, ist darauf hinzuweisen, daß die Er-
kenntnis gewachsen ist, daß es nicht ausreicht, nur 

Renten zu gewähren, sondern daß dazu auch eine 
aktive Gesundheitspolitik, eine Bekämpfung der 
Berufsunfähigkeit gehört und daß diese Maßnahmen 
unumgänglich sind, da wir eine erschreckende Zu-
nahme der Berufsunfähigkeit in Deutschland fest-
zustellen haben. 

Der Ausschuß war sich völlig darüber einig, daß 
man solche Maßnahmen durchführen müsse. Er 
divergierte aber in seinen Auffassungen über das 
Wie und über das Wo der Durchführung dieser 
Maßnahmen. 

Hinsichtlich der Art der Durchführung war um-
stritten, ob es ausreiche, im Rahmen einer Renten-
versicherung Leistungen für die Wiedergesundung 
und die Arbeitseingliederung vorzunehmen, oder 
ob diese Maßnahmen schon stärker bei der vorher-
gehenden Krankenbehandlung anzusetzen seien. 
Die Mehrheit des Ausschusses entschied sich dafür, 
daß der Rentenversicherung die Möglichkeiten ge-
geben werden sollten — und zwar über das bis-
herige Heilverfahren hinaus —, auf die Heilbehand-
lung einzuwirken und  eine Berufsförderung neu 
hinzuzufügen. Diese Maßnahmen sollen durchge-
führt werden, wenn — das ist der Wortlaut — 

infolge einer Erkrankung die Erwerbsunfähig

-

keit eines Versicherten oder seiner Angehörigen 

— die Rentner, die nach Auffassung der Opposition 
einbezogen werden sollten, sind dann draußen ge-
blieben — 

gefährdet oder vermindert ist und voraussicht-
lich erhalten, wesentlich gebessert oder wie-
derhergestellt werden kann. 

Die Art der Durchführung ist dann gegenüber 
dem Regierungsentwurf verschiedentlich durch An-
träge der Regierungsparteien und der Opposition 
verändert worden. Ich darf Sie bitten, diese Einzel-
heiten aus dem von mir persönlich ausgearbeiteten 
Bericht *) zu entnehmen. 

Nun  die  zweite Frage, die der Berufsunfähigkeit. 
Hier war entscheidend die Auseinandersetzung über 
den Begriff der Berufsunfähigkeit. Es war selbst-
verständlich, daß eine Verbesserung gegenüber dem 
bisherigen Begriff der Erwerbsunfähigkeit ,aus der 
Invalidenversicherung — also der Rentenversiche-
rung der Arbeiter — erfolgen, andererseits keine 
Verschlechterung gegenüber der Angestelltenver-
sicherung in ihrem Begriff der Berufsunfähigkeit 
eintreten solle. Ausgangspunkt war in den beiden 
Vorlagen, mit denen sich der  Ausschuß zu beschäfti-
gen hatte, und auch bei der Beratung der Begriff 
der Berufsunfähigkeit, wie er im Angestelltenver-
sicherungsgesetz bisher bereits verankert war. Dazu 
ist nun entsprechend der Regierungsvorlage ein Zu-
satz gekommen, der die in dem Begriff der Berufs-
unfähigkeit enthaltene „zumutbare Tätigkeit" im 
einzelnen erläutern soll. Danach ist festgesetzt, daß 
als zumutbare Tätigkeit auch diejenige anzusehen 
ist, für die ein Versicherter im Rahmen der vorhin 
genannten Rehabilitation ausgebildet oder umge-
schult worden ist. Dieser Zusatz war Gegenstand 
von Auseinandersetzungen im Ausschuß und, wie 
wir alle wissen, auch in der Öffentlichkeit; er ist 
nicht völlig unbestritten. 

Die andere Frage, die es zu entscheiden galt, war 
die Höhe der Berufsunfähigkeitsrente. Der Regie-
rungsentwurf und nun auch der vorliegende Ge-
setzentwurf unterscheiden zwischen Berufsunfähig-
keit und Erwerbsunfähigkeit. Diese beiden Begriffe 

*) Siehe Anlage 2. 
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(Dr. Preller) 
haben wir im Ausschuß schließlich eingeführt. Ich 
darf dies so erläutern: Erwerbsunfähigkeit ist eine 
Unfähigkeit, überhaupt noch tätig zu sein. Im 
Grunde kann der betreffende Mann oder die Frau 
überhaupt nicht mehr arbeiten. Berufsunfähigkeit 
ist eine geminderte Erwerbsunfähigkeit; sie hat die 
Möglichkeit zum Inhalt, immerhin noch etwas lei-
sten zu können. Man kann sagen, daß es eine kleine 
Erwerbsunfähigkeit ist. Bei dieser Berufsunfähig-
keit sollte nach dem Regierungsentwurf und soll 
nun auch nach dem vorliegenden Gesetzentwurf die 
Rente nicht wie beim Alter mit 1 1/2%, sondern mit 
1% berechnet werden, bei der vollständigen Er-
werbsunfähigkeit mit 1,5% wie bei (der Altersrente. 
Diese Rententeile werden dann hochgerechnet, als 
ob der  Betreffende das 55. Lebensjahr bereits er-
reicht hätte. Die Vorstellung des anderen vorliegen-
den Entwurfs,  des  SPD-Entwurfs, ging dahin, bei 
der kleinen Erwerbsunfähigkeit 50%, bei der voll-
ständigen 66 2/3% des Arbeitsverdienstes zu gewäh-
ren. Darüber gab es die eigentliche Auseinander-
setzung im Ausschuß. Der  Kern der Auseinander-
setzung war aber nicht so sehr die Höhe, sondern 
vor allem, daß es dann, wenn die Berufs- oder Er-
werbsunfähigkeit bis  zum 55. Lebensjahr hochge-
rechnet wird, fraglich ist, welche Vorteile derjenige, 
den erst nach dem 55. Lebensjahr das  Unglück einer 
Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit trifft, habe, weil 
für ihn in diesem Falle ja nichts mehr hochzurech-
nen ist. Das Nähere darüber finden Sie im Bericht. 

Es ist noch angekündigt worden, daß dann, wenn 
ein Berufsunfähiger weiter arbeitet — das war ein 
weiterer Gegenstand der Erörterungen — ihm diese 
Arbeitszeiten nicht verlorengehen sollen. Das wird 
vermutlich jetzt noch im Plenum bereinigt werden. 
Im übrigen darf ich auch hier hinsichtlich der Ein-
zelheiten auf den Schriftlichen Bericht verweisen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. 

Als Mitberichterstatter hat Herr Abgeordneter 
Schüttler das Wort. 

Schüttler (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Im Auftrage 
des Sozialpolitischen Ausschusses habe ich Ihnen 
Bericht über den Abschnitt II, und zwar über das 
Kapitel der Renten an Versicherte und Hinterblie-
bene und die mit diesen Leistungen zusammenhän-
genden §§ 1251 bis  1318 der Rentenversicherung der 
Arbeiter zu erstatten. In diesem Abschnitt über die 
Rentenleistungen liegt eigentlich das Kernstück des 
Gesetzes, der großen und viel umstrittenen Renten-
reform. Sie werden mir darum auch gestatten, daß 
ich Ihnen trotz des vorliegenden sehr ausführlichen 
Schriftlichen Berichts nun noch einiges über die 
wesentlichsten und im Ausschuß selbst sehr stark 
umstrittenen Bestimmungen mündlich vortrage. 

Beide dem Sozialpolitischen Ausschuß zur Be-
ratung überwiesenen Gesetzesvorlagen stimmten in 
der Grundtendenz überein, die alte Form der Ren-
tenversicherung für die unselbständig tätigen Men-
schen zu verlassen und neue, der Zeit und der  Wirt-
schaft angepaßte Wege zu beschreiten. Es liegt in 
der Natur der Sache, daß solche Reformen, die dem 
modernen Denken, den  Erfordernissen der Zeit,  der 

 wirtschaftlichen Entwicklung, vor allem aber auch 
dem schaffenden Menschen in dieser modernen 
Wirtschaft gerecht werden wollen, von Mißtrauen, 
vielleicht sogar von banger Sorge begleitet werden. 
Aus diesem Grunde war es zum Teil auch verständ-

lich, daß von den verschiedensten Instituten, Ver

-

bänden und Wirtschaftsgruppen Stimmen für und 
gegen die Reform laut wurden. Die Arbeit des Aus-
schusses stand in  all  diesen Monaten unter einem 
ungeheuren Druck der öffentlichen Meinung. Der 
Ausschuß mußte sich durch eine Flut von Eingaben, 
Zuschriften, wissenschaftlichen Abhandlungen und 

 Gutachten hindurcharbeiten, um letztlich zu einem 
objektiven Urteil zu gelangen. Er  hat  es sich wahr-
lich nicht leicht gemacht, er hat, nachdem Sachver-
ständige und Experten in großer Zahl gehört wur-
den, die Vorlage in 41 Sitzungen behandelt. Kaum 
eine Sparte der Wirtschaft ist dabei übergangen 
worden,  und  manche praktischen, wertvollen Rat-
schläge haben auch in den Beschlüssen des  Aus-
schusses, wie sie Ihnen heute vorliegen, ihren Nie-
derschlag gefunden. 

Der große fortschrittliche Gedanke der Reform, 
die Stellung des Sozialleistungsempfängers im Ge-
sellschaftsgefüge unseres Volkes von Grund auf zu 
ändern und  zu verbessern, wurde vom Ausschuß 
einstimmig bejaht. Bejaht wurde auch das der Vor-
lage zugrunde liegende Prinzip bei der Reform 
Beitrag und Leistung wieder in ein gerechtes 
Verhältnis zu bringen und die klare Trennung von 
Versicherung und Fürsorge in den Vordergrund zu 
stellen. Wenn sich auch in der sozialen Rentenver-
sicherung aus der  Natur der Sache eine solche klare 
Trennung von Versicherung und Fürsorge nicht im-
mer durchführen läßt, so darf doch wenigstens nicht 
das Mißverhältnis, das sich leider durch die Zeit-
umstände bei der Rentenversicherung in  der  Ver-
gangenheit eingeschlichen hatte, bestehen bleiben. 
Beitrag und Rente müssen soweit wie möglich in 
einem gerechten Verhältnis zueinander stehen; denn 
nur dann kann man auch von dem Versicherten und 
dem einzelnen Menschen die Bejahung und die Mit-
wirkung in der Versicherung im Rahmen der Selbst-
verwaltung erwarten. Die Solidarität läßt dann im-
mer noch einen weiten Spielraum für den sozialen 
Gedanken, der neben dem Versicherungsprinzip zu 
seinem Recht kommen kann. 

Nach der  Fassung der  Vorlage verwandelt sich 
die  Rente von einer Zuschußrente der Vergangen-
heit in eine Lebensunterhaltsrente der Zukunft, die 
den Rentner aus der Nähe des Fürsorgeempfängers 
in die Nachbarschaft des Lohn- und Gehaltsempfän-
gers rückt, wie es in der Begründung der Regie-
rungsvorlage bereits klar und deutlich zum Aus-
druck gebracht wurde. Die Solidarität der im Er-
werbsleben Stehenden und der durch Alter oder 
Arbeitsunfähigkeit bereits Ausgeschiedenen wird 
auf diese Weise noch stärker begründet. Dies wird 
vor allem schon dadurch recht deutlich, daß die be-
reits heute im Rentenalter stehenden Menschen — 
rund 6 bis 7 Millionen an  der Zahl — eine Anhebung 
ihrer Bezüge und Renten durch die Beiträge der 
noch in Arbeit Stehenden erhalten, und zwar gemäß 
ihrer früheren Beitragsleistung und den Versiche-
rungsjahren, aber so, als ob sie bereits die Beiträge 
in der heutigen Höhe von ihrem Einkommen ent-
richtet hätten. 

Ein weiterer großer Gedanke der Reform ist, daß 
die bereits in Rente Stehenden auch in.  der Zukunft 
an dem steigenden Sozialprodukt der Volkswirt-
schaft laufend teilnehmen. So sorgen die jetzt schaf-
fenden und tätigen Menschen mit ihren Beiträgen 
für die bereits im Ruhestand lebenden Menschen, 
und die nach ihnen kommende junge Generation 
wird für die heute in Arbeit Stehenden die Mittel 
aus dem von ihr erarbeiteten Sozialprodukt zur 
Verfügung stellen müssen. 



10182 	2. Deutscher Bundestag — 184. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 16. Januar 1957 

(Schüttler) 
Der Ausschuß hat sich sehr eingehend mit den 

in der Öffentlichkeit, in  der Tagespresse und in 
vielen Kundgebungen immer wieder erhobenen Be-
denken befaßt, die Produktivitätsrente mit ihren 
Leistungen und laufenden Anpassungen gefährde 
die Währung und vernichte vor allem auch den 
Sparwillen der breiten Massen. Diesen Bedenken 
hat  sich der Ausschuß nicht angeschlossen, da die 
erhöhten Rentenleistungen keine Neuschöpfung von 
Kaufkraft, sondern nur eine Verlagerung der vor-
handenen Kaufkraft bringen. Diese Umschichtung 
und Umlenkung, die ein Gebot der Stunde und der 
Gerechtigkeit ist, wird sich nach kleinen Übergangs-
schwierigkeiten bestimmt ohne großen Schaden für 
die Wirtschaft vollziehen, wenn daneben die Maß-
nahmen, die unter Umständen erforderlich sein 
könnten, von den zuständigen Instanzen rechtzeitig 
eingeleitet werden. 

Die Rentner werden in Zukunft aus ihren Mitteln 
das Sparvolumen ganz gewiß noch vergrößern, weil 
sie Einteilen und Sparen aus der Vergangenheit 
gewohnt sind. Es stimmt keinesfalls, daß derjenige, 
der weiß, daß für sein Alter einigermaßen gesorgt 
ist, deshalb nicht mehr sparen würde. Er wird für 
andere Dinge als für das Alter, so z. B. für Studium 
und Aussteuer der Kinder, also für kurzfristige Auf-
gaben, seine Sparbeträge ansammeln, wie es die 
Beamten, die mit einer Pension im Alter und in der 
Zukunft rechnen können, bisher immer getan haben 
und auch in Zukunft tun werden. 

Auf diese Grundgedanken, die ich mit meinen ein-
leitenden Sätzen dargelegt habe, ist die Reform der 
Rentenversicherung aufgebaut. Das alte klassische 
Beitragsdeckungsverfahren ist aufgegeben worden, 
und an seine Stelle ist ein Teildeckungsverfahren 
getreten,  das  mehr idem Umlageverfahren gleicht. 

Als besondere Leistungen neben der Rente sah der 
SPD-Entwurf die Gewährung eines Pflegegeldes 
für hilflose und alte, kranke Rentner vor. Die Mehr-
heit des Ausschusses lehnte diesen Antrag nach ein-
gehender und langer Debatte ab. Man räumte ein, 
daß die Gewährung eines Pflegegeldes sehr oft ei-
nem dringenden Bedürfnis entspreche; doch glaub-
te man nicht, den Rentenversicherten diese Ausgabe 
zuweisen zu können. Auch sei die individuelle Prü-
fung des Einzelfalles der Versicherung nicht zumut-
bar; abgesehen von der finanziellen Belastung, sei 
sie verwaltungstechnisch kaum durchzuführen. 

So konnte sich der Ausschuß in seiner Mehrheit 
auch nicht entschließen, ein Pflegegeld für die Zivil-
blinden als Regelleistung in das Gesetz aufzuneh-
men. Man glaubte, daß dieses  sicherlich berechtigte 
Anliegen in der Gesetzgebung der Bundesländer be-
rücksichtigt werden müsse, wie es bereits in einigen 
der deutschen Länder geschehen ist. 

Die Voraussetzungen zum Bezug der Altersrente 
wurden sehr eingehend behandelt. Grundsätzlich 
blieb es — nach Erfüllung der Wartezeit von 15 
Jahren — bei dem 65. Lebensjahr. In Zukunft soll 
aber in beiden Rentenversicherungen auf Antrag die 
Rente bereits mit dem 60. Lebensjahr gewährt wer-
den, wenn dem 60. Jahr ein volles Jahr Arbeitslosig-
keit vorausgegangen ist. Weibliche Versicherte 
können nach den vorliegenden Beschlüssen die Al-
tersrente ebenfalls ganz allgemein mit dem 60. Le-
bensjahr auf Antrag erhalten, wenn sie in den vor-
ausgegangenen 20 Jahren wenigstens 10 Jahre in ei-
nem versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis ge-
standen haben. 

Diese Bestimmungen wurden mit Mehrheit bei 
einigen Stimmenthaltungen angenommen. Ein wei-

tergehender Antrag der SPD, für weibliche Ver-
sicherte generell das 60. Lebensjahr festzusetzen, 
wurde dagegen mit Mehrheit abgelehnt. Die Berech-
nung der zukünftigen Renten und die zu diesem 
Thema — und zwar zu den §§ 1260 und 1261 — ge-
führten Debatten bitte ich dem erstatteten Schrift-
lichen Bericht zu entnehmen. In diesen beiden Pa-
ragraphen liegt das Kernstück der Reform; hier 
wird die Beitragsbezogenheit der Rente bei der Erst-
festsetzung begründet. 

Die zur Rente zu gewährenden Kinderzuschläge 
wurden gegenüber dem bisherigen Recht wesentlich 
erweitert und zugleich auch der Produktivitätsent-
wicklung angepaßt. Sie sollen in Zukunft ein Zehn-
tel der Bemessungsgrundlage betragen. Im Augen-
blick wären das  zirka 36 DM, und mit der Bemes-
sungsgrundlage steigend sollen sie dann in der Ent-
wicklung weitergeführt werden. Normalerweise sol-
len sie bis zum 18. Lebensjahr gewährt werden; je-
doch sollen sie beim Studium, bei Kindern in der 
Ausbildung und bei vorliegenden körperlichen Ge-
brechen bis zum 25. Lebensjahr weitergewährt wer-
den können. 

Die Halbwaisen und Vollwaisen wurden ebenfalls 
mit wesentlich besseren Renten ausgestattet. So er-
hält die Halbwaise ein Zehntel der Bemessungs-
grundlage und dazu ein Zehntel der erdienten Ver-
sicherungsrente, die Vollwaise ebenfalls ein Zehn-
tel der Bemessungsgrundlage und ein Fünftel der 
erdienten Versichertenrente. Diese Regelung 
wurde mit Mehrheit im Ausschuß angenommen. Ein 
weitergehender Antrag der SPD, bei den Halbwai-
sen anstatt eines Zehntels der Eigenrente ein Achtel 
zu setzen, wurde mit Mehrheit abgelehnt. 

Die zukünftigen Witwenrenten wurden allgemein 
auf sechs Zehntel der Versichertenrente festgesetzt 
und wurden ebenfalls einheitlich für alle Witwen 
nach beiden Gesetzen in Zukunft so geregelt. Die 
Witwen, die vor dem 45. Lebensjahr Witwe werden 
und kein Kind zu betreuen haben, erhalten in Zu-
kunft zwei Drittel der Witwenvollrente und erst 
von dem 45. Lebensjahr an die Vollrente. Als we-
sentliche weitere Verbesserungen hat  der  Ausschuß 
vorgesehen, daß in Zukunft nach idem Tode des Ver-
sicherten drei Monate die volle Rente weiter ge-
währt wird und erst nach diesen drei Monaten die 
Umstellung auf die Witwenrente erfolgt. Diese Ver-
besserungen wurden im Ausschuß mit Mehrheit an-
genommen. Ein Antrag der SPD, anstatt drei Mo-
nate sechs Monate Übergangsvollrente zu gewäh-
ren, wurde mit Mehrheit angenommen. 

Neu ist auch die Abfindung der Witwen bei Wieder-
verheiratung. Die Witwen erhalten mit Inkrafttre-
ten des Gesetzes bei Wiederverehelichung eine Ab-
findung von fünf Jahresrenten. Es wurde festgelegt, 
daß diese so aufgegebene Witwenrente beim Tode 
des zweiten Mannes wieder auflebt, wenn dieser 
keine Rente in gleicher Höhe dieser Witwe hinter-
läßt. Die Rente soll auch im Scheidungsfalle wieder 
aufleben, wenn die zweite Ehe nicht durch das 
Alleinverschulden der Ehefrau endet. Ein Antrag, 
die Rente in jedem Fall, auch bei Alleinverschulden 
der Ehefrau, wieder aufleben zu lassen, fand keine 
Mehrheit. 

Viel umstritten war auch die Frage der laufenden 
Anpassung der Renten an die Produktivitätssteige-
rung der Wirtschaft. § 1276 der Regierungsvorlage 
sah eine Anpassung in Abständen von fünf Jahren 
vor, während der Bundesrat die dreijährliche An-
passung wünschte. Die Vorlage der SPD wünschte 
ebenfalls die jährliche laufende Anpassung. Die 
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Sachverständigen, sowohl der Präsident der Bun-
desnotenbank, Herr Dr. Vocke, als auch der Vor-
sitzende des Wissenschaftlichen Beirates beim 
Bundeswirtschaftsministerium, Herr Professor von 
Beckerath, glaubten anregen zu sollen, von der 
fünfjährlichen Anpassung abzugehen. Wenn schon 
eine laufende Anpassung erfolgen solle, so solle 
man diese unter keinen Umständen in zu großen 
Perioden vollziehen. Es sei dann schon besser, sie 
in kurzen Abständen vorzunehmen, um große 
Kaufkraftstöße in der Wirtschaft künftig zu ver-
meiden. 

Der Ausschuß hat sich in seiner Mehrheit für 
die jährliche Anpassung entschieden. Er hat jedoch 
nicht die in der Regierungsvorlage vorgesehene 
Automatik beibehalten, sondern den Gesetzgeber 
wieder eingeschaltet. Der Soziale Beirat, der nach 
§ 1278 vom Ministerium für Arbeit auf vier Jahre 
berufen wird, hat der Bundesregierung in Abstän-
den von einem Jahr über die wirtschaftliche 
Situation, die Produktivitätssteigerung usw. — wie 
im Gesetz genau umschrieben — Bericht zu erstat-
ten. Die Bundesregierung ist dann genötigt, dem 
Parlament eine entsprechende Vorlage zu unter-
breiten, und der Gesetzgeber hat dann das letzte 
Wort.  Auf alle Fälle sollen die Rentner laufend 
zu ihrem Recht kommen: die Rente soll der ge-
stiegenen Produktivität in gewissen Zeitabständen 
angepaßt werden. Diese Regelung wurde im Aus-
schuß mit Mehrheit angenommen. 

Eine längere Debatte löste auch die Frage der 
Auszahlung der Renten aus. Nach der Vorlage der 
SPD sollen die Renten dem Rentner durch die 
Post zugestellt werden. Zur Klärung dieser Frage 
wurden die Sachverständigen des Postministeriums 
gehört. Sie legten dem Ausschuß dar, was dieser 
Antrag beinhalte und welche Voraussetzungen er-
füllt sein müßten. Um die Zustellung dc: Renten 
durch die Post vornehmen zu können, würden 25 000 
neue Beamte, und zwar Beamte, die einer solchen 
Aufgabe des Außendienstes mit dieser großen Ver-
antwortung und den enormen körperlichen Leistun-
gen gewachsen seien, neu eingestellt und, was noch 
wichtiger sei, zunächst gefunden werden müssen. 
Das sei unter den jetzigen Arbeitsmarktverhält-
nissen so gut wie undenkbar, von den finanziellen 
Problemen ganz abgesehen. Man wolle der For-
derung, den Gebrechlichen, Kranken und den be-
hinderten Personen die Renten in die Wohnung 
zuzustellen, soweit wie möglich gerecht werden, 
doch alle diese Zustellungen könne die Post, beim 
besten Willen heute nicht übernehmen. 

Der Ausschuß verschloß sich diesem eindring-
lichen Bericht nicht. Er wünschte Großzügigkeit 
bei den Antragstellern, lehnte aber mit Mehrheit 
den Antrag der SPD auf volle, allgemeine Zustel-
lung ab. 

Mit diesen kurzen Ausführungen will ich mich 
in Anbetracht der uns heute zur Verfügung 
stehenden Zeit begnügen. Ich verweise die Damen 
und Herren des Hohen Hauses auf den Ihnen vor-
liegenden ausführlichen Schriftlichen Bericht*). 

(Beifall.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. 

Als Mitberichterstatter hat das Wort Herr Abge-
ordneter Dr. Jentzsch. 

*) Siehe Anlage 2. 

Dr. Jentzsch (FDP), Berichterstatter: Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! In-
dem ich mich auf die letzten Worte meines Kol-
legen Schüttler beziehe, darf ich auf den Ihnen 
vorliegenden Schriftlichen Bericht*) verweisen. 

(Beifall.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich bedanke mich, 
Herr Abgeordneter. 

Als Mitberichterstatter hat das Wort der Herr 
Abgeordnete Geiger (Aalen). 

Geiger (Aalen) (SPD), Berichterstatter: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Wenn ich als 
letzter Berichterstatter den Bericht des Sozialpoli-
tischen Ausschusses zur Neuregelung des Rechts 
der Rentenversicherung der Angestellten erstatte, 
so soll damit keine Rangfolge gegeben sein. Die 
Reihenfolge ergibt sich lediglich aus der Syste-
matik der Gesetze und der Behandlung im Sozial-
politischen Ausschuß. Ich will bei dieser münd-
lichen Berichterstattung trotz der großen Bedeu-
tung des Gesetzes Ihre Zeit und Geduld auch nicht 
über Gebühr in Anspruch nehmen und mich des-
halb kurz fassen, weil alle für die Neuordnung der 
Rentenversicherung wesentlichen Gesichtspunkte be-
reits in den Schriftlichen Berichten zu diesem Ge-
setzentwurf niedergelegt sind, vor allem auch weil 
die Vorberichterstatter bei ihren mündlichen Be-
richten auf die wesentlichen Gesichtspunkte noch 
einmal hingewiesen haben. 

Das materielle Recht, das im Angestelltenver-
sicherungsgesetz für die versicherten Angestellten 
festgelegt worden ist, stimmt praktisch mit dem 
von den Herren Berichterstattern schon behandelten 
materiellen Recht der Rentenversicherung für die 
Arbeiter überein. Trotz dieser Übereinstimmung ist 
der Ausschuß entgegen der Regierungsvorlage und 
dem SPD-Entwurf zu der Auffassung gekommen, 
daß es geboten sei, nicht nur, wie es in diesen bei-
den Entwürfen gefordert worden ist, eine organi-
satorische und finanzielle Trennung der Angestell-
ten- und der Arbeiterversicherung durchzuführen, 
sondern für die Angestellten ein besonderes Gesetz 
zu schaffen. Der Ausschuß wollte durch dieses 
eigene Gesetz die Selbständigkeit der Angestellten-
versicherung besonders unterstreichen. Er wollte 
vor allen Dingen auch der soziologischen Stellung 
der Angestellten und ihren besonderen Bedürfnis-
sen entsprechen. Der Ausschuß vermochte aller-
dings nicht von dem Grundsatz abzuweichen, daß 
bei gleichem Beitrag auch eine gleiche Leistung 
gewährt werden soll. Bei seiner Gesetzesfestlegung 
hat der Ausschuß diesen auch in den erwähnten 
Entwürfen schon enthaltenen Grundsatz noch ein-
mal besonders betont. 

Es ergab sich daher die Notwendigkeit, die Para-
graphen, mit denen dieses materielle Recht ge-
setzt wird, auch im Wortlaut so zu gestalten, wie 
sie im Gesetz für die Arbeiterrentenversicherung 
festgelegt wurden. 

Die gleiche Gestaltung des Rechtes der Angestell-
ten- und der Arbeiterversicherung sollte nach dem 
Willen des Ausschusses nicht dadurch erreicht wer-
den, daß die seitherigen Leistungen der Angestell-
tenversicherung auf das Niveau der Invalidenver-
sicherung herabgedrückt werden. Es ging dem 
Ausschuß vielmehr darum, die Leistungen der In-
validenversicherung zunächst an die der Angestell- 

*) Siehe Anlage 2, 
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tenversicherung heranzuführen, um sie dann für 
beide Versicherungsarten zu heben. 

Abweichend von den Bestimmungen der Arbei-
terrentenversicherung mußte im Gesetz der Ren-
tenversicherung der Angestellten der Kreis der 
versicherungspflichtigen Personen besonders um-
schrieben werden, da der Ausschuß abweichend von 
dem SPD- und dem Regierungsentwurf keine Ver-
sicherungspflicht für alle in abhängiger Tätigkeit 
stehenden Angestellten geschaffen hat. Der Aus-
schuß schlägt Ihnen in der vorliegenden Fassung 
des Gesetzes vor, die Versicherungspflicht für alle 
diejenigen Angestellten festzulegen, deren Arbeits-
verdienst 15 000 DM jährlich bzw. 1250 DM monat-
lich nicht überschreitet. Die seitherige Versiche-
rungspflichtgrenze lag bei einem Arbeitseinkommen 
von jährlich 9000 bzw. monatlich 750 DM. Sowohl 
der im Ausschuß gestellte Antrag der Opposition, 
die Versicherungspflichtgrenze völlig in Wegfall zu 
bringen, als auch der von anderen Mitgliedern des 
Ausschusses gestellte Antrag, die Versicherungs-
pflichtgrenze auf 12 000 DM Jahresverdienst fest-
zulegen, wurde von der Mehrheit des Ausschusses 
abgelehnt. 

Die Abgrenzung des Begriffs der Angestellten 
deckt sich im wesentlichen mit dem bisherigen 
Recht der Angestelltenversicherung. Grundsätzlich 
gehören nach der jetzigen Rechtskonstruktion auch 
die höherverdienenden Angestellten zu der Gruppe 
der in abhängiger Tätigkeit stehenden versiche-
rungspflichtigen Personen. Sie wurden jedoch auf 
Grund ihres über die Versicherungspflichtgrenze 
hinausgehenden Verdienstes für versicherungsfrei 
erklärt. 

Für Personen, die durch dieses Gesetz erstmalig 
versicherungspflichtig werden, wurden Übergangs-
regelungen festgelegt für den Fall, daß sie das 
50. Lebensjahr vollendet oder beim Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eine andere, gleichwertige Siche-
rung für ihr Alter und ihre Hinterbliebenen ge-
troffen haben. Der Ausschuß konnte Bedenken, 
die gegen diese Regelung vorgetragen wurden, 
nicht entsprechen. 

Das Recht der Nachversicherung, der Weiterver-
sicherung und der Höherversicherung entspricht 
dem der Rentenversicherung der Arbeiter. 

Im Zweiten Abschnitt, Leistungsrecht, ist von be-
sonderer Bedeutung der Begriff der Berufsunfähig-
keit. In der Öffentlichkeit ist hierüber viel dis-
kutiert worden. Bei den Angestellten wurde die 
Befürchtung laut, daß der im Angestelltenversiche-
rungsgesetz seit Jahren fest geprägte und bewährte 
Begriff der Berufsunfähigkeit durch die Verwei-
sung des Angestellten auf gleichgeartete Tätig-
keiten wesentlich eingeengt würde. Der Ausschuß 
war übereinstimmend der Meinung, daß eine Ver-
schlechterung nicht eintreten soll. Der Begriff der 
Berufsunfähigkeit wurde nach dem Entwurf der 
CDU/CSU-Fraktion beschlossen. Der Antrag ent-
sprechend der SPD-Vorlage, die Fassung des Be-
griffs der Berufsunfähigkeit aus dem Angestellten-
versicherungsgesetz zu übernehmen, wurde ab-
gelehnt. 

Die in der Angestelltenversicherung bewährte 
Bestimmung, daß Arbeitslose, die daß 60. Lebens-
jahr vollendet haben und ein Jahr arbeitslos sind, 
Altersruhegeld erhalten, wurde aufrechterhalten 

und auf die Arbeiterversicherung ausgedehnt. 

Ferner beschloß der Ausschuß gleichlautend wie 
bei der Rentenversicherung der Arbeiter, den 
Frauen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, 
auf Antrag Ruhegeld zu gewähren, wenn sie in 
den letzten 20 Jahren überwiegend eine rentenver-
sicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt haben. 

Die Rentenbemessungsgrundlage wurde vom 
Ausschuß nach den Vorschlägen der CDU/CSU-
Fraktion entsprechend den Bestimmungen der 
Rentenversicherung der Arbeiter festgelegt. Die 
Ausschußmehrheit konnte sich nicht entschließen, 
der im Entwurf der SPD festgelegten Rentenbe-
messungsgrundlage zuzustimmen und den Vom-
hundertsatz des Jahresbetrages bei Rente wegen 
Erwerbsunfähigkeit auf 1,8 festzusetzen. 

Im Fünften Abschnitt des Gesetzes werden die 
Aufbringung der Mittel und die notwendige Bei-
tragserhöhung behandelt. Ich verweise hier auf 
den Schriftlichen Bericht*), in dem der Bundeszu-
schuß für das Jahr 1957 festgelegt ist. Die Höhe 
des Beitrages wurde auch für die Rentenversiche-
rung der Angestellten auf 14 v. H. festgesetzt. Die 
Anträge entsprechend der SPD-Vorlage, den Bund 
zur Zahlung von 40 v. H. des Aufwandes für 
Altersruhegeld, Berufsunfähigkeitsrenten und Hin-
terbliebenenrenten zu verpflichten, wurden abge-
lehnt. Hinsichtlich der Finanzierung verweise ich 
noch auf den Schriftlichen Bericht*) des Herrn Kol-
legen Dr. Jentzsch unter Ziffer IV. 

Es bleibt noch hervorzuheben, daß der Ausschuß 
bei der Übergangsregelung die Berechtigung des 
§ 31 erneut eingehend erörterte. Die in diesem 
Paragraphen festgelegten Höchstgrenzen wurden 
von der Bundesregierung als notwendig bezeichnet. 
Es wurde herausgestellt, daß der nach Pauschbe-
trägen umzustellende Rentenbestand denselben 
Höchstsätzen unterworfen sei wie die neu zugehen-
den Renten nach der künftigen Rentenformel. 
Diese Regelung begegnete starken Bedenken, da sie 
nach Meinung eines Teiles des Ausschusses deutlich 
macht, daß die Umstellung des Bestandes nach den 
vom Ausschuß beschlossenen Tabellen zu nicht ge-
wünschten Ergebnissen führen würde. Die Mehr-
heit des Ausschusses konnte sich diesen Bedenken 
jedoch nicht anschließen. 

Auch in der Angestelltenversicherung soll eine 
Mindestrentenerhöhung durch Sonderzuschüsse in 
Höhe von 21 DM für den Versicherten und 14 DM 
für die Hinterbliebenen stattfinden. 

Der Entwurf der Bundesregierung sah vor, die 
Altersversorgung für das deutsche Handwerk bis 
zur Neuregelung nach den bisherigen Vorschriften 
durchzuführen. Der Ausschuß beschloß jedoch, daß 
die Renten und Rententeile der Handwerkerver-
sorgung nach dem für die Angestellten vorge-
sehenen Recht festgesetzt bzw. umgerechnet wer-
den sollen. Die Vorschriften hierzu sind im § 48 
enthalten. Gleichzeitig beschloß der Ausschuß in 
Erweiterung des Gesetzes zur vorläufigen Ände-
rung des Gesetzes über die Altersversorgung für 
das deutsche Handwerk, daß für die Leistungen der 
Handwerkerversorgung ein nicht rechtsfähiges 
Sondervermögen mit eigener Wirtschafts- und 
Rechnungsführung aufkommen soll. 

Damit, meine Damen und Herren, möchte ich 
meinen mündlichen Bericht schließen. Das Nähere 
ist eingehend im Schriftlichen Bericht dargelegt. 

(Beifall.) 

*) Siehe Anlage 2. 
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Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. Damit, meine Damen und 
Herren, haben wir die Herren Berichterstatter ge-
hört, denen ich insgesamt danke. Den Dank an die 
Berichterstatter möchte ich auf den Sozialpoli-
tischen Ausschuß ausdehnen. Der Ausschuß hat 
mit dieser Vorlage ein ganz außerordentliches 
Maß von Arbeit vollbracht. Wir haben ihm und 
im besonderen seinem Vorsitzenden dankbar zu 
sein. 

(Beifall.) 

Schließlich möchte ich in diesen Dank ausdrücklich 
die Mitglieder der Verwaltung einschließen, 

(Beifall) 

die uns in dieser Sache so zur Hand gegangen sind, 
daß das Haus heute morgen in der Lage ist, in die 
zweite Lesung einzutreten. 

Gemäß einer Besprechung im Ä ltestenrat schlage 
ich Ihnen vor, in der zweiten Lesung so zu ver-
fahren, daß wir beide Gesetze zusammen behan-
deln, d. h. entsprechend der Ihnen vorliegenden 
Drucksache 3080. Wir werden diese Drucksache, 
wenn irgend möglich, in folgender Weise behan-
deln und dann abstimmen: erst die linke Seite, 
dann die rechte Seite. Ich hoffe, daß das Haus da-
mit einverstanden ist, daß ich kurzerhand sage: 
Links, rechts, links, rechts. 

(Heiterkeit.) 

Das ist besser, als „Arbeiter" und „Angestellte" zu 
sagen. Ich meine nicht, daß die einen „rechts", die 
anderen „links" stehen. Aber in unserer Vorlage 
stehen die einen links und die anderen rechts. Es 
ist möglich, meine Damen und Herren, daß man 
sich einmal verspricht. Man verspricht sich weit 
weniger einmal links-rechts als Arbeiter-Ange-
stellte. Das ist das eine. 

Dann, meine Damen und Herren, will ich Ihnen 
die freudige Überraschung machen — ich weiß 
nicht, ob Sie es inzwischen selber gezählt haben —: 
heute morgen stehen zwölf Umdrucke mit Ände-
rungsanträgen in 440 Ziffern an. Das sind immer-
hin rund 60 weniger, als ich heute morgen in der 
Zeitung gelesen habe; und das betrachte ich als 
einen Fortschritt. 

Aber, meine Damen und Herren, zwölf Umdrucke 
mit 440 Ziffern — das kann in diesem Hause nicht 
abgehen, ohne daß ich den § 37 der Geschäftsord-
nung vorlese. Da heißt es: „Die Redner sprechen 
grundsätzlich in freiem Vortrag". Sie wissen alle, 
daß das in der Geschäftsordnung steht; trotzdem 
muß ich heute daran erinnern. 

„Sie können hierbei Aufzeichnungen benutzen. 
Im Wortlaut vorbereitete Reden sollen eine 
Ausnahme sein 

— die Geschäftsordnung spricht so höflich zurück-
haltend: „soll en  eine Ausnahme sein"; aber 
dann kommt es — 

und dürf en  nur mit Genehmigung des Prä-
sidenten vorgelesen werden. 

Meine Damen und Herren, was den Präsidenten be-
trifft, ist er jedenfalls entschlossen, für die zweite 
Lesung diese Genehmigung nicht zu erteilen. 

(Beifall.) 

Über die zwölf Umdrucke mit 440 Ziffern wer-
den wir so abstimmen und sie auch so behandeln, 
daß wir alles, was auf der linken und auf der  

rechten Seite gleichlautend ist, wenn irgend möglich l 
zusammen behandeln und zusammen darüber ab-
stimmen. Die gemeinsame Abstimmung ist natür-
lich nicht möglich, wenn auf der einen Seite auch 
nur ein Wort verändert oder ein Wort hinzuge-
setzt oder weggelassen worden ist. Darüber besteht 
Einmütigkeit. Ich bitte besonders die sachverstän-
digen Mitglieder des Hauses, falls sie irgendeinen 
Irrtum feststellen, mich rechtzeitig durch Zuruf zu 
belehren. 

Nun beginnen wir. Ich rufe zunächst auf links 
Artikel 1 Ziffern 1 und 2 bis zum Ersten Ab-
schnitt, Aufgaben der Versicherung und Kreis der 
versicherten Personen. Zunächst nur links. Wird 
dazu das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht 
gewünscht. Ich komme zur Abstimmung. Wer die-
sen aufgerufenen Ziffern zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Ist angenommen. 

Ich rufe auf rechts Artikel 1 bis zu dem Passus: 
Erster Abschnitt, Aufgaben der Versicherung und 
Kreis der versicherten Personen. Wer dem zustim-
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — ist angenommen. 

Ich rufe gemeinsam auf links den § 1226 und 
rechts den § 1 auf den Seiten 4 und 5. Wird dazu 
das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer den aufgerufenen Paragraphen zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Angenommen. 

Ich rufe auf links den § 1227 auf Seite 6. Hierzu 
bitte ich, meine Damen und Herren, sich folgende 
Umdrucke bereitzulegen. Ich gebe zunächst einmal 
die Umdrucke an, die für diesen Paragraphen in 
Betracht kommen: Umdruck 891 Ziffern 1, 3, 5 und 
6, Umdruck 888 Ziffer 1 und Umdruck 890 Ziffer 1. 
Das ist links. Rechts ist es etwas anders. Infolge-
dessen müssen wir hier getrennt abstimmen. 

Zunächst zum Umdruck 891 Ziffer 1. Er bezieht 
sich auf § 1227 Abs. 1 Nr. 1 links. Wird dazu das 
Wort gewünscht? — Herr Dr. Hammer! 

Dr. Hammer (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! An dieser Stelle der Vorlage kommen 
zum erstenmal die Worte vor: „Gesetz über die 
Altersversorgung des Deutschen Handwerks". Auf 
Umdruck 890*) der FDP und auf anderen ist bean-
tragt worden, in Art. 3, also ganz am Ende des 
Gesetzes, zu bestimmen, daß dieses Handwerker-
gesetz aufgehoben wird. Es gibt also, da durch das 
ganze Gesetz hindurch etwa ein halbes Dutzend 
von Bestimmungen laufen, die sich mit der Frage 
der Altersversorgung für das Handwerk befassen, 
theoretisch zwei Möglichkeiten: entweder jetzt die 
grundsätzliche Aussprache darüber zu veranstalten 
und nachher laufend abzustimmen oder aber das 
Gegenteil zu tun, am Schluß des Gesetzes den An-
trag Umdruck 890 und andere zu beraten und die 
bezüglichen Paragraphen hier auszuklammern. Wir 
sind der Ansicht, daß das letztere das Klügere ist. 
Demnach würde ich vorschlagen, Herr Präsident, 
Sie möchten damit einverstanden sein, daß § 1227 
Abs. 1 Nr. 6 vorläufig nicht beraten wird. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter, damit wir uns recht verstehen: 6 bis „be-
freit sind". 

(Abg. Stingl: Nur der Nachsatz, Herr 
Präsident, nur der Satz ab „sofern"!) 

*) Siehe Anlage 5. 
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Wird dazu das Wort gewünscht? — Ist das Haus 
damit einverstanden? — Gut, das Haus ist damit 
einverstanden. Dann wird Nr. 6 in § 1227 Abs. 1, 
links, einstweilen ausgeklammert. 

Nun aber zu dem Änderungsantrag auf Um-
druck 891**) Ziffer 1. Soll dieser Änderungsantrag 
begründet werden? — Das Wort hat die Abgeord-
nete Frau Kalinke. 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Der Beginn der Debatte über eine 
Reform der Rentenversicherung mit der Ausein-
andersetzung über die Grenzen der Versicherungs-
pflicht, die heutige Diskussion über den Personen-
kreis, der in die Versicherungspflicht einbezogen 
werden soll, wäre eine einmalige und große Ge-
legenheit gewesen, die Aufgabe unserer Zeit zu 
lösen, die die Aufgabe des Parlaments ist: nämlich 
die sozialen Tatbestände neu zu überprüfen, sich 
mit der Frage der Schutzbedürftigkeit der Ver-
sicherten schlechthin und der Abgrenzung dieser 
Personenkreise insbesondere zu befassen; die Frage 
der Versicherungspflicht auch in ihrer Abgrenzung 
zwischen Arbeitern und Angestellten neu zu über-
denken und den Katalog der Personenkreise den 
sozialen Tatbeständen anzupassen. 

Es wäre aber auch eine Verpflichtung des Parla-
ments, festzustellen, ob die Grundlagen der Ver-
sicherungspflicht, wie sie seit der kaiserlichen Bot-
schaft bestehen, mit den sozialen Tatbeständen 
unserer Gegenwart, des Jahres 1957, noch über-
einstimmen. Eine solche Überprüfung der Grund-
lagen der Versicherungspflicht vom Grundsätz-
lichen her ist nicht nur wegen des Zeitdrucks, son-
dern wahrscheinlich auch aus anderen Gründen 
nicht in dem Maße erfolgt, wie es meine politischen 
Freunde in der Fraktion der Deutschen Partei ge-
wünscht hätten. Aber auch eine Überprüfung der 
anderen grundsätzlichen Frage ist nicht erfolgt, 
nämlich ob, nachdem das Ideal der Sicherheit an 
die  Stelle des Ideals der Freiheit gesetzt und ver-
kündet worden ist, nun das Schutzbedürfnis durch 
das Sicherheitsbedürfnis ersetzt werden muß, und 
ob die Versicherungspflicht, von der bei der Be-
gründung und Berichterstattung gesagt worden ist, 
daß sie sich nur auf die Arbeitnehmer beziehen 
soll, hier nicht durch eine gemeinsame Konzeption 
sowohl des Arbeitsministers wie der Opposition 
eine Ausweitung erfahren hat, die der gegenwärti-
gen sozialen Situation nach unserer Auffassung 
keineswegs entspricht. 

Die Sozialdemokratische Partei, die immer und 
zu allen Zeiten die totale Versicherungspflicht ge-
fordert hat, hat ihre Auffassung — mit der ich 
mich an dieser Stelle gar nicht auseinandersetzen 
will — in ihrer Vorlage und auch bei den Be-
schlüssen im Ausschuß klar und eindeutig zum 
Ausdruck gebracht. Dagegen ist von unseren Koali-
tionspartnern — es ist ein offenes Geheimnis, daß 
wir in diesen Fragen nicht immer einer Meinung 
gewesen sind — die Frage der Versicherungspflicht, 
soweit sie die Selbständigen betrifft und soweit sie 
Ansatzpunkte zur künftigen Einbeziehung der 
Selbständigen bzw. einen Anreiz, Selbständig

-

werdende in die Versicherungspflicht einzubeziehen, 
bietet, nicht mit der Klarheit und Konsequenz be-
handelt worden, die wir von . der CDU/CSU zur 
Reform der Rentenversicherung erwartet haben. 

(Glocke des Präsidenten.) 

**) Siehe Anlage 6. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick, Frau Abgeordnete! — Meine Damen und 
Herren, ich muß dringend bitten, daß bei diesen 
Vorlagen unmittelbar zur Vorlage gesprochen wird. 

(Zustimmung in der Mitte.) 

Wir haben in der zweiten Lesung keine allgemeine 
Aussprache. Man kann darüber streiten, ob es nicht 
zweckmäßig wäre, bei einer Vorlage von solcher 
Bedeutung eine allgemeine Aussprache in der zwei-
ten Lesung zu haben. Wir haben sie aber heute 
ganz bestimmt nicht. Ich würde also bitten, daß 
jeder Sprecher unmittelbar zu der Vorlage spricht. 
Hier steht zur Debatte ausschließlich der Ände-
rungsantrag auf Umdruck 891 Ziffer 1 bzw. der 
Eventualantrag. Bitte, Frau Abgeordnete, sprechen 
Sie dazu! 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident! Ich spreche 
in der zweiten Lesung zu § 1227 Abs. 1 Nr. 1, zu 
dem Änderungsantrag der Fraktion der Deutschen 
Partei, mit dem die Streichung der Worte „oder 
sonst zu ihrer Berufsausbildung" beantragt wird, 
und muß deshalb auch über die Zusammenhänge 
mit der Versicherungspflicht sprechen. 

(Widerspruch in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frau Abgeord-
nete, ich würde dringend bitten, unmittelbar zur 
Sache zu sprechen! 

Frau Kalinke (DP): Ich tue das nur im Zusam-
menhang mit diesem Antrag. Wenn ein in der Be-
rufsausbildung Befindlicher, bei dem noch nicht 
feststeht, ob er Arbeitnehmer oder Selbständiger 
werden wird, in die Versicherungspflicht einbezogen 
werden soll, dann muß ich, um auch den Kollegen 
in diesem Hause, die bisher nicht Gelegenheit 
hatten, sich mit diesen Problemen zu befassen, 
unseren Antrag zu verdeutlichen, klarmachen, 
worum es hier geht. 

Wer also die Selbständigen nicht einbeziehen 
will, darf auch die in ihrer Berufsausbildung 
stehenden Selbständigwerdenden nicht in die Ver-
sicherungspflicht einbeziehen. Wer die freiheitliche 
Wirtschaftsordnung will, und wer verkündet, daß 
es sich — und das tun wir in diesem Gesetz an 
verschiedenen Stellen, wir werden noch darauf zu-
rückkommen; Herr Dr. Berg hat es auch in der 
Begründung gesagt — um das Recht und eine Ver-
sicherung der Arbeitnehmer handeln soll, der muß 
unserem Antrag zustimmen, diejenigen aus der 
Versicherungspflicht herauszunehmen, die im Zeit-
punkt ihrer Berufsausbildung keineswegs unter 
Beweis stellen können und auch nicht wollen, daß 
sie Arbeitnehmer sind. 

Die Fraktion der Deutschen Partei bekennt sich 
zu dem Grundsatz, daß alle Arbeitnehmer im Rah-
men einer Versicherungspflichtgrenze, wenn sie 
gegen Entgelt beschäftigt sind, in die Versiche-
rungspflicht einbezogen werden sollen. Sie hält es 
aber für unklar und inkonsequent und der Kon-
zeption des Gesetzes widersprechend, daß auch 
volontär- und volontärähnliche Arbeitsverhältnisse, 
die keineswegs die Ausbildung zu einem Arbeit-
nehmerberuf zum Ziele haben, ohne das Merkmal 
des Entgeltbegriffs in den Versicherungszwang ein-
bezogen werden sollen! 

Wir haben deshalb — Herr Präsident, gestatten 
Sie, daß ich unseren Antrag gleich mitbegründe — 
einen Eventualantrag gestellt. Für den Fall, daß 
Sie etwa mit Mehrheit dieser absolut klaren, ü ber- 
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(Frau Kalinke) 
zeugenden und der Begründung der Mehrheit des 
Ausschusses entsprechenden Auffassung, daß nur 
Arbeitnehmer in die Versicherungspflicht einbe-
zogen werden sollen, nicht folgen sollten, haben wir 
mit unserem Eventualantrag die Forderung er-
hoben, daß dann die Worte „gegen Entgelt" hinzu-
gefügt werden, damit ganz klar wird, was die Auf-
fassung der Mehrheit des Ausschusses gewesen ist. 
Es soll aber auch deutlich werden, daß es hier um 
die Versicherungspflicht geht und nicht um eine 
Wahlfreiheit oder um eine Entscheidung, die an 
dieser Stelle und bei dieser Gelegenheit nicht ge-
troffen werden darf. 

Ich bitte Sie daher, dem Änderungsantrag der 
Fraktion der Deutschen Partei zuzustimmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu wei-
ter das Wort gewünscht? — Bitte sehr! 

Lang (München) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der An-
trag der DP sieht vor, vor allem die Volontäre usw., 
die zur Ausbildung anstehen, aus der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und der Rentenversicherung 
der Angestellten herauszunehmen. Wir dagegen 
haben diesen Personenkreis bewußt miteinbezogen, 
um den Versicherungsschutz auch auf diese Per-
sonen auszudehnen. Wenn Frau Kalinke ausführt, 
sie bräuchten diesen Versicherungsschutz nicht, 
dann müssen wir erwidern: Sind wir Hellseher? 
Wissen wir, ob diese Leute überhaupt einmal die 
Möglichkeit bekommen, den väterlichen Betrieb zu 
übernehmen, oder ob sie überhaupt die Eignung 
besitzen, den väterlichen Besitz bewirtschaften zu 
können? 

Wir meinen, nachdem gerade die Ausfallzeiten 
eine so große Rolle spielen, daß wir diesen Per-
sonenkreis nicht ausnehmen dürfen, sondern daß 
wir den Versicherungsschutz auch auf diesen Per-
sonenkreis ausdehnen müssen. Es würde ihnen 
sonst diese Versicherungszeit fehlen, was von Be-
deutung ist, da gerade die Ausfallzeit eine so große 
Rolle spielt. 

Wir bitten daher das Hohe Haus, den Ände-
rungsantrag der DP zu § 1227 der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und zu § 2 der Rentenversiche-
rung der Angestellten abzulehnen. 

Wir bitten weiterhin das Hohe Haus, den Ände-
rungsantrag der CDU/CSU wie folgt anzunehmen: 

In § 1227 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b werden die 
Worte „neben der freien Station" durch die 
Worte „neben dem freien Unterhalt" ersetzt. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick bitte, Herr Abgeordneter! Das bezieht sich 
nicht auf den Absatz 1 Nr. 1. Ich möchte bitten, 
daß wir zunächst über den Absatz 1 Nr. 1 ver-
handeln. Sprechen Sie bitte nachher zu den ande-
ren Bestimmungen; sonst kommen wir hier nicht 
durch. 

Herr Abgeordneter, wollten Sie nicht noch etwas 
zu dem Eventualantrag sagen? 

(Zuruf von der CDU/CSU: Auch ablehnen!) 

Lang (München) (CDU/CSU): Den Eventual-
antrag lehnen wir ebenfalls ab. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eventualanträge 
wollen Sie auch ablehnen. Wird dazu weiter das 
Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. 

Ich lasse zunächst abstimmen über den Ände-
rungsantrag Umdruck 891*) Ziffern 1 und 2. Wer 
diesen Änderungsantrag annehmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Abge-
lehnt. 

Ich lasse abstimmen über den Eventualantrag 
Umdruck 891 Ziffern 3 und 4. Wer zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über § 1227 Abs. 1 
Nr. 1 — Seite 6 der Drucksache 3080 —. Wer zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über die entspre-
chenden Bestimmungen auf der rechten Seite: § 2 
Nr. 1. Wer zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Angenommen. 

Nun komme ich zu den Änderungsanträgen zu 
§ 1227 Abs. 1 Nr. 2 auf Umdruck 891*) Ziffern 5 
und 6 und sinngemäß auf der rechten Seite. Wird 
zur Begründung das Wort gewünscht? — Das Wort 
zur Begründung wird nicht gewünscht. 

Wird das Wort gewünscht? — Bitte, Herr Ab-
geordneter Stingl. 

Stingl (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ein ganz kurzes Wort. Es ist in der 
Redaktionskommission mit sehr großer Beschleu-
nigung gearbeitet worden, und ich kann mich nur 
dem Dank des Herrn Präsidenten an das Büro an-
schließen, daß es uns ausgezeichnet unterstützt hat. 
Es ist aber trotzdem eine kleine Korrektur notwen-
dig. In Nr. 2 ist das in Nr. 1 eingefügte Wort „die" 
vergessen worden. Ich wäre also dankbar, Herr 
Präsident, wenn vor den Worten „als Lehrling" 
auch in Nr. 2, analog zu Nr. 1, das Wort „die" ein-
gefügt würde. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Fassung soll 
also lauten: „oder die als Lehrling oder sonst zu 
ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind". Ände-
rungsantrag Umdruck 891 Ziffer 5. Das Wort wird 
weiter nicht gewünscht. Wir kommen zur Abstim-
mung. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Der Änderungsantrag Umdruck 891 
Ziffer 5 ist angenommen. 

Der Änderungsantrag Umdruck 891 Ziffer 6 be-
zieht sich auf § 1227 Abs. 1 Nr. 2; also sinngemäß. 
Wer ihm zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Der Änderungs-
antrag Umdruck 891 Ziffer 6 ist abgelehnt. 

Ich komme zur Abstimmung über § 1227 Abs. 1 
Nr. 2, links, in der abgeänderten Fassung und über 
§ 2 Nr. 2 auf Seite 7, rechts. Wer den aufgerufenen 
Nummern in der geänderten Fassung zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Angenommen. 

Ich komme zu Nr. 3 und Nr. 4, links, auf Seite 6. 
Wird dazu das Wort gewünscht? — Das Wort wird 
nicht gewünscht. Wer diesen Nummern zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Angenommen. 

Entsprechend rechts — auf Seite 7 — Num-
mern 3, 4, 5, 6. Wer zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Ange-
nommen. 

*) Siehe Anlage 6. 
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Wir kommen zu Nr. 5, links. Dazu liegt ein 

Änderungsantrag — Umdruck 888 Ziffer 1*) — der 
Fraktion der CDU/CSU vor. Wird dazu das Wort 
gewünscht? — 

(Abg. Arndgen: Ist schon begründet!) 

— Er ist begründet. 

Entsprechend rechts Nr. 7; dazu liegt der Ände-
rungsantrag Umdruck 888 Ziffer 2*) vor. Wird auf 
Begründung verzichtet? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Der Änderungsantrag ist angenommen. 

Ich stelle zur Abstimmung Nr. 5 links und Nr. 7 
rechts mit der soeben beschlossenen Änderung. Wer 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Angenommen. 

Nr. 6 links — also auf Seite 6 — ist ausgeklam-
mert. — Ich nehme an, Herr Abgeordneter Ham-
mer, daß Sie natürlich auch Nr. 8 rechts aus-
klammern. 

Dann kommt auf Seite 8 der Absatz 2. Ände-
rungsanträge liegen dazu nicht vor. Das Wort wird 
nicht gewünscht. Wer dem Absatz 2 auf Seite 8 — 
links  — zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Angenommen. 

Nun Seite 9 — also rechts —, § 3. Hierzu liegt ein 
Änderungsantrag — Umdruck 899 Ziffer 1**) 

—vor. Wird zu diesem Änderungsantrag der Frak-
tion der CDU/CSU das Wort gewünscht? — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Wir stimmen ab. Wer 
dem Änderungsantrag Umdruck 899 Ziffer 1 zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Angenommen. 

Wir stimmen ab über § 3 — Seite 9 und Seite 11 
— in der so geänderten Fassung. Wer ihm zustim-
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Angenommen. 

Zu § 1228 liegt der Änderungsantrag Um-
druck 891 Ziffer 8***) vor. Wird dazu das Wort ge-
wünscht? — Frau Abgeordnete Kalinke zur Be-
gründung. 

Frau Kalinke (DP): Zu § 1228 ist heute morgen 
schon vom Berichterstatter gesagt worden, daß die 
Versicherungsfreiheit der sogenannten Meister

-
Kinder und die Problematik der Beschäftigung von 
Kindern bei ihren Eltern im Gesetz nicht mehr 
erscheinen. § 1228 Abs. 1 stellt nur noch ver-
sicherungsfrei, wer bei seinem Ehegatten in Be-
schäftigung steht, und schließt einen alten Grund-
satz aus,  der nicht nur in der deutschen Sozialver-
sicherung, sondern auch im europäischen Sozial-
versicherungsrecht immer gegolten hat, nämlich 
ein Beschäftigungsverhältnis von Verwandten ge-
rader Linie nicht ein Versicherungsverhältnis be-
gründen zu lassen. In  den  Neujahrsbotschaften die-
ses Jahres ist immer wieder darauf hingewiesen 
worden — und das ist stark beachtet worden —, 
daß mit Umsicht alle die Fragen der  Sozialreform 
diskutiert werden müssen, die, wenn sie einmal 
beschlossen sind, in der Regel nicht mehr rück-
gängig gemacht werden können. 

Bei der Ablehnung unseres Antrags auf Frei-
stellung der Volontäre und volontärähnlich Be-
schäftigten hat der Abgeordnete der CDU/CSU mit 
dem Argument operiert, daß man ja bei der Ein-
beziehung dieser Kinder gar nicht weiß, wie die 

*) Siehe Anlage 3. 
**) Siehe Anlage 11. 

***) Siehe Anlage 6. 

Zukunft sein wird, und daß man, weil Ausfallzei-
ten angerechnet werden, nun diesen Menschen eine 
Chance geben muß, aus der Versicherung der Ar-
beitnehmer, also aus den Beiträgen der sozialver-
sicherten Arbeitnehmer und aus den Beiträgen der 
Steuerzahler, die die Zuschüsse aufbringen, diese 
Ausfallzeiten rechtzeitig auch für sich in Anspruch 
nehmen zu können. Ich glaube, ,daß diese Argu-
mentation weder vom Sozialethischen noch vom 
Sozialpolitischen her zutrifft und daß es unbedingt 
notwendig ist, sich klarzumachen, daß, wer Eltern 
und Kinder, die im Familienverband im Betrieb 
miteinander arbeiten, in diesem Familienbetrieb 
nur deshalb versicherungspflichtig macht, weil sie 
im Familienbetrieb arbeiten, weitab ist von jener 
Konzeption, die die Familie — und ich glaube, daß 
wir darin zumindest in  der Regierungskoalition 
einig sein sollten — doch noch alsausreichenden 
Schutzverband anerkennt und fördert. 

Es ist auch nicht richtig, was im Ausschuß ver-
treten worden ist,  daß Kinder im Betrieb ihrer 
Eltern gefährdet seien, weil die Eltern nicht dafür 
sorgten, daß Versicherungsbeiträge für sie bezahlt 
würden. Meine Freunde in der Deutschen Partei 
sind der  Auffassung, daß in der Regel der Fami-
lienverband funktioniert und daß das, was wir bei 
der Novelle zum AVAVG hier zu § 69 mit Mehr-
heit beschlossen haben, richtig ist, daß nämlich 
Kinder im Betrieb ihrer Eltern grundsätzlich nicht 
versicherungspflichtig sein sollten. Soweit diese 
Kinder ein richtiges Lehrverhältnis mit einem 
Lehrvertrag haben, werden sie ohnehin während 
ihrer Lehrlingszeit durch § 1227 versicherungs-
pflichtig, und sie haben die Möglichkeit, sich wei-
terzuversichern. Es ist doch nicht so, daß Hand-
werker, Bauern, Gewerbetreibende und die Ange-
hörigen aller freien Berufe nicht in der Lage wä

-

ren, ihren Kindern nach der Ausbildungszeit für 
die Übernahme des elterlichen Betriebes, wenn sie 
volljährig sind, die Entscheidung selbst zu über-
lassen. Es ist auch wirklich ein Bruch in der Kon-
zeption. wenn man immer wieder vom Mittelstand 
und von der Familienfreundlichkeit spricht, aber 
hier der Familie nicht zutraut, selbst die Entschei-
dung zu treffen, ob das Kind desjenigen, der einen 
eigenen Betrieb hat, versicherungspflichtig sein 
soll oder nicht. Der Erbe, der noch familienhaft 
denkt, wird immer selbst entscheiden können, ob 
er nicht nur die Rechte in Anspruch nehmen, son-
dern auch die Pflichten, die er im Betrieb  seiner 
Eltern hat, erfüllen kann. Von dem Kollegen der 
CDU ist erst bei der Frage der Volontäre auf den 
Zusammenhang mit der Geschäftsnachfolge hinge-
wiesen worden. Es ist nicht umstritten, daß in dem 
Augenblick, in dem ein Sohn im Betrieb seiner 
Eltern beschäftigt ist, noch keineswegs entschei-
dend zu sein braucht, ob er der Nachfolger sein 
wird. Eines wird er aber immer sein: der Erbe. und 
als dieser Erbe wird er sich mit seinen Eltern 
selbst verantwortlich darüber unterhalten, ob er 
ein Beschäftigungsverhältnis gegen Entgelt, einen 
Lehrvertrag abschließt oder ob es ihm um die 
familienhafte Mitarbeit und Zusammenarbeit geht. 

(Abg. Stingl: Das wird ja nach Ihrem 
Antrag auch ausgeschlossen!) 

Diese familienhafte Mitarbeit und Zusammenarbeit 
darf nicht zu einem Arbeitnehmerverhältnis 
schlechthin werden, und deshalb sind wir der Auf-
fassung, daß auch die Frage der Wahlfreiheit, die 
Sie doch alle nach den Erfahrungen bei der Hand-
werkerversicherung abgelehnt haben, bei den Söh-
nen im elterlichen Betrieb ganz eindeutig geklärt 
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Die SPD-Fraktion hat aus wohlüberlegten Grün-

den den Antrag auf Streichung des § 4 Abs. 1 
Nr. 1 des Angestelltenversicherungsgesetzes ge-
stellt. Dann werden, wie es nach der ursprüng-
lichen Fassung des Regierungsentwurfs und auch 
nach unserem Gesetzentwurf vorgesehen war, alle 
Angestellten in die Rentenversicherung einbezogen. 

Dabei bleibt es jedem Arbeitnehmer mit höhe-
rem Einkommen unbenommen, sich zusätzlich frei-
willig Alterssicherungen zu schaffen. Es ist aber 
nicht sinnvoll, die Angestellten mit höherem Ein-
kommen allgemein aus der Risikogemeinschaft 
herauszulassen, wenn — und das ist viel öfter der 
Fall, als man gemeinhin annimmt — später ein-
mal doch die Fürsorge eingreifen muß. Nach Auf-
fassung meiner Parteifreunde wäre es doch viel 
zweckmäßiger und gerechter, die Angestellten 
gleich von vornherein gesetzlich in diese Risiko-
gemeinschaft zu' verpflichten, zumal da sie auch am 
ehesten in der Lage sind, ihre Verpflichtungen 
gegenüber der Gemeinschaft zu erfüllen. 

Es ist nicht so — wie man vielleicht auch hier 
wieder behaupten wird —, daß diese Angestellten 
gar nicht in die Versicherung hineinwollten. In der 
Regel verhält es sich umgekehrt. Die meisten An-
gestellten wären glücklich, wenn der Gesetzgeber 
die Versicherungspflicht für sie einführte, weil da-
mit ja auch der Arbeitgeberanteil, den der Arbeit-
geber für den Angestellten zu leisten hat, eine ge-
setzliche Verpflichtung wäre. 

Noch ein letzter Hinweis, den ich wegen seiner 
Wichtigkeit machen muß, nämlich den Hinweis, 
daß der Gleichheitsgrundsatz verletzt wird, wenn 
Angestellte und Arbeiter unterschiedlich behandelt 
werden, indem der Arbeiter unabhängig von der 
Höhe seines Einkommens versicherungspflichtig 
ist, der Angestellte aber nicht. Man kann sagen, 
das war schon immer so. Nun, meine Herren und 
Damen von der Regierungskoalition, schließlich 
wollen wir doch eine Neuordnung der Rentenver-
sicherung machen, und bei einem so wichtigen Ge-
setzeswerk, wie es hier zur Beratung steht, sollte 
der Bundestag den Grundsatz der Gleichheit be-
achten. 

Wir wissen, daß die früheren sozialen und ge-
sellschaftlichen Unterschiede zwischen den Arbei-
tern und den Angestellten immer mehr ausgegli-
chen wurden, und das ist gut so. Es gibt also kei-
nen Grund mehr, der hier eine unterschiedliche 
Behandlung rechtfertigen könnte. Der hochbe-
zahlte Fliesenleger z. B. hat sicherlich einen ebenso 
gesicherten Arbeitsplatz und ein gleichermaßen ge-
sichertes Einkommen wie irgendein leitender An-
gestellter in irgendeinem Betrieb. Dennoch — und 
das ist das Ausschlaggebende dabei — können 
beide Arbeitnehmer in der heutigen Zeit in der 
Bundesrepublik außerhalb der gesetzlichen 
Sozialversicherung keine absolut gesicherte Vor-
sorge für das Alter treffen.  

Wir beantragen deshalb, daß so, wie alle Arbei-
ter, auch alle Angestellten inner hal b der Ren-
tenversicherung zusammengefaßt werden. Ich bitte 
Sie namens der SPD-Fraktion, dem hier vorliegen-
den Änderungsantrag auf Streichung des § 4 
Abs. 1 Nr. 1 — und meine Begründung bezieht sich 
gleichzeitig auf den nächsten Punkt, auf Streichung 
des § 5 — zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frau Abgeord-
nete Finselberger hat das Wort zur Begründung  

ihres gleichlautenden Antrags auf Umdruck 896*) 
Ziffer 2. — Ich würde empfehlen, daß Sie zunächst 
nur zu diesem Punkt sprechen. 

Frau Finselberger (GB/BHE): Herr Präsident! 
Meine Herren und Damen! Frau Döhring von der 
Fraktion der SPD hat den gleichen Antrag für ihre 
Fraktion gestellt. Wir haben uns auch in unserer 
Fraktion mit diesem Anliegen beschäftigt und wir 
sind bei dem Beschluß geblieben, den wir bei ande-
rer Gelegenheit, nämlich im Sozialpolitischen Aus-
schuß unserer Partei, schon gefaßt hatten, daß alle 
Arbeiter und alle Angestellten in die Versicherung 
hineingehören. Der Ablauf der letzten Jahre und 
die Unsicherheit, die gerade in den Kreisen der so-
genannten leitenden und qualifizierten Angestell-
ten festzustellen war, sollten Veranlassung sein, 
daß das gesamte Haus diesen Antrag unterstützt. 
Auch heute noch - diejenigen Mitglieder aller 
Fraktionen des Hauses, die dem Petitionsausschuß 
angehören, werden mir zustimmen — gehen Ein-
gaben gerade aus den Kreisen der leitenden Ange-
stellten ein, die nicht versicherungspflichtig waren 
und die heute Fürsorgeempfänger sind. 

(Sehr gut! beim GB/BHE.) 
Diesen Zustand wünschen wir für die Zukunft 
nicht mehr. Ich weiß aus diesen Kreisen, daß es 
sehr viele leitende Angestellte gibt, die unter allen 
Umständen mit eingeschlossen sein und nicht her-
ausfallen möchten. In der Größenordnung der Ein-
kommen bestehen zwischen gewissen Arbeiter-
berufen und Angestelltentätigkeiten gar keine gro-
ßen Differenzen mehr. Auch aus diesem Grunde 
ist nicht einzusehen, weshalb nicht der gesamte 
Kreis der Angestellten in die Angestelltenversiche-
rungspflicht hineingehören soll. Wir plädieren aus 
diesen Gründen dafür, diesen Antrag zu unter-
stützen und auf das zurückzukommen, was in dem 
Regierungsentwurf vorgesehen war und was durch 
den Sozialpolitischen Ausschuß leider geändert 
worden ist. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Horn. 

Horn (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich beschränke mich in den kurzen 
Ausführungen, die ich zu machen habe, auf die 
Stellungnahme zu den beiden vorliegenden Anträ-
gen, in § 4 Abs. 1 des Angestelltenversicherungs-
gesetzes die Nr. 1 zu streichen. Meine Stellung-
nahme bezieht sich also auf die Frage: totale Ver-
sicherungspflicht für Angestellte oder Beibehal-
tung einer Versicherungspflichtgrenze? Ich darf 
dabei auf die Ausführungen Bezug nehmen, die ich 
zu diesem Punkte bereits bei der  Debatte zur 
ersten Lesung der Regierungsvorlage gemacht 
habe. Ich habe damals gesagt, daß auch in unseren 
Reihen die Meinungen darüber noch auseinander-
gingen und daß wir diese Frage bei uns noch zu 
klären hätten. 

Sicher ist zuzugeben, daß man für die eine wie 
auch für die andere Auffassung mit Argumenten 
aufwarten kann, die nicht alle von  der  Hand zu 
weisen sind. Aber es ist nicht vonnöten, daß man 
uns zur Begründung der Streichungsanträge auf 
gewisse Stellungnahmen und Meinungen verweist, 
die auch einmal von Ausschüssen oder Persönlich-
keiten, die uns parteipolitisch nahestehen, erarbei-
tet worden sind. 

*) Siehe Anlage 9. 
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werden muß. Ich habe schon auf die Novelle zum 
AVAVG hingewiesen. Das österreichische Recht, 
das doch bei Gott nicht verdächtig ist, etwa der 
konservativen Konzeption der Deutschen Partei 
nahezustehen, hat ganz eindeutig alle Ehegatten 
oder ihre Abkömmlinge auch in  der  Novelle zur 
österreichischen Rentenversicherung von der Ver-
sicherungspflicht ausgenommen, und die Debatte 
über die Novelle zum AVAVG hat doch gezeigt, 
daß weder unsere Bauern noch unsere Handwerker 
der Auffassung sind, daß ihre Söhne im elterlichen 
Betrieb unbedingt des Schutzes der Versicherungs-
pflicht bedürfen, auch dann nicht, wenn sie nicht 
gegen Entgelt beschäftigt sind. 

Die Fraktion der Deutschen Partei bittet Sie da-
her, in § 1228 Abs. 1 Nr. 1 nach dem Wort „Ehe-
gatten" die Worte „, seinen Eltern oder Kindern" 
einzufügen und damit auch in der umstrittenen 
Frage der Meister-Kinder und Meister-Söhne, die 
nach der  Entscheidung des Bundessozialgerichts 
keineswegs erledigt ist, die Pflicht des Gesetz-
gebers zu erfüllen und in dem Bekenntnis zum 
Familienverband, aber auch zur Verantwortung im 
Familienverband einen sozial-ethischen Auftrag 
der Reform zu sehen. 

(Beifall rechts. — Zurufe von der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, wird dazu weiter das Wort gewünscht? 
— Das Wort wird nicht gewünscht. 

Ich stelle den Änderungsantrag Umdruck 891*) 
Ziffern 8 und 9 zur Abstimmung. Wer zustimmen 
will, den bitte ich um das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Abgelehnt. 

Ich komme nun zur Abstimmung über den Ab-
satz 1 links; er ist identisch mit § 4 Abs. 1 rechts. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Angenommen. 

Ich kehre jetzt zurück zu § 4 Abs. 1, rechts auf 
Seite 11. Hier liegen Änderungsanträge vor, erstens 
der Änderungsantrag der SPD-Fraktion auf Um-
druck 893**) Ziffer 1. Wird er begründet? 

(Zuruf.) 

— Eine Sekunde, gnädige Frau; ich will das Haus 
noch darauf aufmerksam machen, daß zum glei-
chen Punkt der Änderungsantrag Umdruck 896***) 
Ziffer 1 vorliegt, der inhaltlich gleich ist. Wollten 
Sie dazu sprechen? 

(Abg. Frau Finselberger: Jawohl!) 

Zu Antrag Umdruck 893**) Frau Abgeordnete 
Döhring. 

Frau Döhring (SPD): Herr Präsident! Meine 
Herren und Damen! Bekanntlich war auch in der 
Regierungsvorlage ursprünglich vorgesehen, daß 
zukünftig a 11 e Arbeitnehmer, also auch alle An-
gestellten, unabhängig von der Höhe ihres Ein-
kommens in die Rentenversicherungspflicht einbe-
zogen werden sollen. Dabei war — wie es auch 
selbstverständlich ist — für die Beitrags- und Lei-
stungsbemessung eine obere Einkommensgrenze 
festgesetzt worden. Es ist sehr bedenklich, daß sich 
die Bundesregierung in ihren eigenen Regierungs-
parteien nicht einmal in diesem wichtigen grund-
sätzlichen Punkt des Personenkreises durchsetzen 
konnte. Vielmehr hatte der Sozialpolitische Aus- 

*) Siehe Anlage 6. 
**) Siehe Anlage 7. 

***) Siehe Anlage 9.  

schuß in seiner Mehrheit nur insoweit für die Ein-
beziehung der Angestellten gestimmt, als diese ein 
Einkommen bis zu 1250 DM im Monat haben. 

Es ist erstaunlich, daß immer wieder behauptet 
wird, höherbezahlte Angestellte benötigten eine 
gesetzliche Altersversicherung nicht. Ich darf hier 
ein Wort eines der Herren Vorredner aufgreifen: 
Auch in diesem Punkte kann man kein Hellseher 
sein. Die Behauptung, daß höherbezahlte Ange-
stellte einen Versicherungsschutz nicht brauchen, 
entbehrt jeder Grundlage. Denn o b ein Arbeit-
nehmer eines Schutzes durch die Rentenversiche-
rung bedarf, kann doch nicht nach dem Stand sei-
nes augenblicklichen Einkommens beurteilt wer-
den. 

Man wird mir vielleicht entgegenhalten, das sei 
Ansichtssache. Ich möchte dazu folgendes bemer-
ken: Diese Erkenntnis, daß die allgemeine Ver-
sicherungspflicht die beste Lösung darstellt, ist 
nicht etwa nur bei meinen Parteifreunden und mir 
vorhanden; sie wurde vielmehr auch von der So-
zialen Studienkommission in aller Öffentlichkeit 
vertreten. Diese Studienkommission wurde seiner-
zeit vom Deutschen Gewerkschaftsbund aus Anlaß 
der Neuordnung des Rentenrechts gebildet. Ausge-
zeichnete und unabhängige Sachkenner aus allen 
Sparten waren in diese Kommission berufen wor-
den. Einer der Vorsitzenden dieser unabhängigen 
Studienkommission war der Gewerkschafter Lü-
nendonk aus Frankfurt, der Ihrer Partei — meine 
Herren und Damen von der CDU — zugehört, der 
sogar Vorsitzender Ihres Sozialpolitischen Aus-
schusses  ist.  Auch diese Studienkommission hat sich 
dafür ausgesprochen, daß künftig alle Angestell-
ten in  die  Versicherungspflicht hineingenommen 
werden sollen, weil die Erfahrung gezeigt hat, daß 
sich die Arbeitseinkommen großer Gruppen von 
Arbeitnehmern, also sowohl der Arbeiter wie auch 
der Angestellten, in auf- und absteigenden Kurven 
bewegen. 

Die Praxis der Fürsorgeämter hat oft genug ge-
zeigt, daß Angestellte, 'die früher hohe Einkommen 
bezogen haben, im Alter und besonders bei Berufs-
unfähigkeit auf die Leistungen der Fürsorge ange-
wiesen waren, weil ihr Lebensweg anders verlau-
fen ist, als sie es sich vorgestellt hatten. 

Man braucht bei solchen Überlegungen durchaus 
nicht etwa nur an Krisenzeiten zu denken. Viel-
mehr waren noch zu allen Zeiten auch höher be-
zahlte Angestellte nicht vor Entlassungen gefeit. 
Wenn irgendwo, dann trifft gerade in die-
ser Beziehung das Wort von Friedrich von Schiller 
hundertprozentig zu: „Doch mit des Geschickes 
Mächten ist kein ew'ger Bund zu flechten." Man 
kann dieses Wort auch abwandeln und kann viel-
leicht noch viel zutreffender sagen: „Doch mit des 
Arbeitgebers Mächten ist kein ew'ger Bund zu 
flechten." 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
Mitte: Na, na!) 

Wenn es sich ältere Angestellte handelt — und 
meistens handelt es sich um solche —, ist es nicht 
immer möglich, wieder in eine gleiche oder ähn-
liche Position zu kommen. Sie kennen ja alle die 
Stellenangebote in den Zeitungen. Da heißt es 
meistens: „Leitende Persönlichkeit mit Spezial-
kenntnissen auf verschiedenen Gebieten und mit 
reichen Erfahrungen gesucht, aber nicht über 35 
Jahre alt." 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
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Bei den weiteren Arbeiten innerhalb der Koali-

tion haben wir uns zu der Kompromißlösung be-
reit gefunden, durch die wir uns in Abweichung 
von der Regierungsvorlage bei der Angestellten-
versicherung für die Beibehaltung einer Versiche-
rungspflichtgrenze aussprechen. Wir dürfen uns 
dabei unter anderem auf die Meinungsäußerungen 
stützen, die dazu aus den Kreisen insbesondere der 
leitenden Angestellten immer wieder an uns her-
angebracht worden sind. 

Es ist wohl nicht sinnvoll, hier in eine längere 
Auseinandersetzung um das Für und Wider dieser 
oder jener Stellungnahme einzutreten. Wir sind 
der Auffassung, daß wir bei der vorn Ausschuß 
erarbeiteten Lösung bleiben sollten. Im übrigen ist 
darauf Bedacht genommen, daß diejenigen, die bei 
der Ausdehnung der Versicherungspflicht neu ver-
sicherungspflichtig werden, hinsichtlich ihrer be-
reits getroffenen Vorsorge in angemessener Weise 
berücksichtigt werden. Darauf wird von unserer 
Seite noch einzugehen sein. 

Wir sind der Auffassung, daß es wie in der Ver-
gangenheit so auch künftighin richtig ist, grund-
sätzlich an einer Versicherungspflichtgrenze fest-
zuhalten. Wir befinden uns dabei in Übereinstim-
mung mit den übrigen Parteien der Regierungs-
koalition und, wie ich glaube, auch mit der Freien 
Demokratischen Partei, also sicherlich mit einer 
großen Mehrheit dieses Hauses. Wir bitten, die bei-
den Änderungsanträge der SPD und des GB/BHE 
abzulehnen und die Ausschußvorlage beizubehal-
ten. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Dr. Jentzsch. 

Dr. Jentzsch (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
gehegten Damen und Herren! Die Freie Demokra-
tische Partei hat zu dem hier vorliegenden Pro-
blem von j eher eine einheitliche Haltung eingenom-
men. Wir haben schon bei der ersten Lesung des 
Gesetzentwurfs wir die allgemeine 
Versicherungspflicht ablehnen. Wir sind für die 
Beibehaltung einer Versicherungspflichtgrenze und 
sehen aus unserer politischen Auffassung in dem 
anderen Wege die Spur, die eindeutig auf den 
Wohlfahrtsstaat hinweist. 

Ich vermag im übrigen nicht zu sehen, sehr ver-
ehrte Frau Kollegin Döhring, daß der Gleichheits-
grundsatz verletzt wird, wie Sie hier vorgebracht 
haben. Die unterschiedliche Behandlung der An-
gestellten und der Arbeiter — wenn man diesen 
Ausdruck einmal so benutzen darf —, ist doch in 
keiner Form mit einem Nachteil oder einem beson-
deren Vorteil für eine dieser Gruppen verbunden. 
Denn das allgemeine Berufsschicksal auch der lei-
tenden Angestellten ist ja, daß sie nicht als Gene-
raldirektoren begonnen haben; vielmehr haben sie 
alle einmal in einer versicherungspflichtigen Tätig-
keit begonnen und sind dann langsam oder unter 
Umständen schneller in Positionen hineingewach-
sen, die mit einem Lebensstandard verbunden 
sind, bei dem ihnen dann aber auch zugemutet 
werden kann, selber weiter Vorsorge für sich zu 
treffen. Sie würden es ihrerseits als Zumutung 
empfinden, wenn man ihnen das nicht überließe. 

Wir sind an dieser Stelle an einem Punkt an-
gelangt, wo sich jeder auf sozialpolitische Grund-
thesen seiner Partei oder seiner Organisationen be-
zieht. Es ist daher sehr schwer, sich gegenseitig zu 
überzeugen, wenn der eine etwas von dem auf-

geben soll, was für ihn bisher eine feststehende 
Norm gewesen ist. Das ist eine Tatsache, mit der 
wir uns abzufinden haben. Jeder muß eben die 
Dinge so vertreten, wie er sie meint vertreten zu 
müssen. Jedenfalls habe ich für die Freie Demo-
kratische Partei zu erklären, daß wir den Ände-
rungsanträgen Umdruck 893 Ziffer 1 und Umdruck 
896 Ziffer 1 unsere Zustimmung nicht geben kön-
nen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frau Abgeord-
nete Kalinke! 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Auf die Ausführungen der Frau 
Kollegin Döhring und der Frau Kollegin Finselber-
ger für die Fraktionen der SPD und des GB/BHE 
möchte ich im Namen der Fraktion der Deutschen 
Partei zum Problem der totalen Versicherungs-
pflicht nicht alles das wiederholen, was wir in die-
sem Hause im 1. und im 2. Bundestag sowie in der 
Öffentlichkeit seit zehn Jahren vielleicht als ein-
zige Fraktion mit absoluter Klarheit und nie 
schwankend vertreten haben. 

(Lachen und Zurufe von der Mitte und links.) 
— Ich nehme das für mich in Anspruch. Sie dürfen 
darin mit mir beim nächsten Paragraphen wett-
eifern. 

(Zuruf von der Mitte: Dann wissen wir es 
bereits! — Weitere Zurufe von der Mitte.) 

— Sie können ja beim § 5 mit uns wetteifern! 

Wir freuen uns, daß wir mit einem großen Teil 
dieses Hauses in der Grundsatzfrage übereinstim-
men und die totale Versicherungspflicht ablehnen. 
Ich habe bei diesem Punkt lediglich die Ab-
sicht, mich in Form eines echten Diskussionsbei-
trages mit den Argumenten der beiden Rednerin-
nen zu beschäftigen. Vorweg möchte ich sagen, daß 
bedauerlicherweise der Herr Arbeitsminister in 
seine eigene Vorlage die totale Versicherungs-
pflicht hineingeschrieben hat, obwohl der gleiche 
Arbeitsminister zu meiner Freude in der Vergan-
genheit im Beirat noch eine andere Auffassung 
vertreten hat. Die Regierung hat aber dieser ihrer 
in der Vorlage gegebenen Erklärung seltsamer-
weise keine Begründung beigegeben. 

(Zurufe von der Mitte.) 

Vielleicht kann uns der Herr Arbeitsminister 
sagen, warum er diese Begründung nicht gegeben 
hat. Ich hätte sie sehr gerne gehört. 

Der Frau Kollegin Döhring möchte ich hier ant-
worten: Es ist gar kein Zweifel — und ich sagte 
das schon bei der Beratung unserer Anträge zum 
§ 1227 RVO —: wer die Erfahrungen der zwei 
Kriege und der letzten Jahrzehnte und auch die 
Erfahrungen mit einer nicht immer zielklaren 
Sozialpolitik auf sich wirken läßt, der wird fest-
stellen, daß der Sog und der Schrei nach immer 
umfassenderer Sicherheit zugenommen hat. Aber 
genau an dieser Stelle setzt die Verantwortung des 
Parlaments ein. Wir müssen dafür sorgen, daß die-
jenigen, die der Unsicherheit der Zeitläufte aus-
gesetzt waren und die nicht das Gefühl eines um-
fassenden Schutzes durch Mittel des Staates haben 
— und das können nicht nur Mittel der Sozial-
politik sein, das müssen auch Mittel der Steuer-
politik, der Währungspolitik, der Arbeitsmarkt-
politik, ja der Wirtschaftspolitik schlechthin sein —, 
dieselben Erfahrungen nicht noch einmal machen 
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müssen, die eine Generation, der wir angehören, 
gemacht hat. Hier kommt es darauf an, daß der 
Gesetzgeber eine Vorstellung, eine Konzeption vom 
Staat und von den Grenzen hat, die der Bundestag 
für sich und damit für seine Gesetzgebung er-
kennen muß. 

Frau Kollegin Döhring, Sie werden doch zu-
geben müssen, daß die totale Versicherungspflicht, 
die ja ein wesentliches Merkmal des Wohlfahrts-
staates ist, in einem Zeitpunkt, in dem dieser Wohl-
fahrtsstaat in  ganz Europa im Kreuzfeuer der Kri-
tik steht, in einem Augenblick, in dem die Kritik 
an diesem Wohlfahrtsstaat selbst bei den Betrof-
fenen laut wird, nämlich bei denen, die die Kosten 
dieses Staates zu tragen haben — und zwar nicht 
nur die Kosten der Sozialversicherungsbeiträge 
und der hohen Steuern, sondern auch noch die 
indirekten Kosten dieses Wohlfahrtsstaates —, daß 
die totale Versicherungspflicht in einem solchen 
Zeitpunkt nicht angebracht ist. Ich halte es nicht 
für glücklich, in diesem Zeitpunkt im Namen der 
Gleichheit Forderungen an den Staat zu erheben, 
statt die Forderungen an den Staatsbürger zu 
richten und ihn zur Selbstverantwortung aufzu-
fordern. Wer Klage führt über die Abstumpfung 
unserer Staatsbürger und wer berechtigt Klage 
führt über den immer größeren Schrei, aus der 
Tasche des anderen Hilfe haben zu wollen, ohne 
sich auf sich selbst zu besinnen, der muß hier zu 
den Grundsätzen der Selbstverantwortung und der 
Selbsthilfe zurückkehren. 

Frau Kollegin Döhring hat gemeint, ob ein Ar-
beitnehmer schutzbedürftig sei, das könne zu ver-
schiedenen Zeiten sehr unterschiedlich zu beurtei-
len sein. 

(Zuruf der Abg. Frau Döhring.) 

— Ich widerspreche Ihnen nicht. Selbstverständ-
lich kann die Schutzbedürftigkeit eines Arbeit-
nehmers zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich 
sein. Gerade unsere älteren Angestellten haben 
das erlebt. Ich denke nur an die Probleme der 
Entnazifizierung und der Austreibung sowie all 
die Schicksale der älteren Angestellten. Dieser Per-
sonenkreis ist es doch, der heute noch arbeitslos 
ist: die 1945 aus ihrer Bahn Gerissenen, die Hei-
matvertriebenen und die Altgewordenen, die den 
Anschluß an die Chancen des  Wiederaufstiegs der 
Wirtschaft nicht mehr gefunden haben. Aber diese 
Menschen waren ja früher einmal in der Versiche-
rungspflicht, und wir geben ihnen doch durch 
Ausfall- und Ersatzzeiten nun die Möglichkeit, 
ihre Versicherungsansprüche, die sie in der Ver-
gangenheit erworben haben, zu erhalten. Es trifft 
vollkommen zu, was Herr Kollege Jentzsch gesagt 
hat, daß ein leitender Angestellter, auch ein hoch

-

qualifizierter Facharbeiter ja nicht mit dem 17. 
oder 20. Lebensjahr, sondern aus der Versiche-
rungspflicht über die Weiterversicherung in diese 
Aufgabe hineinwächst. Und wenn Sie von der 
Studienkommission des Deutschen Gewerkschafts-
bundes sprechen, dann könnte ich Ihnen hier — 
ich will das heute nicht tun, ich schätze, daß Sie 
sich damit beschäftigt haben — eine Fülle von 
Studienergebnissen aus ganz Europa gegenüber-
stellen, die genau das Gegenteil beweist. 

Außerdem ist in diesem Zusammenhang von 
Ihnen gesagt worden, daß die leitenden Ange-
stellten ja nun die Möglichkeit der zusätzlichen 
Altersversicherung haben. Im Wahlkampf wird in 
diesem Hause heute und morgen aber bestimmt 

auch noch von hohen ethischen Werten der Ver-
antwortung, der Eigentumsbildung, des Sparens 
und der individuellen Sicherung gesprochen wer-
den. Aber ich frage Sie nun: 

(Unruhe und Zurufe von der Mitte und links) 

Wovon soll dieser Angestellte, Frau Kollegin Döh-
ring und Herr Kollege Arndgen, diese Sicherung 
vornehmen, wenn er heute 16 % für die Renten- 
und Arbeitslosenversicherung — wir alle wissen 
nicht, wie hoch der Beitragssatz in  zwei oder drei 
Jahren sein wird — zahlen muß, wenn er daneben 
demnächst einen erhöhten Krankenversicherungs-
beitrag und wenn er in absehbarer Zeit nicht nur 
auch noch weitere Sozialversicherungsbeiträge und 
Steuern zahlen muß, — —

(Anhaltende Unruhe.) 

— Ich bitte doch, Herr Präsident, den Kollegen zu 
sagen, daß sie auch — —

(Abg. Schüttler: Das ist nicht mehr zu 
ertragen! — Weiterer Zuruf von der Mitte: 

Sagen Sie doch, was Sie wollen!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Meine Damen 
und Herren, ich würde doch etwas mehr Ruhe 
empfehlen. 

(Abg. Schüttler: Aber man soll uns nicht 
überbeanspruchen! Man soll uns doch nicht 

Festreden zumuten!) 

Frau Kalinke (DP): Ich bitte den Herrn Kollegen 
Schüttler, es weder als Zumutung noch als Über-
beanspruchung zu empfinden, wenn ich in einer 
so wichtigen Frage der Frau Kollegin Döhring ant-
worten muß. 

(Abg. Schüttler: Trostlos so etwas!) 

Frau Kollegin Döhring hat weiter gesagt — 
und Sie scheinen dem zuzustimmen —, die meisten 
Angestellten würden glücklich sein, wenn sie in 
diese Sicherungspflicht einbezogen würden. 

(Anhaltende Unruhe. — Glocke des 
Präsidenten.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Meine Damen 
und Herren, ich muß dringend um Ruhe bitten. 

(Abg. Petersen: Keine Vorlesungen halten!) 

Frau Kalinke (DP): Ich halte keine Vorlesung, 
sondern habe hier nichts als Stichworte aus den 
Ausführungen, die Sie beide gemacht haben. Ich 
habe die Worte aufgeschrieben, die Ihre Kollegin 
und die Frau Kollegin Döhring gesagt hat. 

Die Frau Kollegin Döhring hat weiter darauf 
hingewiesen, daß es um den Arbeitgeberanteil 
geht. Meine Herren und Damen, das ist einer der 
wesentlichen Punkte dieser Debatte. Es geht näm-
lich vor allem um zwei Dinge: einmal um den 
Arbeitgeberanteil und der Regierung wahrschein-
lich um die Beiträge für die Deckung der nicht 
ganz klaren finanziellen Untermauerung dieses 
Gesetzes. Aber, Frau Kollegin Döhring, die leiten-
den Angestellten können den Weiterversicherungs-
beitrag und den Beitrag, den sie an zusätzliche 
Versicherungen zahlen, ja von ihrer Steuer ab-
setzen, und sie alle tun das, wie Sie wissen, seit 
Jahren. Ich glaube, daß die Mehrheit der leiten-
den Angestellten bei einer solchen steuerlichen Ab-
setzung besser fährt, als wenn  der  Arbeitgeber-
anteil wieder versicherungspflichtiges Entgelt ist. 
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Sie haben weiter auf den Gleichheitsgrundsatz 

verwiesen, den man niemals so perfektionieren 
darf. Und was wird die Knappschaft, was würden 
Sie sagen, wenn wir die Auffassung vertreten 
würden, der Gleichheitsgrundsatz müsse dazu füh-
ren, daß alle Sonderrechte der Knappschaft weg-
fielen, was würde der Mittelstand sagen, wenn 
der Gleichheitsgrundsatz dazu führen würde, daß 
alle Vorteile der Landwirtschaft und der mittel-
ständischen Berufe nur mit dem gleichen Argument 
ohne Ansehen der individuellen Bedürfnisse der 
einzelnen Berufe und der Lebenstatbestände besei-
tigt werden! Sie haben auf den hockbezahlten Flie-
senleger hingewiesen, der wahrscheinlich in einer 
viel gesicherteren Situation hinsichtlich seines Ar-
beitsplatzes und in einer materiell viel besseren 
hinsichtlich der Höhe seines Lohnes ist als mancher 
Angestellte. Ich komme aber zu einer genau umge-
kehrten Konsequenz. Dann wäre es an der Zeit — 
ich habe das bei § 1227 gesagt —, endlich neu zu 
überdenken, ob Sie denn dem längst frei und ver-
antwortlich handelnden Facharbeiter nicht die 
gleiche Selbstverantwortung zumuten wollen, die 
wir dem leitenden Angestellten unterstellen. Meine 
Freunde in der Fraktion der Deutschen Partei sind 
davon überzeugt, daß es genügend Arbeiter gibt, 
die sich längst als selbstverantwortliche Staatsbür-
ger fühlen. Die abgeschlossenen Versicherungsver-
träge in Arbeiterhand und das Eigentum in Ar-
beiterhand — ich denke nur an  die Bausparver-
träge — beweisen doch sehr deutlich, daß diese 
Konzeption, die ich hier vertrete, richtiger ist. 

Frau Kollegin Finselberger hat das Argument in 
die Debatte geworfen, leitende Angestellte seien 
Fürsorgeempfänger. Das ist aber nur jene Gruppe 
der leider Dauerarbeitslosen, die aus den von mir 
genannten Gründen aus dem Arbeitsprozeß heraus 
sind und an idem Aufstieg unserer Wirtschaft kei-
nen Anteil gehabt ha ben. 

Die Fraktion der Deutschen Partei ist der Auf-
fassung, daß Wirtschafts- und Sozialpolitik in ihrer 
grundsätzlichen Konzeption nicht voneinander ge-
trennt gesehen werden dürfen. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Zur Sache!) 

Deshalb ist die Entscheidung, die von uns im 
Ausschuß mit Mehrheit getroffen worden ist, eine 
Entscheidung, die einer Wirtschaftspolitik, die die 
Regierungskoalition mit Erfolg vertreten hat, eine 
konforme Grundlage der Sozialpolitik entgegen-
setzt. 

(Beifall bei der DP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, ich appelliere an das ganze Haus, sich 
möglichst kurz zu fassen. Es ist unerläßlich not-
wendig. 

(Beifall.) 

Ich erlaube mir kein Urteil darüber, ob nun  die 
 eine oder andere Ausführung längere Zeit benötigt 

und beanspruchen darf. Aber ich appelliere an das 
ganze Haus, sich so zu verhalten, daß wir mit die-
ser Vorlage so fertig werden, wie es sich der Äl-
testenrat vorgenommen hat. Das ist auch im Hin-
blick auf das Gesamtprogramm des Hauses in die-
sem Monat dringend notwendig. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Preller. 

Dr. Preller (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Zweifellos handelt es sich bei dieser 

Frage um eine Grundsatzfrage, um eine Frage, die 
außerordentlich wichtig ist. Ich stimme zwar den 
Ausführungen des Herrn Präsidenten zu, daß man 
sich möglichst kurz fassen muß. Aber ich glaube, 
auch der Herr Präsident selbst wird meinen, daß 
gewisse grundsätzliche Dinge gut durchdiskutiert 
werden müssen. Ich bitte, mir das nicht als eine 
Kritik am Präsidenten auszulegen, sondern ledig-
lich als eine Stellungnahme und als ein Aufmerk-
sammachen darauf, daß es sich hier um eine wirk-
lich grundsätzliche Frage handelt. 

Ich bin der Auffassung, daß das, was die Frau 
Kollegin Kalinke soeben ausgeführt hat, sehr viel 
weitergreift, als es diese Stelle verdient. Sie hat 
dies bis zu Worten vom Wohlfahrtsstaat oder Ver-
sorgungsstaat, wie es anderweit heißt, ausgedehnt. 
Hierzu einmal einige wenige kurze Bemerkungen. 
Das Wort Wohlfahrtsstaat wird — das wissen die 
Kollegen gerade der CDU sehr genau — miß-
braucht. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Diesen Mißbrauch sollten wir in diesem Hause ab-
schaffen. Wir sollten uns darüber einig sein, daß 
es das höchste Ziel jedes Staatswesens ist, für die 
Wohlfahrt seiner Staatsbürger zu sorgen. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE. 
— Zuruf von DP: Genau das Gegenteil!) 

Wir haben diesen Begriff im Englischen mit dem 
Wort „welfare state" in einer ganz anderen und 
viel besseren Bedeutung. Aber ich erinnere daran, 
daß das Grundgesetz die Bundesrepublik als einen 
sozialen Rechtsstaat statuiert. Um nichts anderes 
handelt es sich, wenn wir jetzt von diesen Dingen 
sprechen. Dabei ist eine Verwechslung möglich, 
auf die wir ebenfalls hinweisen müssen und die 
sich gerade bei der Frage der Einbeziehung der 
höher bezahlten Angestellten ergibt. 

Frau Kollegin Kalinke hat heute an einer an-
deren Stelle auf die Kaiserliche Botschaft aus den 
80er Jahren verwiesen. Meine Damen und Herren, 
seit dieser Zeit sind immerhin rund 80 Jahre ver-
strichen, und es hat sich einiges geändert. Insofern 
können wir uns auf diese Dinge, die zu ihrer Zeit 
außerordentlich wichtig und gut waren, nicht mehr 
beziehen. Das trifft nun hier zu. Es handelt sich 
nicht mehr darum, in den Personenkreis nur solche 
einzubeziehen, die, wie man früher sagte, „sozial 
schwach" sind. Viele der Vertriebenen, die jen-
seits der augenblicklichen Grenzen selbständig 
waren, haben es erfahren, daß derjenige, der sich 
als Selbständiger zunächst sozial stark fühlte, 
durch das Schicksal sozial schwach werden kann. 

Worum es sich wirklich handelt — und das ist 
die Grundlage auch dessen, was man fälschlich 
mit Wohlfahrtsstaat als Schlagwort belegt —, ist die 
Unsicherheit der Existenz, und diese Unsi cherheit 
der Existenz trifft auch den leitenden Angestellten. 
Frau Finselberger hat schon davon gesprochen, daß 
die leitenden Angestellten auch einmal Fürsorge-
empfänger werden könnten; sie hat ihre Beispiele 
sicher aus dem Schicksal der Vertriebenen entnom-
men. Wenn Herr Kollege Jentzsch sagte: nicht je-
der hat als Generaldirektor begonnen, dann 
möchte ich hinzufügen: nicht jeder endet als Ge-
neraldirektor, 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE) 

und um eben jene handelt es sich, die hier in Be

-

tracht zu ziehen sind. Mit dem Schlagwort — an

-

ders kann man es nicht bezeichnen — der totalen 
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Versicherungspflicht — in dem Wort „total" liegen 
offensichtlich gewisse Anklänge an andere Zeiten 
— kommen wir hier nicht weiter. Wir müssen uns 
überlegen: gibt es Gruppen, die das Schicksal der 
Existenzunsicherheit teilen?, und zu diesen Gruppen 
gehören auch die  höher bezahlten Angestellten. 

Das hängt nun mit etwas zusammen, was wir 
ebenfalls klar- und richtigstellen müssen. Frau 
Kollegin Kalinke hat heute vormittag schon davon 
gesprochen — ich nehme an, daß das, um ein zar-
tes und parlamentsfähiges Wort zu wählen, eine 
der bekannten Umdrehungen ist, die wir bei Frau 
Kalinke ja gewohnt sind —, ,daß das Ideal der 
Sicherheit an die Stelle der Freiheit getreten sei. 
Meine Damen und Herren auch von den Regie-
rungsparteien, ich glaube, dieses Wort dürfen und 
können Sie nicht annehmen. Wir müssen uns dar-
über im klaren sein, daß wir in diesem sozialen 
Rechtsstaat Menschen, die in Existenzunsicherheit 
leben, nicht damit zur Freiheit verhelfen können, 
daß wir ihnen die Sicherheit nehmen, sondern nur 
damit, daß wir ihnen jene Grundchance der Sicher-
heit gewähren, die überhaupt erst die Grundlage 
jeglicher Freiheit ist. Ich erinnere an jenen großen 
Franzosen, der sagte: Jeder Arme und jeder Reiche 
hat das Recht, unter den Brücken zu schlafen. — 
Um  diese Sicherheit handelt es sich. 

Diese Sicherheit bedingt — und damit komme 
ich zum Abschluß — die Einbeziehung aller Ange-
stellten, wie auch alle Arbeiter einbezogen sind. 

Nachdem der Herr Arbeitsminister im Ausschuß 
gesagt hat, die Beiratssitzungen seien nicht mehr 
vertraulich, mache ich davon Gebrauch. Ich darf 
darauf hinweisen, daß der Grundsatzausschuß des 
Beirats die Ausführungen der Frau Kollegin Ka-
linke in dem Sinne, wie sie sie soeben gemacht 
hat, einstimmig abgelehnt hat. Der Grundsatzaus-
schuß des Beirates, dem 'bekanntlich sehr viele 
Sachverständige und Wissenschaftler aller Richtun-
gen, auch aller parteipolitischen Richtungen, ange-
hören, hat in seinem Punkte e) festgelegt: 

Der frühere, vom Beirat gebilligte Beschluß, 
wonach in der Rentenversicherung der Ange-
stellten eine vom Jahresarbeitsverdienst ab-
hängige Grenze für die Versicherungspflicht 
nicht bestehen soll, wird aufrechterhalten. Die 
Einbeziehung auch der  Angestellten mit höhe-
rem Einkommen mit einem Teil ihres Einkom-
mens in die Rentenversicherung erscheint so-
wohl im Hinblick auf die Sicherung dieser An-
gestellten als auch im Hinblick auf die gemein-
same Haftung aller Angestellten für Not-
stände dieser Gruppe der Arbeitnehmer zweck-
mäßig. 

Dieser Stellungnahme des Beirats sind die Anträge 
der SPD und des GB/BHE gefolgt. 

Ein letztes Wort noch zu den leitenden Ange-
stellten. Meine Damen und Herren, auch die leiten-
den Angestellten haben das  Bedürfnis nach dieser 
Sicherheit. 

(Abg. Pelster: Das wollen wir auch auf

-

rechterhalten!) 

Die Mitglieder der beiden großen Berufsorganisa-
tionen, der Angestelltensäule des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes wie der Deutschen Angestell-
tengewerkschaft, sind in diesem Punkte einhellig 
der Auffassung, daß alle Angestellten einbezogen 
werden sollten. 

Wie ist es aber nun mit jenen, die das nicht wol-
len? Meine Damen und Herren, machen Sie sich 
doch einmal klar: Wer als leitender Angestellter 
nicht in der Sozialversicherung ist, sorgt dafür, 
daß er von seinem Unternehmen eine ausgezeich-
nete Pension erhält. Und was geschieht dann? Diese 
Pensionssicherung über die sogenannte betriebliche 
Alterssicherung wird steuerlich begünstigt. Der 
Steuerzahler zahlt für die Altersversorgung des 
leitenden Angestellten. Da wir das nicht für richtig 
halten, sind wir der Auffassung, daß wegen der 
Unsicherheit ihrer Existenz alle Angestellten ein-
bezogen werden müssen. 

Wir bitten Sie daher, die gleichlautenden An-
träge der SPD und des GB/BHE um der Ange-
stellten willen anzunehmen. 

(Beifall bei der SPD und dem GB/BHE.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Berg. 

Dr. Berg (FVP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Für meine Freunde von der Freien 
Volkspartei kann ich erklären, daß wir an dem 
Grundsatz der Versicherungspflichtgrenze festzu-
halten wünschen. 

Der Kollegin Frau Döhring: ich möchte Sie 
bitten, den Gleichheitsgrundsatz des Grund-
gesetzes nicht allzusehr zu strapazieren. 

(Abg. Pelster: Sehr richtig! — Abg. Frau 
Döhring: Immer dann, wenn es Ihnen 

paßt!) 

— Richtig, richtig! Voraussetzung dafür ist näm-
lich, daß die Voraussetzungen die gleichen sind; 
und hier sind eben die Voraussetzungen absolut 
unterschiedlich. Leitende Angestellte sind zwar 
keine besseren Menschen, aber es sind andere 
Menschen. 

(Heiterkeit und Rufe von der SPD: Aha!) 

— Da freuen Sie sich; das kann ich mir  denken. 

Der Herr Kollege Dr. Preller  hat von der Un-
sicherheit der Existenz auch der leitenden An-
gestellten gesprochen. Ja nun, wenn ein General-
direktor tatsächlich durch die Lebensumstände 
einmal gezwungen werden sollte, Fürsorgeempfän-
ger zu werden, dann braucht uns das weiter nicht 
zu stören. 

(Abg. PeLster: Richtig! — Zurufe von der 
SPD: Hört! Hört!) 

Die leitenden und höheren Angestellten haben die 
Möglichkeit, ihre Existenz selber zu sichern; und 
das ist das, worauf es uns ankommt: die Freiheit 
der Entscheidung diesen Menschen zu erhalten, die 
das können. Die anderen wollen wir unter den 
Schutz der Sozialversicherung stellen. Aber die 
Grenze soll und muß bleiben. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen zu den Änderungsanträgen liegen nicht 
vor. 

(Zurufe von der SPD.) 

— Zur Abstimmung? — Frau Abgeordnete Döh-
ring zur Abstimmung. 

Frau Döhring (SPD): Da es sich hier um eine 
wichtige Entscheidung von grundsätzlicher Bedeu-
tung handelt, beantrage ich namens meiner Frak-
tion namentliche Abstimmung. 
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Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Der Antrag auf 
namentliche Abstimmung ist ausreichend unter-
stützt. Ich bitte die Damen und Herren Schrift-
führer, die Stimmkarten einzusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

— Meine Damen und Herren, ich werde eben noch 
einmal gebeten, klarzumachen, worüber ab-
gestimmt wird. Es ist namentliche Abstimmung 
über den Änderungsantrag Umdruck 893 *) Ziffer 1 
beantragt — und damit zugleich über den Ände-
rungsantrag Umdruck 896**) Ziffer 1, denn die 
beiden Anträge sind gleichlautend —, in § 4 — auf 
Seite 11 — Abs. 1 Nr. 1 zu streichen. Darüber wird 
jetzt namentlich abgestimmt. 

Meine Damen und Herren, ich frage, ob jemand 
im Saal ist, der seine Stimmkarte noch nicht ab-
gegeben hat. — Sind alle Stimmkarten abgegeben? 
— Die Abstimmung ist geschlossen. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vorläu-
fige Ergebnis***) der namentlichen Abstimmung be-
kannt. Abgegebene Stimmen: 436 von stimm-
berechtigten Abgeordneten und 19 von Berliner 
Abgeordneten. Mit Ja haben gestimmt 159 stimm-
berechtigte und 9 Berliner Abgeordnete, mit Nein 
276 stimmberechtigte Abgeordnete und 10 Ber-
liner; enthalten hat sich ein Mitglied des Hauses. 
Damit sind die gleichlautenden Änderungsanträge 
auf den Umdrucken 893 Ziffer 1 und 896 Ziffer 1 
abgelehnt. 

Ich komme zur Abstimmung über § 4 Abs. 1 
Nr. 1 in der Fassung des Ausschusses, Seite 11, 
rechts. Wer dieser Fassung zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
Nr. 1 ist angenommen. 

Nun rufe ich gleichzeitig auf Seite 10, links, von 
Nr. 2 bis Seite 12 Abs. 3 und rechts von Nr. 2 bis 
§ 5 auf Seite 13, aber ausschließlich dieses § 5. Wer 
diesen Abschnitten zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Angenom-
men. 

Damit komme ich zu '§ 1229, Seite 12. 

(Abg. Stingl: Herr Präsident, erst § 5 
rechts!) 

— Erst § 5. Den gibt es nur auf der rechten Seite. 
Ich rufe also § 5 auf. Hierzu liegen Änderungs-
anträge vor auf Umdruck 893 Ziffer 2 und auf Um-
druck 896 Ziffer 2. Diese Änderungsanträge gehen 
zweifellos weiter als die Anträge Umdruck 889 
Ziffer 1 und 891 Ziffer 10. Zunächst stelle ich die 
Änderungsanträge Umdruck 893 Ziffer 2 und Um-
druck 896 Ziffer 2 zur Beratung, nach denen § 5 
gestrichen werden soll. Wird zur Begründung das 
Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter Hammer. 

Dr. Hammer (FDP): Kein Wort zur Begründung; 
die Begründungen sind vorhin implizite reichlich 
gegeben worden. Ich beantrage lediglich im Auf-
trag der Fraktionen der DP, FVP und FDP 
namentliche Abstimmung. 

(Abg. Stingl: Aber doch nicht über die 
Streichung? ! — Weitere Zurufe von der 

Mitte.) 

*) Siehe Anlage 7. 
**) Siehe Anlage 9. 

***) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 10300. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick, Herr Abgeordneter! Mir ist Ihr Votum ent-
gangen. 

(Abg. Stingl: Das kann nur ein Irrtum 
sein, Herr Präsident! —Abg. Dr. Hammer: 
Ich habe namentliche Abstimmung zu den 

Änderungsanträgen beantragt!) 
— Namentliche Abstimmung zu den Änderungs-
anträgen? 

(Zurufe von der Mitte: Sind doch noch gar 
nicht aufgerufen!) 

Ich habe aufgerufen die Änderungsanträge Um-
druck 893 Ziffer 2 und Umdruck 896 Ziffer 2, den 
§ 5 zu streichen. Wollten Sie dazu namentliche 
Abstimmung beantragen? 

(Widerspruch in der Mitte. — Zuruf des 
Abg. Dr. Hammer.) 

— Also das Ganze ist gegenstandslos. Hier stehen 
zur Debatte die Änderungsanträge Umdruck 893 
Ziffer 2 und Umdruck 896 Ziffer 2, den § 5 zu 
streichen. Wollen Sie sie begründen? 

(Abg. Frau Finselberger: Ja, ganz kurz, 
Herr Präsident!) 

— Bitte, ganz kurz. 

Frau Finselberger (GB/BHE): Herr Präsident! 
Meine Herren und Damen! Die Streichung des § 5 
steht in Zusammenhang mit unserem vorherigen 
Antrag auf Streichung des § 1. Wenn man alle An-
gestellten in die Versicherung hineinnehmen will, 
dann ergibt sich daß man keine Jahreseinkommens-
grenze festlegen kann. Das darf ich zur Begründung 
unseres Antrage. — und vielleicht auch zur Be-
gründung des Antrags der SPD — sagen, und ich 
bitte, diese beiden Anträge zu unterstützen. 

(Vizepräsident Dr. Jaeger übernimmt 
d 'n Vorsitz.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wird weiter das Wort gewünscht? - Das 
ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Ände-
rungsanträge auf Umdruck 893*) Ziffer 2 und Um-
druck 896**) Ziffer 2, die beide den Inhalt haben, 
den § 5 zu streichen. Wer diesen Anträgen zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das letzte 
ist die Mehrheit; die Anträge sind abgelehnt. 

Dann kommen wir zu dem Änderungsantrag 
Umdruck 889***) Ziffer 1 und dem Änderungsan-
trag Umdruck 891****) Ziffer 10. Wird hierzu das 
Wort gewünscht? — Frau Abgeordnete Kalinke! 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Unter dem Eindruck der überwäl-
tigenden Mehrheit, mit der eben die Einbeziehung 
aller Arbeitnehmer in die Versicherungspflicht ab-
gelehnt und der Grundsatz der Anerkennung einer 
Versicherungspflichtgrenze bestätigt worden ist, 
kann ich mich kurz fassen, indem ich Ihnen nun 
vorschlage, daß diejenigen, die die Einführung 
einer Versicherungspflichtgrenze wollen und den 
Grundsatz der Einbeziehung aller Arbeitnehmer 

*) Siehe Anlage 7. 
**) Siehe Anlage 9. 

***) Siehe Anlage 4. 
****) Siehe Anlage 6. 
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ablehnen, auch konsequent den Änderungsanträ-
gen, die die Fraktionen der Deutschen Partei und 
der Freien Volkspartei zur Höhe der  Versiche-
rungspflichtgrenze gestellt haben — nämlich die 
Grenze nicht 'auf 15 000 DM, sondern allerhöchstens 
auf 12 000 DM festzusetzen —, zustimmen. 

Wir sind nicht etwa der Auffassung, daß mit 
diesem Antrag den in bezug auf die Höhe vorlie-
genden Bedürfnissen Rechnung getragen wird. Wir 
haben mit diesem Antrag einen echten Kompro-
mißvorschlag gemacht, indem wir weit über die 
Grenze hinausgehen, die heute für die Versiche-
rungspflicht besteht. Die Versicherungspflicht-
grenze liegt heute bei 9000 DM, also bei 750 DM 
Monatsgehalt. Sie würde durch unseren Antrag auf 
12 000 DM und damit auf eine Höhe heraufgesetzt 
werden, die mit der Höhe der Beitragsbemessungs-
grundlage in einer vernünftigen Relation steht. 
Damit würden alle Angestellten, auch jene leiten-
den, von denen hier gesprochen worden ist, die bis 
zu 1000 DM verdienen, in die Versicherungspflicht 
einbezogen. Sie würden gleichzeitig in die Arbeits-
losenversicherung einbezogen und würden für den 
Betrag zur Renten- und Arbeitslosenversicherung 
den Arbeitgeberanteil erhalten. 

Ich bekenne hier offen, daß diese Kompromiß-
vorschläge meiner Fraktion und Freunden aus der 
Fraktion der Freien Volkspartei schwergefallen 
sind. Wir meinen aber, daß der Vorschlag, die 
Grenze bei 12 000 DM festzulegen, ein Vorschlag 
ist, der von allen angenommen werden kann, die 
— aus welchen Gründen auch immer — eine Aus-
weitung der Versicherungspflicht vertreten. Wer 
einer Festlegung der Grenze bei 15 000 DM, wie 
sie als Mehrheitsvorschlag des Ausschusses — nicht, 
wie bei der Begründung hier gesagt wurde, als 
Vorschlag Ides Ausschusses — in die Vorlage ge-
kommen ist, zustimmt, der stimmt praktisch dem 
gleichen zu, was er soeben in namentlicher Ab-
stimmung abgelehnt hat. Bei 15 000 DM sind näm-
lich alle Angestellten in die Versicherungspflicht 
einbezogen. Wenn Sie sich die vorhandenen Zah-
len der Statistiken ansehen — wir haben nur die 
Zahlen der Volkszählung von 1950 zur Verfü-
gung —, dann werden Sie feststellen, daß bei einer 
Versicherungspflichtgrenze von 1250 DM allerhöch-
stens 1 % übrigbleibt, also vielleicht 50 000 Ange-
stellte, sehr hoch gegriffen. Das 'bedeutet also,  daß 
das Bekenntnis gegen eine volle Versicherungs-
pflicht aller und für eine Versicherungspflicht-
grenze nicht ganz ehrlich wäre, wenn man sie so 
hoch setzte, daß es in der Praxis gar keine Grenze 
mehr ist; denn 15 000 Mark und 1250 Mark im Mo-
nat bedeuten, daß eine Versicherungspflichtgrenze 
hier nicht mehr in Funktion treten kann. Eine 
solche Grenze schließt dann wirklich nur einen 
ganz, ganz verschwindend kleinen Kreis von Leu-
ten aus, die längst aus den Bezirken der Versiche-
rungspflicht durch ihren Beruf und ihre Tätigkeit 
herausgewachsen sind. 

Lassen Sie mich zu diesem 12 000-Mark-Antrag 
diejenigen, die soeben abgestimmt haben, noch bit-
ten, sich klarzumachen, daß auch die Auffassung, 
die hier vom Kollegen Preller vertreten worden ist, 
und die Auffassung von Gegnern einer Versiche-
rungspflichtgrenze nicht zutrifft, weil in Zukunft 
diejenigen, die über 12 000 Mark verdienen wer-
den, sämtlich entweder in der Sozialversicherung 
weiterversichert sind oder zusätzliche Möglichkei-
ten haben, die Kosten des individuellen wie des ge-
setzlichen Versicherungsbeitrags bei der Steuer ab-
zusetzen. 

Ich bitte daher alle diejenigen, die aus Grund-
satz und Verantwortung gegen die Anträge der 
SPD und des BHE gestimmt haben, nun auch in 
konsequenter Entscheidung unserem Antrag zuzu-
stimmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Jentzsch. 

Dr. Jentzsch (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Im geltenden Recht liegt die 
Jahresarbeitsverdienstgrenze bei 9000 Mark. Es 
unterliegt keinem Zweifel, daß sich im Laufe der 
Zeit eine Reihe von Verschiebungen ergeben haben, 
die es angezeigt erscheinen lassen, von dieser 
9000-Mark-Grenze abzugehen. Aus diesem Grunde 
haben wir im Ausschuß beantragt — und haben 
auch hier einen entsprechenden Änderungsantrag 
gestellt —, die Jahresarbeitsverdienstgrenze auf 
12 000 Mark festzulegen. Ein Übersteigen dieser 
Summe, wie es in der Ausschußvorlage vorgesehen 
ist, wonach die Grenze bei 15 000 Mark liegt, kön-
nen wir jedoch nicht gutheißen. Wir lehnen dies 
unter allen Umständen ab. Einer der Gründe da-
für ist vorhin schon dargelegt worden. Ein Aus-
weiten auf 15 000 Mark stellt auch ein Präjudiz 
für die Arbeitslosenversicherungspflichtgrenze dar. 
Das ist eine Tatsache, über die wir an anderer 
Stelle schon gesprochen haben und die wir unter 
gar keinen Umständen wünschen. 

Namens meiner politischen Freunde habe ich den 
Auftrag, wegen der besonderen Bedeutung dieses 
Änderungsantrags ebenfalls die namentliche Ab-
stimmung zu beantragen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Arndgen. 

Arndgen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Namens der 
CDU/CSU-Fraktion habe ich zu bitten, die ge-
stellten Anträge, die eine Versicherungspflicht-
grenze bei 12 000 Mark gezogen haben wollen, ab-
zulehnen. Der Ausschußbeschluß, eine Versiche-
rungspflichtgrenze bei 15 000 Mark festzulegen, ist 
ein Kompromiß, und zwar ein Kompromiß zwi-
schen der Auffassung, wonach die Versicherungs-
pflichtgrenze ganz beseitigt werden so ll, und der, 
sie schon bei einem niedrigeren Einkommensstand 
zu ziehen. Dieser Kompromiß hat auch seine Be-
gründung; denn als im Jahre 1911 das Angestell-
tenversicherungsgesetz geschaffen wurde, hatten 
wir — in runden Zahlen genannt — ein Durch-
schnittseinkommen aller Arbeitnehmer, das bei 
1200 Reichsmark lag. Aber das Gesetz zur Ange-
stelltenversicherung sah damals eine Versiche-
rungspflichtgrenze für die Angestellten vor, die 
bei 5000 Mark Einkommen lag. Als wir dieser Tage 
mit Vertretern der Angestelltenorganisationen 
über diese Dinge ein Gespräch führten, wurde uns 
von ihnen erklärt, daß diese 5000 Mark damals, im 
Jahre 1911, ein sehr hohes Einkommen gewesen 
sei. Wenn wir uns einmal ansehen, wie die Durch-
schnittseinkommen aller Arbeitnehmer im Jahre 
1955 gelegen haben, dann müssen wir feststellen, 
daß dieser Durchschnitt bei rund 4500 DM gelegen 
hat. Wenn man auch die sonstige Entwicklung mit 
in Rechnung stellt, müßte die Versicherungspflicht-
grenze für die Angestellten gegenüber 1911 um das 
Dreieinhalbfache erhöht werden, also auf rund 
18 000 Mark. Wir geben zu, daß bei den Bemühun- 
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gen, auch den Arbeitnehmer stärker als bisher an 
den Erträgnissen der Wirtschaft zu beteiligen, eine 
Weiterentwicklung in der Lohn- und Gehaltsfrage 
vor sich gegangen ist. 

Als Kompromiß haben wir daher im Ausschuß 
beschlossen, nur 15 000 Mark — nicht 18 000 Mark 
— einzusetzen. Auf Grund der heutigen Diskus-
sion über die Frage „Versicherungspflichtgrenze 
oder nicht" bin ich der Auffassung, daß der Aus-
schuß mit seinem Beschluß zu § 5 die richtige 
Linie gezogen hat, die als Kompromiß gelten kann. 
Ich möchte Sie daher bitten, der Versicherungs-
pflichtgrenze, die vom Ausschuß auf 15 000 DM 
festgelegt worden ist, zuzustimmen und die ande-
ren Anträge abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, das Wort wird nicht mehr gewünscht. Ich 
komme zur Abstimmung. Es ist namentliche Ab-
stimmung beantragt. Ist der Antrag hinreichend 
unterstützt? 

(Abg. Frau Kalinke: FDP, FVP und DP! 
— Gegenrufe von der Mitte und links. — 

Abg. Arndgen: Auszählen!) 
- Meine Damen und Herren, nach der Geschäfts-
ordnung müssen es 50 anwesende Mitglieder des 
Hauses sein; die Fraktionsstärke an sich genügt 
nicht. 

(Abg. Frau Kalinke: Drei Fraktionen sind 
es! — Erneute Gegenrufe von der CDU/ 

CSU und von der SPD.) 
Ich bitte die anwesenden Mitglieder der drei Frak-
tionen, eine Hand zu erheben. — Meine Damen 
und Herren, es sind keine 50 Mitglieder des Hohen 
Hauses. Ich kann demnach nicht namentlich ab-
stimmen lassen. 

Wir kommen damit zur Abstimmung. 
(Abg. Frau Kalinke meldet sich zum Wort.) 

— Zur Abstimmung können Sie das Wort haben, 
aber sonst nicht! — Zur Abstimmung! — Meine 
Damen und Herren, durch allgemeine Ruhe kann 
der Fortgang der Debatte nur beschleunigt wer-
den. 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident! Es ist bisher 
immer üblich gewesen, 

(Widerspruch in der Mitte) 

daß bei Beantragung der namentlichen Abstim-
mung, wenn drei Fraktionen — oder auch nur 
eine Fraktion —, 

(erneuter Widerspruch) 
deren Mitgliederzahl bekannt ist, einen Antrag un-
terstützten, so verfahren worden ist. 

(Zurufe von der Mitte: Nein! — Weitere 
Zurufe von (der CDU/CSU und von der 

SPD. — Unruhe.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich bitte Sie um Ruhe! 

Frau Kalinke (DP): Der Antrag ist für drei Frak-
tionen gestellt. Es ist in diesem Hohen Hause im-
mer üblich gewesen, 

(erneuter Widerspruch von der CDU/CSU 
und von der SPD) 

wenn eine Fraktion einen Antrag stellte, — — 
(Fortgesetzte lebhafte Zurufe von der 

Mitte und links.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich bitte Sie, die Rednerin aussprechen zu 
lassen. Die Entscheidung fälle ich dann. Sie brau-
chen sich also gar nicht zu erregen. 

(Heiterkeit in der Mitte und links.) 

Frau Kalinke (DP): Seien Sie beruhigt, der Herr 
Präsident wird seine Entscheidung nicht rückgän-
gig machen! Aber ich stelle hier zur Abstimmung 
fest: es ist in diesem Hause üblich gewesen, 

(wiederholte Zurufe von der Mitte und 
links) 

daß, wenn von einer Fraktion — oder drei Frak-
tionen — ein solcher Antrag gestellt wird, dem 
Rechnung getragen wird. 

(Fortgesetzte lebhafte Zurufe von der SPD 
und  der  CDU/CSU. — Unruhe.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, die Rednerin irrt. Jedenfalls habe ich als 
amtierender Präsident stets und ausnahmslos zur 
Grundlage genommen, daß 50 Abgeordnete, die 
den Antrag unterstützen, im Hause sind. Es gibt 
allerdings Fraktionen, die schon auf den ersten 
Blick mehr als 50 Abgeordnete hier im Hause 
haben. 

(Heiterkeit.) 

Dann ist der Fall anders. Dann brauche ich es nicht 
durch Handerheben festzustellen, weil ich die 
50 Abgeordneten von vornherein sehe. In diesem 
Falle konnte ich das nicht feststellen. Gemäß der 
Geschäftsordnung und der hier gepflogenen 
Übung kann ich also zu einer namentlichen Ab-
stimmung nicht schreiten. 

Ich komme damit zur einfachen Abstimmung 
über den Antrag der Freien Demokraten Umdruck 
889*) Ziffer 1 und den Antrag der Fraktion der 
Deutschen Partei Umdruck 891**) Ziffer 10, die 
übereinstimmend die Ersetzung der Zahl „15 000" 
durch die Zahl „12 000" vorsehen. Wer den An-
trägen zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Das letztere ist die große Mehrheit; die Anträge 
sind abgelehnt. 

Ich komme damit zur Abstimmung über § 5 in 
der Ausschußvorlage. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Das erste war die Mehrheit; 
§ 5 ist angenommen. 

Wir kommen jetzt auf die linke Seite, Arbeiter-
rentenversicherung. Ich rufe auf § 1229. Ände-
rungsanträge liegen nicht vor. — Das Wort wird 
nicht gewünscht. 

Wer dem aufgerufenen § 1229 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um  das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Das erste war die 
Mehrheit; § 1229 ist angenommen. 

Ich komme zur rechten Seite, Angestelltenver-
sicherung, § 6. Änderungsanträge liegen nicht vor. 
— Das Wort wird nicht gewünscht. 

Ich komme zur Abstimmung. Wer dem § 6 —
Angestelltenversicherung — zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Das erste war die Mehrheit; 

*) Siehe Anlage 4. 
**) Siehe Anlage 6. 
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§ 6 — Angestelltenversicherung — ist angenom-
men. 

Wir kommen wieder auf die linke Seite, Arbei-
terrentenversicherung. Ich rufe auf § 1230. Ände-
rungsanträge liegen nicht vor. — Das Wort wird 
nicht gewünscht. 

Wer dem § 1230 — Arbeiterrentenversicherung 
— zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Das erste war die Mehrheit; § 1230 ist angenom-
men. 

Ich komme zur rechten Seite, Angestelltenver-
sicherung, und rufe auf § 7 zugleich mit den An-
trägen Umdruck 888*) Ziffer 3 und Umdruck 
889**) Ziffer 2. Wird das Wort zur Begründung 
gewünscht? — Das Wort hat der Abgeordnete 
Horn. 

Horn (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir ziehen unseren Antrag zugunsten 
des Antrags der Fraktion der Freien Demokra-
tischen Partei zurück. 

(Bravo! bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird sonst das Wort 
gewünscht? — 

Der Antrag Umdruck 889**) Ziffer 2 ist der, der 
nun zur Abstimmung kommt. Der Antrag Um-
druck 888*) Ziffer 3 der Fraktion der CDU/CSU 
ist zurückgezogen, so daß der Antrag Umdruck 
889 Ziffer 2 der Fraktion der FDP übrigbleibt. — 
Das Wort wird nicht mehr gewünscht. 

Wer dem Antrag Umdruck 889 Ziffer 2 zuzu

-

stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Keine 
Gegenstimmen. Einstimmig angenommen! 

Ich komme nunmehr zur Abstimmung über § 7 
in der eben geänderten Form. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Ohne Gegenstimmen 
einstimmig angenommen. 

Ich komme nunmehr wieder auf die linke Seite. 

(Heiterkeit. — Abg. Stingl: Wir hoffen, 
Sie bleiben in der Mitte!) 

— Ich wechsle zwischen links und rechts ab und 
wahre damit die Überparteilichkeit des Präsiden-
ten. 

(Heiterkeit.) 
Frau Abgeordnete Kalinke! 

Frau Kalinke (DP): Zur Geschäftsordnung! Herr 
Präsident, darf ich vom Platze sagen: es ist ver-
einbart, zwischen links und rechts nicht zu wech-
seln! 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte, kommen Sie 
herauf! Trotz Ihres lauten Organs, Frau Kollegin 
Kalinke, das sonst sehr dienlich ist, ist es nicht 
zu verstehen. 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident, gestatten Sie 
darauf aufmerksam zu machen, daß der erste Herr 
Präsident zur Geschäftsordnung vereinbart hat, 
zwischen rechts und links nicht abzuwechseln, son- 

*) Siehe Anlage 3. 
**) Siehe Anlage 4.  

dern in der Reihenfolge erst links und dann rechts 
abzustimmen. 

(Heiterkeit. — Abg. Stingl: Also doch zu 
wechseln: erst links, dann rechts!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich sehe hier keinen 
Unterschied. Aber das mag an meinem mangeln-
den Begriffsvermögen liegen. 

(Heiterkeit.) 

Wir stehen also vorerst einmal bei der  Arbei-
terrentenversicherung, und zwar bei § 1231. Dazu 
liegt ein Antrag auf Umdruck 891*) Ziffer 11 vor. 
Das ist ein Antrag der Deutschen Partei. Wird 
hierzu das Wort gewünscht? — Frau Kalinke! 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Ich habe bereits an anderer Stelle 
die Frage der Versicherungspflicht der Volontäre 
und volontärähnlichen Verhältnisse ausführlich 
begründet. Ich bitte diejenigen, die zwar der Ver-
sicherungspflicht dieser Personenkreise zugestimmt 
haben, doch nun wenigstens dem Antrag der Frak-
tion der Deutschen Partei zuzustimmen, diese Per-
sonenkreise auf Antrag von der Versicherungs-
pflicht zu befreien, damit sie die freie Entschei-
dung haben, ob sie sich als Arbeitnehmer versiche-
rungspflichtig fühlen oder ob sie während ihrer 
Ausbildung für den Beruf eines Selbständigen 
nicht versicherungspflichtig sein wollen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Der Änderungsantrag 
ist begründet. Das Wort wird nicht mehr ge-
wünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der Deutschen Partei auf 
Umdruck 891*) Ziffer 11, in § 1231 der Arbeiter-
rentenversicherung einen Absatz „vor 1" einzu-
fügen. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Das letztere ist die überwiegende Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über § 1231 der 
Arbeiterrentenversicherung. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Ohne Gegenstimmen 
angenommen. 

Ich komme nunmehr auf der rechten Seite zur 
Angestelltenversicherung und rufe § 8 und dazu 
den Änderungsantrag auf Umdruck 891*) Ziffer 12 
auf, nach dem in § 8 ein Absatz „vor 1" eingefügt 
werden soll. Ich darf annehmen, daß der Antrag 
mitbegründet ist, da er offenbar wesensgleichen 
Inhalts ist. Das Wort wird also nicht mehr ge-
wünscht. Wer dem Änderungsantrag der Fraktion 
der Deutschen Partei auf Umdruck 891 Ziffer 12 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
letztere ist die große Mehrheit; der Antrag ist ab-
gelehnt. 

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß in § 8 
eine redaktionelle Korrektur vorzunehmen ist. Auf 
Seite 17 der Drucksache 3080 darf es in der letzten 
Zeile nicht „innerlich" heißen; vielmehr muß es 
„innerhalb" heißen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung. Wer § 8 
in der Ausschußfassung mit dieser redaktionellen 
Korrektur zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 

*) Siehe Anlage 6. 
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das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Einstimmig angenommen. 

Ich rufe nunmehr den Änderungsantrag auf Um-
druck 895*) Ziffer 1 auf Einfügung eines § 1231 a 
auf. Es ist ein Antrag der Fraktion der Freien 
Volkspartei. Wird das Wort gewünscht? — Bitte 
sehr, Herr Abgeordneter Dr. Berg. 

Dr. Berg (FVP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! In den §§ 1230 und 1231 haben Sie 
soeben beschlossen, daß auf ihren Antrag bzw. auf 
den Antrag des Arbeitgebers Arbeitnehmer öffent-
licher Betriebe unter Umständen von der Versiche-
rungspflicht befreit werden können, wenn gleich-
wertige Versicherungsverträge vorliegen. Nach 
unserer Auffassung dürfte es recht und billig sein, 
den Versicherungsverträgen zwischen privaten Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern das gleiche Recht 
einzuräumen. Sie kennen die Übung in der Indu-
strie, Versicherungsverträge mit den Angestellten 
und Arbeitern abzuschließen. Es gibt da eine große 
Zahl von Möglichkeiten, die ich hier nicht erörtern 
will. Es handelt sich hier lediglich um das Pro-
blem: Wie sichert man den Arbeitnehmern die Er-
haltung ihrer Ansprüche? Wir glauben mit unse-
rem Antrag diese Sicherstellung in genügender 
Weise zu erreichen. Einmal muß nach unserem An-
trag für die Freistellung von der Versicherungs-
pflicht die 15jährige Wartezeit, die für das Alters-
ruhegeld nötig ist, unter allen Umständen erreicht 
sein, bevor der Antrag überhaupt gestellt werden 
kann. Zum zweiten wollen wir dem Bundesver-
sicherungsamt, also der obersten Behörde der deut-
schen Sozialversicherung, ein Recht der Kontrolle 
über die Bedingungen für eine derartige Frei-
stellung von der Versicherungspflicht einräumen. 

Nun könnte das Argument auftauchen, daß mit 
der Freistellung von der Versicherungspflicht durch 
private Versicherungsverträge eine negative Risi-
koauslese eintreten könnte, daß also — ich darf es 
ruhig sagen — ähnlich wie in der Altersversor-
gung des deutschen Handwerks die guten Risiken 
in die Lebensversicherung abwandern und die 
schlechten bei der Angestelltenversicherung blei-
ben. In diesem Fall brauchen wir diese Furcht nicht 
zu haben; denn diese Verträge werden meistens als 
Gruppenversicherungsverträge kollektiv abgeschlos-
sen, so daß hierin ein genügendes Sicherungs-
moment gegen diese negative Risikoauslese liegt. 

Ich bitte das Haus, unseren Antrag anzunehmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wird weiterhin das Wort gewünscht? — 
Herr  Abgeordneter Schneider (Hamburg). 

Schneider (Hamburg) (CDU/CSU): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Namens der Frak-
tion der CDU/CSU bitte ich Sie, den Antrag abzu-
lehnen. Ich habe dazu folgende kurze Ausführun-
gen zu machen. 

Ein wesentliches Prinzip der Sozialversicherung 
ist es, daß der Personenkreis, der der Versiche-
rungspflicht unterliegt, möglichst groß ist. Nun 
mußten wir ja aus den verschiedensten Gründen 
schon eine weitgehende Einengung vornehmen, wie 
Sie aus den vielen Paragraphen ersehen. Hier wird 
nun der Versuch gemacht, eine weitere Einengung 
durchzuführen. Das würde aber das Grundprinzip 
über ein Maß hinaus durchlöchern, das nicht mehr 

*) Siehe Anlage 8. 

tragbar wäre. Ich möchte nicht noch im einzelnen 
darauf zu sprechen kommen, warum dieser ganze 
Antrag auch schwer praktikabel wäre, wenn er 
Gesetz würde. Ein so umständliches Verfahren, 
festzustellen, in welchen Fällen die Versicherungs-
pflicht entfällt, wäre, wie gesagt, für die Verwal-
tung eine ungeheure Belastung. 

Wir sollten also aus all diesen Gründen diesen 
Antrag der FVP Umdruck 895 Ziffern 1 und 2 ab-
lehnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird noch das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der Freien Volkspartei 
auf Umdruck 895*) Ziffer 1 auf Einfügung eines 
§ 1231 a. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Das letztere ist die große Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Ich komme damit zur rechten Seite, zur Ange-
stelltenversicherung, zum Antrag der Fraktion der 
Freien Volkspartei auf dem gleichen Umdruck 
Ziffer 2. Das Wort wird nicht mehr gewünscht. 
Hier wird vorgeschlagen, einen § 8 a einzufügen. 
Wer dem Antrag der Fraktion der Freien Volks-
partei zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. —
Das letztere ist die große Mehrheit; der Antrag ist 
abgelehnt. 

Ich rufe nunmehr § 1232 auf der linken Seite auf. 
Änderungsanträge liegen nicht vor. Das Wort wird 
nicht gewünscht. Wer § 1232 der Arbeiterrenten-
versicherung zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Ohne Gegenstimmen angenommen. 

Ich rufe § 9 auf der rechten Seite auf. Ände-
rungsanträge liegen nicht vor. 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Doch!) 

— Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Weber 
(Koblenz). 

Dr. Weber (Koblenz) (CDU/CSU): Meine Damen 
und Herren! In § 9 tritt unter anderem das Pro-
blem auf, daß auch derjenige Beamte, der auf 
Grund eines ordnungsmäßigen Disziplinarverfah-
rens entlassen worden und seiner Pension- und 
Versorgungsansprüche für verlustig erklärt wor-
den ist, nunmehr auf Grund dieses Gesetzes 
eventuell nachversicherungspflichtig würde. Und 
zwar würde der Arbeitgeber, in diesen Fällen also 
der öffentlich-rechtliche Dienstherr, sogar gezwun-
gen werden, die gesamten Beiträge nach § 124 nach-
zuzahlen, ohne daß der Arbeitnehmer, der wegen 
schwerer Dienstvergehen entlassen worden ist, 
nunmehr mindestens die Hälfte der Beiträge nach-
zuentrichten brauchte. 

Ich kann das Problem bei der Kürze der Zeit, die 
mir zur Verfügung stand, nicht vollständig über-
sehen. Eine Reihe meiner Freunde und ich werden 
uns in der zweiten Lesung der Stimme enthalten. 
Wir behalten uns vor, in der dritten Lesung auf 
dieses Problem zurückzukommen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird noch weiter das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

*) Siehe Anlage 8. 
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Wir kommen zur Abstimmung über § 9, Ange-

stelltenversicherung. Wer ihm zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Ohne Gegenstimmen. 
Enthaltungen? — Bei zahlreichen Enthaltungen 
angenommen. 

Ich komme nunmehr wiederum zu der linken 
Seite, zu dem Antrag Umdruck 893*) Ziffer 3 auf 
Einfügung eines § 1232 a. Bitte sehr, Frau Abge-
ordnete Korspeter. 

Frau Korspeter (SPD): Herr Präsident! Meine 
Herren und Damen! Meine Fraktion stellt den An-
trag, auf der linken Seite einen § 1232 a, auf der 
rechten Seite einen § 9 a einzufügen. Diese Para-
graphen sehen vor, daß, wie nach bisherigem Recht, 
alle deutschen Staatsangehörigen im In- und Aus-
land vom vollendeten 15. Lebensjahr bis zum voll-
endeten 40. Lebensjahr berechtigt sein sollen, frei-
willig in die Versicherung einzutreten. Nach dem 
Beschluß des Ausschusses ist eine solche Möglich-
keit nicht mehr gegeben; das bisherige Recht wird 
also erheblich verschlechtert. Wir sind der Mei-
nung, daß diese Verschlechterung für die Gruppen, 
die bislang von der Möglichkeit des freiwilligen 
Eintritts in die Versicherung Gebrauch machen 
konnten, eine sozialpolitische Härte bedeutet. Es 
sind insbesondere Angehörige geistiger Berufe, An-
gehörige des Handels, Bauern und auch Haus-
frauen, also alles Personengruppen, die noch durch 
keine Gesetzgebung in eine Alterssicherung einbe-
zogen sind und die diese Möglichkeit bislang be-
nutzt haben, freiwillig für ihre Alterssicherung 

„was zu tun. Der Gesetzgeber sollte daher der Be-
reitschaft, zur Vorsorge für das Alter etwas zu 
tun, keinen Riegel vorschieben. Wir alle wissen, 
daß gerade die Hausfrauen gern von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht haben, um sich dadurch 
eine Alterssicherung zu verschaffen. Ich weiß, daß 
von mancher Seite erhebliche Bedenken gerade 
gegen die Hereinnahme der Nur-Hausfrauen in 
die Rentenversicherung geltend gemacht wurden. 
Dabei bitte ich aber doch zu bedenken, daß immer 
wieder und, ich glaube, von allen Seiten gefordert 
wird, auch die Hausfrauenarbeit als Berufsarbeit 
anzuerkennen. Diese Anerkennung schließt unseres 
Erachtens die Möglichkeit einer Alterssicherung 
ein. 

Noch ein anderer Gesichtspunkt muß geltend ge-
macht werden, der eine solche Regelung, wie wir 
sie beantragen, durchaus rechtfertigt. Die bisheri-
gen Rentenleistungen setzten sich aus einem festen 
Grundbetrag und dem Steigerungsbetrag zusam-
men. Gegen die Selbstversicherung wurde immer 
mit Recht — auch ich sage: gegenüber der frühe-
ren Regelung mit Recht — das Argument geltend 
gemacht, daß den Selbstversicherten oft bei 
niedrigsten Beiträgen die volle Höhe des Grund-
betrages sicher war und daß das als eine Benach-
teiligung der Pflichtversicherten angesehen werden 
mußte. Der Grundbetrag fällt jetzt fort. Das Ge-
setz ist auf dem Gedanken des Versicherungsprin-
zips aufgebaut. Die Leistungen entsprechen also 
den Beiträgen, so daß in diesem Zusammenhang 
von keiner Ausnutzung mehr die Rede sein kann. 
Sie wissen, wir hatten in unserem Gesetzentwurf 
ursprünglich einen weitergehenden Vorschlag ge-
macht. Wir machen diesen Kompromißvorschlag, das 
bestehende Recht zu erhalten, um es Ihnen leichter 
zu machen, unserem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

*) Siehe Anlage 7. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab

-

geordnete Schneider (Hamburg). 

Schneider (Hamburg) (CDU/CSU): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Es handelt sich 
hier um eine fundamentale Bestimmung der So-
zialversicherung. Die Sozialversicherung ist seiner-
zeit für die Arbeiter bzw. für die Angestellten ge-
schaffen worden, d. h. für Menschen, die in unselb-
ständiger Arbeit ihr Brot verdienen. Leider hat 
ausgerechnet die Hitler-Regierung die Selbstver-
sicherung als Fremdkörper in die Sozialversiche-
rung eingebaut, und nun soll die Gelegenheit einer 
echten Reform der Rentenversicherung dazu be-
nutzt werden, alle Fremdkörper wieder zu beseiti-
gen. Diese Fremdkörper haben ja nicht etwa nur 
den Charakter eines Schönheitsfehlers, sondern es 
sind echte Charakterfehler der ganzen Versiche-
rung. 

Die Sozialversicherung ist ihrem Wesen nach — 
wenn ich einmal von der Gesamtwirtschaft spreche 
— eine Kollektivversicherung, d. h. man kann nur 
einen Personenkreis versichern, der objektiv ab

-

grenzbar und auch abgegrenzt ist. Mit anderen 
Worten: ich kann, wenn ich diesen fundamentalen 
Versicherungsgrundsatz zur Richtschnur nehme, es 
niemals dem einzelnen überlassen, ob er in die 
Versicherung hineingehen will oder nicht, sondern 
ich muß einen objektiv abgegrenzten Personen-
kreis zwingen, in die Versicherung einzutreten. 

Ich sagte, die Sozialversicherung ist eine Kollek-
tivversicherung. Sie hat damit noch ein zweites 
Merkmal. Sie versichert die Teilnehmer der Ver-
sicherung, die also zwangsweise hineingekommen 
sind, zu einem Einheitsbeitrag im Gegensatz zu 
der Individualversicherung, wo die Prämie nach 
dem Beitrittsalter festgesetzt wird und wo es zu

-

dem der Versicherung auch noch vorbehalten 
bleibt, den betreffenden Antragsteller auf seinen 
Gesundheitszustand zu untersuchen und gege-
benenfalls seine Aufnahme überhaupt abzulehnen 
oder ihn eventuell nur unter erschwerten Bedin-
gungen einzubeziehen. Die Sozialversicherung muß 
ihrem Charakter nach auf alle diese Vorteile ver-
zichten. Ob jung oder alt, ob Mann oder Frau, ob 
gesund oder krank, alle müssen in die Versiche-
rung einbezogen werden; es kann keiner abgelehnt 
werden, wenn er zu dem objektiv abgegrenzten 
Personenkreis gehört. 

Ich glaubte, Ihnen diese kurzen grundsätzlichen 
Ausführungen machen zu sollen, weil es schon aus 
diesem von mir erwähnten Grunde unmöglich ist, 
dem Antrag der SPD zuzustimmen. Vielmehr müs-
sen alle diejenigen, denen es ernst damit ist, den 
ursprünglichen Charakter der Sozialversicherung 
wiederherzustellen, die Rentenreform dazu be-
nutzen, diesen Charakter, der durch Hitler ver-
wischt worden ist, wiederherzustellen. 

Nun sagt Frau Kollegin Korspeter, m an  müsse 
allen Menschen die Möglichkeit geben, der Ver-
sicherung beizutreten. Ich habe nichts dagegen, 
wenn sich andere Bevölkerungsgruppen, die auch 
objektiv irgendwie abgrenzbar sind, solche Ein-
richtungen schaffen. Ich kann mir denken, daß der 
Gesetzgeber diesen Personengruppen dann auch 
eine gleiche oder ähnliche Hilfestellung gibt, wie 
es nun einmal bei der Sozialversicherung seit 
jeher der Fall gewesen ist und wie es auch gegen-
wärtig wieder geschieht. Aber wenn wir das 
machen wollten, was hier verlangt wird, dann 
würden wir sozusagen auf diesem Umwege zu 
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einer allgemeinen Volksversorgung kommen, wobei 
allerdings der Weg noch nicht zu Ende gegangen 
sein würde, weil man es jedem einzelnen überlas-
sen würde, ob er an den Segnungen teilnimmt oder 
nicht. 

Frau Korspeter sagte, bisher sei die Selbstver-
sicherung vielleicht doch sehr bedenklich gewesen, 
weil man mit den niedrigsten Beiträgen Ansprüche 
habe erwerben können, wodurch das Prinzip einer 
versicherungsgerechten Relation von Beitrag und 
Leistung verletzt wurde, was jetzt nicht der Fall 
sei, da der Grundbetrag nun wegfalle; die versiche-
rungsgerechte Relation von Beitrag und Leistung 
sei in dem Antrag der SPD-Fraktion berücksich-
tigt. Das ist nicht der Fall. Sie übersehen, daß zu 
den Leistungen des Gesetzes, das hier beschlossen 
werden soll , nicht nur die Renten zu zählen sind, 
sondern auch alle die Ausgaben, die mit dem Stich-
wort „Rehabilitation" zu bezeichnen sind. Es ist 
ja auch ein ungeheuerer Fortschritt dieses Ge-
setzentwurfs, daß die Berufsunfähigkeitsrentner in 
sehr vielen Fällen, wahrscheinlich in den meisten 
Fällen, wesentlich höhere Renten erhalten, als sie 
ihnen bei einer versicherungsgerechten Relation 
von Beitrag und Leistung zukämen. 

(Abg. Frau Korspeter: Das ist dabei aus

-

geschlossen!) 

— Nein, das ist nicht ausgeschlossen. Dann würde 
die Berufsunfähigkeitsrente eines Selbstversiche-
rers, der mit 30 Jahren berufsunfähig wird und der 
bis dahin natürlich nur sehr wenig Beiträge hat 
zahlen können, so festgesetzt, als wenn er schon 55 
Jahre alt wäre und bis zum 55. Lebensjahr Bei-
träge gezahlt hätte. So ist die gegenwärtige Rege-
lung. Sie sehen also, daß eine versicherungsge

-

rechte Relation hier gar nicht möglich ist. 

Aber entscheidend ist der erste Gesichtspunkt, 
wo ich von dem Charakter einer sozialen Versiche-
rung im Gegensatz zu dem Charakter einer indi-
vidualen Versicherung sprach. Die Selbstversiche-
rung ist eine Belastung für den Personenkreis, für 
den an sich die Sozialversicherung geschaffen 
wurde, nämlich für die Arbeiter und die Ange-
stellten. Deshalb sollten wir dafür sorgen, daß 
diese Belastung endlich herauskommt. Wenn ge-
sagt wird, diejenigen, die sich bis jetzt versichert 
hätten, würden benachteiligt, so muß ich entgeg-
nen: Leider können wir sie nicht benachteiligen. 
Ich würde das als Abgeordneter auf mein Gewis-
sen nehmen; das geht aber aus rechtsstaatlichen 
Gründen nicht, denn der Besitzstand muß gewahrt 
bleiben. Daher werden wir leider diese schwere 
Hypothek von Hitler aus dem Jahre 1937 noch viele 
Jahrzehnte mitschleppen müssen, nämlich so lange, 
bis der in der Sozialversicherung als Selbstver-
sicherer zunächst untergebrachte Personenkreis so-
zusagen ausgelaufen sein wird. Das wird nicht nur 
den Staat, nicht nur den Bund infolge der Beträge, 
die er im Haushaltsplan zur Verfügung stellt, viel 
Geld kosten, sondern den viel größeren Teil der 
Kosten werden auf Jahrzehnte die pflichtversicher-
ten Arbeiter und Angestellten zu tragen haben. 

Aus diesen Gründen bitte ich Sie, den Antrag 
der SPD auf Umdruck 893 Ziffer 3 abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es ist natürlich richtig, daß  

es nicht systematisch ist, in einer Rentenversiche-
rung der Arbeiter und in einer Rentenversicherung 
der Angestellten Möglichkeiten der Selbstversiche-
rung vorzusehen. Aber leider gestalten wir jetzt 
nicht eine systematische Sozialreform. Bei einer 
solchen systematischen Sozialreform müßte auch 
die Frage der Sicherung der Selbständigen geregelt 
werden. 

Herr Kollege Schneider, es ist kein gutes Argu-
ment, wenn Sie auf die mögliche spätere Regelung 
einer Rentenversicherung der Selbständigen hin-
weisen. Jetzt muß eine Entscheidung getroffen 
werden. Was Sie vorhaben, ist, den Selbständigen 
oder Hausfrauen die bisher bestehende Möglich-
keit einer Selbstversicherung abzuschneiden, 

(Abg. Horn: Sehr richtig!) 

das heißt also, den gegenwärtigen Rechtszustand zu 
verschlechtern. 

Gerade Sie sprechen immer von der freien 
Initiative, die dem einzelnen gegeben werden soll. 
Hier ist eine Möglichkeit gegeben, durch die Form 
der Selbstversicherung im Rahmen der Sozialver-
sicherung freie Initiative tätig werden zu lassen, und 
diese Möglichkeit wollen Sie einengen. 

Im übrigen ist das, was Sie vorgetragen haben, 
Herr Kollege Schneider, sachlich nicht ganz richtig. 
Das ist ein Beweis dafür, wie kompliziert die 
Materie ist, die wir hier zu regeln haben. Es erfolgt 
nämlich für den freiwillig Versicherten bei der Be-
rufsunfähigkeitsrente keine Aufstockung auf das 
55. Lebensjahr; das ist ausdrücklich ausgeschlossen. 
Wir haben für den Selbstversicherten eine reine 
Beitragsrente. 

Die Sozialdemokraten haben durch die hier vor-
geschlagene Formulierung Mißstände, die durch 
ein Urteil des Bundessozialgerichts offenkundig ge-
worden sind — indem nämlich Kinder selbstver-
sichert werden können — ausdrücklich ausgeschlos-
sen. Aber bis zu einer gesetzlichen Regelung über 
die Möglichkeit zur Sicherung der Selbständigen 
sollten wir den gegenwärtigen Rechtszustand einer 
Selbstversicherung nicht verschlechtern. Deshalb 
der Antrag der SPD. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Schüttler. 

Schüttler (CDU/CSU): Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich glaube, es ist notwendig, 
auf die Ausführungen des Herrn Kollegen Profes-
sor Schellenberg einiges zu sagen. 

Es liegt ihnen die Tendenz zugrunde, zunächst 
einmal die Möglichkeit offenzulassen, alle hinein-
zubekommen, um sie später, wenn wir die Frage 
auch für die Selbständigen irgendwie regeln, wie-
der zu trennen. Hier unterscheiden wir uns grund-
sätzlich. Wir wollen nicht von vornherein sagen, 
auch die Selbständigen müssen unter allen Um-
ständen in eine soziale Versicherung, die gesetzlich 
geregelt ist. Deswegen können wir uns dem Argu-
ment schon nicht anschließen. 

Der zweite Punkt. Der freien Initiative ist Raum 
und Möglichkeit genug gegeben, Dazu brauchen 
wir die Sozialversicherung wahrlich nicht, sie 
braucht sich nicht nach der Rentenversicherung zu 
orientieren. Für diese Initiative ist in der Privat-
versicherung allüberall Raum und Platz. Also auch 
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diesem Argument meines Herrn Vorredners können 
wir uns auf keinen Fall anschließen. 

Nun das dritte. Warum lehnen wir diese Selbst-
versicherung ab? Die neue Grundlage der Renten-
versicherung verbietet es eigentlich, dem einzelnen 
die Freiheit zu überlassen, sich in die Versiche-
rung hineinzubegeben oder herauszubleiben. Die 
ganze Neuordnung ist so, daß kein Kapitaldek-
kungsverfahren angewandt wird, sondern daß ein 
Umlageverfahren den größten Teil der Versiche-
rung finanziert. Dieses Umlageverfahren bringt es 
mit sich, daß auch eine Stetigkeit von Beitragzah-
lenden und Rentnern vorhanden sein muß. Da hat 
die Freiheit eigentlich gar keinen Raum mehr. 
Schon aus diesem Grunde müssen wir es unterlas-
sen, einigen die Möglichkeit zu geben, sich freiwil-
lig nach Gutdünken in die Versicherung zu be-
geben. 

Viertens ist die Risikoauslese viel zu groß. Jeder, 
der in der Privatversicherung nicht mehr unter-
kommt, der auf Grund des ärztlichen Befundes in 
der Privatversicherung nicht mehr Aufnahme fin-
det, hätte nach dem Antrag der SPD die Möglich-
keit, sich in die Risikogemeinschaft der Zwangs-
versicherten zu begeben, und würde dort ein sehr 
großes Risiko darstellen. 

Wir haben die Dinge reiflich überlegt, haben sie 
hin und her erwogen. Die neue Konzeption der 
Rentenversicherung läßt den hier von der SPD 
gewünschten privaten Spielraum nicht zu. Wir 
möchten eine Versicherung haben, die sich auf die 
wirklich unselbständig tätigen Arbeitnehmer — 
Angestellte und Arbeiter — bezieht und es dabei 
auch beläßt. Was später mit den freien Berufen ge-
schehen soll und was diese etwa aus ihrer Initia-
tive heraus tun möchten, bleibt der Zeit überlassen. 
Hier jedenfalls können wir es nicht regeln, und 
hier hat solche Regelung keinen Platz. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Frehsee. 

Frehsee (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, 
daß die Verwirklichung der in der Ausschußvor-
lage vorgesehenen Änderungen für die Zukunft 
eine wesentliche Verschlechterung der sozialver-
sicherungsrechtlichen Stellung der Landbevölke-
rung, insbesondere der Bauern und da wieder ins-
besondere der Kleinbauern, bedeuten würde. Bei 
der Verabschiedung der Rentenversicherungsge-
setze in der jetzt dem Bundestag vom Ausschuß 
vorgelegten Fassung würde die Landbevölkerung 
nahezu hundertprozentig aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung ausgenommen werden. Das ist be-
sonders bedeutsam für die Länder mit vorwiegend 
kleinbäuerlicher Struktur, wie beispielsweise 
Baden-Württemberg, wo 90 % aller Betriebe weni-
ger als 10 Hektar und 70 % weniger als 5 Hektar 
aufweisen. 

Das hat dazu geführt, daß ein sehr hoher Pro-
zentsatz der landwirtschaftlichen Bevölkerung der 
gesetzlichen Rentenversicherung angehört. Fast die 
Hälfte der hauptberuflichen Landwirte, nämlich 
45 %, wie das Arbeitsministerium Baden-Württem-
berg seinen Abgeordneten mitgeteilt hat, und 
90 % der Nebenerwerbslandwirte in Baden-Würt-
temberg sind Mitglieder der Invalidenversicherung 
und der Angestelltenversicherung. Die Abschaf-

fung der Selbstversicherung, die hier gefordert 
wird, die weitgehende Einschränkung der freiwil-
ligen Weiterversicherung, die auch Platz greifen 
soll, und nachher die Ausdehnung der gesetzlichen 
Versicherungsfreiheit für vorübergehende Neben-
beschäftigungen würden dazu führen, daß eine 
Schicht des Volkes, die man nicht gerade als sozial 
und wirtschaftlich sehr konsolidiert bezeichnen 
kann, dieser sozialen Vergünstigung und dieser 
Regelung der sozialen Sicherheit verlustig gehen 
würde. 

Meine Damen und Herren, Sie haben gestern 
sicherlich auch den kleinen Artikel im Bulletin des 
Presse- und Informationsamtes der Bundesregie-
rung gelesen, in dem über die Ergebnisse einer Er-
hebung des Statistischen Bundesamtes berichtet 
wird. Danach sind 33 % der Betriebsinhaber und 
16 % der Familienangehörigen in der Landwirt-
schaft des gesamten Bundesgebietes — es liegen 
also auch Zahlen für das Bundesgebiet vor; die 
eben von mir vorgetragenen bezogen sich auf das 
Land Baden-Württemberg — gegen Alter und In-
validität versichert. Von diesen 374 000 hauptbe-
ruflichen Betriebsinhabern und 387 000 Familien-
angehörigen sind 91 %, nämlich 692 000, in der ge-
setzlichen Rentenversicherung versichert. Eine 
Regelung für die Alterssicherung der selbständigen 
Landwirte liegt noch nicht vor. Es ist bekannt, daß 
das Bundesarbeitsministerium einen Entwurf vor-
bereitet hat. Aber da es noch einige Zeit dauern 
kann, bis eine solche Regelung Platz greift und die 
jetzt beratene Neuregelung am 1. Januar dieses 
Jahres in Kraft treten soll, bitte ich Sie im Inter-
esse der Kleinlandwirte der Bundesrepublik drin-
gend, dem Antrag der SPD zuzustimmen, der nichts 
anderes beinhaltet als die Beibehaltung des gegen-
wärtigen Zustandes bis zu einer anderweitigen 
Regelung für diese Schicht der Bevölkerung. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister für Arbeit. 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Es ist vorhin schon mit aller Klarheit gesagt wor-
den, daß das, worüber man sich momentan strei-
tet, eine Einrichtung ist, die in der nationalsozia-
listischen Zeit in die Gesetzgebung eingebaut wor-
den ist. Herr Kollege Frehsee, praktisch ist es doch 
so, daß gerade die von Ihnen zu betreuenden Leute 
auch in der Zeit vor 1937 in der Sozialversicherung 
versichert waren, weil gerade der Kleinstlandwirt, 
den Sie in den Vordergrund gestellt haben, seine 
Familienangehörigen niemals vom 14. Lebensjahr 
an im eigenen Betrieb beschäftigen kann. Die Kin-
der dieser selbständigen Landwirte müssen ander-
wärts in das Erwerbsleben eintreten und werden 
dann zwangsversichert. Die Folge davon ist, daß 
diese Leute eindeutig die Möglichkeit der Weiter-
versicherung haben. Das ist ja das Kernstück. Die 
meisten, die sich für diese freiwillige Versicherung 
einsetzen, vertreten doch gewisse Gruppen, die 
sich anderwärts schwerer tun, eine Altersversor-
gung durch eine freiwillige Versicherung zu be-
kommen. Das wissen wir sehr wohl. Aber ich 
frage Sie allen Ernstes: Können Sie es verantwor-
ten, daß die negative Auslese, die bei diesen Grup-
pen für die Sozialversicherung vorgenommen wor-
den ist, von den Pflichtversicherten finanziert 
werden soll? Hier möchte ich doch die Damen und 
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Herren des Hauses, ganz gleichgültig, auf welcher 
Seite sie sitzen, bitten, keine soziale Ungerechtig-
keit gegenüber den Pflichtversicherten einzu-
führen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Dann ist gerade im Zusammenhang mit den frei-
willigen Versicherungen sehr viel von den Haus-
frauenversicherungen gesprochen worden. Es 
wurde vorhin auch gesagt: diese Hausfrauenver-
sicherung hatte ganz bestimmt eine stärkere Be-
gründung in der Zeit, als die Rente nur als eine 
Zusatzrente berechnet wurde und die Witwenrente 
aus der Versicherung des versorgungsverpflich-
teten Ehemannes nicht ausreichte. Sehen Sie sich 
doch die Höhe der neuen Renten für unsere Wit-
wen an! Sie werden dann finden, daß wir heute 
vor anderen Tatbeständen stehen. Es ist tatsächlich 
so, wie vorhin gesagt worden ist: Wir müssen bei 
dieser grundsätzlichen Umstellung auch die 
Schlacken beseitigen, die uns die seitherige durch-
einanderlaufende Gesetzgebung hinterlassen hat. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Arndgen. 

Arndgen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Bei allen Dis-
kussionen um das heutige Thema müssen wir nach 
meinem Dafürhalten von der Überschrift des Ge-
setzes ausgehen. Sie lautet: Entwurf eines 
Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes 
und Entwurf eines Angestelltenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes. Es handelt sich also um ein Ge-
setz, das lediglich für Arbeitnehmer geschaffen 
wird, und ich bin der Meinung, daß man dann, 
wenn man sich mit einem Gesetz für die Arbeit-
nehmer beschäftigt, nicht Dinge diskutieren soll, 
die die Selbständigen betreffen. 

Wir wollen nach der Struktur des Gesetzes vom 
Kapitaldeckungsverfahren zum Umlageverfahren 
übergehen und würden dann, wenn wir die Selbst-
versicherung beibehielten, zu einer nicht ge-
wünschten Ausnutzung der gesetzlichen Einrich-
tung kommen. Mit dieser Auffassung steht die 
CDU/CSU-Fraktion nicht allein. Vorhin ist von 
einigen Abgeordneten der SPD-Fraktion auf die 
Studienkommission des Deutschen Gewerkschafts-
bundes verwiesen worden. Diese Studienkommis-
sion des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat sich 
auch mit der Selbstversicherung beschäftigt. Mit 
Genehmigung des Herrn Präsidenten will ich kurz 
verlesen, welche Stellungnahme sie zur Selbstver-
sicherung bezogen hat. Es heißt dort: 

Nach dem geltenden Recht kann jeder deutsche 
Staatsangehörige, der nicht versicherungs-
pflichtig ist, freiwillig in die Rentenversiche-
rung eintreten. Diese Form der Selbstversiche-
rung ist äußerst umstritten. Es wird darauf 
hingewiesen, daß sie für spekulative Zwecke 
ausgenutzt und durch sie die Versicherungs-
gemeinschaften der Arbeiter und der An-
gestellten mit ungünstigen Risiken belastet 
werden können. Die Kommission hält daher 
die freiwillige Selbstversicherung für entbehr-
lich. 

Das ist die Auffassung der Studienkommission des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes, und ich glaube, 
daß ich dieser Auffassung nichts hinzuzufügen 
brauche. 

Ich beantrage daher, den  Antrag der SPD-Frak-
tion Umdruck 893 Ziffer 3 abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Arndgen hat 
auf die Überschrift dieses Gesetzes verwiesen. Er 
hat aber nicht beachtet, daß das Haus in § 2 aus-
drücklich beschlossen hat, gewisse Gruppen von 
Selbständigen sogar weiter pflichtzuversichern. 

(Zurufe von der Mitte: Wie bisher!) 
— Wie bisher! Wir wollen auch die Selbstversiche-
rung gestalten wie bisher. 

(Lachen in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort wird nicht 
mehr gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der SPD auf Um-
druck 893*) Ziffer 3 auf Einfügung eines § 1232 a 
in die Arbeiterrentenversicherung. Wer diesem 
Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Das letzte ist die Mehrheit; der Antrag ist ab-
gelehnt. 

Wir kommen zum gleichen Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD auf Umdruck 893 Ziffer 4, in 
der Angestelltenversicherung einen § 9 a einzu-
fügen. Die Begründung ist bereits erfolgt. Das 
Wort wird nicht mehr gewünscht. Wer dem Ände-
rungsantrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Das letzte ist die Mehrheit; der Antrag 
ist abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zum § 1233. Hierzu rufe 
ich auf die Änderungsanträge auf den Um-
drucken 890**) Ziffer 2, 893*) Ziffer 5 und 888***) 
Ziffer 4. Ich finde hier eine Bemerkung vor, nach 
der die Fragen der Handwerkerversicherung zu-
rückzustellen sind. Demgemäß stelle ich den gan-
zen Paragraphen zurück. 

(Widerspruch.) 

— Was ist dann zurückzustellen? 
(Zuruf von  der Mitte: Nur der Antrag auf 

Umdruck 890 Ziffer 2!) 
Bei dem § 10 auf der rechten Seite der Vorlage 
handelt es sich um die gleichen Probleme; dazu 
liegen Änderungsanträge auf den Umdrucken 890 
Ziffer 3, 893 Ziffer 6 und 888 Ziffer 5 vor. Soll das 
Ganze zurückgestellt werden? 

(Zurufe: Nein!) 
Zur Geschäftsordnung Frau Abgeordnete Kors-

peter. 

Frau Korspeter (SPD): Wir sind der Ansicht, daß 
wir zu § 10 Abs. 1 Stellung nehmen können. Da 
i ch schon einmal hier stehe. bitte ich. Herr Präsi-
dent, unseren Antrag gleich begründen zu dürfen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Darf ich zuerst ein-
mal feststellen: Wollen wir jetzt doch über die 
Paragraphen verhandeln? 

(Zustimmung.) 
— Das ist die allgemeine Meinung. 

*) Siehe Anlage 7. 
**) Siehe Anlage 5. 

***) Siehe Anlage 3, 
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Bitte, Frau Abgeordnete Korspeter. 

Frau Korspeter (SPD): Der § 1233 und der § 10 
behandeln die Möglichkeiten der freiwilligen Wei-
terversicherung. Auch hier ist gegenüber dem bis-
her geltenden Recht eine erhebliche Verschlechte-
rung eingeführt warden. Während bisher die Mög-
lichkeit bestand, daß man sich freiwillig weiter-
versichern konnte, wenn man mindestens sechs 
Monate versicherungspflichtig gewesen war, soll 
jetzt diese Möglichkeit nur dann gegeben werden, 
wenn man innerhalb von zehn Jahren 60 Kalen-
dermonate lang eine versicherungspflichtige Be-
schäftigung ausgeübt hat. Der Änderungsantrag 
der CDU will die Ausschußfassung noch weiter 
verschlechtern, indem er vorschreiben will, daß 
während mindestens 60 Kalendermonaten Beiträge 
für eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder 
Tätigkeit entrichtet sein müssen. Das bedeutet, daß 
Ersatzzeiten für diese fünfjährige Beschäftigungs-
zeit nicht anerkannt werden sollen. Das ist eine 
erhebliche Verschlechterung. 

Wir müssen uns darüber klar sein, daß das zu 
manchen Härten führen kann, die schon vorhin — 
ich brauche das deshalb nicht zu wiederholen — 
bei unserem Antrag zur Selbstversicherung ange-
deutet worden sind. Ich finde sogar, daß diese Ein-
schränkung familienfeindlich wirken kann. Es 
wäre deshalb richtig, wenn sich der Herr Familien-
minister einmal mit dieser Regelung beschäftigte. 
Sie kann nämlich dazu führen, daß man in jungen 
Ehen, wenn die junge Ehefrau diese fünf Jahre 
versicherungspflichtiger Beschäftigung noch nicht 
erreicht hat, vorläufig auf Kinder verzichtet, um 
der Ehefrau die Weiterarbeit zu erleichtern und zu 
ermöglichen und ihr damit auch die freiwillige 
Weiterversicherung zu .gestatten. Wir sind nicht 
der Meinung, daß es aus sozialpolitischen Gründen 
notwendig ist, in der Weiterversicherung eine 
solche Einschränkung durchzuführen, und wir bit-
ten deshalb, auch hier bei diesen §§ 10 und 1233 
den bisherigen Rechtszustand, wie ich ihn geschil-
dert habe, zu belassen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Schneider (Hamburg). 

Schneider (Hamburg) (CDU/CSU): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Ich möchte zu 
Ziffer 4 des Änderungsantrags der Fraktion der 
CDU/CSU Umdruck 888*) — bzw. zu Ziffer 5 für 
die Angestelltenversicherung — sprechen. Wir be-
antragen da, eine Berichtigung der Ausschußfas-
sung vorzunehmen. Der Sinn dieser Änderung ist 
der, daß nicht die Tatsache, daß jemand 60 Monate 
rentenversicherungspflichtig beschäftigt war, 
Grundlage der Möglichkeit einer freiwilligen Wei-
terversicherung sein soll, sondern daß in dieser 
Zeit auch Beiträge gezahlt worden sein müssen. 
Um das zu verdeutlichen und  um dem Versiche-
rungsgedanken Rechnung zu tragen, ist diese 
kleine Änderung der Formulierung des Sozialpoli-
tischen Ausschusses des Bundestages notwendig, 
und ich bitte Sie, den Ziffern 4 und 5 des Antrags 
der CDU/CSU auf Umdruck 888 zuzustimmen. 

Dann spreche ich weiter zu den Ziffern 5 bzw. 6 
des Änderungsantrags der Fraktion der SPD auf 
Umdruck 893. In dem einen Fall ist das Arbeiter-
gesetz gemeint, in dem anderen Fall das Angestell- 

*) Siehe Anlage 3.  

tengesetz. Frau Korspeter hat soeben schon be-
gründet, warum die SPD diese Änderung hier 
wünscht. Man kann den Sinn dieses Änderungs-
antrages auf die Formel bringen: Was direkt im 
Wege der Selbstversicherung nicht gelungen ist, 
soll nunmehr durch die Hintertür — ich sage nicht, 
daß Sie  das  so gemeint haben; aber man könnte es 
so bezeichnen — geschehen. Das heißt also, man 
will in der Form der freiwilligen Weiterversiche-
rung doch noch die Selbstversicherung zum großen 
Teil wieder einführen, die wir eben aus den be-
kannten Gründen abgelehnt haben. Man sagt 
nämlich: Nicht 60 Kalendermonate sollen Beiträge 
in versicherungspflichtiger Beschäftigung geleistet 
sein, um sich freiwillig weiterversichern zu kön-
nen, sondern es sollen schon 6 Monate genügen. — 
So  verstehe ich den Antrag. 

Das würde den Scheinarbeitsverhältnissen Tür 
und Tor öffnen; denn nun könnten sich Meier und 
Müller die Hände schütteln und reiben 

(Zurufe links und Unruhe) 
und könnten sich gegenseitig 6 Monate lang be-
schäftigen, und dann hätten sie die Voraussetzung 
für das Recht auf freiwillige Weiterversicherung 
geschaffen. Damit würden ungezählte Massen wie-
der in die Sozialversicherung der Arbeiter bzw. 
der Angestellten hineinströmen, die gar nicht hin-
eingehören. 

Im Kern handelt es sich also auch bei diesem 
Antrag um die Frage, über  die ja schon entschie-
den worden ist: Soll die Rentenversicherung der 
Arbeiter bzw. die Rentenversicherung der Ange-
stellten im wesentlichen eine Versicherung für 
diese Personengruppen bleiben oder soll sie auf 
alle möglichen Gruppen ausgeweitet werden? Nach 
dem, was der Sozialpolitische Ausschuß beschlos-
sen hat und wofür auch die CDU/CSU hier noch 
einmal plädiert, ist es also so, daß jeder, der fünf 
Jahre lang versicherungspflichtig beschäftigt war 
und auch Beiträge entrichtet hat, dann, wenn er 
als Angestellter die Versicherungspflichtgrenze 
überschreitet oder selbständig, Unternehmer wird 
— Klein- oder Großunternehmer — oder in einen 
freien Beruf überwechselt, sich natürlich weiter-
versichern können soll. Hier ist auch nicht das Ver-
sicherungsprinzip durchbrochen, d. h. diese Per-
sonen haben sich nicht wahlweise entscheiden kön-
nen, ob sie hinein wollten oder nicht, sondern sie 
sind ursprünglich nach objektiven Gesichtspunkten 
hineingekommen, nämlich nach dem Gesichts-
punkt, daß sie Arbeitnehmer waren. Man kann 
also hier nicht von einer Auslese schlechter oder 
guter Risiken sprechen, sondern hier ist der Ver-
sicherungsgesichtspunkt einer gerechten Auslese 
tragbarer Risiken durchaus gewahrt. 

Ich bitte Sie aus diesen Gründen, die ich noch 
einmal glaubte anführen zu sollen, die Anträge 
der SPD Umdruck 893 unter Ziffer 5 und Ziffer 6 
abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wird weiter das Wort gewünscht? Ich darf 
jetzt festhalten: die Anträge Umdruck 890 Ziffer 2 
links und Umdruck 890 Ziffer 3 rechts werden zu-
rückgestellt, ida sie die Handwerkerversicherung 
betreffen. Die anderen Umdrucke, die ich genannt 
habe, werden jetzt behandelt. Das Wort wird nicht 
mehr gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
Umdruck 893*) Ziffer 5; er betrifft links die Arbei- 

*) Siehe Anlage 7. 
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terrentenversicherung. Wer diesem Antrag der so-
zialdemokratischen Fraktion zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Das letzte ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Es wird wohl zweckmäßig sein, wenn ich im Zu-
sammenhang damit die Ziffer 6 desselben Um-
drucks aufrufe, die den gleichen Gegenstand bei 
der Angestelltenversicherung, also rechts, betrifft. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Das letzte ist die Mehrheit; der Antrag ist abge-
lehnt. 

Dann kommen wir zu dem Antrag Umdruck 
888**) Ziffer 4 der Fraktion der CDU/CSU; er be-
trifft links die Arbeiterrentenversicherung. Wer 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich urn das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
erste war die Mehrheit; der Antrag ist angenom-
men. 

(Abg. Dr. Jentzsch: Enthaltungen!) 

— In jedem Fall oder in diesem Falle? 

(Abg. Dr. Jentzsch: In jedem Falle!) 

Ich darf also fragen, wer sich bei der letzten Ab-
stimmung enthalten wollte. — Einige Enthaltun-
gen. 

Wir kommen nunmehr, weil es wohl das ein-
fachste ist, zu dem gleichen Antrag unter Ziffer 5 
dieses Umdrucks, der die gleiche Frage bei der 
Angestelltenversicherung behandelt. Wer zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um  das  Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Das erste war die Mehrheit; angenom-
men. 

(Zuruf rechts: Eine Enthaltung!) 

— „Eine Enthaltung" wird zugerufen; ich habe es 
nicht genau festgestellt. 

Ein Änderungsantrag betreffend die Handwer-
kerversicherung wurde zurückgestellt. Damit muß 
auch formell die Schlußabstimmung über den Para-
graphen zurückgestellt werden. Das gilt für § 1233 
links und für § 10 rechts. 

Damit kommen wir zu § 1234, Arbeiterrenten-
versicherung. Keine Änderungsanträge, keine 
Wortmeldungen. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Keine Gegenstimmen. Enthaltun-
gen? — Keine Enthaltungen. Einstimmig ange-
nommen. 

Ich komme rechts zu § 11. Keine Änderungsan-
träge, keine Wortmeldungen. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Keine Gegenstimmen. 
Enthaltungen? — Keine Enthaltungen. Einstim-
mig angenommen. 

Damit kommen wir zum Zweiten Abschnitt, 
„Leistungen aus der Versicherung", „A. Regellei-
stungen". Ich rufe § 1240 mit dem Antrag Um-
druck 896*) Ziffer 3 auf. Wird hierzu das Wort 
gewünscht? — Herr Abgeordneter Dr. Reichsstein! 

Dr. Reichstein (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Unser Änderungsantrag wi ll 

 nichts anderes als eine Vervollständigung des Ka- 

**) Siehe Anlage 3. 
*) Siehe Anlage 9. 

talogs der Regelleistungen. Wir halten es daher 
für zweckmäßiger, darüber zu debattieren, wenn 
wir über die materielle Frage selber sprechen, also 
über die Leistungen überhaupt. Wir bitten deshalb 
um Zurückstellung bis zur Behandlung dieses 
Punktes, d. h. konkret bis zum § 80. 

Ich möchte gleich, wenn ich das darf, Herr Prä-
sident, dasselbe für den unter Ziffer 5 unseres 
Umdrucks aufgeführten Änderungsantrag sagen; 
auch er möge im gleichen Sinne bis zur Behand-
lung des § 80 zurückgestellt werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Also die Ziffern 3, 4, 
5 und 6 Ihres Antrags werden zurückgestellt bis 
zur Behandlung des § 80. Dann kann aber über 
§ 1240 bei der Arbeiterrentenversicherung und 
über § 12 bei der Angestelltenversicherung jetzt 
nicht abgestimmt werden. Die beiden Paragraphen 
müssen zurückgestellt werden. 

Ich komme nunmehr zum Antrag Umdruck 893*) 
Ziffer 7 auf Einfügung eines § 1240 a in der Arbei-
terrentenversicherung und zu dem Antrag Um-
druck 893 Ziffer 8 auf Einfügung eines § 12 a in 
der Angestelltenversicherung. Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Preller. 

Dr. Preller (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir kommen jetzt kurz vor der Mit-
tagspause zu einem Komplex, der eine Einheit 
bildet, nämlich zu dem Abschnitt über die Maß-
nahmen zur Erhaltung, Besserung und Wieder-
herstellung der Erwerbsfähigkeit. Ich bitte, Herr 
Präsident, mir zu gestatten, unsere Anträge Um-
druck 893 Ziffern 7 bis einschließlich 16, die inso-
fern eine Einheit bilden, gemeinsam zu begründen. 
Unsere Anträge Umdruck 893 Ziffern 17 und 18 
werden gesondert begründet werden. 

Bei dieser Frage tritt der Unterschied der Auf-
fassungen — ich brauche hier wohl nicht zu sagen: 
der Fraktionen, sondern das geht ziemlich quer 
durch — bereits bezüglich der Überschrift zutage. 
Es heißt im Regierungsentwurf und nun auch in 
dem Entwurf, der uns vorliegt, in der Überschrift: 
„Maßnahmen zur Erhaltung, Besserung und Wie-
derherstellung der Erwerbsfähigkeit." Ge-
rade mit diesem Bezug auf die Erwerbsfähigkeit 
sind sozusagen alle Befürchtungen gerechtfertigt, 
die insbesondere von ärztlicher Seite gegen diesen 
Abschnitt geäußert worden sind. Der Deutsche 
Ärztetag hat sich vor noch nicht ganz drei Monaten 
ganz entschieden dagegen gewendet, daß bei dieser 
Gelegenheit nur die Frage der Erwerbsfähigkeit 
und nicht die der Gesundheit und der Gesundung 
eine Rolle spielen soll. Die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung hat sich im gleichen Sinne sehr 
scharf ausgesprochen. Endlich haben sich im Aus-
schuß bei der Sachverständigenanhörung sämtliche 
Krankenkassenvereinigungen im gleichen Sinne 
gegen Formulierungen, wie sie nun in das Gesetz 
kommen sollen, gewendet. Der Deutsche Ärztetag 
— das darf ich hier wörtlich zitieren — hat wie 
folgt formuliert: Es dürfe der Rentenversicherung 
„nicht ein umfassender Monopolauftrag auf dem 
Gebiete der gesamten vorbeugenden Gesundheits-
pflege, der Rehabilitation und der kurativen Medi-
zin eingeräumt" werden. 

Wir müssen uns bei diesem Abschnitt also fragen, 
was eigentlich unter „Rehabilitation" gemeint ist. 
Mir scheint — und ich beziehe mich damit auf 

*) Siehe Anlage 7. 
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Äußerungen aus Sachverständigenkreisen —, daß 
wir unter diesem Sammelbegriff „Rehabilitation" 
— wenn ich das Wort hier der Einfachheit halber 
so gebrauchen darf — verstehen sollten: Maßnah-
men, die zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung ge-
sundheitlicher und beruflicher Leistungsfähigkeit 
dienen sollen. Das Entscheidende ist hier die Ge

-

sundheit und nicht die Erwerbsfähigkeit. Die 
Gesundheit soll geschützt und die berufliche Lei-
stungsfähigkeit soll gesichert werden. 

Entgegen dieser Auffassung hat die Ausschuß-
vorlage wie schon der Regierungsentwurf sozu-
sagen nur die Erwerbsfähigkeit als solche geschützt, 
teilweise auch die Berufsfähigkeit. Nun, das ist die 
Fähigkeit zum Erwerb. Das ist ein reiner Nützlich-
keitsstandpunkt, meine Damen und Herren, der 
hier eingenommen wird. Es wird gefragt: Kommen 
etwa Renten in Frage? Wird die Erwerbsfähigkeit 
gemindert, dann soll etwas getan werden, dann 
wollen wir etwas tun. Das Ziel ist also, den Erwerb 
zu erhalten, und nicht, das zu tun, worauf es bei uns 
in allererster Linie im gesamten deutschen Volke 
ankommt, nämlich die Gesundheit als solche durch 
die Rehabilitation zu erhalten. 

Die Folge dieser, wie wir glauben, Fehlkonstruk-
tion ist, daß das Ziel die Einsparung von Rente 
und nicht die Erhaltung der Gesundheit ist. Das 
heißt, durch die Ausschußvorlage wird ein mate-
rielles Ziel in den Vordergrund gestellt statt des 
allgemeinen und insofern immateriellen Ziels, daß 
jemand gesund sein soll. Das bedeutet — und dar-
auf möchte ich Sie besonders hinweisen — ein sehr 
verhängnisvolles Abgehen von dem Gedanken der 
umfassenden Sozialreform. Auch hier wird — wie 
dann später in der Frage der Anpassung der Ren-
ten an den Lebensstandard — statt einer echten 
Reform, die wir dringend nötig haben und um die 
wir in diesem Hause praktisch seit vier Jahren, seit 

dem damaligen SPD-Antrag auf Einsetzung einer 
unabhängigen Studienkommission gerungen haben 
und immer noch ringen, statt einer umfassenden 
Reform, die übrigens auch der Bundeskanzler in 
seiner Regierungserklärung versprochen hat, wie-
der eine kleine Ausbesserung vorgenommen, prak-
tisch Flickwerk gemacht. 

Deshalb haben wir in unseren Anträgen unter 
den Ziffern 9 und 10 für die entsprechenden §§ 1241 
bzw. 13 vorgeschlagen, den Begriff „Erwerbsfähig-
keit" durch den Begriff „Gesundheit" zu ersetzen; 
denn die Gesundheit allein ist es, die uns hier bei 
der Rehabilitation interessieren kann, nicht die 
Erwerbsfähigkeit. Weiter haben wir vorgesehen, 
daß auf diese Leistung ein Rechtsanspruch be-
stehen soll. 

Aber, meine Damen und Herren, es ist gar kein 
Zweifel, daß eine endgültige Lösung dieses schwie-
rigen Fragenkomplexes nur dann möglich ist, wenn 
wir auch die Reform der Krankenversicherung, 
bzw., wie wir sagen möchten, eine umfassende 
Sicherung der Gesundheit der Bevölkerung in An-
griff genommen haben. Solange das nicht ge-
schehen ist, können wir keine Ruhe innerhalb der 
Rentenversicherung erwarten. 

Meine Damen und Herren, ich mache auf eine 
sehr ernste Statistik aufmerksam. Wir haben seit 
Jahr und Tag eine jährliche Veränderung des 
Nettozuganges an Renten wegen vorzeitiger Be-
rufsunfähigkeit. Jährlich werden — nachdem wir 
schon die Abgänge abgesetzt haben — zusätzlich 
mindestens 100 000 Menschen neu berufsunfähig zu 
dem großen Block von über einer Million Berufs-

unfähigen, den wir augenblicklich bereits haben. 
Das ist die eigentliche Gefahrenquelle, um die es 
sich hier handelt. Diese Gefahrenquelle darf nicht 
erst dann verstopft werden, man darf nicht erst 
dann Regelungen treffen, wenn Erwerbsunfähig-
keit infolge Erkrankung — das ist der Wortlaut 
des Entwurfs — eingetreten ist. Die Vorbeugung, 
um die es sich hier handelt, muß — das wissen 
alle, nicht nur die Ärzte, sehr genau — viel früher 
einsetzen, nämlich nicht erst dann, wenn eine 
Rente droht, sondern schon dann, wenn die Ge-
sundheit als solche gefährdet ist. Bei jeder erst-
maligen Erkrankung muß gewissenhaft geprüft 
werden, ob die Gesundheit, ob die berufliche Lei-
stungsfähigkeit für dauernd gefährdet ist. Und 
Rehabilitation kommt in Wahrheit zu spät, wenn 
sie erst bei Drohen der Verrentung beginnt. Sie 
muß, wie wir alle wissen, sofort am Krankenbett 
beginnen. Eine solche allein sinnvolle Rehabilita-
tion ist aber nicht möglich, wenn sie, wie das der 
Entwurf tatsächlich tut, praktisch — praktisch, sage 
ich — nur der Rentenversicherung überantwortet 
ist. Denn die Rentenversicherung kann nur einen 
Ausschnitt dieses gesamten Verfahrens mit regeln. 
Deshalb hatten wir in unserem SPD-Entwurf im 
dortigen § 63 vorgesehen, daß alle die Maßnahmen, 
die auch wir innerhalb der Rentenversicherung für 
erforderlich halten, bis zur endgültigen Regelung 
der Gesundheitssicherung nur im Sinne vor

-l

ä u figer Regelungen getroffen werden. Wir 
hatten gleichzeitig in unserem SPD-Entwurf vor-
gesehen, daß sich auch das Heilverfahren nur auf 
das beschränken sollte, was für diesen Teil der 
Rehabilitation sinnvoll ist. Deshalb haben wir in 
unseren Anträgen Ziffern 7 und 8 vorgeschlagen, 
einen Vorparagraphen vor den gesamten Abschnitt 
zu stellen, der sagt: alles das, was hier in Betracht l 

 kommt, ist eine Regelung vorläufiger Art. Ich weiß, 
daß auch die FDP, mindestens im Ausschuß, ähn-
licher oder gleicher Auffassung war. Zum anderen 
haben wir in unseren Anträgen Ziffern 9 und 10 
gesagt, daß die Gesundheit eines Versicherten ge-
fährdet sein muß und daß ein Rechtsanspruch auf 
die Maßnahmen gegeben sein soll. 

Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, 
wenn ich kurz vor Mittag diese Dinge noch etwas 
ausführlicher behandeln muß. Es ist tatsächlich 
einer der Kernpunkte des gesamten Entwurfs, der, 
glaube ich, von allen Seiten anerkannt wird. Wir 
befinden uns, alle Parteien in diesem Hause, in 
dieser Frage in einer ausgesprochenen Notlage, 
nämlich etwas regeln zu sollen, was im Grunde 
voraussetzt, daß wir die Regelung der Kranken-
versicherung oder Gesundheitssicherung schon vor-
genommen hätten. Aus dieser Notlage müssen wir 
das Beste herauszuholen versuchen, aber, meine 
Damen und Herren, ohne daß wir der künftigen 
Regelung der Gesundheitssicherung so vorgreifen, 
daß sie in ihren Grundzügen etwa gefährdet ist. 
Wesentlich ist, w o die Rehabilitation stattfindet, 
d. h. praktisch die Abgrenzung dessen, was die 
Rentenversicherung tun soll und kann, gegenüber 
dem, was der Krankenversicherung zukommt. Was 
in dem Gesetzentwurf in § 1241 bzw. § 13 im Ab-
satz 3 dazu gesagt ist, reicht eben nicht aus. Es 
kann nicht, wie es dort heißt, die Zuständigkeit der 
Krankenversicherung, Kriegsopferversorgung und 
was sonst noch in Betracht kommt, „unberührt" 
bleiben. Das reicht nicht aus; denn mit diesem 
Wort ist die Prärogative der Rentenversicherung 
bereits gegeben. Wir haben deshalb unter den Zif-
fern 9 und 10 in dem Absatz 2 ausdrücklich gesagt, 
daß diese Rehabilitation für die Rentenversiche- 
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rung nur dann gelten soll, „wenn zur Durchführung 
dieser Maßnahmen kein Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung oder gesetzlichen Unfallver-
sicherung" usw. „zuständig ist". Das heißt — wir 
möchten es ganz positiv ausdrücken —, daß die 
Krankenversicherung in diesen Fragen den Vor-
rang vor der Rentenversicherung hat. 

Meine Damen und Herren, weshalb legen wir 
auf diesen Punkt so großen Wert? Ich will Ihnen 
einmal sagen, was nach dem Entwurf sonst eintre-
ten müßte. Die Rentenversicherung würde näm-
lich nach dem Entwurf in der Lage sein, die ge-
samte Heilbehandlung — nicht nur Heilverfahren, 
wie bisher, sondern die gesamte Heilbehand-
lung —, wenn sie will, an sich zu reißen. Außerdem 
stellt die Rentenversicherung nach dem Entwurf 
auch den Heilplan als sogenannten Gesamtplan 
nach § 1242 Abs. 5 auf, also das, was für den Ver-
sicherten das Entscheidende ist: wie die Rehabili-
tation vor sich gehen soll. Sogar die nachgehenden 
Maßnahmen sollen ebenfalls von der Rentenver-
sicherung übernommen werden. Meine Damen und 
Herren, was bleibt denn nun  praktisch für die 
Krankenversicherung und — ich spreche jetzt die 
Ärzte in diesem Hause an — für den frei prakti-
zierenden Arzt nach dieser Regelung überhaupt 
noch als Aufgabe übrig? Ich möchte sagen — ich 
weiß, daß ich jetzt ein wenig übertreibe —: die 
Krankenversicherung darf zahlen. Das ist das, was 
im Grunde dabei übrigbleibt. Aber die Rentenver-
sicherung kann nach § 1244 an Stelle der zuständi-
gen Krankenversicherung sogar die gesamte Reha-
bilitation,  also die  Heilbehandlung, wenn sie will, 
voll übernehmen. 

Wir haben deshalb unter den Ziffern 13 und 14 
beantragt, daß wenigstens die Worte „im Beneh-
men mit dem Träger der Krankenversicherung" in 
die Worte „im Einvernehmen mit dem Träger der 
Krankenversicherung" umgewandelt werden. Daß 
wir hier so zäh für diese Dinge eintreten, hat sei-
nen Grund. Wir lalle wissen, daß wir vor der Ge-
fahr einer ständig zunehmenden Berufsunfähig-
keit, die zur Verrentung führt, stehen, ja, darüber 
hinaus in der Gefahr eines zunehmenden Lei-
stungsabfalls derer, die noch im Betrieb tätig sind. 
Diese Gefahr, in der wir heute bereits stehen, wird 
dann, wenn wir die Maßnahmen nicht richtig an-
setzen, noch erhöht. 

Die Rehabilitation kann ja nur zu einem Erfolg 
führen, wenn sie mit dem inneren Einverständnis 
und unter der äußeren Mitwirkung dessen erfolgt, 
der zu betreuen ist. Die Rehabilitation kann des-
halb von der Rentenversicherung, die relativ ent-
fernt von den Versicherten arbeiten muß, nicht 
richtig durchgeführt werden. Wenn die Rehabili-
tation von der Rentenversicherung durchgeführt 
wird, so besteht nicht nur die Gefahr — jeder Ken-
ner der Sachlage wird sagen: so ist es —, daß der 
Versicherte sagt: Was wollt ihr denn mit der Reha-
bilitation? Das ist eine andere Form dessen, was 
der Volksmund mit „Rentenquetsche" bezeichnet; 
ihr wollt uns nur von der Rente abhalten! — Ge-
rade diesen Eindruck möchten wir vermeiden. Wir 
möchten nicht, daß der Eindruck entsteht, es 
handle sich um eine Einsparung von Rente, auch 
wenn es nicht so gemeint ist, sondern wir möchten, 
daß alle Menschen wissen: Es handelt sich um die 
Wiederherstellung unserer Gesundheit, nicht um 
die Frage der Rente. Schon dieser Grund würde 
dazu zwingen, die  Rehabilitation nicht bei der Ren-
tenversicherung und durch sie, sondern von der 
Krankenversicherung durchführen zu lassen. Denn  

die Landesversicherungsanstalten oder die Bun-
desversicherungsanstalt für Angestellte sind be-
reits räumlich ganz weit weg von  den  Versicherten, 
während die Krankenkasse ,am Orte ist. Die Lan-
desversicherungsanstalt hat gar keinen ständigen 
Kontakt mit den Versicherten; praktisch kennt sie 
ihn überhaupt nicht, während die Krankenkasse 
sozusagen täglich mit ihm zu tun hat. Die Landes-
versicherungsanstalt ist nicht in der unmittelbaren 
Verbindung zu jenen Institutionen, die für die Re-
habilitation so wichtig sind, nämlich zum Arbeits-
amt und zur Berufsberatung. Vor allem aber —
das möchte ich noch einmal betonen — kann die 
Rentenversicherung zu dem behandelnden Arzt, 
der immer das entscheidende Wort zu sprechen hat, 
gar nicht in so enger Fühlung stehen, wie sie für 
das Verfahren erforderlich ist. 

Nun werden Sie vielleicht einwenden, § 1243 
Abs. 1 besage doch, daß die Rentenversicherungs-
anstalt diese Aufgabe auf andere Stellen übertra-
gen könne. Ja, hier möchte ich nun einmal ganz 
boshaft fragen: warum einfach, wenn's auch um-
ständlich geht? So etwa kommt mir das vor. Denn 
wie würde nun das Verfahren nach dem Entwurf 
aussehen? Zunächst wird der Arzt eine Mitteilung 
an die Krankenkasse geben: hier ist ein Fall, den 
ich für rehabilitationsfähig halte. Dann muß die 
Krankenkasse das weiterreichen an die Landesver-
sicherungsanstalt oder an die Bundesanstalt für An-
gestelltenversicherung in 'Berlin. Bei der Landes-
versicherungsanstalt erfolgt nun die umständliche 
Überlegung am grünen Tisch — ich betone: am 
grünen Tisch —, was eigentlich geschehen soll. Ge-
gebenenfalls gibt es Rückfragen, und schließlich 
wird, ebenfalls am grünen Tisch, der Heilplan auf-
gestellt, an dem sich der behandelnde Arzt freund-
lichst beteiligen darf, wenn der Versicherte dies 
wünscht, in den 'anderen Fällen nach dem Wort-
laut nicht, und die LVA kann dann, wenn sie will, 
das gesamte Heilverfahren durchführen. Mit ande-
ren Worten: Bis der Fall praktisch zur Rehabilita-
tion kommt, vergehen Tage, Wochen, vielleicht 
noch eine längere Zeit. Die Landesversicherungs-
anstalt kann dann — darauf mache ich noch be-
sonders aufmerksam — alle medizinischen Maß-
nahmen praktisch durchführen, sogar die nachge-
henden Maßnahmen, von denen ich vorhin gespro-
chen habe. Endlich sind — auch deswegen stellen 
wir einen Antrag — diese nachgehenden Maßnah-
men unter dem sehr unschönen Wort „soziale Be-
treuung" erfaßt. Deshalb möchten wir Sie bitten, 
in den entsprechenden Paragraphen gemäß den 
Ziffern 11 und 12 unseres Änderungsantrages Um-
druck 893 das Wort „Betreuten" durch das Wort 
„Anspruchsberechtigten" zu ersetzen. 

Im Ausschuß ist von Regierungsseite gesagt wor-
den, diese Art des Verfahrens entspringe dem Be-
dürfnis, dem Versicherten zur Wahrung seines 
Rechtsanspruchs die Möglichkeit zu geben, sich an 
einen klar erkennbaren Rechtsträger zu wenden. 
Nun, dies könnte man genauso hinsichtlich der 
Krankenversicherung tun; auch das ist ein Rechts-
träger, an den  sich der Versicherte wenden könnte. 
Diese Argumentation schlägt also nicht durch. 

Man kann nur feststellen, daß die Vorrangstel-
lung der Rentenversicherung offenbar gewollt ist. 
In der Begründung des Regierungsentwurfs ist auf 
Seite 67 ausdrücklich gesagt, daß damit der Ren-
tenversicherung „über das bisherige Heilverfahren 
hinaus" nun Heilbehandlung gegeben werden 
solle. Ja,  die Begründung — das ist wieder für die 
Ärzte — spricht es ausdrücklich aus,  daß „neue 
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Einrichtungen nur nach sorgfältiger Abstimmung 
eingerichtet" werden sollten. Die Begründung des 
Regierungsentwurfs sieht also die Möglichkeit vor-
aus, daß auch neue Einrichtungen geschaffen wer-
den. 

Nun noch zu der Frage der Weigerung ohne trif-
tigen Grund. Wenn der Betreffende sich ohne trif-
tigen Grund weigert, die Maßnahmen durchzufüh-
ren, dann kann ihm also die Rente entzogen wer-
den. Hier kommt das Ziel der Unterstellung unter 
die Rentenversicherung am deutlichsten zum Aus-
druck. Die Begründung sagt auch sehr frei: Es 
kann „nicht zugemutet werden, Rentenleistungen 
für den Versicherten aufzubringen", der die Reha-
bilitation nicht wahrnimmt. Nach der Begründung 
des Regierungsentwurfs und nunmehr auch des 
Gesetzentwurfs in der Ausschußfassung ist alles 
darauf abgestellt, statt die Gesundheit zu verbes-
sern, Renten zu ersparen. Damit wird dem Instru-
ment der Rehabilitation, das, wie wir wissen, in 
Deutschland noch relativ neu ist, jedenfalls für 
diesen Bereich neu ist, von vornherein die falsche 
Marschrichtung gegeben. 

Die Frage, um die es sich hier handelt, ist bereits 
im Ansatz verfehlt angepackt. Da wir nicht die 
umfassende Sozialreform bekommen, die der Bun-
deskanzler seinerzeit versprochen hat, sondern 
praktisch — lassen Sie mich das einmal ausspre-
chen, meine Damen und Herren — nur eine Ren-
tenverbesserung, aber keine Rentenreform durch-
führen, ist es gar nicht möglich, in diesem Ent-
wurf die Dinge so zu regeln, wie es erforderlich 
ist. Die Regelung sollte nicht, wie es jetzt gesche-
hen ist, für den potentiellen Rentner geschehen, 
sondern für den potentiellen Gesunden. 

Deshalb bitten wir nach idem SPD-Entwurf und 
nach unserem Änderungsantrag Ziffern 7 und 8, 
die gesamte Regelung als eine vorläufige Regelung 
bis zur endgültigen Regelung in einem Gesetz über 
Krankenversicherung oder ähnlichem zu deklarie-
ren und aus dem Gebiet der Rentenversicherung 
herauszunehmen, was herausgenommen werden 
kann. 

Ich möchte abschließend sagen: Geben Sie der 
Rentenversicherung, was sie benötigt; aber lassen 
Sie der Krankenversicherung, was den Versicher-
ten und der Versicherung gut ist! 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, gemäß den Vereinbarungen im Ältesten-
rat legen wir nunmehr die Mittagspause ein. Ich 
unterbreche die Sitzung bis 14.30 Uhr. 

(Unterbrechung der Sitzung: 13 Uhr 
2 Minuten.) 

Die Sitzung wird um 14 Uhr 30 Minuten durch 
den Vizepräsidenten Dr. Becker wieder eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Becker: Die Sitzung ist wieder 
eröffnet. 

Meine Damen und Herren! Wir haben heute die 
Freude, den Präsidenten des Nationalrates der Re-
publik osterreich und mit ihm eine Reihe ange-
sehener Abgeordneten des Nationalrates als un-
sere Gäste hier begrüßen zu dürfen. 

(Beifall im ganzen Hause.) 

Ich glaube im Namen aller Mitglieder dieses 
Hohen Hauses zu sprechen, wenn ich unsere Gäste 

in Bonn herzlich willkommen heiße. Sie haben Ge-
legenheit gehabt, die vorläufige Bundeshauptstadt 
Bonn, die von uns hier geschaffenen Einrichtun-
gen, insbesondere auch das Bundeshaus, zu be-
suchen, und sind im Begriff, sich auch von dem 
Fortgang unserer Arbeiten zu unterrichten. Wir 
begrüßen das Interesse, das unsere Gäste uns zei-
gen, und danken ihnen sehr dafür. 

Wenn man im Geiste die Hauptstadt Österreichs, 
das unvergängliche Wien, mit der vorläufigen 
Bundeshauptstadt vergleicht, dann werden nicht 
nur wir, sondern vermutlich auch unsere Gäste 
manche Unterschiede feststellen können. Wir haben 
hier kein Burgtheater und keine Staatsoper. Wir 
haben kein Parlamentsgebäude, das sich mit dem 
in Wien irgendwie vergleichen oder messen ließe. 
Wir haben auch keinen Ballhausplatz, noch nicht 
einmal wieder die Wilhelmstraße; wir begnügen 
uns mit der Koblenzer Straße. Wir haben hier noch 
keine bleibende Statt. Diese vorläufige Bundes-
hauptstadt Bonn gleicht — so könnte wohl man-
cher sagen — nur einem großen Campingplatz am 
Ufer des Rheins, bevölkert von einer Regierungs-
karawane, die nach der alten Regierungshaupt-
stadt Berlin strebt. 

(Hört! Hört! in der Mitte.) 
Wir beglückwünschen Sie dazu, daß Ihr Land 

ungeteilt ist und daß Ihre Hauptstadt immer die 
gleiche geblieben ist. Ihre Hauptstadt hat Tradi-
tion, hat Geschichte und hat auch eine Zukunft. 
Wien ist nach unserer Auffassung prädestiniert, 
wenn ein einiges Europa geschaffen sein wird, das 
auch die osteuropäischen Völker in Freiheit um-
faßt, einmal die Hauptstadt dieses Gesamteuropas 
werden zu können. 

Möge diese unseren beiden Völkern gemeinsame 
europäische Zukunftshoffnung, getragen von der 
Erinnerung gemeinsamer geschichtlicher Vergan-
genheit, genährt von gemeinsamem Kulturschaffen 
und freundnachbarlicher Gesinnung, unseren bei-
den Völkern auch die Kraft verleihen, Bitteres aus 
vergangenen Tagen zu vergessen und dem gemein-
samen Ziel eines Friedens in Freiheit und der 
Einigung aller europäischen Völker zuzustreben. 
Das sei unser Wunsch heute auch an das Volk 
Österreichs. 

(Lebhafter Beifall im ganzen Hause.) 

Wir fahren nunmehr in der Tagesordnung fort. 
Wir waren stehengeblieben bei der Debatte über 
§ 1240 a, Änderungsantrag Umdruck 893 Ziffer 7. 
Das Wort hatte Herr Preller gehabt. Jetzt hat Herr 
Dr. Moerchel das Wort. 

Dr. Moerchel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Nach dem schönen Wachrufen 
erhebender Gefühle für das ehrwürdige Wien ist 
es meine Pflicht, nun wieder auf nüchterne The-
men zu sprechen zu kommen. Ich habe die Auf-
gabe, einiges zu den Paragraphen zu sagen, die 
sich mit der Rehabilitation befassen. Ich folge gern 
dem Vorschlag des Herrn Kollegen Preller, die 
Rehabilitation insgesamt zu sehen und deshalb 
auch zu den Änderungsanträgen Stellung zu neh-
men, sowie unseren eigenen Änderungsantrag zu 
§ 1241 mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten zu 
begründen. Es ist der  Änderungsantrag Umdruck 
888 Ziffer 6*). Dies gehört zusammen, und wir 
werden es in der Diskussion nicht trennen können. 

*) Siehe Anlage 3, 
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Über die Rehabilitation ist in den letzten Jah-

ren viel gesprochen worden, und wir haben wieder-
holt angekündigt, daß wir uns um die Klärung des 
Begriffs und um die Praktizierung, die dahinter-
steckt, bemühen werden. Was heißt Rehabilitation? 
Die Rehabilitation ist in dem § 1226 des Gesetz-
entwurfs ganz eindeutig beschrieben. Dort heißt es, 
daß es sich um Maßnahmen zur Erhaltung, Besse-
rung und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit 
der Versicherten handelt. Herr Kollege Preller 
hat in der Begründung seines Antrags zu § 1240 a 
gesagt, daß wir nicht von der Minderung der Er-
werbsfähigkeit oder der Berufsunfähigkeit aus-
gehen sollten, sondern von dem Begriff der Ge-
sundheit. Es gibt sehr große Abhandlungen dar-
über, was Gesundheit ist, was Krankheit ist und 
wo die Übergänge liegen. Ich möchte hier eine 
solche Darstellung nicht vornehmen. Wenn wir 
von dem Begriff der Gesundheit ausgehen, brau-
chen wir nicht zu rehabilitieren. Der Begriff der 
Gesundheit ist der natürliche Begriff, und ich habe 
nur etwas zu tun, um diese Gesundheit zu erhal-
ten. Beschäftige ich mich aber mit dem Ziel des 
Herrn Kollegen Preller, diese Gesundheit zu er-
halten, dann frage ich mich doch: was ist das Ziel; 
weshalb will ich diesen Naturzustand erhalten? 
Doch :selbstverständlich, um dem Menschen, und 
zwar allen Menschen, die Möglichkeit des Erwerbs, 
die Möglichkeit der Arbeit zu geben und ihm die 
Grundlagen dafür zu vermitteln! Es kann doch 
nicht das Ziel des Versicherten arbeitenden Men-
schen sein, vor Erreichung der Altersgrenze eine 
Rente zu bekommen. Das Ziel des arbeitenden 
Menschen ist doch, die Gesundheit zu erhalten, um 
arbeiten zu können. 

Nun sagt man: es gibt genug Versicherte, die die 
Frührente erstreben. Aber hier haben wir es doch 
in sehr großem Maße mit einem Restzustand aus 
den beiden vergangenen Kriegen zu tun. Hier 
haben wir den Menschen, die eine solche Beein-
trächtigung ihrer Erwerbsfähigkeit feststellen oder 
bei denen die Gefahr der Beeinträchtigung fest-
steht, die Möglichkeit zu geben, ihre volle oder 
ihre optimale Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder 
wiederzuerlangen. Das Recht auf Gesundheit steht 
allen Menschen zu und nicht nur einem Versicher-
tenkreis. In dieser Frage gehe ich mit vielen Kol-
legen konform. Wir haben es hier aber mit einer 
Reform der Rentenversicherungen zu tun und nicht 
mit einer umfassenden Sozialreform. 

(Zurufe von der SPD: Leider, leider!) 

— Eine umfassende Sozialreform muß auch durch-
geführt werden, und dazu gehört, Herr Kollege 
Schellenberg, auch eine Reform der sozialen Kran-
kenversicherung. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Darüber sind wir 
uns einig!) 

— Darüber sind wir uns völlig einig, und wir wer-
den, wenn wir die Reform der sozialen Kranken-
versicherung behandeln, auf diese Probleme noch 
einmal zu sprechen kommen. Das ist doch eine 
natürliche Sache. Wir werden dann möglicherweise 
eine Lösung finden und Gesetz werden lassen, die 
sich von den hier eingeschlagenen Wegen unter-
scheidet. Wir legen hier nicht einen Weg ein für 
allemal fest. Wir begeben uns mit der Rehabili-
tation — der Ausdruck sei in dem Zusammenhang 
weiter erlaubt — auf Neuland und haben im 
Gegensatz zu England erst einmal speziell deutsche 
Erfahrungen zu sammeln. Deshalb erscheint uns 

der in den §§ 1241 bis 1249 vorgeschlagene Weg 
zur Erprobung und zur Erforschung unserer Mög-
lichkeiten der geeignete. 

Nun sagen Sie: dann aber nur bis zur Neurege-
lung des Gesamtkomplexes! Ich muß hier, wenn 
wir schon über die Einschränkung „bis zur gesetz-
lichen Neuregelung dieses Gesamtkomplexes" spre-
chen, fragen: wie stellen wir uns oder wie stellen 
Sie sich eine Neuregelung dieses Komplexes vor? 
Wir müssen dazu etwas Genaueres hören. Ich 
sagte schon: es handelt sich bei unseren Vorschlä-
gen nicht darum, im Rahmen der Rentenversiche-
rung Reglementierungen über die Vorbeugung und 
über die Sicherung der Gesundheit des Menschen 
vorzunehmen. Diese Frage gehört in ein anderes 
Kapitel. Im Rahmen der Rentenversicherung ist 
dieses andere Kapitel, das im allgemeinen als vor-
beugende Gesundheitspflege oder — um das 
Fremdwort zu benutzen — als Prävention bezeich-
net wird, in § 1308 in Ansätzen behandelt. Wir 
sind der Auffassung, daß die Frage einer vorbeu-
genden Gesundheitspolitik nicht im Rahmen eines 
Teils einer umfassenden Sozialreform geregelt 
werden kann, sondern daß sie in Zusammenarbeit 
mit allen denen geregelt werden muß, die damit 
zu tun haben. Dazu gehört selbstverständlich auch 
die soziale Krankenversicherung. 

Herr Kollege Preller hat den Deutschen Ärzte-
tag zitiert und hat gesagt, man möge der Renten-
versicherung keine Monopolstellung einräumen. 
Auch wir wünschen keine Monopolstellung eines 
Trägers in der Sozialversicherung. Wir wünschen 
eine Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit ohne 
Vorrechtstellung, ohne Vormachtstellung und ohne 
Monopolstellung wird in ihren Anfängen in § 1249 
begründet. Sowenig wie wir eine Monopolstellung 
der Rentenversicherungsträger wünschen, sowenig 
darf es eine Monopolstellung anderer Versiche-
rungsträger geben. 

Nun werden Sie sagen, dann sollte man diese 
Frage bei einer Reform der Krankenversicherung 
regeln. Jawohl! In der Krankenversicherung haben 
wir uns um eine Reform des § 182 zu bemühen. 
Was sagt der § 182 im Zweiten Buch der Reichs-
versicherungsordnung? — Daß im Falle von Er-
krankung Krankenhilfe, und zwar als Kranken-
pflege und Krankengeld gegeben werden, daß 
diese Krankenpflege ausreichend und zweckmäßig 
zu sein hat und daß das Maß des Notwendigen 
nicht überschritten werden darf. Hierin liegt die 
Fessel; eine Vorbeugung zu betreiben, die eine Er-
krankung verhindern oder auf ein Mindestmaß 
beschränken kann. Vorbeugung ist immer noch ein-
facher und billiger als Heilen. Das ist ein Grund-
satz, der im Hause nicht bestritten wird. Aber ich 
wiederhole es: wir haben uns hierbei nicht darum 
zu bekümmern, wie die Sache bei einer Reform der 
Krankenversicherung aussehen wird, sondern wie 
wir sie im Rahmen der Rentenversicherungsreform 
machen können. 

Sie fragten: Was bleibt dann für den frei prak-
tizierenden Arzt übrig? Ich glaube, kein Mensch 
hier im Hause will die Wirksamkeit der frei prak-
tizierenden Ärzte in irgendeiner Form einschrän-
ken. Jeder Mensch muß erwarten, daß ihre Mit-
arbeit in dem Maße, wie es notwendig ist, gewähr-
leistet wird, nicht zuletzt — ich möchte sogar 
sagen: zu allererst — zum Nutzen des Versicherten. 

Nun zu den übrigen Erklärungen des Herrn Kol-
legen Preller. Er sagte: Sie machen hier eine 
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Rehabilitation aus Nützlichkeitsgesichtspunkten. Er 
sagte: hier herrscht der Nützlichkeitsstandpunkt 
vor. Herr Kollege Preller, Sie sprachen von poten-
tiellen Rentnern. — Das kann in gar keinem Falle 
das Gebot sein. Ich frage: was ist Ihr Ziel bei der 
Einführung einer allgemeinen Gesundheitsfür- und 
-vorsorge? Dieses Ziel muß auch bei Ihren Plänen 
sein, die Erhaltung der Erwerbsfähigkeit, die Er-
haltung der Arbeitsfähigkeit sicherzustellen; denn 
in der Arbeit liegt das Glück auf dieser Erde. Dar-
über gibt es keinen Streit. Wer ohne Beschäftigung 
ist und wer keine Möglichkeit hat, sich in irgend-
einer Weise zu betätigen, wird innerlich unglück-
lich, und deshalb muß er sich in irgendeiner Weise 
beschäftigen. Dazu benötigt er körperliche und 
seelische Gesundheit. Darin haben wir vielleicht 
den Ansatz einer Definition dessen, was Gesund-
heit ist. Das geht ja weit über den Versuch hinaus, 
die Unterschiede zwischen Gesundheit, gesundheits-
widrigen Zuständen, Erkrankung und dem kon-
kreten, faßbaren Begriff der Krankheit zu finden. 

Damit komme ich eigentlich schon zu dem § 1241, 
der in der Fassung, die uns hier vorliegt, von dem 
Begriff „Erkrankung" spricht. Der Begriff „Er-
krankung" ist ein einengender Begriff und umfaßt 
ganz gewisse Tatbestände, aber beispielsweise nicht 
die Zustände der altersmäßigen Abnützung. Weil 
diese altersmäßige Abnützung und andere Tatbe-
stände nicht erfaßt werden können und weil dann 
die Maßnahmen nach § 1226 nicht getroffen werden 
können, haben wir Ihnen einen Antrag unterbreitet 
— und ich bitte um Zustimmung —, der diesen Be-
griff ausdehnt, jedoch nicht so weit ausdehnt, daß 
man ihn nicht mehr begrenzen kann. Deshalb schla-
gen wir Ihnen in den Ziffern 6 und 7 unseres An-
trags auf Umdruck 888 vor, wiederum die alte Fas-
sung, die bei den Beratungen im Ausschuß zur 
Grundlage gemacht worden war, zu nehmen. 

Wenn ich damit versucht habe, über die Abgren

-

zung zwischen Rehabilitation und Prävention — 
um  es deutsch zu sagen: zwischen der Erhaltung 
und Wiederherstellung und Besserung der Arbeits- 
und Erwerbsfähigkeit und über die Möglichkeiten, 
diese Zustände durch Vorbeugung erst gar nicht 
eintreten zu lassen — zu sprechen, dann habe ich 
damit versucht, die große Problematik, die in der 
Gesamtfrage liegt, zu erörtern. Wir können hier in 
diesem Gesetz nicht zu einer umfassenden Rege-
lung kommen, und deshalb sind wir der Auffas-
sung, daß der Weg, der hier beschritten wird, um 
Neuland zu erforschen und Erfahrungen zu sam-
meln, gut ist. 

Nun ist gesagt worden, ein Erfolg dieser Maß-
nahmen könne niemals gegen den Widerstand des 
Versicherten erreicht werden. Ich möchte noch 
weiter gehen: Nur mit Einverständnis — und ich 
möchte noch weiter gehen — und nur bei Mithilfe 
des Versicherten, mit der inneren Bereitschaft, 
wieder gesund zu werden und wieder die volle 
oder annähernd volle Arbeitskraft zu erlangen, ist 
es möglich, diese Maßnahmen mit Erfolg durch-
zuführen. 

In Ihrem Antrag sagen Sie, daß aus den „Kann"-
Leistungen „Muß"-Leistungen gemacht werden 
sollen, daß — um es andersherum zu sagen — die 
Versicherten einen Anspruch auf diese Leistungen 
nach § 1226 haben sollen. Ich habe eben schon ge-
sagt: hier handelt es sich um Neuland. Bisher 
waren die Maßnahmen der Heilverfahren in der 
Rentenversicherung auf § 1310 der Reichsversiche-
rungsordnung gegründet. Diese Maßnahmen waren  

sehr eingeengt. Sie kosteten in der Vergangenheit 
ungefähr 500 Millionen Mark pro Jahr. Wir kön-
nen nicht absehen, welche Mittel in der Zukunft 
für die Rehabilitation aufzubringen sind, und nicht 
absehen, wo haltgemacht werden muß, um nicht 
eine — und hier soll es mal gesagt werden — all-
gemeine Staatsmedizin, eine Staatsgesundheits-
politik durchzuführen, um andererseits aber eine 
genaue Begrenzung der Möglichkeiten im Rahmen 
des Rentenversicherungsträgers zu finden. Deshalb 
ist es nicht möglich, Ihrem Antrage zu entsprechen, 
statt des Wörtchens „kann" das Wörtchen „hat" zu 
setzen. 

Herr Kollege Preller sprach davon, daß es sich 
bei der Frage der Rehabilitation — ich möchte 
annehmen, daß er meint: auch der Frage der Prä-
vention — um ein Kernstück der Reform handelt. 
Auch wir sind der Auffassung, daß es sich um ein 
Kernstück der Reform handelt, meinen aber, daß es 
ganz behutsam behandelt werden muß, um nicht 
von vornherein Wege zu gehen, die in anderen 
Ländern gegangen worden sind und in anderen 
Ländern mit mehr oder weniger — ich möchte 
sagen: mit weniger — Erfolg durchgeführt werden 
konnten. 

Herr Kollege Preller sagte, man möge hier nicht 
die Möglichkeit einer Rentenquetsche schaffen. Es 
ist schade, daß dieses Wort gefallen ist. 

(Zustimmung in der Mitte.) 

Es handelt sich hier niemals um die Möglichkeit 
einer Rentenquetsche. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Das ist auf dem 
Deutschen Ärztetag gesagt worden!) 

— Aber entschuldigen Sie, Herr Kollege Schellen-
berg, wenn der Deutsche Ärztetag von einer Ren-
tenquetsche spricht, dann verpflichtet uns das doch 
nicht, diese Terminologie hier ebenfalls anzu-
wenden. 

(Beifall in der Mitte.) 

Es handelt sich hier einzig und allein um Maßnah-
men, die dem Versicherten gewährt werden sollen, 
um ihm die Arbeitskraft zu erhalten, um sein 
seelisches und körperliches Wohlbefinden zu ge-
währleisten. 

Deshalb empfehlen wir Ihnen, unsere Anträge 
Umdruck 888 Ziffer 6 und Ziffer 7 anzunehmen 
und die übrigen Anträge abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Meine Damen und 
Herren, ich sehe aus der Begründung der Ände-
rungsanträge, daß § 1241 schon mit in Angriff ge-
nommen worden ist. Ich rufe ihn hiermit offiziell 
noch auf. 

Dann darf ich bitten, den letzten Änderungsan-
trag zu § 1241 auf Umdruck 889 Ziffer 3 — und 
den entsprechenden zu § 13 — noch zu begrün-
den. — Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Ham-
mer. 

Dr. Hammer (FDP): Meine Damen und Herren! 
Gestatten Sie mir, zu dem Gesamtproblem Prä-
vention und Rehabilitation folgendes zu sagen. Die 
beiden Ausdrücke — scheinbar so außerordentlich 
modern — beinhalten eine uralte Weisheit. Sie 
sind als Grundlage einer sehr segensreichen Tätig-
keit von den deutschen Berufsgenossenschaften an-
gewandt worden. Dort sind Vorbeugung, Unfall- 
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verhütung und Rehabilitation im Heilverfahren 
Jahrzehnte hindurch mit dem allerbesten Erfolg 
durchgeführt worden. 

(Abg. Frau Kalinke: Sehr richtig!) 

Es ist also eigentlich nicht nötig, sich gerade im 
Augenblick dieser beiden Fremdwörter mit Lei-
denschaft zu bedienen. Zur ärztlichen Tätigkeit 
haben Prävention und Rehabilitation immer ge-
hört. Wir begrüßen es, daß in dem Rentengesetz, 
das wir heute behandeln, diesen Gedankengängen 
Ausdruck gegeben worden ist, und haben die Ab-
sicht, mit Anregungen und Änderungsvorschlägen 
bei der Durchführung zu helfen. 

Als ersten Änderungsantrag in der Reihe der 
vorgelegten Anträge haben wir Ihnen zu § 1241 
Abs. 1 eine neue Fassung vorgeschlagen, in der das 
Wort „hat" steht. Die Präventivmaßnahmen sind 
in den Katalog der Regelleistungen aufgenommen 
worden, und zwar als Punkt 1. Wenn Sie sie zu 
Regelleistungen gemacht haben, dann weiß ich 
nicht, wie Sie bei Regelleistungen eine Kann-Vor-
schrift vertreten wollen. Ich hätte sie auch nicht 
an erster Stelle in diesem Katalog aufgeführt, son-
dern das Überragende der Rentengewährung und 
der Rentengestaltung zuerst gebracht. Aber nach-
dem das so geschehen ist, können wir nicht davon 
absehen, Ihnen den Vorschlag zu machen, das Wort 
„kann" durch das Wort „hat" zu ersetzen. 

In dem Parallelvorschlag der vierehrlichen CDU 
zu § 1241 Abs. 1 ist eine Verdeutlichung des Be-
griffs „Erkrankung" erfolgt: „infolge von Krank-
heit oder anderen Gebrechen oder Schwäche sei-
ner körperlichen oder geistigen Kräfte". Wir sind 
gern bereit, diesen Ausdruck, den wir begrüßen, 
in unseren Änderungsantrag aufzunehmen. Im 
übrigen bestehen wir auf dem Wörtchen „hat". 

In § 1244 ist die Rede von Heilbehandlung. Der 
Herr Arbeitsminister hat bei den Ausschußbe-
ratungen in erfreulicher Deutlichkeit erklärt, daß 
die Anstalten selbstverständlich nicht an die Er-
öffnung von Ambulatorien dächten, auf die sie gar 
nicht vorbereitet seien. 

Wenn dem so ist, dann halten wir es auch im 
Interesse der Klarstellung für richtig, daß dem 
Wort „Heilbehandlung" in § 1241 Abs. 1 bzw. in 
§ 13 Abs. 1 der Zusatz „stationäre" beigefügt wird. 

Zu § 1249 Abs. 1 haben wir eine wesentlich an-
ders formulierte Fassung beantragt. § 1249 Abs. 1 
der Ausschußfassung hält lediglich die Träger der 
Rentenversicherung zur Zusammenarbeit an. Wir 
sind der Ansicht, daß das nicht genügt, und sehen 
vor, daß eine Reihe weiterer Einrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Art und Behörden zur Zusammen-
arbeit verpflichtet werden. Das ergibt den Katalog, 
der in der von uns unter Ziffer 7 des Umdrucks 
889 beantragten Neufassung des § 1249 Abs. 1 ent-
halten ist. Das Wort „Ärzte" ist nicht mit der Ab-
sicht weggelassen worden, bestimmte Personen-
kreise auszuschalten, sondern deshalb, weil die 
hier angesprochenen Organisationen — Kranken-
versicherung, Arbeitslosenversicherung, Verwal-
tungsbehörden, Gesundheitsbehörden, Kassenärzt-
liche Vereinigungen — Körperschaften öffent-
lichen Rechts sind und als solche von uns ange-
sprochen werden können. Es besteht aber keine 
Möglichkeit, in diesem Gesetz dem einzelnen Arzt 
— das hätte das Wort „Ärzte" bedeutet — die Auf-
lage zu machen, an dieser Gemeinschaftsarbeit mit-
zuwirken. 

Im übrigen mache ich Sie darauf aufmerksam, 
daß über die Funktion der umstrittenen Kassen-
ärztlichen Vereinigungen in  der Reichsversiche-
rungsordnung andernorts, in § 368 n, etwas steht. 

Mit Zustimmung der Aufsichtsbehörden kön-
nen die Vereinigungen weitere Aufgaben der 
ärztlichen Versorgung, insbesondere für die Er-
satzkassen und für andere Träger der Sozial-
versicherung übernehmen; die Übernahme ist 
den Bundesausschüssen mitzuteilen. 

Im Vorgespräch zu diesen Verhandlungen ist die 
Frage aufgeworfen worden, inwieweit es ermög-
licht werden soll, das Beste, was an Chirurgen, 
Orthopäden und Psychotherapeuten zur Verfügung 
steht, bei der Rehabilitation einzusetzen. Meine 
Damen und Herren, daß alles getan werden muß 
und alles zur Verfügung stehen wird, darüber be-
steht gar kein Zweifel. Es besteht überhaupt kein 
Zweifel darüber, daß die medizinische Rehabili-
tation ohne Ärzte nicht auszuführen ist. 

Vizepräsident Dr. Becker: Darf ich den Herrn 
Redner so verstehen, daß der Antrag Umdruck 889 
Ziffer 7 zu § 1249 auch gleich mitbegründet sein 
soll? 

(Abg. Dr. Hammer: Jawohl!) 

Das Wort hat Frau Kalinke. 

(Unruhe.) 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Dieses Thema, das lange Monate 
hindurch in der öffentlichen Diskussion als ein 
Kernstück der Rentenreform betrachtet worden 
ist und dessen Bedeutung in der öffentlichen Dis-
kussion — mir scheint, durchaus zu Recht — ein 
wenig zurückgegangen ist, ist nicht mehr von der 
Frage her diskutiert worden, was im Augenblick 
geschehen kann. Vielmehr sprach Herr Professor 
Preller von einem großen, in die Zukunft schau-
enden Plan, der der Gesundheitssicherung aller 
Menschen dient. Dieser Plan steht nach der Tages-
ordnung heute nicht zur Diskussion. Nachdem 
weiter von den Ärzten in diesem Hause ergänzend 
zur Rehabilitation gesprochen worden ist, gestat-
ten Sie mir noch einige ergänzende Ausführungen 
zu Fragen, die sich aus der Diskussion ergeben 
haben, für diejenigen zu machen, die abstimmen 
sollen, die aber wahrscheinlich die Zauberworte 
Prävention und Rehabilitation — Herr Dr. Ham-
mer hat es schon ausgedrückt — genauso belasten 
wie das andere Zauberwort von der Produktivi-
tätsrente, über die wir noch sprechen werden. 

Herr Dr. Hammer hat mit Recht darauf hin-
gewiesen, daß die in England und anderswo aus-
probierten Zentren zur Rehabilitation für uns 
Deutsche ja kein Neuland sind, sondern daß in un-
serer Unfallversicherung die Probleme der Wie-
derherstellung der Gesundheit und die Vorberei-
tung der Menschen für eine erneute Tätigkeit im 
Arbeitsprozeß auch nach einer langen Erkrankung 
— durch Umschulung — vorbildlich für die Welt 
gelöst sind. 

Dasselbe, was ich von der Unfallversicherung 
gesagt habe, kann ich von der Kriegsopferversor-
gung sagen. Auch dort haben wir in Deutschland 
besonders wieder nach dem letzten großen Krieg 
in bezug auf Wiederherstellung der Gesundheit 
und der Erwerbsfähigkeit Vorbildliches geleistet. 
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Nun soll in unserer Rentenversicherung unser 

gutes altes Heilverfahren, das viel besser ist als 
sein augenblicklicher Ruf, ausgebaut werden. Ne-
ben die medizinische Behandlung soll die Vor-
bereitung des Menschen auf die Zeit treten, wo 
er wieder erwerbsfähig ist. Dafür sehen wir hier 
beim Rentenreformentwurf — diesen behandeln 
wir gegenwärtig, nicht die Krankenversicherungs-
reform; das hat Herr Dr. Moerchel schon richtig 
dargestellt — einen guten Ansatzpunkt. Das, was 
sich in der Unfallversicherung und in der Kriegs-
opferversorgung bewährt hat, soll nun hier in der 
Rentenversicherung ausgebaut werden. Angesichts 
der großen Besorgnis, die die Volkserkrankungen 
uns bereiten — ich denke nur an das Rheuma und 
die Herzerkrankungen —, aber auch im Hinblick 
auf die frühzeitige Invalidität versucht man, zu 
neuen Wegen zu kommen und vielleicht durch die 
Auswahl der Versicherten innerhalb der Renten-
versicherung dafür zu sorgen, daß die Menschen 
lange gesund, aber auch länger erwerbsfähig blei-
ben. Ich glaube, von einem solchen Ziel der Ren-
tenversicherung kann man, ohne sich des Zieles 
schämen zu müssen, genauso offen sprechen, wie 
man von der Fürsorge sprechen kann, ohne daß 
man sich dessen zu schämen braucht. Gewisse Maß-
nahmen und Leistungen der Versicherung und der 
Fürsorge, die sich in der Vergangenheit bewährt 
haben, werden auch für die Zukunft gut sein. 

Uns geht es also — das kann ich wohl für die 
Koalition sagen — mit unseren Beschlüssen im 
Ausschuß und mit der Ablehnung der Vorstellung, 
die uns Herr Professor Preller hier heute vorge-
tragen hat, nicht um einen großen Gesundheits-
plan, auch nicht um ein neues Modell eines staat-
lichen Gesundheitsinstruments auf der Grundlage 
einer Bundesgesundheitsführung, es geht uns nicht 
um Ambulatorien oder einen Anreiz zu neuen 
Organisationen und Anstalten, sondern um einen 
echten Ausbau des Vorhandenen in der Rentenver-
sicherung. Dabei — dazu bekenne ich mich für die 
Fraktion der Deutschen Partei — sehen wir es 
auch absolut als ein gutes Ziel an, eine Einsparung 
von Renten zu erreichen, wenn gleichzeitig Sorge 
dafür getragen wird, daß die Menschen länger und 
erfolgreicher im Erwerbsleben stehen können. 
Denn die Erhaltung der Leistungsfähigkeit eines 
Menschen kann unter Umständen ein größeres Le-
bensglück sein als eine frühzeitige Rente. 

(Sehr gut! rechts.) 

Es ist selbstverständlich, daß sich die Gesund-
heitspolitik eines jeden Staates darum bemüht, die 
Menschen gesund zu erhalten. Diese Aufgabe wird 
weder die Rentenversicherung allein noch die 
Krankenversicherung allein lösen können. Ich bin 
überzeugt: die Rentenversicherungsträger und die 
Krankenversicherungsträger würden sich, wenn 
sie hier zu Wort kämen, entschieden dagegen ver-
wahren, wenn man von einem Monopolauftrag für 
die einen oder die anderen spräche. Für die Ren-
tenversicherung kann ich sagen — ich habe das 
damals in vielen Beratungen um diese Fragen mit-
erlebt — , daß sie ganz bestimmt kein Monopol 
will, ja, daß ihr Angst würde, wenn sie neben den 
vielen Aufgaben, die der Verwaltung durch dieses 
schwierige Gesetz gestellt werden, nun auch noch 
eine Aufgabe etwa einer vollkommenen Gesund-
heitspolitik lösen sollte. 

Es ist kein Zweifel, daß einer umfassenden So-
zialreform — da unterscheide ich mich von den 

Ausführungen des Herrn Dr. Moerchel — sehr 
wohl die Aufgabe gestellt sein muß, zu koordi-
nieren, daß einer umfassenden Sozialreform sehr 
wohl die Aufgabe gestellt ist, nach neuen und viel-
leicht auch nach vorläufig noch ungewöhnlichen 
Wegen zu suchen. Aber diese Aufgabe haben wir 
nicht gelöst, und wir können sie auch in diesem 
Gesetz nicht lösen. Wir werden wahrscheinlich im 
neuen Bundestag über diese Dinge sprechen. 

Deshalb bitte ich Sie auch im Namen der Frak-
tionen der Deutschen Partei und der Freien Volks-
partei: Geben Sie diesem Modellversuch in der 
Rentenversicherung eine echte Chance. Hier sind 
die Ansatzpunkte zum Koordinieren, hier ist eine 
riesengroße Aufgabe, und hier sollte dafür Sorge 
getragen werden, daß keine Leistung, die  die  Kran-
kenversicherung bisher vorbildlich gewährt hat, 
eingeengt wird. 

Es darf ja nicht verschwiegen werden, daß in 
der gesetzlichen Krankenversicherung — ich 
denke da an die Pionierarbeit der Ersatzkassen, 
an die Leistungen der Betriebskassen, an die Mo-
dellversuche, die die Innungskrankenkassen ver-
anstaltet haben — an den vielen Versuchen und 
den vielen erfolgreich gelösten Aufgaben aus dem 
Bereich der Ortskrankenkassen doch erkennbar 
ist, wie aufgeschlossen die Versicherungsträger 
dieser Aufgabe gegenüber sind. Hoffen wir, daß sie 
aus den Ansatzpunkten zur Koordinierung nicht 
nur den Mut, sondern wirklich auch einen tüchti-
gen Anlauf nehmen, gemeinsam das vorzubereiten, 
was wir im künftigen Bundestag im Rahmen einer 
größeren Reform lösen sollten. 

(Beifall rechts.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Meine Damen und 
Herren, ich habe die Zeit dazu benutzt, einmal 
etwas auszurechnen. Wir haben von den 200 Druck-
seiten, die wir erledigen wollen — ohne die An-
träge —, bis jetzt 25 erledigt, das heißt auf 
Deutsch 12 1/2% oder 1/8. Dazu haben wir gut 
4 1/2 Stunden gebraucht. Das gesamte Volumen 
würde, wenn ich das einmal so gleichmäßig über 
den Daumen weg durchrechne, 36 Stunden aus-
machen. Die Zeit, die wir vorgesehen hatten, be-
trägt eigentlich nur noch 16 1/2 Stunden. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Preller. 

Dr. Preller (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Trotz dieser mathematisch zweifellos 
völlig unanfechtbaren Bemerkungen des Herrn 
Präsidenten fühle ich mich genötigt, auf einige 
Ausführungen, insbesondere des Herrn Kollegen 
Moerchel, zu einem kleineren Teil auf das, was 
Frau Kollegin Kalinke hier gesagt hat, einzu-
gehen. 

Herr Dr. Moerchel, wir sind uns völlig einig 
darin, daß wir die sehr viel größere und um-
fassendere Aufgabe der Rehabilitation, die nicht 
dasselbe wie Prävention aussagt, im Rentengesetz 
nicht endgültig regeln können. Gerade aus diesem 
Grunde möchten wir, um Ihre Worte aufzugreifen, 
noch behutsamer vorgehen. Deshalb der Vorspann 
eines Paragraphen, der sagt: Bis die Geschichte 
endgültig geregelt werden kann — kann! —, soll 
zunächst einmal das gelten, was  in den folgenden 
Paragraphen steht. 

Aber in einem kann ich Ihnen nicht zustimmen, 
Herr Kollege Moerchel, nämlich darin, daß im 
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Grunde die  Erhaltung der Gesundheit stets auch 
dem Erhalten des Erwerbs diene. Wenn ich Sie 
richtig verstanden habe, wenn Sie es so gemeint 
haben, wie Sie es hier jedenfalls ausgedrückt 
haben, ist hier der Unterschied der Auffassungen 
völlig deutlich. Ich kann es Ihnen am  Gesetzestext 
nachweisen. Sie, die Regierungsparteien, haben die 
Einbeziehung der Rentner — und Rentner bedeu-
tet ja nicht nur alte Leute, sondern auch diejeni-
gen, die nur berufs- oder erwerbsunfähig sind — 
in  diese Rehabilitation abgelehnt. Wir haben diese 
Frage in unserem Vorschlag wieder aufgegriffen 
und möchten die Rentner hinein haben. Dort han-
delt es sich zweifellos viel weniger oder über-
haupt nicht um die Möglichkeit des Erwerbs, son-
dern um die ganz menschliche Aufgabe, daß je-
mand, der nicht gesund ist, durch derartige Maß-
nahmen nach allen Möglichkeiten der ärztlichen 
Kunst wieder seiner Gesundheit zugeführt wird. 
Sie wissen doch genau wie ich, daß die Klagen 
der älteren Leute bis zu einem gewissen Grade — 
wollen wir uns ganz vorsichtig ausdrücken — zu 
Recht bestehen, daß dann, wenn man 60, 61 Jahre 
alt ist, die Rentenversicherung sagt: Heilverfahren 
brauchst du nicht mehr, du stellst deinen Renten-
antrag. — Das  ist jetzt besser geworden. Aber das 
ergab sich eben daraus, daß die Rentenversicherung 
nur von der Einsparung der Rente ausgehen 
konnte, weil dort die Erwerbsfähigkeit im Mittel-
punkt der begrifflichen Bestimmung stand und 
steht. Das möchten wir ausräumen. Insofern ist 
Ihre Argumentation, wie ich meine, nicht ganz 
schlüssig. Ich habe volles Verständnis für Ihre 
nicht ganz einfache Situation in dem Punkte, den 
wir hier gerade besprechen. Vielleicht kann ich mir 
aus eben diesem Grunde ein bißchen mehr Logik 
erlauben als Sie. 

(Lachen und Oho-Rufe in der Mitte.) 

Wir müssen uns doch klarmachen, daß wir hier nur 
mit einem Teilstück arbeiten können. 

Nun haben Sie gesagt, die Frage der Prävention, 
der Vorbeugung, ist durch den § 182 RVO zur Zeit 
abgeschnitten, hier müßte die  Reform der Kran-
kenversicherung einsetzen. Vollkommen einver-
standen! Aber, Herr Dr. Moerchel, gerade dann 
müßten Sie für unsere Fassung stimmen, weil näm-
lich unter diesen Umständen die Krankenversiche-
rung zweifelsfrei zur Zeit nicht das ausüben kann, 
was auch in die Rehabilitation hineingehört, näm-
lich rechtzeitig einzugreifen. Nach Ihren Begriffs-
bestimmungen müßte nun die Rentenversicherung 
über den § 1308 tatsächlich auch in die Vorbeugung 
eingreifen. Das ist nicht ihre Aufgabe und das 
kann nicht ihre Aufgabe sein. — Sie nicken; das 
ist vollkommen selbstverständlich, wir sind hier 
einig, und das war der Grund, weshalb ich hier 
die Logik in Anspruch genommen habe. Mir scheint, 
daß das, was Sie ausgeführt haben, nicht völlig 
richtig ist. 

Nun ist das, was in diesem Paragraphen zum 
Ausdruck kommt, erweitert. Ü ber das Heilverfah-
ren hinaus ist auch die Heilbehandlung der Ren-
tenversicherung zugeordnet, und, ich wiederhole, 
die Rentenversicherung kann die Heilbehandlung 
auch dann an sich ziehen, wenn an sich die Zu-
ständigkeit der Krankenversicherung gegeben ist. 
Das ist einer der, sagen wir, gefährlichen Para-
graphen. Das „gute alte Heilverfahren", das — 
nun, ich darf mich höflich ausdrücken — unsere  

gute Frau Kalinke hier zitiert hat, ist eben un

-

vollständig und kann diese Aufgabe nicht erfüllen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kalinke.) 

— Leider, Frau Kalinke! Deshalb müßten Sie ge-
rade aus Ihrer Vorstellung heraus für unseren 
Antrag stimmen. Denn — und das darf ich ab-
schließend sagen, und das muß ich leider sowohl 
Herrn Kollegen Moerchel wie Frau Kollegin Ka-
linke sagen — hier ist wieder einmal ein Wort 
umgedreht worden. Ich habe nicht von einer 
staatlichen umfassenden Gesundheitssicherung ge-
sprochen. 

(Zuruf von  der  Mitte: Das meinen Sie  aber!) 

Das möchte ich ausdrücklich sagen, damit uns nicht 
ständig das Wort im Munde herumgedreht wird, 
was für die Betroffenen, die das tun, allmählich 
etwas peinlich wird. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Dr. Hubert! 

(Abg. Frau Dr. Hubert: Ich möchte auf 
die Ermahnung des Präsidenten hin ver

-

zichten!) 

— Ich danke Ihnen sehr und glaube, dabei im Na-
men des ganzen Hauses zu sprechen. 

(Abg. Baur [Augsburg] : Zur Nachahmung 
empfohlen!) 

Die Wortmeldungen sind damit erledigt. Wir 
kommen zur Abstimmung. 

Ich rufe auf Umdruck 893*) Ziffer 7 in Verbin-
dung mit Umdruck 893 Ziffer 8, also die beiden 
Änderungsanträge, welche die Schaffung eines 
neuen § 1240 a auf der linken Seite und eines 
neuen § 12 a auf der rechten Seite betreffen. Wer 
für diese Anträge zu stimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen.. — Danke. Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den § 1241, 
und zwar zunächst über die dazu gestellten Ände-
rungsanträge. Ich rufe auf Umdruck 893 Ziffer 9 
in Verbindung mit Umdruck 893 Ziffer 10. Die An-
träge beziehen sich auf die zweite Zeile der je-
weiligen Paragraphen, d. h. auf die Worte „infolge 
einer Erkrankung", die wegfallen sollen. Wer für 
diese Anträge zu stimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Danke schön. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Danke schön. Enthaltun-
gen? — Abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag auf Umdruck 888**) Ziffer 6 in Ver-
bindung mit dem Änderungsantrag auf Um-
druck 888 Ziffer 7. Wer für diese Anträge zu stim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? —
— Bei zahlreichen Enthaltungen angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Anträge 
auf Umdruck 889***) Ziffer 3 und Umdruck 889 
Ziffer 4. Wer für diese Anträge zu stimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Danke schön. Ent-
haltungen? — Abgelehnt. 

Ich rufe auf § 1241 — linke Seite —, § 13 — 
rechte Seite — in der jetzt so geschaffenen Fassung. 
Wer für diese Paragraphen zu stimmen wünscht, 

*) Siehe Anlage 7. 
**) Siehe Anlage 3. 

***) Siehe Anlage 4. 
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den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei zahl-
reichen Enthaltunge angenommen. 

Ich rufe auf § 1242 linke Seite — und § 14 — 
rechte Seite —. Dazu liegen vor folgende Ände-
runganträge: Umdruck 891*) Ziffer 13 — links —, 
Umdruck 891 Ziffer 14 — rechts -, Umdruck 893**) 
Ziffer 11 — links — und Umdruck 893 Ziffer 12 — 
rechts —. Werden die Anträge begründet? — Frau 
Kalinke! 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Wir waren im Ausschuß überein-
stimmend der Meinung, daß die Bezeichnung 
„soziale Betreuung" nicht glücklich ist. Wir haben 
vergeblich nach einem anderen Wort gesucht, das 
den Tatbeständen Rechnung trägt. Die Fraktion 
der Deutschen Partei schlägt Ihnen nun vor, statt 
dessen „ergänzende Leistungen" zu sagen. Ich 
würde auch die Fraktion der SPD bitten, dieser 
Formulierung, die ich für besser halte, zuzustim-
men, denn Ihre Formulierung kann von uns des-
halb nicht angenommen werden, weil wir dabei in 
Konflikt kommen mit der Pflicht- oder Kann

-

Leistung. 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Die Debatte ist ge-
schlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer für die An-
träge auf Umdruck 891*) Ziffer 13 — links — und 
Umdruck 891 Ziffer 14 — rechts — zu stimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Ich danke Ihnen. 

Das Präsidium ist sich im Zweifel. Ich bitte, die 
Abstimmung wiederholen zu dürfen. Ich bitte die-
jenigen, die für den Antrag zu stimmen wünschen, 
sich zu erheben. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag Umdruck 893**) Ziffern 11 und 12. Wer 
für diesen Antrag zu stimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Abgelehnt. 

Ich rufe auf § 1242 links und § 14 rechts in der 
Ausschußfassung. Wer für diese Fassung ist, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Bei zahlreichen Enthaltungen an-
genommen. 

Wir kommen zu § 1243 links und § 15 rechts. Es 
liegt kein Änderungsantrag vor. Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
für den § 1243 links und den § 15 rechts zu stim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei zahlreichen 
Enthaltungen angenommen. 

Ich rufe auf den § 1244 links und den § 16 rechts. 
Dazu liegen vor die Änderungsanträge Um-
druck 889***) Ziffern 5 und 6 und Umdruck 893**) 
Ziffern 13 und 14. Werden die Anträge begründet? 
— Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Debatte, 
weil keine Wortmeldungen vorliegen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer für den 
Änderungsantrag Umdruck 889 Ziffern 5 und 6 zu 
stimmen wünscht, den bitte ich um das Hand- 

*) Siehe Anlage 6. 
**) Siehe Anlage 7. 

***) Siehe Anlage 4.  

zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ab

-

gelehnt. 

Wer für den Antrag Umdruck 893 Ziffern 13 
und 14 zu stimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Abgelehnt. 

Wer für den § 1244 links und den § 16 rechts zu 
stimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Bei zahlreichen Enthaltungen ange-
nommen. 

Ich rufe auf § 1245 links und § 17 rechts. Ände-
rungsanträge liegen nicht vor. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich schließe die 
Debatte. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem 
§ 1245 links und dem § 17 rechts zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei 
zahlreichen Enthaltungen angenommen. 

Ich rufe auf § 1246 links und § 18 rechts. Dazu 
liegt vor der Änderungsantrag Umdruck 888*) Zif-
fern 8 und 9. Wird der Antrag begründet? — Das 
ist nicht der Fall. Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Ich schließe die Debatte. Wir kommen zur Abstim-
mung. Wer den Antrag Umdruck 888 Ziffern 8 
und 9 anzunehmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Bei zahlreichen Enthaltungen angenommen. 

Ich rufe auf § 1246 und § 18 in der so geänder-
ten Fassung. Wer dafür zu stimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei zahlreichen 
Enthaltungen in der geänderten Fassung ange-
nommen. 

Wir kommen jetzt zu § 1247 — links — und § 19 
— rechts —. Änderungsanträge liegen nicht vor. — 
Das Wort wird nicht gewünscht. Die Debatte ist 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
für § 1247 in der Ausschußfassung — linke Seite — 
und § 19 in der Ausschußfassung — rechte Seite — 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Bei zahlreichen Enthaltungen an-
genommen. 

Ich rufe auf § 1248 — links — und § 20, rechte 
Seite. Hierzu liegen drei Änderungsanträge auf 
jeder Seite vor, und zwar Umdruck 891**) Ziffer 15 
— links -- bzw. Ziffer 16 — rechts —, Um-
druck 893***) Ziffer 15 - links — und Ziffer 16 — 
rechts — und Umdruck 893 Ziffer 17 — links — 
und Ziffer 18, rechts. Werden die Anträge begrün-
det? — Bitte schön, Herr Abgeordneter Rasch. 

Rasch (SPD): Meine Damen und Herren! Ich 
habe die Aufgabe, für meine Fraktion den Antrag 
Umdruck 893 Ziffern 15 und 16 zu begründen. Es 
handelt sich hier um die Freistellung von Schwer-
kriegsbeschädigten und sonstigen Schwerbeschä-
digten im Sinne des Schwerbeschädigtengesetzes. 
Wir haben zur Zeit rund 900 000 Schwerbeschä-
digte, von denen der größte Teil sich im Erwerbs-
leben befindet. Es ist heute so viel von „Erfah-
rungsschatz" gesprochen worden. Der Erfahrungs-
schatz, der uns aus der Kriegsopferversorgung zu-
strömt, sagt aus, daß` von den Schwerbeschädigten, 
die  über  55 Jahre alt sind, also im Lebensalter zwi-
schen 55 und  65 Jahren stehen, annähernd 90 % 

*) Siehe Anlage 3. 
**) Siehe Anlage 6. 

***) Siehe Anlage 7. 
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aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Wir beantra-
gen, daß für Schwerbeschädigte im Sinne des 
Schwerbeschädigtengesetzes die Strafmaßnahmen 
— oder Ordnungsmaßnahmen, möchte ich besser 
sagen; wir sind der Meinung, Ordnung muß sein — 
nicht gelten sollen, wenn sie das 55. Lebensjahr er-
reicht haben. Selbstverständlich ist die Vorausset-
zung, daß sie versicherungspflichtig waren und die 
Anwartschaft erfüllt haben. 

Ich möchte Sie bitten, unseren Anträgen zuzu-
stimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Darf ich fragen, ob 
auch der Änderungsantrag Umdruck 893 Ziffer 17 
begründet wird? — Bitte schön, Herr Kollege 
Pohle! 

Pohle (Eckernförde) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich kann eigentlich auf 
eine Begründung verzichten. Denn es gehört zur 
guten Übung des Hauses, in alle Gesetze — ange-
fangen beim Bundesversorgungsgesetz — eine ver-
bindliche Bestimmung einzufügen, daß, wenn eine 
Operation verweigert wird, dem Betreffenden dar-
aus kein Schaden entstehen soll.  Ich bitte, an die-
ser Übung des Hauses festzuhalten und diesem Er-
gänzungsantrag Ihre Zustimmung zu geben. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat die Ab-
geordnete Frau Kalinke zum Änderungsantrag 
Umdruck 891*) Ziffer 15. 

Frau Kalinke (DP): Es ist nur eine Ergänzung 
des schon abgelehnten Antrages, die sich selbstver-
ständlich ergeben hätte, wenn ihm zugestimmt 
worden wäre. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat die Ab-
geordnete Frau Dr. Steinbiß. 

Frau Dr. Steinbiß (CDU/CSU): Meine Damen und 
Herren! Ich bitte Sie, diesen sozialdemokratischen 
Antrag abzulehnen. Schon im Grundgesetz ist dem 
Menschen das Recht auf Unversehrtheit des Kör-
pens zugesichert. Auch eine nichtlebenbedrohende 
Operation wäre eine unzumutbare Behandlung, 
würde also dem Patienten einen triftigen Grund 
zur Weigerung geben, sich operieren zu lassen; und 
der Patient hätte aus seiner Weigerung keine wei-
teren Folgen zu erwarten. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Voß. 

Voß (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Änderungsantrag der sozialdemo-
kratischen Fraktion mag besonders sozial erschei-
nen. Trotzdem bitte ich das Hohe Haus, ihn abzu-
lehnen. Hier wird gewünscht, daß Versicherte, die 
das 55. Lebensjahr vollendet haben, aus der Reha-
bilitation ausgeschlossen werden. Ich darf Sie dar-
auf aufmerksam machen, daß Sie, wenn Sie das tun, 
die Altersgrenze für die Berentung in einem kaum 
vorstellbaren Maß vorziehen. 

(Zuruf von der SPD: Es sind ja Schwer

-

beschädigte!) 

*) Siehe Anlage 6.  

— Zunächst einmal möchte ich mich damit ausein

-

andersetzen, daß Sie sagen: das 55. Lebensjahr. 

(Zurufe von der SPD: Schwerbeschädigte!) 

— Entschuldigen Sie bitte, meine Herren; ich habe 
Ihren Änderungsantrag schon verstanden. 

Nehmen Sie einmal folgendes Beispiel: Ein 
Dachdeckermeister ist bei der Ausübung seines Be-
rufes verunglückt; der Fuß muß ihm amputiert 
werden. Dann erleben Sie es ohne Zweifel bei dem 
Willen, den ein solcher Mann oft hat, daß er ar-
beiten will und daß ihm die Rehabilitationsmaß-
nahmen helfen können, daß er, wenn auch nicht 
seinen alten Beruf, so doch zum mindesten einen 
Beruf ausüben kann, der ihm das Wertbewußt-
sein gibt, daß er wirklich noch zu den Menschen 
gehört, die arbeiten und schaffen können. 

(Zuruf vom GB/BHE: Das ist doch kein 
Schwerbeschädigter! — Zuruf von der 

SPD.) 

— Doch, meine Damen und Herren! 

Zum zweiten darf ich Sie darauf aufmerksam 
machen, daß es hier darum geht, dem Menschen, 
sofern er ein Einsehen hat, wirklich zu helfen, da-
mit er sich der Gesundheitsmaßnahmen, die wir 
ihm angedeihen lassen wollen, bedient. Ich darf 
aus diesem Grunde herzlichst bitten, den Antrag 
der Sozialdemokratischen Partei abzulehnen. 

(Zuruf von der SPD: Den Sie nicht begrif

-

fen haben!) 

Vizepräsident Dr. Becker: Frau Dr. Hubert hat 
das Wort. 

Frau Dr. Hubert (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich kann wirklich nicht ganz 
verstehen, warum Frau Kollegin Steinbiß im 
Namen ihrer Fraktion unsere Zusatzanträge Zif-
fer 17 und Ziffer 18 ablehnt, nach denen hinzuge-
fügt werden soll: „Abs. 1 bis 3 gelten nicht, wenn 
der Versicherte sich weigert, sich einer Operation 
zu unterziehen", und darauf hinweist, daß das 
Grundgesetz genüge. Als wir das Soldatengesetz 
schufen, waren wir Ärzte uns alle darüber einig, 
daß das Grundgesetz eben nicht genügt. Wir haben 
darum in § 17 dieses Gesetzes, der sich damit be-
faßt, was der Soldat  alles  ,für die Erhaltung seiner 
Gesundheit zu tun hat, den Passus stehen: 

Der Soldat muß ärztliche Eingriffe in seine 
körperliche Unversehrtheit gegen seinen Wil-
len nur dann dulden, wenn es sich um Maß-
nahmen handelt, die der Seuchenbekämpfung 
dienen; 

und weiter: 

„Nicht zumutbar 

— und um die Zumutbarkeit geht es ja hier, wenn 
wir diesen Zusatz haben wollen — 

ist eine ärztliche Behandlung, die mit einer 
erheblichen Gefahr für Leben oder Gesundheit 
des Soldaten verbunden ist, 

— der Herr Präsident wird verzeihen, daß ich aus 
dem Gesetzblatt zitiere — 

eine Operation auch dann, wenn sie einen er-
heblichen Eingriff in  die  körperliche Unver-
sehrtheit bedeutet. 

Gerade um Klarheit zu schaffen, um nicht nachher 
die Frage aufkommen zu lassen, was zumutbar 
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ist und was der Soldat dulden muß, hatten wir 
diese Bestimmungen eingefügt. Ich glaube, unsere 
Einfügung hier bedeutet, mit etwas anderen Wor-
ten gesagt, nichts anderes als das, was auch für 
den Soldaten gilt; im Soldatengesetz wird ja dar-
auf hingewiesen, daß er sonst seiner Versorgungs-
ansprüche verlustig gehen kann. Beides ist völlig 
analog. Wir sind uns damals alle einig gewesen. 
Ich möchte Sie darum sehr dringend bitten, unse-
rem Antrag zuzustimmen, damit dies auch hier 
eindeutig klargestellt wird. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Pohle. 

Pohle (Eckernförde) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte eigentlich 
den Herrn Bundesarbeitsminister zum Kronzeugen 
herbeirufen. Der Herr Bundesarbeitsminister hat 
auf den großen Kundgebungen der Kriegsbeschä-
digten immer davon gesprochen, daß man den 
Schwerbeschädigten im Arbeitsprozeß zuviel zu-
mutet und daß sie frühzeitig verschleißen. Wenn 
dieser frühzeitige Verschleiß selbst vom Herrn 
Bundesarbeitsminister anerkannt worden ist, sollte 
man, glaube ich,  einem solchen Menschen die Mög-
lichkeit geben, sich von besonderen Maßnahmen 
frei zu halten. Wenn er nicht verschlissen ist, wird 
er von selbst das Gefühl haben, daß er sich den 
vorgesehenen Maßnahmen unterziehen sollte. 

Im übrigen hat auch schon bei der Schaffung 
des Bundesversorgungsgesetzes das Grundgesetz 
bestanden, und wir haben trotzdem diese Bestim-
mung hineingebracht. Es geht doch darum, Frau 
Dr. Steinbiß, eine Bestimmung vorzusehen, auf 
Grund deren eben eine Verwaltungsbehörde nicht 
sagen kann: Weil du nicht willst, fällst du unter 
diese Strafbestimmung. Das  wollen wir doch ver-
meiden. Wir haben das auch in den vergangenen 
Jahren hier im Hause einstimmig geübt, und ich 
bitte Sie, von dieser guten Übung nicht abzugehen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Rasch. 

Rasch (SPD): Meine Damen und Herren, ich be-
daure außerordentlich, daß ich hier noch einmal 
heraufkommen muß, aber ich muß die Ausführun-
gen des Kollegen Voß richtigstellen. Es ist doch 
nicht wahr, daß wir diese Leute über 55 Jahre 
ausschließen wollen. Wir wollen nur die Ordnungs-
maßnahmen auf die Kriegsopfer, die schon auf 
Grund ihrer Beschädigung einen derartigen Wie-
dergesundungs- und Berufsförderungsprozeß mit-
gemacht haben, nicht angewendet wissen, wenn 
diese bei ihrem Arbeitseinsatz — die Leistung ist 
doch physisch höher zu bewerten — sagen: Es geht 
einfach nicht mehr! Weiter geht unser Anliegen 
nicht, und ich möchte Sie im Interesse dieser 
Schwerbeschädigten bitten, unserem Antrag zu-
zustimmen. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat Frau 
Dr. Steinbiß. 

Frau Dr. Steinbiß (CDU/CSU): Ich glaube, Frau 
Hubert, Sie haben mich falsch verstanden. In dem 
§ 1248 handelt es sich doch um zumutbare und un-

zumutbare Maßnahmen. Wenn eine Maßnahme zu-
mutbar ist, soll sie der Patient an sich vollziehen 
lassen. Ich bin mit Ihnen der Ansicht, daß auch 
eine Operation, die nicht lebensbedrohend ist, 
einem Patienten, der widerstrebt, nicht zugemu-
tet werden kann. Das wird schon im Grundgesetz 
klar ausgesprochen, indem dem Menschen die kör-
perliche Unversehrtheit garantiert wird. Daraus 
und auch aus dem § 1248 in der jetzigen Fassung 
geht klar hervor, daß einem Patienten eine Opera-
tion, der er widerstrebt, auch wenn sie nicht 
lebensbedrohend ist, nicht zugemutet werdenkann. 
Damit ist meines Erachtens der Antrag hinfällig. 

(Abg. Rasch: Wer garantiert denn das?) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Dr. Hubert. 

Frau Dr. Hubert (SPD): Meine Damen und Her-
ren, es tut mir leid, daß ich darauf noch etwas er-
widern muß. Aber, Frau Dr. Steinbiß, erstens ist 
jede Operation — das wissen wir doch alle — 
irgendwie mit einer Gefahr verbunden, und des-
halb kann ich sie nicht gegen den Willen eines 
Menschen durchführen lassen. Darüber haben wir 
uns doch eingehend unterhalten, als wir das Sol-
datengesetz berieten. Es handelt sich hier um den-
selben Gedankengang, nämlich den, daß wir es 
nicht einer Verwaltungsbehörde überlassen kön-
nen, zu entscheiden, was nun zumutbar ist und was 
nicht. Ich möchte Sie doch dringend bitten, diesem 
Grundsatz auch hier zuzustimmen. Der Fall ist 
völlig analog. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Hammer. 

Dr. Hammer (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Meine verehrliche Kollegin 
Hubert hat darauf hingewiesen,  daß im Soldaten-
gesetz eine ausgezeichnete Formulierung steht. Nur 
eines stimmt nicht: diese Formulierung deckt sich 
nicht mit dem Vorschlag, den sie hier gemacht hat. 

 Hier steht klipp und klar: „ ... gelten nicht, wenn 
der Versicherte sich weigert, sich einer Operation 
zu unterziehen". Ganz eindeutig: jeder Operation. 
Das steht aber im Soldatengesetz nicht. Im Solda-
tengesetz wird ausgeführt, unter welchen Voraus-
setzungen eine Operation zugemutet werden kann. 
Das brauchen Sie in diesem Gesetz nicht auszu-
führen, weil in Deutschland alte Rechtspraxis ist, 
was der Operationsduldungspflicht unterliegt und 
was der Operationsduldungspflicht nicht unterliegt. 
Deshalb bitte ich Sie, den Antrag der Sozialdemo-
kraten abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Ände-
rungsanträge Umdruck 891*) Ziffern 15 und 16. Sie 
bezwecken nur sprachliche Änderungen. Wer für 
diese Anträge ist, den bitte ich um ,das Handzei-
chen. 

(Zuruf von der Mitte: Welche Anträge 
waren das, Herr Präsident?) 

— Umdruck 891 Ziffern 15 und 16. 

(Zuruf von der Mitte: Stimmt doch nicht!) 

*) Siehe Anlage 6. 
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— Der Antrag ist eben noch begründet worden. 

(Abg. Stingl: Herr Präsident!) 

— Wir sind in der Abstimmung. 

Ich rufe also noch einmal die Änderungsanträge 
Umdruck 891 Ziffern 15 und 16 auf. Wer dafür ist, 
gebe das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Die Anträge sind angenommen. 

Ich rufe die Änderungsanträge Umdruck 893*) 
Ziffern 15 und 16 auf, die einen Zusatz für Schwer-
beschädigte einfügen wollen. Wer diesen  Anträgen 
zuzustimmen wünscht, den  bitte  ich um  das Hand-
zeichen. — Ich bitte um 'die Gegenprobe. — Ich 
bitte um Enthaltungen. — Abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Ände-
rungsanträge Umdruck 893*) Ziffern 17 und 18; 
durch sie soll ein Zusatz wegen der Operations-
pflicht eingeführt werden, über die wir gesprochen 
haben. Wer für diese Anträge ist, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Abgelehnt. 

Wir kommen damit zur Abstimmung über den 
§ 1248 und den § 20 in der Ausschußfassung. Wer 
für diese Fassung zu stimmen wünscht, den bitte 
ich um  das  Handzeichen. — Ich bitte um die Ge-
genprobe. — Enthaltungen? — Angenommen. 

Ich rufe den § 1249 und den § 21 auf. Hierzu 
liegen Änderungsanträge auf Umdruck 889**) Zif-
fer 7 und Ziffer 8 vor, die vorhin Herr Dr. Ham-
mer im Zusammenhang mit einem anderen Antrag 
begründet hat. Es liegen ferner Änderungsanträge 
auf Umdruck 891***) Ziffer 17 und Ziffer 18 vor. 

Das Wort hat Frau Kalinke. 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Wir haben den Antrag gestellt, 
die Worte „den kassenärztlichen Vereinigungen" 
zu streichen, nicht weil wir etwas gegen die kas-
senärztlichen Vereinigungen hätten, sondern weil 
wir meinen, daß, wenn danach steht: „den Ärzten", 
der Oberbegriff der Ärzte in diesem Gesetz richtig 
ist; er genügt nicht nur, sondern ist auch notwen-
dig. Wir glauben — die Ausschußberatung hat das 
auch gezeigt —, daß es falsch wäre, nur eine Ärzte-
organisation zu nennen, daß es a ber bei der unter-
schiedlichen Form der ärztlichen Organisationen 
auch nicht richtig wäre, in einem Katalog alle ärzt-
lichen Organisationen aufzuzählen. 

Die kassenärztliche Vereinigung ist auf Grund 
des Kassenarztrechts ein Vertragspartner der 
Krankenversicherung. 

(Abg. Dr. Hammer: Nein!) 

— Doch! Sie ist kein Vertragspartner der Renten-
versicherung. Dagegen wünschen die Rentenver-
sicherten und wünschen meine politischen Freunde 
— und ich glaube, das ist unser aller Anliegen —, 
daß der zu Betreuende, wie es hier in diesem Ge-
setz heißt, die Möglichkeit hat, den besten Thera-
peuten, den besten Arzt mit hinzuzuziehen, also 
nicht nur den zugelassenen Kassenarzt — gegen 
dessen ausgezeichnete Behandlung damit gar nichts 
gesagt ist —, sondern auch den Facharzt, der nicht 
zur Kassenpraxis zugelassen ist, den Krankenhaus-
arzt, den Professor, den guten Therapeuten, der 
vielleicht gerade Spezialist auf dem einen oder 
anderen Gebiet ist. Wir glauben, wenn da steht: 

*) Siehe Anlage 7. 
**) Siehe Anlage 4. 
***) Siehe Anlage 6. 

„den Ärzten", dann ist den ärztlichen Organisatio-
nen vollkommen freie Hand gegeben, sich zur ge-
gebenen Zeit zu verständigen, vor allem aber ist — 
was  viel wichtiger als das Interesse der Organisa-
tionen ist — dem Versicherten die Chance garan-
tiert, daß er wirklich keine Schwierigkeiten da-
durch bekommt, daß durch einen Organisations-
streit irgendwelche Auseinandersetzungen mit den 
Versicherungsträgern beginnen. 

Wir bitten Sie daher um Annahme unseres An-
trags, erstens um der Versicherten willen — die 
haben den Vorrang, damit sie den Rat jedes Arz-
tes haben können —, zum andern aber auch, damit 
nicht durch das Gesetz unnötige  Schwierigkeiten 
für die Verwaltung entstehen. Für die Verwaltung 
wird es unnötig mühevoll sein, wenn nun auf 
Grund der Nennung der kassenärztlichen Vereini-
gungen (KVD) im Gesetz unter Umständen Ver-
handlungen einsetzen, die die Ärzte in der Ebene 
ihrer Organisationen unter sich führen sollten. 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstim-
mung. 

Zu den §§ 1249 und 21 liegt der Antrag Um-
druck 889*) Ziffern 7 und 8 vor. Das ist eine völlige 
Neufassung des Absatzes 1 dieser Paragraphen. 
Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Ich wiederhole; es war eben un-
klar, was Sie wollten. Wer diesem Antrag zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Danke. Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Zif-
fern 17 und 18 des Umdrucks 891**), den Frau 
Kalinke begründet hat. Wer dafür zu stimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Ab-
gelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Para-
graphen insgesamt, § 1249 auf der linken Seite 
der Drucksache und § 21 auf der rechten Seite, in 
der Ausschußfassung. Wer diesen Paragraphen zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Bei zahlreichen Enthaltungen ange-
nommen. 

Wir kommen jetzt zu Ziffer 6 des Antrags Um-
druck 896***), den der GB/BHE gestellt hat. Danach 
soll ein neuer § 1250 — links — bzw. ein neuer 
§ 21 a — rechts — geschaffen werden. Wird das 
Wort gewünscht? 

Dr. Reichstein (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich darf daran erinnern, daß 
wir gebeten haben, die Ziffern 5 und 6 unseres An-
trags bis zur Behandlung des § 80 zurückzustellen. 
Ich hatte das bereits heute vormittag beantragt. 

Vizepräsident Dr. Becker: Ich entsinne mich; es 
ist bei § 1240 beschlossen worden. Ich darf Sie aber 
daran erinnern, meine Damen und Herren, daß im 
Interesse der Übersichtlichkeit der Abstimmung 
und der Arbeit an sich im Ältestenrat vorgesehen 

*) Siehe Anlage 4. 
**) Siehe Anlage 6. 
***) Siehe Anlage 9. 
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war, derartige Zurückstellungen nicht zu akzep-
tieren; denn sonst ist es sehr leicht möglich, etwas 
Derartiges später zu übersehen. Ich bitte Sie also 
um Ihre Unterstützung für die späteren Abstim-
mungen. — Der Antrag Umdruck 896 Ziffer 6 wird 
jetzt zurückgestellt. 

Dann rufe ich den übernächsten Abschnitt 
—„Renten" — § 1251 links, § 22 rechts — auf. Hier 

liegt kein Änderungsantrag vor. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann schließe 
ich die Debatte. 

Ich komme zur Abstimmung. Wer diesen eben 
aufgerufenen §§ 1251 — links — und 22 — rechts 
— zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Angenommen. 

Ich rufe auf § 1252 links, § 23 rechts. Zu § 1252 
liegt ein Änderungsantrag auf Umdruck 893*) 
unter Ziffer 19 vor, entsprechend zu § 23 auf Um-
druck 893 Ziffer 20. Ferner liegen Änderungs-
anträge vor: zu § 1252 auf Umdruck 895**) Ziffer 3 
und zu § 23 auf Umdruck 895 Ziffer 4. Dann liegt 
noch zu § 23 ein Antrag auf Umdruck 891***) 
Ziffer 19 vor. Wird das Wort zur Begründung ge-
wünscht? — Bitte schön, Herr Abgeordneter Geiger. 

Geiger (Aalen) (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die §§ 23 und 1252 bestimmen 
in ihrem Abs. 1, daß Rente  an  Berufsunfähige ge-
zahlt wird. In Abs. 2 dieser Paragraphen wird der 
Begriff der Berufsunfähigkeit festgelegt. Während 
im bisherigen Angestelltenversicherungsgesetz der-
jenige als berufsunfähig bezeichnet wurde, der 
nicht mehr imstande war, mehr als 50 % dessen zu 
erwerben, was ein Gesunder zu erwerben imstande 
ist, soll dieser Begriff jetzt nach der Vorlage des 
Ausschusses eingeengt werden. Der Berufsunfä-
hige soll auch auf andere gleichgeartete Arbeiten 
— seiner Ausbildung entsprechende usw.; es ist ein 
ganzer Katalog von Möglichkeiten bzw. Voraus-
setzungen — verwiesen werden können. Hierdurch 
wird der Begriff wesentlich verschlechtert. 

Schon gegen den Regierungsentwurf haben sich 
eine große Zahl von Angestellten draußen gewen-
det, die durch die hier zutage tretende Verschlech-
terung, die sehr bedeutend ist, beunruhigt waren. 
Die Angestellten sind der Meinung, daß durch die 
Einengung dieses Begriffes ein typisches und we-
sentliches Merkmal der Angestelltenversicherung 
verlorengeht, ein Begriff, der in der Rechtsprechung 
überall schon gut fundiert ist. Während der seit-
herige Begriff der Berufsunfähigkeit einen objek-
tiven Tatbestand zur Grundlage hatte, der sehr gut 
festgestellt werden konnte, führt die jetzige Ver-
weisung auf andere Tätigkeiten, auf die Umschu-
lung und auf die Zumutbarkeit zu Ermessensent-
scheidungen mit all ihren Nachteilen. Eine solche 
Ermessungsentscheidung kann nur nach subjek-
tiven Wertungen vorgenommen werden. Es ist 
völlig unmöglich, daß die Ärzte heute bei der 
differenzierten Arbeitsteilung überhaupt in der 
Lage sind, zu entscheiden, ob dem Berufsunfähigen 
eine andere seiner Ausbildung entsprechende Tä-
tigkeit zugemutet werden kann. Die Tätigkeiten 
sind so spezifiziert, daß die Ärzte dadurch einfach 
überfordert sind. 

*) Siehe Anlage 7. 
**) Siehe Anlage 8. 
***) Siehe Anlage 6. 

Die Folge dieser Neufestlegung wären auch ver-
schiedene Entscheidungen der verschiedensten Ver-
sicherungsträger, die eigene Entscheidungen je 
nach der Aufgabe ihrer Versicherung fällen wür-
den. Ich darf nur an das Arbeitsamt, an die An-
gestelltenversicherung und an die Arbeiterver-
sicherung erinnern. Damit kämen eine Fülle von 
Widerspruchsverfahren und eine Fülle von Klage-
verfahren vor die Sozialgerichte, was eine weitere 
Rechtsunsicherheit hinsichtlich des gesamten Be-
griffes bedeuten würde. 

Die Angestellten haben, nicht zuletzt durch ihre 
Organisationen — wie den Deutschen Gewerk-
schaftsbund und die Deutsche Angestelltengewerk-
schaft —, in den Denkschriften ausdrücklich darauf 
hinweisen lassen, daß es bei dem seitherigen Be-
griff der Berufsunfähigkeit um einen altbewähr-
ten, in der Rechtsprechung fundierten und um 
einen fest geprägten Begriff geht, der für beide 
Versicherungszweige unbedingt erhalten bleiben 
muß. 

Die sozialdemokratische Fraktion macht Ihnen 
deshalb den Vorschlag, den Begriff der Berufs-
unfähigkeit nach dem Angestelltenversicherungs-
gesetz festzulegen, das schon jahrzehntelang in 
Kraft ist und das eine Bewährung dieses Begriffes 
mit sich gebracht hat. Es ist besonders zu be-
achten, daß bei der jetzigen Festlegung der Be-
rufsunfähigkeit der Berufsunfähige künftig nicht 
mehr den vollen Steigerungsbetrag, sondern nur 
noch 1 v. H. seines Jahresarbeitsverdienstes als 
Steigerungsbetrag für die Berufsunfähigkeit erhält. 
Wir bitten Sie, unserem Antrag zu entsprechen, da-
mit die begründeten Sorgen der Angestellten be-
hoben werden, vor allen Dingen aber auch, damit 
der menschlichen Unzulänglichkeit bei den subjek-
tiven Wertungen des Vergleiches und der Zumut-
barkeit nicht Tür und Tor geöffnet werden. 

Da die Veränderung eine wesentliche Verschlech-
terung des seitherigen Rechts mit sich bringt, be-
antragt die sozialdemokratische Fraktion eine 
namentliche Abstimmung über die Anträge Um-
druck 893 Ziffer 19 und Ziffer 20. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Wird der Antrag der 
FVP Umdruck 895 Ziffer 3*) begründet? — Herr 
Dr. Berg! 

Dr. Berg (FVP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Antrag soll dem Schutz vor Miß-
brauch von sozialpolitischen Einrichtungen dienen, 
diesmal des Mißbrauchs der  Berufsunfähigkeits-
rente. So, wie es zur Zeit in § 1252 Abs. 2 vorge-
sehen ist, stellt die Berufsunfähigkeit einen Status 
dar. Der Betreffende bekommt einen Schein in die 
Hand gedrückt, der besagt, daß er berufsunfähig 
ist, und bezieht die entsprechende Rente. Wenn es 
ihm hinterher gelingt, trotzdem aus regelmäßiger 
Erwerbsbtätigkeit mehr als das zu verdienen, was 
ihm der Gesetzgeber zubilligen will, kräht meistens 
kein Hahn danach. Diesem Mißbrauch zu steuern, 
hat unser Antrag zum Ziel. Durch ihn soll fest-
gelegt werden, daß jemandem, der mehr verdient, 
der Charakter der Berufsunfähigkeit wieder zu 
entziehen ist. 

*) Siehe Anlage 8. 
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Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Kalinke. 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Ich spreche zunächst zum Ände-
rungsantrag der SPD, der soeben begründet wor-
den ist, und dann zum Änderungsantrag zu § 23. 

Es entbehrt nicht der Tragik und es ist sicher 
eine der seltsamsten Situationen in der Nachkriegs-
zeit, daß ich in dieser Stunde hier nach fast zehn-
jährigem Kampf um die Erhaltung der Angestell-
tenversicherung und des besonderen Angestellten-
versicherungsrechts zu einem Antrag der sozial-
demokratischen Fraktion spreche, dessen Inhalt ich 
für absolut richtig und im Sinne der Angestellten-
versicherung für absolut berechtigt halte. Ich 
glaube, daß sich der Begriff der Berufsunfähigkeit 
der Angestelltenversicherung in der Praxis wie in 
der Rechtsprechung bewährt hat, und wenn sich in 
der Sozialpolitik etwas in der Praxis, in der An-
wendung und in der Rechtsprechung bewährt hat, 
dann besteht kein Anlaß, etwas so Bewährtes auf-
zugeben. Das ist immer ein alter Grundsatz der 
Vorkämpfer in der Sozialpolitik, seien sie aus der 
Beamtenebene, seien sie aus der politischen Ebene, 
seien sie aus der Verwaltung gekommen, gewesen, 
den man auch für die Zukunft anerkennen sollte. 

Die sozialdemokratischen Kollegen, die hier ge-
sprochen haben, hätten aber auch etwas dazu sagen 
sollen, wie sich der neue Berufsunfähigkeitsbegriff 
in der Invalidenversicherung auswirken wird. Ich 
sprach von einer Tragik, weil es gerade die Sozial-
demokratische Partei war, die sich immer gegen ein 
besonderes Angestelltenversicherungsrecht ausge-
sprochen hat, und weil es neuerdings unsere Koali-
tionspartner sind — — 

(Zurufe von der SPD: Unterstellung!) 

— Sie haben sich nicht für die besondere Ange-
stelltenversicherung ausgesprochen, soweit es um 
ein individuelles Angestelltenversicherungsrecht 
geht, sondern Sie haben in der ersten Lesung 

(Abg. Dr. Preller: Nur keine Geschichts

-

klitterung!) 

wie im Ausschuß heute gesagt — und dem hat auch 
die CDU im Ausschuß zugestimmt —, „wenn Arbei-
ter und Angestellte für gleichen Beitrag die gleichen 
Leistungen bekommen, dann wollen Sie das gleiche 
Recht für Arbeiter und Angestellte". 

(Abg. Dr. Preller: Wollen Sie das nicht?) 

— Ich bin der Auffassung, Herr Kollege Preller, 
daß man  sehr wohl für besondere Berufsgruppen, 
in denen noch ein ausgesprochenes Bewußtsein 
ihrer Gruppe vorhanden ist, ein individuelles Recht 
setzen kann. Und genauso, wie niemand der 
Knappschaft, der Bahn und der Post ihre Beson-
derheiten bestreiten wird, so sollte man auch den 
Angestellten den Anspruch auf ihr individuelles 
Versicherungsrecht nicht bestreiten. 

Die Angestellten haben sich in ihrer Selbstver-
waltung und in ihren Gewerkschaften, und zwar 
in allen ihren Gewerkschaften, immer wieder zu 
diesem besonderen Recht bekannt, und man sollte 
ihnen die Möglichkeit, dieses ihr besonderes Recht 
auch in Zukunft zu praktizieren, nicht mit einer 
vereinfachenden Anwendung des Gleichheitsgrund-
satzes nehmen. 

Ich behalte mir vor, in der dritten Lesung zu 
diesem Problem der Behandlung der Angestellten-

versicherung noch Besonderes zu sagen. In der 
zweiten Lesung werden meine Freunde und ich 
dem § 1252 Abs. 2 sowie dem § 23 Abs. 2 mit 
dem Änderungsantrag der SPD zustimmen. Nur 
für den Fall, daß dieser Änderungsantrag nicht an-
genommen wird, beantrage ich als Eventualvor-
schlag die Ersetzung des Wortes „stets" durch „ins-
besondere" in § 23, Herr Präsident, damit die An-
gestellten nicht durch die Verweisung auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt in eine schwierige Situa-
tion kommen, die einen sozialen Abstieg, eine ge-
wisse Deklassierung zur Folge haben könnte, wenn 
die Rehabilitation — denn man weiß nie, was 
daraus gemacht werden wird — zu solchen Zwek-
ken benutzt wird, wie wir sie in anderen Ländern 
und in der Vergangenheit der deutschen Geschichte 
in der Arbeitsmarktpolitik bereits erlebt haben. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Ruf. 

Ruf (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bitte Sie, sämtliche Änderungsan-
träge zu dem § 1252 links und dem § 23 rechts ab-
zulehnen und es bei der Ausschußvorlage zu be-
lassen. Wir haben uns im Sozialpolitischen Aus-
schuß mit der Neufassung des Invaliditätsbegriffs 
sehr eingehend befaßt und lange Zeit gerade über 
diesen Punkt diskutiert. 

Die Neufassung des § 1252, also des Invaliditäts-
begriffs, entspricht der Entwicklung der Recht-
sprechung. 

(Unruhe. — Glocke des Präsidenten.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Ich bitte um etwas 
Ruhe. 

Ruf (CDU/CSU): Es ist eine Tatsache, daß sich 
im Laufe der letzten Jahre in der Rechtsprechung 
der Invaliditätsbegriff der Invalidenversicherung 
immer mehr dem der Angestelltenversicherung an-
geglichen hat. Diese Neufassung bedeutet für die 
Arbeiter eine Verbesserung, für die Angestellten 
aber keineswegs eine Verschlechterung, sondern 
eher eine Verfeinerung des bisherigen Berufsun-
fähigkeitsbegriffs. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Ich bitte Sie, das zu beachten, und empfehle 
Ihnen, den zweiten Satz des Abs. 2 des § 1252 bzw. 
des § 23 der Vorlage nachzulesen, wo es heißt: 

Der Kreis der Tätigkeiten, nach denen die Er-
werbsfähigkeit eines Versicherten zu beurtei-
len ist, umfaßt alle Tätigkeiten, die seinen 
Kräften und Fähigkeiten entsprechen und ihm 
unter Berücksichtigung der Dauer und des 
Umfangs seiner Ausbildung sowie seines bis-
herigen Berufs und der besonderen Anforde-
rungen seiner bisherigen Berufstätigkeit zuge-
mutet werden können. 
(Anhaltende Unruhe. — Glocke des Präsi

-

denten.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Ich bitte, dem Redner 
doch Gehör zu schenken. 

Ruf (CDU/CSU): Der Redner spricht ja hier so-
wieso nur fürs Protokoll. 

Mehr, als es hier in dieser Formulierung ge-
schieht, kann man auf die bisherige berufliche Ent-
wicklung nicht abheben. 
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(Ruf) 
Zum Schluß darf ich noch darauf aufmerksam 

machen, daß es in dem bereits beschlossenen § 14 
Abs. 6 heißt: 

Die Durchführung von Maßnahmen nach den 
Absätzen 1 bis 5 bedarf der Zustimmung des 
Betreuten. 

Vizepräsident Dr. Becker: Meine Damen und 
Herren, ich habe durchaus Verständnis dafür, daß 
sich die Damen und Herren, die von außen herein-
kommen, über den Stand der Debatte orientieren 
wollen. Aber ich glaube, das könnte etwas leiser 
geschehen. 

(Zustimmung in der Mitte.) 

Das Wort hat der Abgeordnete Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Ruf hat die Auf-
fassung vertreten, daß der neue, vom Ausschuß 
beschlossene Begriff der Berufsunfähigkeit keine 
Beeinträchtigung für die Angestellten bedeute. Mit 
dieser Auffassung sind die Mehrheit des Ausschus-
ses und die Regierung, die diesen Begriff vor-
geschlagen hat, allein geblieben. Diejenigen, die 
es angeht, die Angestellten, vertreten jedoch durch 
ihre Gewerkschaften einheitlich den Standpunkt, 
daß der neue Begriff eine Beeinträchtigung des 
bisherigen Begriffes der Berufsunfähigkeit und 
damit eines Fundaments der Angestelltenversiche-
rung bedeutet. Meine Damen und Herren von der 
CDU, die Sie wohl hinter dieser Fassung stehen: 
machen Sie sich doch bitte die Mühe, diesen neuen 
Begriff mit den bisherigen Begriffen zu verglei-
chen. Dann werden Sie folgendes feststellen: 
Satz 1 ist der Begriff des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes alter Fassung, Satz 2 ist im wesent-
lichen der Begriff der Rentenversicherung der Ar-
beiter, und der dritte Satz bringt das Moment der 
Rehabilitierung mit seiner Zumutbarkeit und mit 
seinem indirekten Zwang hinein. Solche Zwangs-
möglichkeit haben Sie vorhin in Gestalt der Mög-
lichkeit zur Entziehung der Rente, wenn sich der 
Betreffende nicht den Maßnahmen der zumut-
baren Rehabilitierung unterzieht, geschaffen. Diese 
drei Begriffe fügen Sie jetzt zu einem Mischmasch

-

begriff der Berufsunfähigkeit zusammen. 
Wir beantragen, den Begriff der Berufsunfähig-

keit der Angestelltenversicherung für die An-
gestellten zu erhalten und ihn für die Arbeiter zur 
sozialen Gleichstellung einzuführen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Herr Abgeordneter 
Horn! 

Horn (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Auch nach der jetzt von Herrn Kol-
legen Dr. Schellenberg noch einmal gegebenen 
Darstellung über Qualität und Unwert der hier 
vorgesehenen Bestimmung sind wir nicht in der 
Lage, seinen Argumenten zu folgen. Wenn die Ge-
werkschaften der Auffassung sind, daß es sich hier 
um eine Verschlechterung der bisher geltenden 
Bestimmungen handelt, so sind wir der Meinung, 
daß das nicht der Fall ist. Tatsache ist — und das 
hat Herr Schellenberg richtig dargestellt —, daß 
in dem ersten Satz der § 27 des Angestelltenver-
sicherungsgesetzes wörtlich übernommen wird. 
Der zweite Satz gibt eine nähere Darstellung dar-
über, welcher Kreis von Tätigkeiten hier in Frage  

kommt, und zwar auf Grund der Erfahrungen, die 
bisher in der Rechtsprechung der Sozialgerichte 
usw. gemacht worden sind. Das ist keine Ver-
schlechterung, meine verehrten Damen und Her-
ren. Jeder objektiv Denkende, der aus den Vor-
schriften, die für die Rehabilitation gelten, selbst-
verständlich auch bei diesem Begriff der Berufs-
unfähigkeit die entsprechenden Folgerungen zieht, 
muß doch zugeben, daß ich die Bestimmungen 
über die Rehabilitation nicht vorher treffen kann, 
ohne daß ich beim Begriff der Berufsunfähigkeit 
überhaupt irgendwelche Kenntnis davon nehme. 
Das geht unter gar keinen Umständen. 

Gegenüber den Befürchtungen, die vielleicht 
unter den Arbeitnehmern, insbesondere unter den 
Angestellten, aufgetreten sind, daß man ihnen in 
diesem Fall unter Umständen unter der Formu-
lierung „Zumutbarkeit" irgendwelche Tätigkeiten 
zumuten könne, die mit ihrer bisherigen An-
gestelltenfunktion auf Grund eben der Voraus-
setzungen, die vorher sichergestellt sind, nicht ver-
einbar sind, möchte ich mit allem Nachdruck dar-
auf hinweisen, daß die Rehabilitation und auch 
die Voraussetzungen dieses Paragraphen beispiels-
weise von der Bundesversicherungsanstalt für An-
gestellte in völlig eigener Zuständigkeit geprüft 
und entschieden werden. Man wird dabei natür-
lich auf den Personenkreis der Angestelltenver-
sicherung die gebotene Rücksicht zu nehmen haben 
und in der Praxis selbstverständlich nehmen. 

Man sollte diesen Paragraphen auch nicht in 
dieser Weise darstellen, ohne gleichzeitig darauf 
hinzuweisen, daß in den vorher verabschiedeten 
Paragraphen über die Rehabilitation auch die frei-
willige Mitwirkung und die Zustimmung des Ver-
sicherten zu den für ihn in Aussicht genommenen 
Rehabilitations- oder Umschulungsmaßnahmen 
vorgesehen ist. Nur dann, wenn sich der Ver-
sicherte ohne triftigen Grund der Durchführung 
solcher Maßnahmen widersetzt, muß der Gesetz-
geber selbstverständlich, wie wir es vorhin be-
schlossen haben, die Möglichkeit haben, auch im 
Interesse des Versicherten selber und der Wieder-
herstellung seiner Gesundheit diese Maßnahmen 
zu treffen. 

Wenn man  die §§ 1248 und 1252 zusammen 
sieht, dann muß man als objektiver. unvorein-
genommener Beurteiler mit uns zu dem Schluß 
kommen, daß hier keinerlei Benachteiligung — 
weder der einen noch der anderen — vorliegt. 
Wir glauben, daß es eine fortschrittliche. der heu-
tigen Situation angepaßte neue Formulierung ist, 
die wir hier gefunden haben. Ich kann das Hohe 
Haus nur wiederholt bitten, der Ausschußvorlage 
zuzustimmen und die gestellten Änderungsanträge 
abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Horn hat von 
der objektiven Beurteilung gesprochen: diese ist 
durch den Antrag der Sozialdemokraten gewähr-
leistet. Sie bringen das subjektive Moment einer 
Zumutbarkeit in die Berufsunfähigkeit hinein, und 
das bedeutet eine Verschlechterung. 

(Beifall bei der SPD. — Widerspruch bei 
der CDU/CSU.) 
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Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die Debatte, 
möchte aber zur Abstimmung noch einiges klar-
gestellt sehen. 

Es liegt einmal vor der Antrag auf Umdruck 891 
Ziffer 19*). Nach seinem Inhalt und nach der Er-
klärung der Frau Kollegin Kalinke hat er aber 
nur Eventualbedeutung. Es liegen ferner vor die 
Anträge auf Umdruck 893 Ziffern 19 und 20, die 
beide dem Absatz 2 eine neue Fassung geben wol-
len. Prima facie haben diese Anträge als die 
weitergehenden den Vorzug. Nun liegt aber auch 
noch ein Antrag der FVP vor auf Umdruck 895 
Ziffern 3 und 4. Wenn ich ihn richtig interpretiere, 
kommt er inhaltlich und sachlich auf dasselbe hin-
aus, was die Anträge auf Umdruck 893 Ziffern 19 
und 20 wünschen. Ich möchte also, ohne die De-
batte neu zu eröffnen, nur den Antragstellern Ge-
legenheit geben, diese meine Auslegung noch zu 
korrigieren oder zu bestätigen. Bitte, Herr Kol-
lege Berg! 

Dr. Berg (FVP): Die Auffassung des Herrn Prä-
sidenten ist leider nicht richtig. Der Zusatz, der 
von uns gefordert wird, müßte genauso gemacht 
werden, wenn der SPD-Antrag in Ziffer 20, den 
wir unterstützen, angenommen würde. Ich muß 
also darum bitten, daß die Abstimmung auch über 
diesen unseren Antrag stattfindet, allerdings 
natürlich nicht namentlich. 

Vizepräsident Dr. Becker: Darf ich das so ver-
stehen, daß der Antrag gestellt wird sowohl für 
den Fall, daß die bisherige Ausschußfassung bleibt, 
wie auch für den Fall, daß der Antrag der SPD 
angenommen wird? 

(Abg. Dr. Berg: Jawohl!) 
— Dann hat also der Antrag der SPD**) den Vor-
rang. Hierzu ist namentliche Abstimmung bean-
tragt. Ich frage, ob dieser Antrag von 50 an-
wesenden Mitgliedern unterstützt wird. 

(Oho-Rufe von der SPD.) 
— Ja, „Oho", meine Damen und Herren! Heute 
morgen hat einer der Herren Kollegen mit Recht 
darauf aufmerksam gemacht, daß das nach dem 
Wortlaut der Geschäftsordnung festgestellt wer-
den muß. Anwesenheit ist noch keine Zustimmung. 

Wir kommen also zur namentlichen Abstim-
mung. Ich eröffne hiermit die namentliche Ab-
stimmung. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 
Sind alle Karten abgegeben? — Die Abstim-

mung ist geschlossen. — 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 
Ich gebe das vorläufige Ergebnis***) der Abstim-

mung bekannt. Abgegebene Stimmen 438. Mit Ja 
haben gestimmt 223, mit Nein 215 Abgeordnete. — 
Berliner  Abgeordnete: Abgegebene Stimmen 18. 
Mit Ja haben 13, mit Nein 5 Berliner Abgeordnete 
gestimmt. 

Demgemäß ist der Änderungsantrag angenom-
men. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den 
Antrag der FVP, Umdruck 895 Ziffern 3 und 4****). 
Sie haben vorhin Herrn Kollegen Berg gehört, 

*) Siehe Anlage 6. 
**) Umdruck 893 Ziffern 19 und 20. 

***) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 10300. 
****) Siehe Anlage 8.  

der erklärt hat, daß dieser Antrag in jedem Fall 
gestellt wird, ganz gleich, ob der vorhergehende 
Antrag angenommen wird oder nicht. Ich stelle 
also diesen Antrag zur Abstimmung. Darf ich bit-
ten, vorher Platz zu nehmen, damit man übersehen 
kann, wie die Abstimmung ausfällt. 

Wir kommen also zur Abstimmung über den Än-
derungsantrag Umdruck 895 Ziffern 3 und 4 für 
beide Teile des Entwurfs. Wer diesem Antrag Um-
druck 895 Ziffern 3 und 4 zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich .bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Der Antrag 
ist abgelehnt. 

(Abg. Frau Kalinke: Damit ist unser 
 Eventualantrag erledigt!) 

— Der Antrag Umdruck 891 Ziffer 19 entfällt da-
mit? 

(Abg. Frau Kalinke: Ja!) 

Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über 
§ 1252 — links — und § 23 — rechts — in der Fas-
sung,  die  er durch die Annahme des Änderungs-
antrages Umdruck 893 Ziffern 19 und 20 gefunden 
hat. Wer für § 1252 und § 23 mit dieser Änderung, 
im übrigen in der Ausschußfassung, zu stimmen 
wünscht, den bitte ich um  das  Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — 

Wir wiederholen die Abstimmung. Ich bitte die-
jenigen, die für den § 1252 — linke Seite — und 
den § 23 — rechte Seite — in der Fassung, die er 
durch die namentliche Abstimmung erhalten hat, 
zu stimmen wünschen, sich von den Plätzen zu er-
heben. — Ich danke Ihnen. Ich bitte um die Gegen-
probe. — Ich danke Ihnen. Das Präsidium ist im 
Zweifel. Wir schreiten zur Auszählung. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 

Ich bitte, die Türen zu schließen. — Die Ab-
stimmung beginnt. Ich bitte, die Türen wieder zu 
öffnen. 

(Wiedereintritt und Zählung.) 

Die Abstimmung ist beendet. 

Ich gebe das Ergebnis bekannt: Ja — also für 
den Paragraphen — 206 Stimmen, Nein 207; eine 
Enthaltung. Damit existiert der § 1252 für diese 
zweite Lesung nicht. Ich stelle jetzt die Frage zur 
Debatte: Wünschen Sie die Fortsetzung der zwei-
ten Lesung? 

(Abg. Arndgen: Aber selbstverständlich!) 

— Dann müssen wir uns aber darüber klar sein, 
daß wir in der dritten Lesung dieses Loch stopfen 
müssen. 

(Zustimmung.) 

— Gut, dann rufe ich auf — — 

(Unruhe.) 

— Ich bitte doch, Platz zu nehmen, damit die Ver-
handlungen weitergehen können. 

(Fortgesetzte Unruhe.) 

— Meine Damen und Herren, ich appelliere noch-
mals, Rücksicht auf diejenigen zu nehmen, die 
weiterverhandeln wollen und den weiteren Ver-
handlungen auch zu folgen wünschen. 

Wir kommen zu § 1252 a und § 23 a. Änderungs-
anträge liegen nicht vor. Ich eröffne die Debatte. 
— Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe 
die Debatte. 
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(Vizepräsident Dr. Becker) 
Wir kommen zur Abstimmung. Wer den 

§§ 1252 a  und  23 a zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Angenommen. 

Wir kommen zu § 1253 und § 24. Hierzu liegen 
Änderungsanträge auf Umdruck 893*) Ziffer 21 und 
Ziffer 24, Umdruck 893 Ziffer 22 und Ziffer 25, 
Umdruck 893 Ziffer 23 und Ziffer 26 vor. Wird 
das Wort zur Begründung der Anträge gewünscht? 

Frau Abgeordnete Döhring 

Frau Döhring (SPD): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Die Herabsetzung der Altersgrenze 
beim Bezug von Altersruhegeld für Frauen auf 
60 Jahre ist eine Forderung, die quer durch alle 
Berufe geht und — mit wenigen Ausnahmen — 
von  allen Frauen in der Bundesrepublik vertreten 
wird. Eine der Ursachen für diese Einhelligkeit 
der Auffassung unter den Frauen ist nicht zuletzt 
die bedauerliche Tatsache, daß Frauen zu einem 
viel früheren Alter invalidiert werden müssen als 
die männlichen Versicherten. 

Die sozialdemokratische Fraktion hat der For-
derung, die Altersgrenze für Frauen auf 60 Jahre 
herabzusetzen, in ihrem Gesetzentwurf Rechnung 
getragen. Die Regierungsvorlage sah dagegen für 
das Altersruhegeld allgemein die Altersgrenze von 
65 Jahren vor; das galt also auch für alle Frauen. 

Nun ist es gewiß kein kleiner Erfolg, wenn im 
Sozialpolitischen Ausschuß die Forderung der 
sozialdemokratischen Fraktion wenigstens insoweit 
verwirklicht wurde, als jetzt Frauen mit dem 
60. Lebensjahr ihr Altersruhegeld beantragen kön-
nen, wenn sie innerhalb der letzten 20 Jahre vor 
der Antragstellung mindestens 10 Jahre versiche-
rungspflichtig beschäftigt waren. Diese Bestim-
mung findet selbstverständlich auch auf weibliche 
Angestellte Anwendung, soweit sie wegen Über-
schreitung der Versicherungspflichtgrenze nicht 
mehr versicherungspflichtig waren und ihre Ver-
sicherung freiwillig aufrechterhalten haben. 

Die sozialdemokratische Fraktion kann sich aber 
mit der Einschränkung, die der Ausschuß gegen-
über ihrem Gesetzentwurf beschlossen hat, nicht 
einverstanden erklären. Mit einer solchen Ein-
schränkung würde in dieses neue Gesetz — schließ-
lich machen wir eine Reform der Rentenversiche-
rung — ein Faktor hineinkommen, der nach ver-
schiedenen Seiten hin ungleiches Recht, ja, ich muß 
sogar sagen, ein großes Unrecht schaffen würde. 
Es gibt sicherlich einen großen Kreis von Frauen, 
die bis zum 48. oder 49. Lebensjahr berufstätig 
waren, die aber aus irgendwelchen Gründen — sei 
es aus gesundheitlichen Gründen, indem sie nicht 
bis zur Grenze der Invalidisierung arbeiten, son-
dern sich der Familie erhalten wollten, sei es, daß 
sie Enkelkinder oder kranke Angehörige zu be-
treuen hatten — aus dem Beruf ausschieden. Alle 
diese Frauen würden von dem Recht, mit 60 Jah-
ren ihr Altersruhegeld beantragen zu können, aus-
geschlossen sein, 

(Präsident D. Dr. Gerstenmaier über

-

nimmt wieder den Vorsitz) 

obwohl die meisten von ihnen vom 15. Lebensjahr 
an bis über das 40. Lebensjahr hinaus gearbeitet 
haben, nur eben keine 10 Jahre vor dem 60. Le-
bensjahr. 

*) Siehe Anlage 7. 

Meine Herren und Damen von der Regierungs-
koalition, der Gesetzgeber sollte es sich meiner 
Auffassung nach sehr wohl überlegen, ob er in die-
sem Gesetzwerk ein solches unterschiedliches Recht 
für die Frauen schaffen kann, ja, ich möchte sogar 
fragen, schaffen darf. Wenn das Hohe Haus die 
Ausschußfassung annehmen sollte, dann wären die 
Betroffenen — also die von dem Unrecht Betroffenen 
— allein die Hausfrauen oder, besser gesagt, die 
Nur-noch-Hausfrauen. Aber gerade sie sind es auch, 
die in früheren Jahren oft jahrzehntelang, wie ich 
bereits sagte, berufstätig waren. 

Ganz abgesehen davon, daß nach unseren Ver-
fassungen die Hausfrauenarbeit der Berufsarbeit 
gleichzustellen ist, sollte der Bundestag hier auch 
einmal eine etwas familienfreundlichere Haltung 
einnehmen. 

(Zurufe von der Mitte.) 

— O ja,  sehr wohl, Herr Schüttler, möchte ich das 
behaupten, gerade Ihnen gegenüber, Herr Schütt-
ler, der Sie Ihre familienfreundliche Haltung ja 
immer so stark herausstellen. 

Zudem, meine Herren und Damen, möchte ich 
daran erinnern, daß es eine Empfehlung der Euro-
päischen Konferenz des Internationalen Arbeits-
amtes gibt, wonach in den einzelnen Ländern das 
Alter, das zum Bezug von Renten berechtigt, für 
Frauen gegenüber den Männern jeweils um fünf 
Jahre herabgesetzt werden sollte. Alle nach der 
jetzigen Fassung ausgeschlossenen Frauen können 
mit Fug und Recht erwarten, daß der Bundestag 
entsprechend dieser Empfehlung gleiches Recht 
schafft und die Altersgrenze beim Ruhegeld für 
Frauen mit 60 Jahren einheitlich festlegt. 

Ich bitte deshalb das Hohe Haus, dem vorliegen-
den Änderungsantrag meiner Fraktion zuzustim-
men, wonach der Abs. 3 sowohl des § 1253 — linke 
Seite — als auch des § 24 — rechte Seite der Vor-
lage — nunmehr lauten soll: 

Altersruhegeld erhält auf Antrag auch die Ver-
sicherte, die das 60. Lebensjahr vollendet hat, 
wenn die Wartezeit erfüllt ist und wenn sie 
eine rentenversicherungspflichtige Beschäfti-
gung oder Tätigkeit nicht mehr ausübt. 

Da es sich hierbei um eine wichtige, grundsätz-
liche Entscheidung handelt, beantrage ich namens 
meiner Fraktion die namentliche Abstimmung. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Herr Abgeord-
neter Ruf hat das Wort. 

Ruf (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich darf Sie darauf aufmerksam 
machen, daß die Regierungsvorlage eine einheit-
liche Altersgrenze für Frauen und Männer vor-
gesehen hat. Der Sozialpolitische Ausschuß hat sich 
die Gedankengänge und die Vorschläge des Bun-
desrates zu eigen gemacht. Er hat sie sich nicht nur 
zu eigen gemacht; er hat sogar diese Vorschläge 
noch verbessert. Er hat sich dabei von dem Ge-
danken leiten lassen, daß die berufstätigen Frauen 
einen Doppelberuf als Hausfrau und als Arbeit-
nehmer ausüben und daß ihre Kräfte infolgedessen 
vorzeitig und stärker abgenutzt werden. 

Wir haben uns allerdings dann davon leiten 
lassen müssen, daß die Herabsetzung der Alters-
grenze an eine überwiegende Zeit rentenversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung in den vorhergehen-
den 20 Jahren zu binden ist, und zwar deswegen, 
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(Ruf) 
weil ja diese Doppelbelastung nur für Frauen in 
Frage kommt, die als Arbeitnehmer tätig sind. 

Ich bitte im Namen meiner politischen Freunde, 
den Änderungsantrag abzulehnen und es bei der 
Fassung der Ausschußvorlage zu belassen. Wir 
sehen in dieser Regelung einen wesentlichen Fort-
schritt gegenüber dem bisherigen Recht und emp-
fehlen Ihnen aus diesem Grunde die Annahme 
dieses Paragraphen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frau Abgeord-
nete Kalinke hat das Wort. 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Die Frau Kollegin Döhring hat in 
der Begründung der Anträge der sozialdemokrati-
schen Fraktion mit Recht gesagt, daß es kein kleiner 
Erfolg ist, wenn in dem Ausschußbericht festge-
stellt werden konnte, daß trotz der Beschlüsse, die 
im Kabinett gefaßt worden waren und die in der 
Regierungsvorlage standen, dem Anspruch - ich 
sage bewußt: dem Anspruch — der berufstätigen 
Frauen in der Volkswirtschaft, dem berechtigten 
Anspruch des doppelbelasteten berufstätigen 
Frauen und Mütter Rechnung getragen ist. Wir 
von der Fraktion der Deutschen Partei haben diese 
Forderungen in unserem Rentenantrag im Okto-
ber 1955 hier erhoben und haben in der Öffent-
lichkeit — gemeinsam mit den Frauenorganisa-
tionen, von denen Frau Döhring sprach — schon 
immer die Auffassung vertreten, daß der Staat 
eine Verpflichtung gegenüber seinen Müttern, vor 
allem aber auch gegenüber den Müttern, die als 
berufstätige Frauen eine große Doppelbelastung 
tragen, hat. 

Wir verraten sicherlich kein Geheimnis, wenn 
wir sagen, daß es eine schwere Entscheidung war, 
die wir sehr mühevoll erreicht haben, und wir, 
meine Freunde in der Deutschen Partei, sind des-
halb sehr glücklich darüber, daß unser Antrag ge-
meinsam mit dem Antrag der SPD wenigstens 
einen Teilerfolg gehabt hat. 

Ich muß der Frau Kollegin Döhring aber ant-
worten, daß es doch die Dinge verschieben heißt, 
wenn man hier von den Frauen schlechthin spricht. 
Es war unser Anliegen, vor allen Dingen den be-
rufstätigen Frauen zu helfen, den Frauen, die die 
Doppellast tragen, auch den berufstätigen Frauen, 
die verheiratet, verwitwet, geschieden sind; ja 
selbst die ledigen 'berufstätigen Frauen sind in  der 

 Regel auch noch mit der Haushaltsführung und mit 
der Pflicht der Versorgung von älteren oder jün-
geren Angehörigen belastet. Es liegt uns  also  ganz 
besonders daran, den berufstätigen Frauen, deren 
Anliegen wir hier mit der gesetzlichen Entschei-
dung Rechnung getragen haben, die Möglichkeit 
der Stellung eines Antrags auf Bezug der Rente 
vom 60. Lebensjahr an zu geben. 

Ich will in aller Offenheit aussprechen, daß es 
in der ersten Beratung auch Kollegen der CDU/ 
CSU gegeben hat, die meinten, die Frauen selbst 
seien dagegen. Mir ist bisher weder von dem Herrn 
Arbeitsminister, der damals diese Auffassung aus-
gesprochen hat, noch von sonst jemandem gesagt 
worden, welche Frauen dagegen sind. 

Trotzdem sollte uns die heutige Situation nun be-
friedigen, Frau Kollegin Döhring, nachdem so viele 
Kollegen aus der CDU/CSU sich haben überzeugen 
lassen. Bei der Situation hier im Parlament — der 
heutige Tag zeigt es wieder — hat es wirklich 

einen Seltenheitswert, wenn jemand jemanden 
überzeugen kann. Daß uns Frauen das im Aus-
schuß gelungen ist, sollten wir tatsächlich ganz 
groß schreiben. Denn bisher sind die Fronten be-
dauerlicherweise, sage ich, so versteift, daß selbst 
die vernünftigsten sozialpolitischen Erwägungen 
außerordentlich schwer durchsetzbar sind. 

Ich bedaure daher bei aller Anerkennung der 
Berechtigung des Wunsches — daß auch die wei-
terversicherten Ehefrauen und die selbstversicher-
ten mit 60 Jahren gern die Rente haben —, aus 
sozialpolitischen Gründen in diesem Fall dem An-
trag der SPD nicht zustimmen zu können. 

(Abg. Frau Döhring: Diese Frauen waren 
doch auch mal jahrzehntelang berufstätig, 

Frau Kollegin!) 
— Wenn Frauen Jahrzehnte berufstätig waren, 
dann wird sich die Belastung aus der Berufstätig-
keit wahrscheinlich auf die Zeit erstrecken, in der 
die Frauen besonders überfordert waren, nämlich 
zwischen dem 40. und dem 60. Lebensjahr. Wenn 
sie zwischen 18 und 20 oder 25 'berufstätig waren 
und dann geheiratet haben, besteht das Problem 
nicht. 

(Abg. Frau Döhring: Die Fälle meine ich 
nicht!) 

— Die meinen Sie nicht. Es wird sicher, Frau Kol-
legin Döhring, auch dazwischen Grenzfälle geben, 
die hart sind. Aber lassen Sie uns darin einig sein, 
daß die Probleme der Vollbeschäftigung uns ge-
rade für die doppeltbeschäftigten Frauen ein un-
endliches Problem zur Lösung aufgeben werden. 
Ich bin bei Gott nicht eine Fürsprecherin für die-
jenigen, die immer von den Kosten sprechen, wenn 
es um die Frauen geht, aber  keineswegs von den 
Kosten sprechen, wenn es etwa um andere Lei-
stungen geht, und Sie wissen um meinen Kampf 
für die berufstätigen Frauen. Wir sollten in dieser 
Frage zunächst versuchen, festzustellen, wie die 
Dinge sich in der Praxis bewähren. Sie werden in 
mir eine mutige Vertreterin jeder fortschrittlichen 
sozialpolitischen Entwicklung auf diesem Gebiet 
finden, wenn wir festgestellt haben werden, wie 
sich die Entscheidung, die wir heute treffen, aus-
wirkt. 

Ihre übrigen Anträge, Frau Kollegin Döhring, 
zielen ja praktisch auf eine Vorziehung der Alters-
grenze. Eine so entscheidende Frage wie die Vor-
ziehung der Altersgrenze, die ja die gesamten Lei-
stungen aus der Knappschaft und für alle gesund-
heitsgefährdeten Berufe betreffen würde, können 
wir nach meiner Auffassung in der augenblick-
lichen Situation der Reformdebatte ohne Kenntnis 
der genauen finanziellen Auswirkungen, aber auch 
ohne Berücksichtigung aller der Folgen, die sich 
daraus ergeben könnten, nicht lösen, wenn wir 
verantwortungsbewußt handeln wollen. Wenn wir 
mit den vielen schweren Problemen, die zu lösen 
uns dieses Gesetz aufgibt, erst ein Stück weiter 
sind, dann werden wir überlegen müssen, wieweit 
wir den Katalog der Berufskrankheiten revidie-
ren und erweitern. Wir werden beim Gesetz über 
die Knappschaft ohnehin noch manche harte Nuß 
zu knacken haben. Ich empfehle Ihnen, Ihre An-
träge im Sozialpolitischen Ausschuß bei der De-
batte über die Reform der Knappschaft von neuem 
zu stellen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Franzen! 
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Franzen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Unter den Ziffern 22, 23, 25 
und 26 des Antrags Umdruck 893*) beantragt die 
SPD-Fraktion, in § 1253 — auf der linken Seite der 
Vorlage — und in § 24 — auf der rechten Seite der 
Vorlage — je einen Absatz 3 a und 3 b einzufügen. 
Eine Annahme dieser Anträge würde eine erheb-
liche Erweiterung der Leistungen und eine sehr 
große Belastung der Versicherungsträger mit sich 
bringen. Damit würden alle diejenigen, die in 
einem gefährdeten Beruf arbeiten, die Möglichkeit 
haben, die Altersgrenze vorzuziehen. Ich will da-
mit nicht sagen, daß die gefährdeten Berufe nicht 
geschützt werden sollten. Dieses Problem wurde im 
Sozialpolitischen Ausschuß eingehend behandelt, 
und die Mehrheit war der Auffassung, daß dieses 
Risiko bei der Neuordnung der Unfallversicherung 
berücksichtigt werden müsse. Aus diesem Grunde 
bitte ich Sie im Namen meiner Freunde, diese An-
träge abzulehnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Dannebom! 

Dannebom (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bitte der Einfachheit halber, nicht 
nur Ziffer 22, sondern auch Ziffer 25 unserer Ände-
rungsanträge behandeln zu dürfen, weil hier in-
haltlich dasselbe Problem angesprochen wird. 

Wir bitten hinter Absatz 3 in § 1253 einen 
neuen Absatz 3 a einzufügen, wonach auf Antrag 
auch derjenige Versicherte Altersruhegeld erhalten 
soll, der das 60. Lebensjahr vollendet und die 
Wartezeit erfüllt hat und der in den letzten fünf 
Jahren eine gesundheitsgefährdende Beschäftigung 
ausgeübt hat. Wir sind natürlich der Auffassung, 
daß er nur dann Anspruch auf Altersruhegeld 
haben soll, wenn er die versicherungspflichtige 
Tätigkeit aufgibt. Wir sind ferner der Auffassung, 
daß, weil der Katalog der gesundheitsgefährdenden 
Berufe nicht in dieses Gesetz aufgenommen wer-
den kann, die Bundesregierung, der Bundesarbeits-
minister ermächtigt werden soll, diesen Katalog 
durch eine Rechtsverordnung zu bestimmen. 

Dabei denke ich jetzt nicht nur an den Bergbau 
als gesundheitsgefährdenden Beruf. Es gibt sicher 
auch noch andere. Sehen Sie sich das heutige Aus-
maß der Frühinvalidität an!  Es gibt in der heu-
tigen Wirtschaft Berufe, die nicht nur wegen ihrer 
Gefährlichkeit, wegen ihrer Schwere die Gefahr 
der Erkrankung erhöhen, sondern in denen auch 
die Unfallhäufigkeit größer und damit die Fälle 
der Berufsunfähigkeit zahlreicher sind als in an-
deren Berufen. Das Vier-Professoren-Gutachten 
spricht davon, daß von den heutigen Renten 970 000 
an Männer und 280 000 an Frauen unter 60 Jahren 
gewährt werden. Das beweist den Umfang der 
Frühinvalidität, der sicher auf die Gefährlichkeit 
der Berufsarbeit zurückgeht. 

Nun werden Sie sagen: dafür hat der davon 
Betroffene Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente, 
auf Frühinvaliditätsrente und Ähnliches. Das ist 
zwar richtig. Dafür gibt es aber nur den Steige-
rungsbetrag von 1 %. Wir meinen, daß für diesen 
Personenkreis, wenn die Voraussetzungen erfüllt 
sind, das Altersruhegeld mit dem höheren Steige-
rungssatz, nämlich dem Steigerungssatz von 1,5 %, 
gegeben werden sollte. 

*) Siehe Anlage 7. 

Gerade unter den Gesichtspunkten der Erhal-
tung der Gesundheit und der Anerkennung als ge-
fährliche Berufsarbeit ist es sicher begründet, daß 
wir Ihnen hier dieses Anliegen vortragen. Der Be-
richterstatter, Herr Kollege Schüttler, hat davon 
gesprochen, daß der Ausschuß in der Frage des 
Altersruhegeldes ab 60 Jahre bei denjenigen, die 
ein Jahr arbeitslos gewesen sind, dem Anliegen 
schon in etwa Rechnung getragen habe. Er hat 
weiter ausgeführt, daß man dagegen dem An-
liegen der SPD, dem in unserem Gesetzentwurf 
bereits entsprochen war, nicht habe stattgeben 
können, weil, wie er sagte, die Rentenversicherung 
nicht dafür da sei, ein fremdes Risiko, das eigent-
lich der Unfallversicherung zufallen müsse, zu 
decken. Das kann man als guten Grund anführen. 
Mit der gleichen Begründung könnte man aber 
auch sagen, daß das Altersruhegeld wegen einjäh-
riger Arbeitslosigkeit ein der Rentenversicherung 
fremdes Element ist. 

Allgemein sind wir der Auffassung, daß man 
auch in der Rentenversicherung der Arbeiter dem 
Versicherten, der ein Jahr arbeitslos gewesen ist 
und das 60. Lebensjahr erreicht hat, dasselbe Recht 
geben sollte wie den Versicherten in der Ange-
stelltenversicherung. 

(Zuruf von der Mitte: Haben wir ja!) 
Wenn man das will, so ist es,  meine ich, kein un

-

billiges Verlangen, auch den Personengruppen, die 
eine gesundheitsgefährdende Beschäftigung aus

-

üben, wenn sie die Voraussetzungen erfüllt haben 
und nicht mehr erwerbstätig sind, also nicht mehr 
versicherungspflichtig sind, nach Vollendung des 
60. Lebensjahres das Ruhegeld mit dem ent

-

sprechend höheren Steigerungssatz zu gewähren. 
Ich bitte um Annahme unseres Änderungsantrages. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Rasch hat das Wort. 

Rasch (SPD): Meine Damen und Herren! Ich 
habe im Auftrage meiner Fraktion die Anträge 
Umdruck 893*) Ziffern 23 und 26 zu begründen. 

Ich möchte den vorigen Entscheid dieses Hohen 
Hauses, der den Schwerbeschädigten keinerlei Ver-
günstigung zusprach, sehr bedauern. Er kann nur 
so zustande gekommen sein, daß man glaubt, die 
Schwerbeschädigten seien mehr oder weniger 
Faulenzer. 

(Zuruf von  der  Mitte: Wie können Sie 
uns das unterstellen! — Weitere erregte 

Zurufe von der Mitte.) 
— Ja, regen Sie sich nur auf, meine Damen und 
Herren; das kann mich gar nicht anfechten. Bei 
den Schwerbeschädigten wird dieser Eindruck auf-
kommen. 

(Abg. Horn: Das ist ungehörig! — Weitere 
Zurufe von der Mitte.) 

Um einen solchen Eindruck aus der Welt zu schaf-
fen, möchte ich sagen, daß nach den statistischen 
Angaben von den 880 000 Schwerbeschäidgten zur 
Zeit nur 26 000 arbeitslos sind. Ich glaube, dies ist 
Beweis genug dafür, daß der Arbeitswille dieser 
Menschen geradezu als hervorragend zu bezeichnen 
ist. 

(Beifall bei der SPD. — Zuruf von der 
Mitte: Das hat niemand bestritten!) 

*) Siehe Anlage 7. 
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(Rasch) 
In dem Antrag, den ich nun zu begründen habe, 

geht es darum, daß den schwerbeschädigten Ver-
sicherten, die ihre Anwartschaft erfüllt und das 
60. Lebensjahr erreicht haben, das volle Alters-
ruhegeld gewährt wird. Der Herr Bundesarbeits-
minister hat auf den verschiedensten Veranstaltun-
gen der Kriegsopfer immer wieder erklärt, nach 
seinem Dafürhalten sei es nicht mehr als recht und 
billig, daß diese Schwerbeschädigten früher als die 
anderen Versicherten aus dem Arbeitsprozeß aus-
scheiden, weil die physische Belastung größer ist. 
Und wer mag bestreiten, daß es einem Amputier-
ten schwerer fällt, ein Leben lang zu arbeiten, als 
einem, der seine gesunden Beine oder sonst seine 
gesunden Glieder noch hat! 

Wir haben das Problem der Schwerbeschädigten 
bei der Fünften Novelle zum Bundesversorgungs-
gesetz behandelt und in diesem Hause einstimmig 
beschlossen, daß den Schwerbeschädigten über 
65 Jahre eine sogenannte Alterszulage zur Grund-
rente gewährt wird. Es gab zuerst auch ein großes 
Geschrei. Es wurde gesagt: Das ist nicht tragbar, 
das ist nicht möglich usw. Und nachher stellte sich 
bei den Beratungen heraus, daß es zur Zeit nur 
knapp 20 000 versorgungsberechtigte Schwerbe-
schädigte über 65 Jahre gibt. Meine Damen und 
Herren, es ist mir manchmal peinlich, dieses aus-
sprechen zu müssen: Wer die Sterblichkeitsziffer 
gerade dieser Schwerbeschädigten kennt und mit 
diesen Menschen insbesondere nach diesem Kriege 
zu tun hatte, muß immer wieder feststellen, daß 
sie, wenn sie einmal das 60. Lebensjahr erreicht 
haben, der Schnitter Tod fast stündlich oder minüt-
lich ereilen kann. Ich glaube, daß diese Menschen, 
die ihre Arbeit mit einer schweren körperlichen 
Beschädigung getan und die Beiträge geleistet ha-
ben, auch einen Anspruch darauf haben, einen 
Obolus zu erhalten. Man spricht immer vom Dank 
des Vaterlandes. Dieser kann dadurch zum Aus-
druck kommen, daß man sagt: hier, ihr Schwer-
beschädigten, ihr habt es verdient, daß man euch 
diese kleine Vergünstigung einräumt! 

Ich möchte daher bitten, den Anträgen meiner 
Fraktion zuzustimmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Sie haben die 
Begründung der Änderungsanträge gehört. — Herr 
Abgeordneter Schüttler hat das Wort. 

Schüttler (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Nur ein paar Sätze. Wir soll-
ten doch von dieser Art Argumentation abkommen, 
sollten nicht immer nur das Negative sehen. Wir 
haben uns hier schon oft darüber unterhalten: 
Welches ist das 'höchste Glück für den Schwerbe-
schädigten? — Daß wir ihm baldmöglichst eine 
irgendwie geartete Beschäftigung geben, damit er 
über sein Leiden nicht nachdenkt; das ist hier 
immer gesagt worden. Er will doch etwas tun, er 
will etwas um die Hand haben. Wir wollen ihm da-
neben mit einer Rente behilflich sein, damit er 
über die materiellen Sorgen hinwegkommt. Das 
sind doch die Argumente, die wir immer gehört 
haben: Laßt doch den Beschädigten arbeiten, sorgt 
doch dafür, daß er irgendeine Berufsstellung fin-
det! Und nun argumentiert man gegenteilig und 
sagt, der Schwerbeschädigte müsse früher aus der 
Arbeit heraus. Nein, er will ja Betätigung haben, 
wenn er auch nicht voll beschäftigt ist. Man kann 
nicht jetzt wieder mit der negativen Seite argu-
mentieren. 

(Widerspruch bei der SPD.) 

— Nein, liebe Freunde, so geht es wahrlich nicht. 
Und wenn dem Schwerbeschädigten die Arbeit zu 
mühsam wird, dann hat er die Möglichkeit, auszu-
scheiden. Wenn er die Arbeit nicht mehr ertragen 
kann, bekommt er nicht eine Steigerung von 1 %, 
sondern er bekommt eine Steigerung von 1,5 %, 
als wenn er die Altersrente erhielte. In genau dem 
gleichen Maße bekommt er die volle Rente, wenn 
er arbeitsunfähig ist, und nicht die Teilrente mit 
1 %. Das muß hier auch einmal gesagt werden. Es 
sind also auch für den Schwerbeschädigten Mög-
lichkeiten gegeben, in den Genuß der Rente zu 
kommen, wenn ihm die Arbeit eine Last wird. So-
lange sie ihm aber nicht eine Last wird, sollten 
wir ihn auch nicht unter dieses Sonderrecht stel-
len, sondern ihm seine Arbeitsstelle solange wie 
möglich auch in seinem eigenen Interesse erhalten. 
Wir haben nicht daran gedacht, ihn schlechterzu-
stellen oder ihn nicht zu berücksichtigen. 

Wir sollten es bei der Regierungsvorlage belas-
sen und nur für die Fälle, wo ein Versicherter mit 
60 Jahren, Angestellter oder Arbeiter, nicht wieder 
unterkommen kann, ihm dieses Vorrecht geben, 
mit 60 Jahren nicht mehr als Arbeitsloser stempeln 
gehen zu müssen, sondern in den Genuß der Alters-
rente zu kommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frau Abgeord-
nete Friese-Korn hat das Wort. 

Frau Friese-Korn (FDP): Ich muß dem Kollegen 
Schüttler etwas erwidern, damit hier keine falschen 
Vorstellungen erweckt werden. Herr Kollege 
Schüttler, es handelt sich hier doch um den ganz 
klaren Fall, daß der Mann gar keinen Gebrauch da-
von machen muß. Das Antragsrecht erhält er, er 
kann den Antrag stellen. Der Schwerbeschädigte, 
der sich noch in dem Zustand fühlt, den Sie am 
Anfang Ihrer Ausführungen schilderten, macht 
keinen Gebrauch davon. Er wird den Antrag auf 
Altersrente eben nicht im 60. Jahr stellen. Aber 
in dem umgekehrten Fall, Herr Kollege, würde 
die Situation des Schwerbeschädigten, der seine 
Kräfte im Kampf gegen seine Körperschäden ver-
braucht hat, wesentlich erleichtert. Wir möchten 
darum den Antrag der SPD-Fraktion unterstützen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Kollege 
Arndgen. 

Arndgen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Zu den Anträgen der SPD 
zu diesem Paragraphen ist zunächst einmal darauf 
hinzuweisen, daß wir hier ein Versicherungsgesetz 
beraten und nicht ein Gesetz für Menschen, die 
ein besonderes Schicksal getroffen hat. 

(Abg. Dr. Preller: Aber ein Sozialgesetz!) 

Für diese Menschen, die ein besonderes Schicksal 
getroffen hat, haben wir Sondergesetze geschaffen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Diese Gesetze sind großzügig gestaltet worden, und 
wir werden auch weiterhin in diesen Gesetzen das 
Notwendige tun. Aber wenn wir bei diesem Para-
graphen der Auffassung der SPD folgten, dann 
würde die Konstruktion unseres Gesetzes gefähr-
det, das auf Beiträgen aufbaut und eine beitrags-
gerechte Rente als Ziel hat. Wenn wir das wollen 
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(Arndgen) 
— und das wollen Sie doch auch, meine Herren von 
der SPD —, dann können wir eine derartige Aus-
weitung, wie Sie sie hier beantragt haben, nicht 
durchführen. 

(Beifall in der Mitte. — Abg. Schüttler: 
Unter keinen Umständen!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Bazille. 

Bazille (SPD): Meine Damen und Herren! Die 
Ausführungen des Kollegen Arndgen veranlassen 
mich, zu dieser Frage noch ein paar Worte zu 
sagen. Kollege Arndgen, die Dinge sind doch so, 
daß der Schwerbeschädigte wie jeder andere Ar-
beitnehmer seine Beiträge zur Versicherung leistet. 

(Abg. Pelster: Sicher, das hat niemand be

-

stritten!) 

Nun können Sie aber nicht bestreiten, daß ein 
Mensch, der unter der Vorbelastung einer mehr als 
50%igen Minderung seiner Erwerbsfähigkeit — 
so  lautet die ärztliche Formel — im Arbeitsprozeß 
tätig ist, einem unvergleichbar höheren Verschleiß 
seiner Gesundheit ausgesetzt ist als sein gesunder 
Arbeitskollege und deshalb eine ungleich geringere 
Chance hat, jemals den Tag zu erleben, an dem 
die Einzahlung, die er in die Versicherung leistet, 
wieder auf ihn zurückwirkt in Form einer Rente 
zu seiner Alterssicherung, weil der Zeitraum, der 
ihm als Lebensabend beschieden ist, durch den 
Schuß in die Lebenslinie verkürzt wurde. Es ist 
also eine Frage der Gerechtigkeit, nicht nur vom 
Menschlichen und vom Sozialen, sondern durchaus 
auch vom Versicherungsgedanken her gesehen, daß 
man diesem Personenkreis die Möglichkeit gibt, in 
den Genuß der Leistungen zu kommen, auf die er 
durch seine Beitragszahlungen den gleichen An-
spruch erwirkt wie die übrigen Arbeitnehmer. 

Aber auch noch ein paar Worte zu dem, was über 
die Regelung im Bundesversorgungsgesetz gesagt 
wurde. Sie können auch nicht bestreiten, daß die 
Schwerbeschädigten in der Bundesrepublik einen 
außerordentlichen Beitrag zum Aufbau unseres 
Staates geleistet haben, 

(Sehr wahr! bei der SPD) 

indem sie ihr Schicksal in die eigenen Hände ge-
nommen haben trotz der Lasten, die zu tragen 
ihnen aufgegeben ist. Die Zahl derjenigen, die aus-
schließlich von der Staatsversorgung leben, macht 
einen geringen Prozentsatz aus. Wir machen dieses 
Gesetz im Deutschen Bundestag für das deutsche 
Volk, in dessen Stellvertretung wir handeln, und es 
ist durchaus angemessen, auch an diese staatspoli-
tische Seite der Angelegenheit zu denken. Denn 
diese Menschen sind im Zeitpunkt der Stunde X 
für den Staat eingetreten, als er von ihnen den 
Einsatz von Leben und Gesundheit gefordert hat. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen zu diesen Änderungsanträgen liegen 
nicht vor. Ich lasse abstimmen, zunächst über den 
Antrag auf Umdruck 893*) Ziffer 21 bzw. Ziffer 24, 
d. h. also auf der linken bzw. rechten Seite der 
Vorlage. Dazu ist namentliche Abstimmung bean-
tragt. Ich bitte, die Stimmkarten einzusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

*) Siehe Anlage 7. 

Ist noch jemand im Saal, der seine Stimmkarte 
nicht abgegeben hat?  — 

Sind  alle Stimmkarten abgegeben? 

(Nein-Rufe.) 

— Dann bitte ich, sich zu beeilen. — Die Abstim-
mung ist geschlossen. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Das vorläufige Ergebnis*) der namentlichen Ab-
stimmung: Abgegebene Stimmen 431 und 16 Stim-
men von Berliner Abgeordneten. Mit Ja haben ge-
stimmt 168 und 10 Berliner, mit Nein 262 und 6 
Berliner bei einer Enthaltung. Der Änderungsan-
trag Umdruck 893 Ziffer 21 bzw. Ziffer 24 ist da-
mit abgelehnt. 

Nun komme ich zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag Umdruck 893**) Ziffer 22 und Ziffer 25. 

Zur Abstimmung Herr Abgeordneter Rasch. 

Rasch (SPD): Ich beantrage im Namen meiner 
Fraktion namentliche Abstimmung über den Ände-
rungsantrag Umdruck 893 Ziffer 23 und Ziffer 26. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Einen Augen-
blick, Herr Abgeordneter, das ist zu den Ziffern 23 
und 26. — Aber jetzt stimmen wir erst einmal 
über die Ziffern 22 und 25 ab;  dazu haben Sie nicht 
namentliche Abstimmung beantragt. 

Wir stimmen also zunächst ab über die Ände-
rungsanträge Umdruck 893 Ziffern 22 und 25. Wer 
diesen Änderungsanträgen zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Das ist die Mehrheit; die Änderungsanträge sind 
abgelehnt. 

Zu den Änderungsanträgen Umdruck 893 Ziffern 
23 und 26 ist namentliche Abstimmung beantragt. 
Sie ist ausreichend unterstützt. Ich bitte, die 
Stimmkarten einzusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich frage, ob alle 
Stimmkarten abgegeben sind. — Sind alle Stimm-
karten abgegeben? — Die Abstimmung ist ge-
schlossen. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 
Meine Damen und Herren, ich gebe das vorläu-

fige Ergebnis***) der namentlichen Abstimmung 
über die Änderungsanträge Umdruck 893 Ziffern 23 
und 26 bekannt. Abgegebene Stimmen: 428 und 
18 Berliner. Mit Ja haben gestimmt 196 Abgeord-
nete und 11 Berliner Abgeordnete, mit Nein 232 
Abgeordnete und 7 Berliner Abgeordnete. Damit 
sind die Änderungsanträge Umdruck 893 Ziffern 23 
und 26 abgelehnt. 

Nun, meine Damen und Herren, können wir 
über den unveränderten § 1253 — links — und 
§ 24 — rechts — in der Fassung des Ausschusses 
abstimmen. Wer zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Einstimmig angenommen. 

Ich bin gebeten worden, zu dem Problem des 
§ 1252 zurückzukommen. Das kann ich nur tun, 
wenn das Haus mit einer Zweidrittelmehrheit diese 
Abweichung von der Geschäftsordnung nach § 127 

*) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 10300. 
**) Siehe Anlage 7. 

***) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 10300. 
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(Präsident D. Dr. Gerstenmaier) 
genehmigt. Ich kann sonst in  die zweite Lesung 
dieses Paragraphen nicht noch einmal eintreten. Ich 
frage, ob das Haus damit einverstanden ist. — Das 
Haus ist damit einverstanden, nicht nur mit Zwei-
drittelmehrheit, sondern sogar einmütig. 

Ich rufe deshalb noch einmal § 1252 auf. Soll 
noch einmal dazu gesprochen werden? 

(Zurufe: Nein!) 

Dann stelle ich den Paragraphen zur Abstimmung. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Es sind 
Änderungsanträge angenommen worden!) 

— Ein Änderungsantrag ist angenommen worden. 

(Abg. Stingl: Wir müssen auf die 
Ausschußfassung zurückgehen!) 

- Meine Damen und Herren, wenn ein Ände-
rungsantrag angenommen worden ist, dann muß 
der Paragraph mit dem angenommenen Ände-
rungsantrag zur Debatte gestellt werden. 

(Widerspruch in der Mitte. — Abg. Stück

-

len: Wir können von der Geschäftsordnung 
abweichen!) 

— Dann muß in diesem Falle noch einmal von der 
Geschäftsordnung abgewichen 'werden, wenn Sie 
damit einverstanden sind. Die erste Abweichung 
von der Geschäftsordnung ist wegen § 81 der Ge-
schäftsordnung notwendig, wonach zu einem be-
reits behandelten Gegenstand nicht nach Belieben 
zurückgekehrt werden kann. Das Haus war damit 
einverstanden, daß wir insofern zu § 1252 zurück-
kehren. 

Jetzt, Herr Kollege Schüttler, wollen Sie  noch 
eine zweite Abweichung von der Geschäftsordnung, 
und zwar nach § 127; Sie möchten, daß nicht abge-
stimmt wird — wie es üblich ist —rüber den Para-
graphen mit der angenommenen Änderung, son-
dem daß über die Ausschußfassung abgestimmt 
wird. Das aber ist doch unmöglich! 

(Zuruf des Abg. Rasner.) 

— Wollen Sie zur Abstimmung das  Wort? — Herr 
Abgeordneter Rasner! 

Rasner (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wir wollten in Abweichung 
von der Geschäftsordnung erreichen, die Beratung 
so zu fördern, daß wir zum Schluß in einem mit 
diesem oder jenem materiellen Inhalt verabschie-
deten § 1252 eine Grundlage haben. Wenn wir zu 
diesem Ziel gelangen wollen, kann das doch nur 
in der Form geschehen, daß zunächst die Aus-
schußfassung beraten und über den Abänderungs-
antrag dazu abgestimmt wird, d. h. daß die vor-
herige Abstimmungsprozedur — d a s ist das 
Wiedereintreten in die Behandlung — wiederholt 
wird. Darum möchte ich gebeten haben. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Schellenberg zur Abstimmung! 

Dr. Schellenberg (SPD): Wenn so prozediert 
werden soll, dann beantrage ich namens der so-
zialdemokratischen Fraktion namentliche Abstim-
mung über die Anträge Umdruck 893 *) Ziffern 19 
und 20. 

(Abg. Rasner: Jawohl, Herr Professor, 
einverstanden!) 

*) Siehe Anlage 7. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Das Haus ist da-
mit einverstanden? — Ich habe so verstanden, 
Herr Abgeordneter Schellenberg, daß über diese 
Änderungsanträge hier im Plenum schon einmal 
abgestimmt worden ist. Das Haus ist damit ein-
verstanden, daß wir auch hierzu noch einmal zu-
rückkehren. Das ist der zweite Punkt, in dem § 127 
der Geschäftsordnung in Anspruch genommen 
wird. 

Wir stimmen zunächst über die beiden Ände-
rungsanträge Umdruck 893 Ziffern 19 und 20 ab. 
Kann über beide Anträge zusammen abgestimmt 
werden? 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Es ist namentliche Abstimmung beantragt. Ich 
bitte die Schriftführer, die Stimmkarten einzu-
sammeln. 

(Einsammeln der  Abstimmungskarten.) 

Die Abstimmung ist geschlossen. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, das Ergebnis der Ab-
stimmung ist so, daß mir die Herren Schriftführer 
nahelegen, noch einmal durchzählen und genau ver-
gleichen zu lassen. Es geht um zwei, drei Stim-
men hin und her, und ich glaube, daß der Vor-
behalt der Schriftführer hier berechtigt ist. Ich 
schlage dem Hause vor, daß wir in den Abstim-
mungen fortfahren. Ich komme, sobald die Kon-
trolle durchgeführt ist, auf diesen § 1252 und das 
einstweilige Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung zurück. 

Ich fahre jetzt also fort mit dem § 1254 — links 
— und dem § 25 — rechts —. Hier liegen ein Än-
derungsantrag auf Umdruck 893 Ziffer 27 und ein 
gleichlautender Änderungsantrag auf Umdruck 893 
Ziffer 28 vor. Wird zur Begründung dieser Än-
derungsanträge das Wort gewünscht? — Bitte sehr, 
Herr Abgeordneter Bals! 

Bals (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich darf namens der sozialdemokratischen 
Fraktion zwei Änderungsanträge begründen — ich 
möchte sie gleich zusammen begründen —, und 
zwar den Änderungsantrag auf Umdruck 893 Zif-
fer 27, der den § 1254 in der Arbeiterrentenver-
sicherung betrifft, und den Änderungsantrag auf 
Umdruck 893 Ziffer 28, der den § 25 in der An-
gestelltenversicherung betrifft. Wir wollen, daß 
§ 1254 folgende Fassung erhält: 

Auf die Wartezeit für die Rente wegen Be-
rufsunfähigkeit oder wegen Erwerbsunfähig-
keit und für das Altersruhegeld werden alle 
Versicherungszeiten (§ 1255) angerechnet. 

Wir wollen mit diesem und einem analogen Än-
derungsantrag für die Angestelltenversicherung 
erreichen, daß alle Versicherungszeiten, auch jene 
vor dem 1. Januar 1924, auf die Wartezeit ange-
rechnet werden. Mit der Neuordnung der Renten-
versicherung sollte ein Schlußstrich unter alle Ver-
säumnisse gezogen werden. 

Bei der Arbeiterrentenversicherung wollen wir, 
daß in § 1256 ein neuer Abs. 1 a eingefügt wird. 
Er lautet: 

Für die Erfüllung der Wartezeit werden ferner 
die Ausfallzeiten (§ 1263 Abs. 1 Nr. 1 bis 3) als 
Ersatzzeiten angerechnet. 
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(Bals) 
Für die  Angestelltenversicherung lautet es in der 
Klammer „§ 34 Abs. 1 Nr. 1 bis 3". Die Zeiten, in 
denen Versicherungspflichtige ihre Tätigkeit durch 
Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit länger als 
sechs Wochen unterbrochen haben und die nach 
der jetzigen Fassung Ausfallzeiten sind, sollen als 
Ersatzzeiten angerechnet werden. Bei der Berech-
nung der Altersrente würden sonst erhebliche 
Nachteile für diese Versicherten entstehen. 

Ich bitte namens meiner Fraktion, diesen An-
trägen zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu das 
Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Ich lasse über die Änderungsanträge Um-
druck 893*) Ziffern 27 und 28 abstimmen. Wer 
ihnen zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Das ist die Mehrheit; 
die Änderungsanträge unter den Ziffern 27 und 
28 sind abgelehnt. 

Ich komme zur Abstimmung über die Ausschuß-
fassung des § 1254 und des § 25. Wer zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Die beiden Paragraphen sind in der 
Ausschußfassung angenommen. 

§ 1255 und § 26: keine Änderungsanträge. Wird 
das Wort gewünscht? - Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer diesen Paragraphen zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Angenommen. 

§ 1256 und § 27. Zu Abs. 1 Nr. 1 liegen die Än-
derungsanträge Umdruck 899**) Ziffern 2 und 3 
vor. Wird zur Begründung dieser Änderungsan-
träge der CDU/CSU das Wort gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. 

Das Wort hat die Frau Abgeordnete Friese-Korn. 

Frau Friese-Korn (FDP): Meine Herren und 
Damen! Bei unserem Antrag handelt es sich nur 
um eine redaktionelle Änderung, zu der ich aber 
doch noch ein Wort sagen möchte. Hier, wo von 
militärischem oder militärähnlichem Dienst die 
Rede ist, vertun wir uns gleich in der Sprache. 
Während wir von zurückgelegten Versicherungs-
zeiten sprechen wollen, spricht der Text dieses 
Paragraphen von „geleisteten" Zeiten. Ich glaube, 
Sie sind alle mit mir einverstanden, daß wir bei 
Versicherungszeiten wieder zu dem Wort „zurück-
gelegt" zurückkehren und nicht „geleistet" sagen 
sollten. Man kann eine Wehrdienstpflicht ablei-
sten, aber Versicherungszeiten nur zurücklegen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das war die Be-
gründung des Änderungsantrags der Fraktion der 
FDP auf Umdruck 889 Ziffern 9 und 10. 

Ich komme zunächst zur Abstimmung über den 
Änderungsantrag Umdruck 899**) Ziffern 2 und 3. 
Wer zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Mit Mehrheit ange-
nommen. 

(Abg. Stingl: Damit entfällt der FDP-An

-

trag; der paßt jetzt nicht mehr!) 

*) Siehe Anlage 7. 
**) Siehe Anlage 11. 

- Frau Abgeordnete Friese-Korn, sind Sie ein

-

verstanden, daß wir über Ihren Antrag Umdruck 
889 Ziffern 9 und 10 nicht mehr abstimmen, weil 
er nach der Annahme des CDU-Antrags Umdruck 
899 Ziffern 2 und 3 entfällt? 

(Abg. Frau Friese-Korn: Wenn in dem an

-

genommenen Antrag der beanstandete 
Ausdruck nicht mehr vorkommt!) 

— Einverstanden! 

Nun liegt noch der Änderungsantrag auf Um-
druck 896*) Ziffer 7 bzw. Umdruck 896 Ziffer 10 
vor. Das ist ein Änderungsantrag der Fraktion 
des GB/BHE. Soll er begründet werden? — Herr 
Abgeordneter Dr. Gille! 

Dr. Gille (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es handelt sich um den Antrag 
unter Ziffer 7 des Umdrucks 896 und den Parallel-
antrag unter Ziffer 10 des gleichen Umdrucks. Ich 
möchte namens meiner Fraktion erklären, daß wir 
auf eine Abstimmung über diesen Antrag in zwei-
ter Lesung verzichten, d. h. ihn für die zweite Le-
sung zurückziehen, und zwar aus folgendem Grund. 
In einer Besprechung, die inzwischen mit Herren 
des Bundesarbeitsministeriums stattgefunden hat, 
sind wir dahin belehrt worden, daß dem Anliegen 
dieses Antrags bereits durch das Fremdrentenge-
setz Rechnung getragen sei. Wir möchten uns aber 
vorbehalten — und nur dazu nehme ich das 
Wort —, diesen Antrag in  der  dritten Lesung wie-
der aufzunehmen, falls die Nachprüfung uns nicht 
überzeugt. 

(Abg. Stingl: Herr Kollege Gille, das  gilt 
 nur für den Antrag unter Ziffer 7!?) 

- Ziffer 7 und Ziffer 10, für beide Anträge. 

(Abg. Stingl: Aber der Antrag unter Zif

-

fer 8 bleibt bestehen!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Jetzt bitte zu 
Umdruck 896 Ziffer 8! 

Dr. Gille (GB/BHE): Was unseren Antrag auf 
Umdruck 896 Ziffer 8 betrifft, so handelt es sich 
dabei nach unserer Meinung nur um  eine rein re-
daktionelle Änderung. In § 1256 bzw. § 27 ist in der 
Nr. 6 auf die §§ 1 bis 4 des Bundesvertriebenenge-
setzes Bezug genommen. Deswegen darf man nicht 
nur von der Zeit der Vertreibung, sondern muß 
auch von der Flucht sprechen. Wir beantragen da-
her, in Nr. 6 hinter dem Wort „Vertreibung" die 
Worte „oder Flucht" einzufügen. 

Mit unserem Antrag unter Ziffer 9 des Um-
drucks 896 bitten  wir, der bisherigen Formulierung 
der Nr. 6 des Abs. 1 des § 1256 folgenden Satz an-
zufügen: 

Das Nähere wird durch Rechtsverordnung der 
Bundesregierung mit Zustimmung des Bundes-
rates geregelt. 

Uns scheint hier eine nähere Regelung notwendig 
zu sein; denn die Frage, was „Zeit der Vertreibung" 
im einzelnen bedeutet, ist nicht zweifelsfrei zu 
klären. Wir glauben, daß hierin gewisse Schwierig-
keiten stecken, und möchten deshalb die Möglich-
keit offenlassen, die einzelne Abgrenzung durch 
eine Rechtsverordnung festzulegen. Für den An-
trag auf eine entsprechende Regelung in der Paral-
lelbestimmung gilt die gleiche Begründung. 

*) Siehe Anlage 9. 
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Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Gille, damit sind wohl gleichzeitig die An-
träge unter den Ziffern 11 und 12 begründet? 

(Abg. Dr. Gille: Jawohl!) 
— Gut. 

Meine Damen und Herren, die Begründung zu 
dem Änderungsantrag der Fraktion der SPD auf 
Umdruck 893 Ziffer 29 haben Sie vorhin gehört. 

Wir stimmen nun zunächst über den Änderungs-
antrag der Fraktion des GB/BHE auf Um-
druck 896*) Ziffern 8 und 11 ab. Wer diesem Än-
derungsantrag zustimmen will, den  bitte  ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Angenommen. 

Dann stimmen wir über den Änderungsantrag 
des GB/BHE auf Umdruck 896 Ziffern 9 und 12 ab. 
Wer ihm zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Die Abstimmung 
muß wiederholt werden, meine Damen und Her-
ren. Wer für den Antrag ist, den bitte ich, sich vom 
Platz zu erheben. — Gegenprobe! — Das ist die 
Mehrheit; abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Än-
derungsanträge der Fraktion der SPD auf Um-
druck 893**) Ziffern 29 und 30. Wer diesen Ände-
rungsanträgen zustimmen will, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Das ist die 
Mehrheit; sie sind abgelehnt. 

Ich stelle nunmehr den § 1256 und den § 27 mit 
den Änderungen, die angenommen worden sind, 
zur Abstimmung. Wer ihnen zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Angenommen. 

Hier soll ein neuer Paragraph eingefügt wer-
den. Dazu liegt vor der  Antrag der Fraktion der 
SPD Umdruck 893**) Ziffern 31 und 32. Es liegt 
weiterhin vor der Ergänzungsantrag der Fraktion 
des GB/BHE auf Umdruck 897***) Ziffern 1 und 2. 
Ich gebe zunächst das Wort zur Begründung des 
Antrags der Fraktion der SPD auf Einfügung des 
neuen § 1257. 

Dannebom (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir beantragen, einen § 1257 wieder 
einzufügen mit folgender Fassung: 

Die Wartezeit gilt als erfüllt, wenn der Ver-
sicherte 
1. infolge eines Arbeitsunfalles oder einer an-

erkannten Berufskrankheit, 
2. wegen einer Schädigung im Sinne des Bun-

desversorgungsgesetzes, 
3. durch nationalsozialistische Gewaltmaßnah-

men als Verfolgter im Sinne des Bundes-
entschädigungsgesetzes, 

4. infolge Vertreibung oder Flucht als Ver-
triebener oder Sowjetzonenflüchtling im 
Sinne des Bundesvertriebenengesetzes oder 

5. infolge Internierung oder Verschleppung im 
Sinne des Heimkehrergesetzes 

berufsunfähig geworden oder gestorben ist. 

Herr Präsident, ich bitte, weil es inhaltlich das-
selbe ist, damit zugleich unseren Antrag unter 
Ziffer 32 als behandelt anzusehen. 

*) Siehe Anlage 9. 
**) Siehe Anlage 7. 

***) Siehe Anlage 10. 

Das ist inhaltlich ungefähr dieselbe Formulie-
rung, die auch die Regierungsvorlage vorsah. Ich 
freue mich, daß auch die CDU in ihrem Antrag 
dieses Anliegen angesprochen hat und der Auf-
fassung ist, daß § 1257, den der Ausschuß gestrichen 
hat, wiederhergestellt werden soll. 

Leider unterscheiden wir uns darin, daß wir 
unter Nr. 1 die Wartezeit nicht nur für den Fall 
eines Arbeitsunfalls, sondern auch für den Fall 
einer anerkannten Berufskrankheit anerkennen 
wollen. Hierin liegt der Unterschied zwischen dem 
Änderungsantrag der SPD und dem Änderungs-
antrag der CDU. Wir meinen, meine Damen und 
Herren, wenn man schon dem jungen Menschen 
helfen will, der nicht durch eigene Schuld die 
Wartezeit nicht erfüllen kann, dann darf man das 
nicht auf den Arbeitsunfall beschränken, sondern 
sollte auch die Tatbestände der Berufsunfähigkeit 
dabei berücksichtigen. 

Über die anderen Punkte dieser Bestimmung 
sind wir uns inhaltlich einig. Da auch Sie dieses 
Anliegen für notwendig erachten — das geht aus 
Ihrem Antrag hervor —, können wir hier also eine 
Gemeinsamkeit der Auffassungen bezüglich der 
Notwendigkeit, diese Bestimmung wieder einzu-
führen, feststellen. 

(Abg. Stingl meldet sich zum Wort.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Stingl, Sie wollen sicher das Wort zur Be-
gründung des Antrags der CDU/CSU. — Bitte sehr! 

Stingl (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es ist in der Tat so, wie Herr Kollege 
Dannebom sagte, daß das Anliegen im Antrag der 
SPD und in unserem Antrag das gleiche ist. Wir 
haben seinerzeit in der Ausschußberatung gemein-
sam geglaubt, daß das ein Problem der Übergangs-
bestimmungen sei, mußten uns aber bei näherer 
Prüfung davon überzeugen, daß wir die Bestim-
mung an dieser Stelle in einigen Fällen als ein 
fortwirkendes Recht brauchen, insbesondere in der 
Frage, die Sie zuletzt erwähnt haben, Herr Kollege 
Dannebom, nämlich dann, wenn es sich um einen 
Arbeitsunfall handelt. Nur sind wir zu Ziffer 1 
nicht Ihrer Meinung, daß wir hier die anerkannte 
Berufskrankheit anführen müßten; denn nach der 
Rechtsprechung ist eine anerkannte Berufskrank-
heit in die Unfallversicherung einbezogen. 

Deshalb würden wir Sie gern bitten, unseren 
Änderungsantrag anzunehmen, der insofern etwas 
präziser ist, als er jeweils auf die gesetzlichen 
Bestimmungen verweist. 

Gestatten Sie mir, Herr Präsident, daß ich gleich 
zu dem BHE-Ergänzungsantrag ein Wort sage; 
dann kann ich mir das nachher ersparen. Ich bitte 
den BHE, in diesem Punkte genauso zu verfahren, 
wie er vorher dankenswerterweise verfahren ist. 
Nach unserer Überzeugung würde Ihrem Anliegen 
auch durch unseren Antrag entsprochen werden; 
denn die Beschäftigungszeiten im Vertreibungs-
gebiet, auch wenn sie keine Beiträge zur Pflicht-
versicherung zur Folge hatten, gelten nach dem 
Fremdrentengesetz als Versicherungszeiten, die 
angerechnet werden, so daß also in jener Zeit eine 
fiktive Versicherungspflicht nach dem Fremd-
rentengesetz bestanden hätte. Wir sind aber gern 
bereit, diese Frage zwischen zweiter und dritter 
Lesung noch einmal zu prüfen. Wenn es nicht not-
wendig ist, brauchen wir es nicht in das Gesetz 
aufzunehmen. 
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Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Dr. Gille. 

Dr. Gille (GB/BHE): Ich bitte, den Änderungs-
antrag für die zweite Lesung zurückziehen zu 
dürfen, um ihn in der dritten Lesung eventuell zu 
wiederholen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, mir scheint der Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD der weitergehende zu sein. 
Wenn niemand mehr dazu sprechen will, stimmen 
wir zunächst über den Änderungsantrag Umdruck 
893*) Ziffern 31 und 32 ab; die Ziffern sind wort-
gleich. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Das letzte ist idle  Mehrheit; der Antrag 
ist abgelehnt. 

Nun kommen wir zu dem Änderungsantrag der 
CDU/CSU Umdruck 888**) Ziffern 10 und 11. Wer 
diesem Änderungsantrag zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Der 
Antrag scheint einstimmig angenommen zu sein. 
Damit ist ein neuer § 1257 und 27 a eingefügt. 

Wir kommen zu § 1258 — links — und § 28 — 
rechts —. Hierzu liegt auf Umdruck 889***) unter 
den Ziffern 11 und 12 ein Änderungsantrag der 
Fraktion der FDP vor. Soll er begründet werden? 
— Bitte sehr, Herr Dr. Jentzsch. 

Dr. Jentzsch (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die von uns beantragte Ände-
rung des § 1258 ist nur sinnvoll im Zusammenhang 
mit § 1260. Wir wollen nämlich das jetzt in § 1258 
enthaltene Wort „Jahresbetrag" durch das Wort 
„Monatsbetrag" ersetzen. Ich muß daher bitten, 
die Abstimmung hierüber so lange auszusetzen, bis 
wir § 1260 behandelt haben, weil die Konstruktion, 
die wir im § 1260 vorschlagen, Auswirkungen auf 
§ 1258 und § 1259 in der Arbeiter-Rentenversiche-
rung und auf § 28 und § 29 in der Angestellten

-

Rentenversicherung hat. Es wäre meiner Auffassung 
nach sinnwidrig, jetzt schon — bevor feststeht, in 
welcher Fassung § 1260 verabschiedet wird — dar-
über zu befinden, ob in § 1258 und § 28 — und 
ebenso in § 1259 und § 29 — statt „Jahresbetrag" 
„Monatsbetrag" gesetzt werden soll. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Vor weiterem 
rufe ich den Änderungsantrag der SPD Umdruck 
893 Ziffer 33 auf. Dieser Antrag scheint auf jeden 
Fall 'der weitestgehende zu sein, denn er beinhaltet 
eine Neufassung des ganzen Paragraphen. — Bitte 
sehr, Herr Abgeordneter Meyer. 

Meyer (Wanne-Eickel) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Während bisher mehr 
allgemeine grundsätzliche Probleme behandelt 
wurden, glaube ich, wird es jetzt ernst. Es geht 
jetzt um die materielle Höhe der Rente. Herr Kol-
lege Dr. Jentzsch hat vollkommen recht: eigentlich 
müßte § 1260, die neue Rentenformel, erst behan-
delt werden, weil der Steigerungsbetrag, der zu-
nächst bei der Berufsunfähigkeit und der Erwerbs- 

*) Siehe Anlage 7. 
**) Siehe Anlage 3. 
***) Siehe Anlage 4. 

unfähigkeit und dann in § 1259 beim Altersruhe-
geld in Erscheinung tritt, ein Bestandteil der neuen 
Rentenformel ist, die sich ja aus verschiedenen 
Prozeduren ergibt. Schon hier, an dieser Stelle, 
kommen wir zum Steigerungssatz, d. h. zu der 
Errechnung eines prozentualen Anteils, der sich aus 
dem Vergleich der individuellen Bemessungsgrund-
lage mit der allgemeinen Bemessungsgrundlage er-
gibt, und ich darf hervorheben, daß in § 1260 
Abs. 8 ausdrücklich bestimmt werden soll — wir 
haben noch nicht darüber befunden —, daß nur 
„die vor dem Eintritt der Berufsunfähigkeit ge-
leisteten Beiträge berücksichtigt werden." 

(Vizepräsident Dr. Schneider über

-

nimmt den Vorsitz.) 

Theoretisch ist es möglich, daß die Berufsunfä-
higkeit mit dem 30. oder 35. Lebensjahre eintritt. 
Nach der neuen Konstruktion soll dann, um die 
Rente nicht gar zu gering zu halten — sie wird 
noch sehr gering sein —, auf das 55. Lebensjahr 
aufgestockt werden. Wenn wir also im günstig-
sten Falle annehmen, daß vom 15. Lebensjahre an 
gearbeitet worden ist und unabhängig vom Ein-
tritt der Berufsunfähigkeit bis zum 55. Lebens-
jahre aufgestockt wird, haben wir für 40 Jahre 
40 mal 1 %, also 40 %, aber nicht, wenn ich auf 
§ 1260 Abs. 8 zurückschalten darf, 40 % des durch-
schnittlichen Arbeitseinkommens — das wäre eine 
theoretische und falsche Annahme —, sondern auf 
Grund des ersten Teiles, nach den beiden Rechen-
operationen der neuen Rentenformel ist, da nur 
diese wenigen Jahre angerechnet werden, die Be-
messungsgrundlage schon ganz bedeutend herab-
gedrückt. Wenn Sie nun von dieser bedeutend 
herabgedrückten Bemessungsgrundlage nur im 
günstigsten Falle 40 % als Rente für einen Berufs-
unfähigen errechnen wollen, dann werden wir wie-
der dasselbe erleben, was in den letzten Jahren 
draußen eine Rolle gespielt hat, nämlich eine viel 
zu geringe Rente. Bei dieser Berechnungsart, bei 
der nur die bis zur Berufsunfähigkeit geleisteten 
Beiträge berücksichtigt werden, wirken sich die 
aufgestockten Jahre beim Vergleich der individu-
ellen Bemessungsgrundlage mit der allgemeinen 
Bemessungsgrundlage ja nicht aus. Das ist über-
haupt das Problem, das dabei in Erscheinung tritt. 
Wir rechnen zwar Zeiten hinzu und werten sie mit 
einem Steigerungsbetrag von 1 % bis 1,5 % auf, 
ziehen aber die Jahre in der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage nicht mit hoch, sondern diese wird 
gewisermaßen noch gesenkt. 

Aus diesen Erwägungen und aus den Erfahrun-
gen der hinter uns liegenden Zeit, die wir jetzt 
überwinden wollen, glaube ich, müssen wir den 
Mut haben, zu erkennen, daß bei der Berufsunfä-
higkeit und auch bei der Erwerbsunfähigkeit — ich 
möchte meine knappen Darlegungen angesichts der 
vorgerückten Zeit nicht noch mit Beispielen, die 
ich durchgerechnet habe, erhärten — durch den 
Steigerungsbetrag von 1 %, der im günstigsten 
Fall 40 % ergibt, viel zu niedrige Renten heraus-
kommen werden. Damit möchte ich kein Schlag-
wort gebrauchen; ich bitte Sie aber, an die Men-
schen zu denken, die lange Zeit leidend gewesen 
sind und deswegen sehr wenig verdient haben. Aus 
diesem Grunde beantragen wir die Neufassung des 
§ 1258 und des § 28 mit der Maßgabe, den Steige-
rungsbetrag von 1 auf 1,8 % zu erhöhen. 

(Beifall bei der SPD.) 
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Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, ich rufe auf den Änderungsantrag der 
Fraktion des GB/BHE Umdruck 896*) Ziffer 13 mit 
dem Parallelantrag Umdruck 896 Ziffer 15 sowie 
den Antrag Umdruck 896 Ziffer 14 mit dem Paral

-

lelantrag Umdruck 896 Ziffer 16. Wer begründet 
bitte? — Abgeordnete Frau Finselberger! 

Frau Finselberger (GB/BHE): Herr Präsident! 
Meine Herren und Damen! Mir wäre auch, wie 
meinem Vorredner, wegen des engen Zusammen-
hangs lieber gewesen, daß wir die §§ 1258 und 
1260 gemeinsam diskutiert hätten. 

Lassen Sie mich einmal ganz kurz auf das zu-
rückkommen, was ich in der ersten Lesung zu die-
sem Gesetz gesagt habe. Wir benötigen in der Ge-
genwart und in der Zukunft Bedarfsrenten. Das 
ist ein besonderes Anliegen der Fraktion des Ge-
samtdeutschen Blocks gewesen, und es erscheint 
uns notwendig, erneut darauf hinzuweisen. Bei der 
Überrechnung, die meine Kollegen und ich an 
Hand einzelner Beispiele — solche Beispiele sind 
soeben angedeutet worden — vorgenommen haben, 
haben wir feststellen müssen, daß die Höhe einer 
tatsächlichen Bedarfsrente, wie sie nun einmal die 
Gegenwart erfordert, mit den Steigerungsbeträgen, 
wie sie in der Ausschußfassung vorgesehen sind, 
nicht erreicht wird. 

Aus diesem Grunde stellt meine Fraktion mit 
Umdruck 896 Ziffern 13 und 14 sowie Ziffern 15 
und 16 den Antrag, in § 1258 Abs. 1 die Worte 
„1 vom Hundert" durch die Worte „1,2 vom Hun-
dert" und in § 1258 Abs. 2 die Worte „1,5 vom 
Hundert" durch die Worte „1,2 vom Hundert" und 
ersetzen sowie auf der anderen Seite — für die 
Angestellten — in § 28 Abs. 1 die Worte „1 vom 
Hundert" durch die Worte „1,8 vom Hundert" zu 
in § 28 Abs. 2 die Worte „1,5 vom Hundert" durch 
die Worte „1,8 vom Hundert" zu ersetzen. Unsere 
Nachrechnungen haben ergeben, daß diese Sätze 
nötig sind, wenn man zu einer Bedarfsrente kom-
men will. Ich darf den Herrn Bundeskanzler daran 
erinnern — er ist leider nicht mehr da —, daß wir 
immer von dem auszugehen haben, was den Rent-
nern einmal, als man von der Sozialreform zu spre-
chen anfing, gesagt worden ist, daß nämlich im 
Regelfall 70 bis 75 % ihres Arbeitseinkommens er-
reicht sein würden. Das ist aber nur möglich, wenn 
Sie die Steigerungssätze anerkennen, die wir Ihnen 
mit diesen Anträgen vorschlagen. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich rufe die weite-
ren Änderungsanträge zu diesen Paragraphen auf: 
Umdruck 895**) Ziffern 5 und 6 zu § 1258 Absätze 1 
und 2 und Umdruck 895 Ziffern 7 und 8 zu § 28. 
— Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete 
Dr. Berg. 

Dr. Berg (FVP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Abgeordnete Meyer von der 
Sozialdemokratischen Partei hat schon recht: Wir 
kommen jetzt zum Kern  der  Dinge, zur Gestal-
tung der materiellen Rente. Allerdings sollte man 
dabei unter allen Umständen gewisse wirtschaft-
liche und finanzielle Betrachtungen anstellen, und 

*) Siehe Anlage 9. 
**) Siehe Anlage 8.  

dazu dient die Erörterung unseres Änderungs

-

antrags. Ich bitte, die Anträge Umdruck 895 Zif-
fern 5 bis 12 gemeinsam begründen zu dürfen; 
denn sie stehen in einem inneren Zusammenhang. 

Zwei Probleme der Rentenreform haben die 
Öffentlichkeit seit vielen Monaten sehr erheblich 
beschäftigt: einmal das Problem der Produktivi-
tätsrente und zweitens das Problem der Finanzie-
rung der vorgesehenen sehr hohen Rentenleistun-
gen. Ich erinnere an die heftigen Kontroversen 
zwischen dem Bundesarbeitsministerium und der 
Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathe-
matik und stelle hier fest, daß es dem Bundes-
arbeitsministerium nicht gelungen ist, die schwe-
ren Bedenken, die gegen die Einnahmen- und Aus-
gabenrechnung für die kommenden Jahrzehnte er-
hoben worden sind, zu zerstreuen. Auch wer nicht 
geneigt ist, die Beitragsentwicklung, wie sie von 
der Bundesvereinigung der Versicherungsmathe-
matiker angegeben wird — 1961 15,4 %, 1966 
18,1 %, 1976 23 % —, ohne weiteres als gesichert 
anzuerkennen — dafür stecken in der gesamten 
Rentenrechnung zu viele Unsicherheitsfaktoren —, 
hätte erwarten müssen, daß das federführende 
Ministerium in seinen Voraussagen über die Mög-
lichkeit der Finanzierung derart hoher Leistungen 
viel zurückhaltender gewesen wäre. 

Ich habe durchaus nicht die Absicht, den gesam-
ten Fragenkomplex noch einmal aufzurollen. Aber 
es bleibt die Feststellung, daß selbst unter der 
Voraussetzung gleichbleibender Konjunktur die 
Versicherten die Rentenleistungen schon nach 
wenigen Jahren mit einer erheblichen Steigerung 
der Beitragssätze zu bezahlen haben werden, mit 
Beitragssteigerungen in einem Ausmaß, bei dem 
mit Sicherheit die Grenze des sozial und wirt-
schaftlich Erträglichen überschritten werden wird. 

Ich sagte schon: unter der Voraussetzung anhal-
tender Konjunktur. Wer aber weiß, wie die wirt-
schaftliche Entwicklung in den nächsten Jahrzehn-
ten — ich sage: Jahrzehnten — sich gestalten 
wird? Ich habe von dieser Stelle aus schon einmal 
gesagt: Konjunkturpropheten und Meteorologen 
haben das miteinander gemeinsam, daß die  Wahr-
scheinlichkeit ihrer Aussagen mit den Zeiträumen, 
über die sie sich erstrecken, schnell geringer wird. 
Ich will gar nicht den Teufel einer Krise an die 
Wand malen. Aber es genügt ein Abbau des jetzi-
gen Zustandes der Überbeschäftigung, ein Weg-
fall der zur Zeit in großem Umfang geleisteten 
Überstunden, ein Ausscheiden der vielen zusätz-
lich beschäftigten geringerwertigen Arbeitskräfte, 
es genügt die Rückkehr zum Normalzustand des 
Ausgleichs von Angebot und Nachfrage auf allen 
Märkten, daß sofort der Ausgleich zwischen Bei-
trägen und Rentenleistungen gefährdet wird. 

Nicht genug damit. Den Berechnungen der Vor-
lage liegen Tabellen über die Lebenserwartung 
sowohl der Versicherten wie vor allem der Rent-
ner, der alten Leute über 65 Jahre, zugrunde, die 
einer kritischen Erörterung nie und nimmer stand-
halten. In aller Welt ist die Erkenntnis einer ge-
radlinigen Steigerung der Lebenserwartung aner-
kannt und gesichert. Ausgerechnet unser deutsches 
Rentengesetz, die Vorlage, mit der wir es hier zu 
tun haben, rechnet mit einer gleichbleibenden Le-
benserwartung, und die Kosten dieser Fehlrech-
nung werden in absehbarer Zeit die Versicherten 
in Form erhöhter Beiträge und die Steuerzahler 
zu tragen haben. 
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(Dr. Berg) 
Nun sieht der § 1383 dieser Vorlage an sich die 

Möglichkeit einer Korrektur nicht nur der Bei-
tragssätze, sondern auch der Steigerungssätze, die 
in den §§ 1258 und 1259 behandelt werden, vor. 
Jedoch sollte darüber Klarheit herrschen, daß die 
Möglichkeit, die Steigerungssätze später herab-
setzen zu können, blasse Theorie ist und bleibt. 
Renten herabzusetzen, bringen nun einmal höch-
stens Diktatoren fertig, und wir wollen ja Demo-
kraten sein und bleiben. 

Ich sage noch einmal: Die Finanzierung der Lei-
stungen nach diesem Gesetz steht auf schwachen, 
auf sehr schwachen Füßen. Meine Freunde und 
ich sind der Meinung, daß die Einschränkung der 
Leistungen auf das vertretbare Maß jetzt und hier 
eintreten sollte. Dabei möchte ich ausdrücklich 
darauf hinweisen, daß von der Herabsetzung um 
ein Sechstel die Kleinrenten des bisherigen Be-
standes nicht betroffen werden, daß weiterhin die 
Rentenzuschläge von 21 und 14 DM nach § 35 der 
Übergangsbestimmungen nicht betroffen werden, 
ferner, daß der in der Vorlage vorgesehene Steige-
rungssatz von 1,5 % für die letzten 15 Jahre des 
Arbeitslebens erhalten bleiben soll. 

Meine Damen und Herren, es kann gar kein 
Zweifel über das sein, was auf uns zukommt: Die 
Leistungen werden in absehbarer Zeit nur durch 
Beitragserhöhungen zu decken sein, die schlecht-
hin nicht mehr erträglich sind. Dann muß auf Er-
höhungen des Bundeszuschusses und auf die Bun-
desgarantie — also auf Steuermittel — zurückge-
griffen werden, und das in einem solchen Maße, 
daß jede Bewegungsfreiheit bei der Gestaltung 
des Sozialhaushalts des Bundes und  der  Länder 
verlorengeht. 

Es muß hier einmal gesagt werden, daß die 
Alterssicherung, so dringend sie ist, nicht das ein-
zige sozialpolitische Problem ist, das auf uns zu-
kommt. Auf die Dauer kann ja für die Alten nur 
gesorgt werden, wenn die Jugend nachwächst. Die 
Gegenwart sieht hier sehr betrüblich aus. Unser 
Volk ist im Begriff, ein sterbendes Volk zu wer-
den. Wir haben die Aufgabe, zur Bestandswahrung 
unseres Volkes etwas zu tun. Konkret heißt das: 
Wir brauchen das Kindergeld für das zweite Kind 
und das erhöhte Kindergeld für das dritte und das 
folgende Kind. Wenn wir uns aber hier die Hände 
binden, um in ein finanziell völlig unübersehbares 
Experiment hineinzurutschen, dann bleibt uns für 
wichtigste sozialpolitische Aufgaben anderer Art 
kein Spielraum mehr übrig. 

Ich bitte Sie also, die Anträge auf Herabsetzung 
der Steigerungsbeträge um ein Sechstel anzu-
nehmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, die Änderungsanträge zu den aufgerufenen 
Paragraphen sind nun alle begründet. Ich eröffne 
die Aussprache. — Herr Abgeordneter Ruf! 

Ruf (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die CDU liegt wie gewöhnlich wieder 
einmal in der goldenen Mitte. Die einen wollen die 
Steigerungsbeträge und damit die Leistungen der 
Rentenversicherung heraufsetzen, die  anderen wol-
len die Steigerungsbeträge ermäßigen. Wir liegen 
in der Mitte. Wir wollen weder 1,8 noch 1,2 %, son-
dern 1,5 % Steigerungsbetrag für die Altersrente. 

Der Herr Kollege Meyer von der SPD sagte, wir 
müßten in dieser Zeit den  Mut haben, die Steige-

rungsbeträge heraufzusetzen und damit die Ren-
tenleistungen noch zusätzlich zu erhöhen. Er hat 
gut reden, meine Damen und Herren. 

(Abg. Schüttler: Sehr gut!)  

Das hat mit Mut nichts zu tun. Renten werden nur 
mit dem Rechenstift errechnet und festgesetzt; das 
wollen wir nicht vergessen. 

(Sehr richtig! in  der  Mitte.) 
Dann kommt es  doch darauf an, daß wir das, was 

wir heute gewähren, für alle Zukunft gewähren 
können, daß wir nicht später einmal in die Verle-
genheit versetzt werden, Rentenleistungen wieder 
zu ermäßigen und wieder rückgängig zu machen. 

(Erneute Zustimmung in der Mitte.) 

Wir tragen die Verantwortung. 

Ich darf Ihnen sagen, meine Damen und  Herren 
— Herr Kollege Berg hat einiges angedeutet; ich 
gehe nicht so weit wie er, ich komme nachher noch 
darauf zu sprechen —: Wir sind an der Grenze, und 
wir dürfen das Leistungsvolumen nicht noch mehr 
erhöhen. Es hat alles seine Grenzen in dieser Welt, 
besonders im wirtschaftlichen Bereich, und es gibt 
auch eine Grenze der Belastbarkeit der Wirtschaft. 

Wir tragen die Verantwortung nicht nur für die 
Rentner und für die Höhe der Renten, sondern 
auch für die Versicherten, für diejenigen Menschen 
nämlich, die heute noch im Erwerbsleben stehen. 
Wir tragen die Verantwortung dafür, daß wir die-
sen Menschen und auch den jungen Menschen nicht 
zu viel von ihrem Einkommen abnehmen, daß wir 
nicht zu viel Beiträge von ihnen verlangen. Wir 
tragen die  Verantwortung für den Bundeshaushalt, 

(Sehr gut! in der Mitte) 

daß wir nicht zu viel aus allgemeinen Steuermit-
teln in die Rentenversicherung geben usw. Es ist 
leicht, hohe Leistungen und hohe Renten zu ver-
sprechen; es ist aber sehr, sehr schwer, diese Lei-
stungen zu finanzieren. Wir tragen dafür die Ver-
antwortung. Die CDU meint deswegen, daß sie den 
richtigen Weg gegangen ist, wenn sie die Renten 
mit 1,5 % Steigerungsbetrag errechnet wissen will. 

Für eine Herabsetzung des Steigerungsbetrags 
können wir uns allerdings auch nicht aussprechen. 
Wir wollen das geltende Recht in keiner Weise ver-
schlechtern. Wir wollen in der Rentenreform einen 
sozialen Fortschritt haben, und den sehen wir bei 
einem Steigerungsbetrag von 1,5 % gewährleistet, 
im Zusammenhang — und das müssen Sie sehen, 
meine Damen und Herren von der SPD — mit der 
neuen Produktivitätsrente, auf die wir nachher bei 
den §§ 1260 und den folgenden noch zu sprechen 
kommen werden. 

Ich darf insbesondere unsere Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Sozialpolitischen Ausschuß dar-
an erinnern, daß sich nahezu sämtliche Sachver-
ständige für Maßhalten bei der Rentenreform aus-
gesprochen haben. Einer der vier Professoren des 
Rothenfelser Gutachtens hat gesagt: Maßhalten ist 
das Problem der Rentenreform. Man darf eben 
nicht, meine Damen und Herren, von der irrigen 
Auffassung ausgehen, daß die Rente die alleinige 
Quelle für die Sicherung des Lebensunterhalts von 
alten Menschen sei. Das wäre ganz verkehrt. Ich 
darf Sie daran erinnern, daß Herr Dr. Schrei-
ber , einer der Väter der Produktivitätsrente, 
ebenfalls gesagt hat: Maßhalten! Wir sind ihm 
dankbar dafür, daß er auf Anregung des Herrn 
Bundeskanzlers diese Gedanken in die Reform- 
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(Ruf) 
diskussion hineingebracht hat, die lange Zeit steril 
war; Sie kennen ja den Verlauf der Beratungen 
des  Beirats beim Bundesarbeitsministerium. Wir 
sind ihm dankbar, daß er diese Dinge auf Initia-
tive des Herrn Bundeskanzlers vorwärts gebracht 
hat, daß er durch seine Ideen die Reform befruch-
tet hat. „Mir würde", sagte er, „eine Rente von 
50 % genügen." Vergessen Sie das nicht! Lesen Sie 
das Protokoll aus dem Sozialpolitischen Ausschuß 
nach! 

(Zurufe von der SPD.) 

— Wir können ja nachher miteinander darüber 
reden. Ich könnte Ihnen eine ganze Reihe von Gut-
achten zitieren. Ich nehme an, daß Sie sich in den 
letzten Wochen und Monaten alle eingehend mit 
der Sache beschäftigt haben, auch soweit Sie nicht 
dem Sozialpolitischen Ausschuß angehören. Ich 
könnte es noch durch andere Stimmen belegen — 
und Sie  werden es nicht bestreiten können —, daß 
gesagt worden ist: Wir müssen maßhalten, wir 
müssen die Leistungen begrenzen. 

(Abg. Dr. Berg: Eine Frage!) 

— Herr Kollege Berg, ich komme auf Sie noch zu 
sprechen, keine Angst! 

(Abg. Dr. Berg: Ich möchte eine Frage 
stellen!) 

— Bitte, stellen Sie eine Frage! Ich werde mich 
hüten, Ihnen eine Frage zu verweigern. 

Dr. Berg (FVP): Ist Ihnen klar, daß sich der Vor-
schlag Schreiber genau mit meinen Vorschlägen 
deckt? Mein Vorschlag würde einem Steigerungs-
satz von 1,2 % entsprechen. 

Ruf (CDU/CSU): Darauf darf ich sagen, daß sich 
der Vorschlag Schreiber nicht mit dem deckt, was 
wir hier beschlossen haben. Der Vorschlag Schrei-
ber sieht z. B. den Wegfall der Bundeszuschüsse 
vor. Der Vorschlag Schreiber will in Zukunft über-
haupt keinen Bundeszuschuß mehr haben. Wir 
können also den ursprünglichen Vorschlag Schreiber 
nicht mit dem vergleichen, was wir heute vor uns 
liegen haben. 

Nun, verehrter Herr Kollege Berg — wir ver-
stehen uns ja sonst gut —, 

(Heiterkeit — Zurufe von der SPD) 

komme ich auf Sie zu sprechen. Sie haben das 
leidige Kapitel der Rechnungsgrundlagen der Ren-
tenversicherungsreform angesprochen. Ich bin 
Ihnen dankbar, daß Sie das getan haben; diese 
Dinge sollen hier ruhig angesprochen werden. Aber 
ich meine, wir sollten die versicherungsmathema-
tische Diskussion der Versicherungsmathematiker 
an diesem Ort, im Plenum, nicht fortsetzen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Das wäre vollkommen unmöglich. Dann wäre jeder 
von uns überfordert. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Nein!) 

— Herr Kollege Schellenberg, ich weiß, es würde 
Ihnen Freude machen. Aber es sind nicht alle Spe-
zialisten wie Sie. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Aber die Öffent

-

lichkeit soll es wissen!) 

— Herr Kollege Schellenberg, lassen gerade Sie es 
sich sagen: Sie haben am allerwenigsten Grund, die 
Rechnungsgrundlagen des Regierungsentwurfs an

-

zuzweifeln. Denn die Feststellungen des Herrn Dr. 
Heubeck richten sich a fortiori, um so mehr gegen 
Ihre Rechnungsgrundlagen — — 

(Abg. Dr. Schellenberg: Darüber sprechen 
wir noch!) 

— Darüber können wir noch sprechen. Ich will es 
hier jedenfalls zunächst einmal erwähnen. 

Bei den Auseinandersetzungen um die Rech-
nungsgrundlagen standen auf der einen Seite das 
Bundesarbeitsministerium, auf der anderen Seite 
Vertreter der privaten Versicherungsmathematik. 
Es ist sehr viel Kritik geübt worden, sehr viel 
sachliche Kritik, aber auch sehr viel unsachliche 
Kritik. Es hat sich sehr viel bitterböse Polemik in 
diese Auseinandersetzung hineingeschlichen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Es ist nicht immer nur um eine sachliche Ausein-
andersetzung gegangen, sondern es ist teilweise 
auch darum gegangen, die Produktivitätsrente, wie 
sie von der Regierung vorgeschlagen worden ist, 
hinfällig zu machen; das wollen wir nicht ver-
kennen. Es ist leider so, wie es bei uns im politi-
schen Leben ist und wie es auch hier im Saale vor 
sich geht: man überzeugt sich ja gar nicht mehr 
gegenseitig, man spricht gar nicht mehr zueinander, 
man redet aneinander vorbei, es ist oft alles für die 
Katz, was man sagt. Jeder beharrt auf seiner Mei-
nung und nimmt nichts von dem anderen an. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Sprechen Sie von 
der CDU?) 

— Ich spreche von allen, Herr Kollege Schellenberg; 
wir wollen alle an unsere Brust schlagen, wollen 
lernen, uns im politischen Leben bessere Sitten 
anzugewöhnen und uns gegenseitig ein bißchen 
anzuhören, ein bißchen anzunehmen voneinander 
und uns auch einmal überzeugen zu lassen. 

(Zurufe von der SPD.) 

Wenn Herr Tietz eine ganze Reihe der Vorwürfe, 
die ihm gemacht worden sind, durch sachliche Fest-
stellungen entkräftet hat, hat man davon überhaupt 
keine Notiz genommen. Man hat darauf nicht 
reagiert, man ist auf seinem Standpunkt verblieben, 
man hat erklärt: Das Arbeitsministerium ist nach 
wie vor im Unrecht, die Rechnungsgrundlagen des 
Regierungsentwurfs sind grundfalsch. — So geht 
es nicht! Ich darf Ihnen ein Beispiel nennen, und 
das soll ruhig auch die Öffentlichkeit wissen. 
Dr. Heubeck hat behauptet, die nach dem Regie-
rungsentwurf entstehenden Ausgaben würden, der 
Betrag des Jahres 1957 gleich 100 % gesetzt, bis 
zum Jahre 1986 auf 142 % ansteigen. Das Bundes-
arbeitsministerium hat das nachgerechnet, hat ge-
wisse Berechnungen korrigiert und ist zu dem 
Ergebnis gekommen, daß die Ausgaben nicht auf 
142 % ansteigen werden. wie Herr Dr. Heubeck 
behauptet, sondern lediglich auf 112 %. 

Wir im Sozialpolitischen Ausschuß sind alle mit-
einander keine Versicherungsmathematiker. Auch 
Herr Professor Schellenberg ist kein Versicherungs-
mathematiker. Es gibt in der ganzen Bundes-
republik keinen Mann, der sich in allen Zweigen 
der Sozialversicherung auskennt. Sie mögen sich 
auf dem Gebiet der Versicherungstechnik hervor-
ragend auskennen — das bestreitet niemand —, Sie 
mögen ein guter Versicherungsjurist sein; aber die 
versicherungsmathematische Seite zugleich zu be-
herrschen, dazu ist kein Mensch in der Lage. Ich 
will damit nur sagen, daß wir alle miteinander 
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überfordert wären, wenn wir sagen sollten, wer 
zu hundert Prozent recht und wer zu hundert Pro-
zent unrecht hat. Wir haben uns lediglich ein 
gewisses Urteil zu bilden, und dazu sind wir wahr-
haftig in der Lage. 

Wir haben uns die Bildung dieses Urteils nicht 
leicht gemacht. Ich weiß von vielen Kollegen meiner 
Fraktion: wir haben Tage und Nächte darüber be-
raten, und mancher von uns hat kaum geschlafen, 
so haben uns diese Zahlen bedrückt, auf Grund 
deren wir unsere Beschlüsse fassen müssen, die 
wir zu verantworten haben. 

Wie gesagt, wir sind keine Versicherungsmathe-
matiker. Wir glauben allerdings, daß auf der Seite 
des Bundesarbeitsministeriums — das will ich deut-
lich aussprechen — mehr Recht ist, weil es über 
die besseren Argumente und die besseren Erkennt-
nisse verfügt. Wir haben die Dinge nachgeprüft, 
aber es kann eben doch niemand von uns in die 
Zukunft sehen. Wir sind alle keine Hellseher, wir 
wissen alle nicht, welche Daten der wirtschaftlichen 
Entwicklung sich ergeben werden. Deswegen haben 
wir — Herr Dr. Hellwig, Sie haben dabei sehr 
mitgeholfen — einige Kautelen in den Gesetzent-
wurf eingebaut, bei § 1260, bei § 1261 a usw.; wir 
werden darauf noch zu sprechen kommen. 

Ich kann damit meine Ausführungen beenden. 
Wir liegen, wie gesagt, als CDU in der gesunden 
Mitte. Bitte, stimmen Sie den Steigerungsbeträgen 
von 1,5 % so, wie es der Sozialpolitische Ausschuß 
vorgesehen hat, zu und lehnen Sie die entspre-
chenden Änderungsanträge ab. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wir haben uns vorgenommen, 
möglichst systematisch zu diskutieren. Die Diskus-
sion über die volkswirtschaftlichen und finanzwirt-
schaftlichen Zusammenhänge sollten wir, glaube 
ich, nicht hier bei dem Steigerungsbetrag führen, 
sondern bei der Frage der Anpassung der Renten 
und bei der Frage der Aufbringung der Mittel. 
Deswegen gehe ich an dieser Stelle nicht auf die 
Ausführungen des Kollegen Ruf ein. Ich mache nur 
zwei Bemerkungen zu seinen Ausführungen, damit 
sie nicht unwidersprochen im Raume stehen. 

Sie haben gesagt, daß Sie die Verantwortung für 
die Finanzierung der Renten tragen. 

(Zuruf von der Mitte: Die größere!) 

Die trägt das ganze Haus, die trägt das ganze deut-
sche Volk; denn es handelt sich um eine Aufgabe 
der Gegenwart und der Zukunft. 

(Beifall bei der SPD.) 
Und noch etwas Zweites. Sie haben hier von den 

Sachverständigen gesprochen. Einer der ersten 
Sachverständigen, Herr Geheimrat Vocke, hat im 
Sozialpolitischen Ausschuß erklärt: Es kommt bei 
der Betrachtung der volkswirtschaftlichen Fragen 
der Rentenreform auf den Gesamtzusammenhang 
aller Staatsausgaben an. 

(Zuruf von der Mitte: Natürlich!) 
Darin, wie das Gewicht der Staatsausgaben verteilt 
werden soll, sind wir Ihnen gegenüber sehr unter-
schiedlicher Meinung! 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Ruf: Sehr 
gut, daß Sie das sagen!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Professor Preller. 

Dr. Preller (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mein Kollege Schellenberg hat bereits 
darauf hingewiesen, daß wir wahrscheinlich morgen 
bzw. bei den entsprechenden Paragraphen morgen 
auf die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge im 
einzelnen einzugehen gedenken. Ich werde selbst 
die Ehre haben, das zu tun. Aber ich glaube, wir 
müssen doch auf das, was der Herr Abgeordnete 
Berg und vor allem der Herr Abgeordnete Ruf 
gesagt haben, wenigstens mit zwei oder drei Sätzen 
eingehen, nämlich auf die Fragen, die hier anschei-
nend ausgeklammert werden sollen, die Fragen der 
sogenannten Versicherungsmathematik. So schwie-
rig sind die Dinge nun nicht, daß wir uns hier ein 
Armutszeugnis ausstellen lassen müßten, niemand 
von uns verstehe die Dinge. Denn sonst könnten Sie 
ja genauso wenig wie wir die Verantwortung für 
dieses Gesetz tragen. 

So müssen wir denn zu dem, was Herr Heubeck 
vorgetragen hat und was in dem Gutachten, das 
der Herr Finanzminister angefordert hat, steht, 
sagen, daß Herr Heubeck sich in wesentlichen 
Punkten deswegen geirrt hat, weil er genauso wie 
die Herren Lucius, Bauer, Mehring usw. von der 
Privatversicherung ausgegangen ist, anstatt den 
Gesamtzusammenhang der Sozialversicherung zu 
betrachten. 

(Sehr richtig! in der Mitte und links.) 

Dort liegt die eigentliche Diskrepanz. Das können 
wir hier im Hause feststellen. Das haben ja das 
Bundesarbeitsministerium und sein Versicherungs-
mathematiker, wie ich glaube — und da stimme ich 
Herrn Kollegen Ruf zu —, vollkommen beweis-
kräftig dargelegt. Die Ausflüchte — darf ich das 
mal so nennen —, die jetzt die  Versicherungs-
mathematische Gesellschaft macht — daß sie sagt: 
Herrn Tietz antworten wir nicht mehr —, sind 
meines Erachtens ein Armutszeugnis. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Zum anderen darf ich sagen, daß diese Berech-
nungen ja schon deshalb nicht stimmen können, 
weil in der Grundlage der Ausführungen der 
Herren Heubeck usw., nämlich in den Ausrech-
nungen, die der Versicherungsmathematiker Rueff, 
ich glaube, aus Stuttgart, vorgenommen hat, wich-
tige Geburtsjahrgänge überhaupt nicht berücksich-
tigt worden sind, nämlich die Geburtsjahrgänge bis 
zum 5. Lebensjahr, bei denen, wie wir alle wissen, 
leider noch eine besonders hohe Sterblichkeit vor-
handen ist. Das ließ — und hier liegt der Fehler 
dieser Versicherungsmathematiker — den Schluß 
zu, daß die Zahl der Beitragszahler im Hinblick auf 
die steigende Lebenserwartung der über 65jährigen 
nicht genügend ansteige. Um diese Diskrepanz 
handelt es sich. Ich habe die Zahlen hier; ich kann 
sie Ihnen nennen. Nach den Darlegungen der 
Herren Lucius, Bauer und Mehring würde im 
Jahre 1968 unter Zugrundelegung der Rueffschen 
Zahlen die Zahl der Alten, also derjenigen über 
65 Jahre, um über 217 000 steigen, die der Beitrags-
zahler, der Leute, die potentielle Beitragszahler 
sind, d. h. der Menschen zwischen dem 20. und 
65. Lebensjahr ebenfalls, und zwar um 133 000; das 
sind 60 % der Zahl der Alten mit steigender Le-
benserwartung. Das glauben die Herren Versiche-
rungsmathematiker als belanglos nicht berücksich-
tigen zu brauchen. So steht es in dem Gutachten 
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von Herrn Heubeck für das Bundesfinanzministe-
rium. 

Die Zahlen für 1978 sind — das möchte ich in 
aller Offenheit sagen — etwas ungünstiger. Sie 
liegen bei den Alten infolge Steigens der Lebens-
erwartung bei 880 000 und bei den potentiellen 
Beitragszahlern bei 324 000. Aber diese Zahlen 
erfassen nur die Leute vom 20. Lebensjahr an. Die 
Versicherungsmathematiker haben erstens die 
Menschen zwischen 15 und 20 Jahren, die ja auch 
Beitragszahler sind, zweitens die Säuglingssterb-
lichkeit nicht berücksichtigt. Vielleicht kommen wir 
nochmals darauf zu sprechen; jetzt möchte ich das 
nicht allzusehr vertiefen. Nur an Hand weniger 
Zahlen wollte ich klarstellen, daß wir als Volks-
wirtschaftler durchaus in der Lage sind, das, was 
uns die Versicherungsmathematiker dargelegt 
haben, zu durchschauen und zu überprüfen. Diese 
Überprüfung führt zu dem Resultat, daß das, was 
in dem Gutachten für das Finanzministerium steht, 
den Sozialversicherungsgrundsätzen nicht stand-
hält. Insofern, Herr Kollege Berg, können Sie nicht 
behaupten, daß die Beitragserhöhung, die die Ver-
sicherungsmathematiker der Privatversicherung 
für erforderlich halten, auch nur entfernt in Be-
tracht kommt. Die Herren sind ja zu phantastischen 
Beitragserhöhungen um 35% und 40% des Arbeits-
einkommens in den späteren Jahrzehnten gelangt. 
Das ist alles nicht richtig. Darauf können wir uns 
nicht einlassen. Ich glaube, daß in diesem Falle die 
stärkste Regierungspartei einer Meinung mit der 
SPD ist. Die Einwendungen der Versicherungs-
mathematiker halten der Nachprüfung nicht stand. 
Wir sind in der Lage, das, was von dieser Seite 
vorgebracht worden ist, zu widerlegen. 

(Beifall bei der SPD und in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Berg. 

Dr. Berg (FVP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Kollege Preller, ich muß Ihnen 
einiges erwidern. Die Sterbetafeln mit der steigen-
den Lebenserwartung sind weder auf Sozialver-
sicherungsrentnerbasis noch auf Privatversiche-
rungsrentnerbasis aufgebaut, sondern sind eben 
Lebenserwartungstabellen einer Bevölkerung. So 
macht man das in der Bevölkerungsstatistik. Das 
sollte doch wohl berücksichtigt werden. 

Sodann haben Sie die Zahlen des Zuwachses an 
Aktiven und des Zuwachses an Alten, die ich mir 
von Ihnen abgeschrieben habe — Sie werden sich 
erinnern, im Ausschuß — genannt: 1968 Zuwachs 
an Aktiven 133 000 und an Rentnern 217 000. Sie 
haben dabei aber nicht bedacht. daß sich die 
133 000 auf 44 Jahre verteilen, während sich die 
217 000 auf 13 Jahre verteilen. Auf das Jahr des 
Arbeitslebens kommt also eine sehr. sehr geringe 
Quote. Wir sind eben ein sterbendes Volk. 

(Lachen bei der SPD. - Zuruf links: 
So'n alter Schmus!) 

— Ich würde Tiber einen solchen Tatbestand nicht 
lachen. Ich habe viel Sinn für Humor, aber für 
diesen Humor habe ich keinen Sinn. 

(Beifall rechts. — Zurufe von der SPD.) 

Diese Zahlen, Herr Professor Preller, beweisen — 
daß habe ich Ihnen damals, glaube ich, auch schon 
gesagt — genau das Gegenteil von dem, was Sie 
angeführt haben. Ich habe mich bei meinen Aus

-

führungen nicht unbedingt auf das Votum der Ver-
sicherungsmathematiker gestützt, sondern habe nur 
gesagt, in der ganzen Rentenberechnung seien so 
unendlich viel Unsicherheitsfaktoren, daß Sie in 
ein völlig unerforschtes Gebiet hineingehen, und 
da ist aller Anlaß zur Vorsicht gegeben. Das habe 
ich gesagt, und das halte ich aufrecht. Ob wir nach 
zehn Jahren noch bei einem Beitragssatz von 14 % 
sind oder ob wir nach zwanzig Jahren oder zehn 
Jahren bei einem Beitragssatz von 23 % sind, kön-
nen Sie und ich nicht sagen. Aber diese eine Pro-
phezeihung gebe ich Ihnen: daß wir beide es noch 
erleben werden, daß der Beitragssatz nach diesem 
Rentengesetz die wirtschaftlich erträgliche Grenze 
überschreitet. 

(Beifall rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Herr Abgeordneter 
Preller, bitte! 

Dr. Preller (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Abgeordneter Berg, ich habe 
Ihnen damals die Zahlen gegeben. Ich hatte ge-
hofft, Sie würden daraus andere Schlußfolgerun-
gen ziehen. Ihre Auffassung, daß sich diese 133 000 
auf 44 Jahre verteilen würden, ist nur bedingt 
richtig. Denn diese 44 Jahre verteilen sich über 
sämtliche Jahrgänge der Beitragszahler, so daß 
diese Menschen insgesamt als 133 000 bezahlen. Sie 
geben Beiträge, und das ist die einzige Entschei-
dung. Außerdem habe ich Ihnen nachzuweisen ver-
sucht — ich hoffe doch, daß Sie es verstehen — 

(Lachen bei der SPD) 

— das war nicht ironisch gemeint! —, daß sich diese 
Zahl von 133 000 noch erhöht, wenn man die 15-
bis 20jährigen und die Quote der 0- bis 5jährigen 
hinzunimmt. Ich glaube, daß der Gesetzgeber 
immer eine gewisse Prognose für die Zukunft 
stellen muß; er kommt gar  nicht darum herum. 
Wir sind in dieser Lage. Die Versicherungsmathe-
matik gibt uns nur Grundlagen. Natürlich gibt es 
keine verschiedene Mathematik für die Privatver-
sicherung und für die Sozialversicherung. Aber 
die mathematischen Ansätze von beiden müssen 
verschieden sein, weil die Voraussetzungen beider 
verschieden sind. 

Nun möchte ich nur noch zu der steigenden Lebens-
erwartung etwas sagen. Es wäre wunderschön, 
wenn der Herr Rueff recht hätte. Das Bundesar-
beitsministerium hat bereits nachgewiesen, daß er 
leider nicht recht hat; man muß die Zahlen aus 
der Zeit nach dem ersten und dem zweiten Welt-
krieg zu Rate ziehen. Aber das eine können auch 
Sie und ich, auch wenn wir nicht Versicherungs-
mathemattiker sind, von vornherein feststellen: Die 
Steigerung der Lebenserwartung der letzten 
80 Jahre — Sie sind ja Arzt, Herr Dr. Berg — 
beruht doch, wie wir alle wissen, in erster Linie 
auf den Entdeckungen von Robert Koch, auf der 
Tätigkeit von Rudolf Virchow usw., d. h. auf Ent-
deckungen und medizinischen Erkenntnissen und 
Methoden, die um die Jahrhundertwende die Le-
benserwartung ganz besonders und erfreulich 
steigen ließen. Glauben Sie wirklich, daß der Ver-
sicherungsmathematiker recht hat, wenn er sagt: 
Das, was in den vergangenen 80 Jahren war, kön-
nen wir auf die nächsten 40 oder 50 oder gar 
80 Jahre erstrecken? Dazwischen liegen zwei, 
Kriege, Inflationen, Belastungen der Menschen, 
negative Auswahl durch die Kriege. Alles das 
macht diese Hypothese nicht sehr beweiskräftig. 
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Für die Privatversicherung mußte das Privatver-
sicherungsaufsichtsamt diese These zunächst ein-
mal anerkennen, um eine Berechnungsgrundlage für 
die Prämien derjenigen zu haben, die als Mitglie-
der erst geworben werden müssen. Die Sozialver-
sicherung hat Pflichtversicherte, sie hat insofern 
unmittelbare Beitragszahler. Die Beitragszahler 
und  die  steigende Lebenserwartung sind in einer 
nicht richtigen Weise gegenübergestellt worden. 
Deshalb hat, wie ich glaube, die Versicherungs-
mathematik — was ich ihr gar nicht übelnehme, 
was wir aber hier berücksichtigen müssen — prak-
tisch nicht recht. 

(Beifall bei der SPD und in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Berg. 

(Zurufe von der Mitte: M u ß das denn 
sein?) 

Dr. Berg (FVP): Ganz kurz! Herr Professor Prel-
ler hat mich etwas gefragt, ich muß antworten. 
Er hat mich gefragt, ob ich daran glaube, daß in 
den nächsten 40 Jahren der Trend der letzten 
80 Jahre sich fortsetzt. Ich mache Sie darauf auf-
merksam, Herr Professor Preller, daß in anderen 
Ländern, Holland, Belgien, der Schweiz, Norwegen, 
die Lebenserwartung schon jetzt erheblich über 
unseren Ziffern liegt. Nach Ansicht sämtlicher Be-
völkerungspolitiker besteht auch für uns keinerlei 
Grund, daran zu zweifeln, daß sich der lineare 
Trend der Steigerung der Lebenserwartung — die 
logarithmische Darstellung; Sie wissen, worum es 
geht— in den nächsten Jahrzehnten noch fortset-
zen wird. Ob das 40 oder 50 Jahre sind, Herr Pro-
fessor, dafür kann ich Ihnen natürlich nicht ga-
rantieren. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Ich schließe die Beratung 
zu dem aufgerufenen § 1258 — links — und zu 
§ 28 — rechts. 

Meine Damen und Herren, als ich gerade ab-
löste, hat der Sprecher der FDP, Herr Dr. Jentzsch, 
den Antrag auf Umdruck 889 Ziffer 11 bzw. Zif-
fer 12 begründet und den amtierenden Präsidenten 
gebeten, die Abstimmung darüber bis nach der 
Erledigung des § 1260 oder im Zusammenhang mit 
diesem zurückzustellen. Der Herr Präsident hat, 
soweit ich das noch sehen konnte, diesem Wunsche 
stattgegeben. Ich möchte nun an das Haus die 
Frage richten: Soll ich die Abstimmung über 
§ 1258 im übrigen vornehmen? Kann ich sie vor-
nehmen? Ich übersehe von hier aus nicht, auch 
weil ich kein Fachmann bin, was der Änderungs-
antrag der FDP, nach dem das Wort „Jahresbe-
trag" durch das Wort „Monatsbetrag" ersetzt wer-
den soll, materiell bedeutet. 

Herr Professor Schellenberg zur Abstimmung! 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind uns 
doch im Ausschuß darüber einig gewesen, daß wir 
die Abstimmung in den Grundsatzfragen durch-
führen und nicht bei den technischen Fragen wie 
hier bezüglich Monats- oder Jahresbetrag. Im 
Interesse der weiteren Arbeit würde ich doch bit-
ten, daß wir jetzt abstimmen, zumal wir in der 
dritten Lesung etwaige redaktionelle Unstimmig-
keiten ohne weiteres bereinigen können, falls  

später eine andere Abstimmung erfolgen sollte. 
Sonst kommen wir in die Lage, immer mehr Para-
graphen aufschieben zu müssen, und die Dinge 
werden dann für das Hohe Haus noch unklarer, 
als sie es ohnehin schon sind. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Gerade deshalb, 
meine Damen und Herren, habe ich das vorge-
tragen. Denn wenn man jetzt auch noch einen 
anderen Paragraphen dazunimmt, alle diese 
Änderungsanträge zurückstellt und morgen viel-
leicht noch ein anderer hier präsidiert, dann wird 
es beinahe unmöglich, die Dinge sich noch logisch 
abwickeln zu lassen. 

(Abg. Dr. Jentzsch: Einverstanden!) 

— Ich habe das Einverständnis der antragstellen-
den Fraktion — durch Kopfnicken - zur Kennt-
nis genommen. 

Ich komme also zur Abstimmung. Ich bin der 
Auffassung, daß der Antrag der SPD auf Um-
druck 893*) Ziffer 33 bzw. Ziffer 34 — beide sind 
wortgleich und können deshalb zusammen abge-
stimmt werden - der weitergehende ist. Ich lasse 

 deshalb über ihn abstimmen. Wer dem Ände-
rungsantrag der Fraktion der SPD auf Umdruck 
893 Ziffer 33 bzw. Ziffer 34 zuzustimmen wünscht, 
gebe bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! —
Enthaltungen? — Letzteres war die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr abstimmen über den Antrag 
auf Umdruck 889**) Ziffer 11 bzw. Ziffer 12. Das 
ist der Antrag der Fraktion der FDP, den wir 
soeben besprochen haben. Wer diesem Änderungs-
antrag zuzustimmen wünscht, gebe bitte das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? - Bei 
Enthaltungen mit Mehrheit abgelehnt. 

Ich komme nunmehr zur Abstimmung über die 
Änderungsanträge Umdruck 896***) Ziffern 13 und 
14 sowie 15 und 16. Die Anträge sind zusammen 
begründet worden; sie gehören auch zusammen. 
Sie betreffen die Änderung des § 1258 Abs. 1 
bzw. des § 28 Abs. 1 sowie des § 1258 Abs. 2 und 
des § 28 Abs. 2. Wer diesen  Änderungsanträgen 
zuzustimmen wünscht, gebe bitte das Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr abstimmen über die Ände-
rungsanträge Umdruck 895****) Ziffern 5, 6, 7 und 8. 
Auch diese Änderungsanträge stehen in dem glei-
chen inneren Zusammenhang. Wer diesen Ände-
rungsanträgen zuzustimmen wünscht, gebe bitte 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Mit großer Mehrheit abgelehnt. 

Damit sind in der zweiten Beratung alle Ände-
rungsanträge abgelehnt. Ich lasse nunmehr über 
den § 1258 in der Arbeiterrentenversicherung 
und über den § 28 in der Angestelltenversicherung 
in der Ausschußfassung abstimmen. Wer diesen 
Bestimmungen zuzustimmen wünscht, gebe bitte 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Mit Mehrheit angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich kehre nunmehr 
zurück zu dem § 1252 — links —und dem § 23 

*) Siehe Anlage 7. 
**) Siehe Anlage 4. 

***) Siehe Anlage 9. 
****) Siehe Anlage 8. 
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(Vizepräsident Dr. Schneider) 
—rechts — und gebe das nachgeprüfte Ergebnis 
der namentlichen Abstimmung bekannt. Es haben 
430 stimmberechtigte Abgeordnete abgestimmt. 
Mit Ja haben gestimmt 214, mit Nein 216. Enthal-
ten hat sich niemand. Von den Berliner Abgeord-
neten haben 18 abgestimmt; davon mit Ja 14, mit 
Nein 4. Damit ist der Änderungsantrag der Frak-
tion der SPD Umdruck 893 Ziffern 19 und 20 ab-
gelehnt. 

Soweit ich orientiert bin, ist vorhin — ich war 
nicht im Hause — in der Schlußabstimmung der 
ganze Paragraph aus dem Gesetz eliminiert wor-
den, so daß wir ihn jetzt wieder hineinbringen 
müssen. Das stimmt doch wohl? 

(Zustimmung.) 

Bitte, Herr Abgeordneter Horn! 

(Abg. Frau Kalinke: Zur Geschäftsordnung!) 

Horn (CDU/CSU): Ich beantrage zu dieser Ab-
stimmung über  die  Ausschuß-Vorlage namens mei-
ner Freunde namentliche Abstimmung. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frau Abgeordnete 
Kalinke! 

Frau Kalinke (DP): Ich erinnere daran, daß zu 
§ 23 noch ein Zusatzantrag zu beraten ist, den wir 
zurückgezogen hatten unter der Voraussetzung, 
daß der Antrag der SPD angenommen würde. Ich 
erinnere erneut an diesen Antrag als Eventual-
antrag. Es handelt sich um den Antrag, in § 23 
Abs. 2 nach den Worten „zumutbar ist" das Wort 
„stets" durch das Wort „insbesondere" zu ersetzen. 
Hier handelt es sich darum, daß bei den Bedenken, 
die in der Debatte gegen den letzten Satz des § 23 
Abs. 2 hier vorgetragen worden sind, insbesondere 
für die Angestellten verhindert werden soll, daß 
bei der Auslegung dieses Paragraphen etwa im 
Sinne der Verweisung auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt ein sozialer Abstieg die Folge ist. 
Ich bitte Sie, dieser kleinen Änderung doch zuzu-
stimmen, die  dem Anliegen der Angestellten und 
auch dem entsprechen würde, was bei der Aus-
legung der alten Bestimmung des Angestelltenver-
sicherungsgesetzes bisher Rechtens war. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, es war der Eventualantrag gestellt - das 
ist richtig —, und es ist sinnvoll, daß wir darüber 
jetzt abstimmen, bevor wir dem Paragraphen die 
letzte Form geben. Sie haben die Begründung ge-
hört. Wird das Wort zu diesem Änderungsantrag 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Wir kommen 
zur Abstimmung. Ich lasse also, bevor ich über den 
gesamten Paragraphen abstimmen lasse, über den 
Änderungsantrag Umdruck 891*) Ziffer 19 abstim-

men, wonach in § 23 Abs. 2 Satz 3 das Wort „stets" 
durch das Wort „insbesondere" ersetzt werden 
soll. Wer diesem Änderungsantrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltung? — Abgelehnt. 

(Abg. Frau Kalinke: Zur Abstimmung!) 

— Zur Abstimmung? — Bitte. 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Ich bitte Sie, bei der Endabstim-
mung über § 1252 - Arbeiterrentenversicherung 

*) Siehe Anlage 6.  

— und § 23 — Angestelltenversicherung — ge-
trennt abstimmen zu lassen. 

(Widerspruch von der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren! Es ist der Antrag zur Geschäftsordnung 
gestellt, über § 1252 und § 23 separat abzustimmen. 
Der Antragsteller oder der Sprecher der CDU hat 
namentliche Abstimmung über beide Paragraphen 
beantragt. Das bedeutet also einheitliche Abstim-
mung. Daß der Antrag auf namentliche Abstim-
mung genügend unterstützt ist, unterstelle ich. Die 
Frage ist: ist das Haus mit getrennter Abstimmung 
einverstanden? Soll ich über diese Frage formell 
abstimmen lassen? — Herr Professor Schellenberg! 

Dr. Schellenberg (SPD): Von den Antragstellern 
ist eine gemeinsame namentliche Abstimmung über 
beide Paragraphen beantragt worden. Frau Kol-
legin Kalinke hat getrennte Abstimmung bean-
tragt. Ich glaube, der Herr Präsident müßte das 
Haus fragen, ob der Antrag von Frau Kalinke eine 
ausreichende Unterstützung durch 50 Mitglieder 
des Hauses hat. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich frage das Haus: 
Soll getrennt  abgestimmt werden? Wer für ge-
trennte Abstimmung ist, den bitte ich, die Hand zu 
erheben. — Gegenprobe! — Mit großer Mehrheit 
abgelehnt. Wir stimmen also einheitlich ab, und 
zwar namentlich, über den § 1252 — links — und 
den § 23 — rechts — in der Ausschußfassung. Ich 
bitte die Damen und Herren Schriftführer, die 
Stimmkarten einzusammeln. 

(Einsammeln und Auszählen der Ab

-

stimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vorläu-
fige Ergebnis*) der namentlichen Abstimmung zu 
§ 1252 bzw. § 23 bekannt. Von stimmberechtigten 
Abgeordneten wurden 436 Stimmen abgegeben. Mit 
Ja haben 221. mit Nein 214 gestimmt: enthalten 
hat sich ein Abgeordneter. Von den Berliner Abge-
ordneten wurden 21 Stimmen abgegeben, 6 mit Ja 
und 15 mit Nein. Damit sind 'die §§ 1252 und 23 in 
namentlicher Abstimmung in der zweiten Lesung 
in der Ausschußfassung angenommen. 

Ich rufe nunmehr auf den § 1259 und den § 29 
und dazu die Änderungsanträge auf den Umdruk-
ken 889 Ziffer 13 und 14, 893 Ziffer 35 und 37, 896 
Ziffer 17 und 18, 895 Ziffer 9 und 11, 895 Ziffer 10 
und 12, 893 Ziffer 36 und 38 und 889 Ziffer 15 und 
16. Ich gebe dem Hause bekannt, daß die Antrag-
steller der Änderungsanträge auf Umdruck 895 
Ziffern 9, 10, 11 und 12 diese Anträge zurückzie-
hen, da sie der Meinung sind. daß die Anträge 
durch die Abstimmung zu § 1258 erledigt sind. 

Wer begründet den Änderungsantrag auf Um-
druck 889 Ziffer 13 und 14? 

(Abg. Dr. Jentzsch: Herr Präsident, die  Be

-

gründung erübrigt sich!) 

— Es  ist das gleiche wie vorhin; das Wort „Jahres

-

betrag" soll durch „Monatsbetrag" ersetzt werden. 

Ich rufe jetzt den Änderungsantrag Um-
druck 893**) Ziffer 35 und 37 auf. Das Wort zur 
Begründung hat der Abgeordnete Meyer (Wanne-
Eickel). 

*) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 10301. 
**) Siehe Anlage 7. 



10238 	2. Deutscher Bundestag — 184. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 16. Januar 1957 

Meyer (Wanne-Eickel) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! In der vorausgegange-
nen versicherungsmathematischen Debatte zu 
§ 1258 sind leider die von mir vorgebrachten Argu-
mente vollkommen untergegangen. Ich darf fest-
stellen, daß der Herr Kollege Ruf auf meine Argu-
mente in keiner Form eingegangen ist. 

Da unter der Mehrheit der  Kollegen eine sehr 
große Unklarheit herrscht, habe ich an den Herrn 
Bundesarbeitsminister eine Frage zu stellen, die 
dieses Problem klären soll. Ich habe festgestellt — 
ich weiß nicht, ob ich recht habe —, daß zwar die 
Ausfallzeiten und Ersatzzeiten in der neuen Ren-
tenformel rentensteigernd wirken. Ich habe auf 
den § 1260 Abs. 8 hingewiesen, der die Berufsun-
fähigkeitsrenten behandelt. Zu diesen Renten 
wurde ausdrücklich festgestellt, daß nur die Bei-
tragszeiten gerechnet werden. Meine Frage zunächst 
zur Klärung dieses Problems, da es jetzt auch bei 
§ 1259 in bezug auf die Höhe der Rente eine Rolle 
spielt: Sind die Bestimmungen in den Paragraphen 
unid besonders in § 1260 so zu verstehen, daß diese 
Jahre der Ausfall- und Ersatzzeiten nicht nur im 
letzten Teil der  Rentenformel rentensteigernd wir-
ken? Mir sind Hunderte von Beispielen bekannt, 
wo in bezug auf die zurückliegende Rentenformel 
10 Jahre vorhanden sind — Krieg, Gefangenschaft, 
erster Weltkrieg und ähnliche Ausfallzeiten —, die 
nicht rentensteigernd gewirkt haben. Herr Bundes-
arbeitsminister, sind die Bestimmungen des § 1260 
so zu verstehen, daß nun diese Ausfall- und Er-
satzzeiten in die Rentenformel eingebaut werden, 
so daß also, wenn jemand — ich nehme jetzt zu-
rückliegende Zeiten — im Jahre 1914 eingezogen 
wurde und am Weltkrieg teilnahm, bei dem Ver-
gleich zwischen der individuellen Bemessungs-
grundlage und der allgemeinen Bemessungsgrund-
lage für dieses Jahr 1914 das Jahreseinkommen des 
Jahres 1913 voll eingesetzt wird, damit es hier im 
ersten Teil der neuen Rentenformel vergleichbar 
in Erscheinung tritt? Wiederholt haben eine Reihe 
Kollegen diese  Frage an mich gestellt. 

Wir müssen also die Frage klären, falls sie nicht 
schon dahin geklärt ist, daß also immer das vor-
aufgegangene Jahr in die Berechnung der soge-
nannten Punktzahlen — um bei diesem Begriff zu 
bleiben —überhaupt nicht eingesetzt wird. Wenn 
das so ist, muß ich alles das aufrechterhalten, was 
ich in bezug auf die Berufsunfähigkeit festgestellt 
habe: daß in Wirklichkeit nur 30 % des Arbeits-
einkommens herauskommen. — Herr Kollege Ruf, 
das hat nichts mit Einsparungen usw. zu tun, son-
dern wir machen doch eine Rentenreform, um die 
Not in diesen Kreisen zu beheben. Wir können die 
Kinder und Angehörigen solcher Berufsunfähiger 
— früher: Frühinvaliden — nicht gewissermaßen 
zu Parias herabwürdigen. Das würde uns viel teu-
rer zu stehen kommen, als wenn wir vernünftige 
und anständige Renten zahlen, weil wir sonst an 
anderer Stelle doppelt und dreifach zahlen müssen, 
von den politischen Schäden einmal ganz zu 
schweigen. 

Diese Frage möchte ich also einmal von dem 
Herrn Bundesarbeitsminister und auch, wenn ich 
so sagen darf, von den einzelnen Experten der Frak-
tionen beantwortet haben. 

(Zuruf vom GB/BHE.) 
— Nein, sie haben sich ausdrücklich zu ihrer Ver-
antwortung bekannt. Dann bitte ich eben hier den 
Kollegen, die diese Dinge unid die neue Rentenfor-
mel noch nicht verstanden haben, eingehend zu er

-

klären, wie der erste Teil der Rentenformel — das 
Verhältnis des individuellen Arbeitsverdienstes 
zum jeweiligen Jahresarbeitsverdienst, um zur 
Punktzahl zu kommen — gestaltet ist. Wenn dieser 
erste Teil so gestaltet ist, wie ich ihn auffasse, daß 
nicht auf den Arbeitsverdienst bezogen wird, dann 
muß ich alle Argumente, die ich zu § 1258 hier auf-
geführt habe, bei § 1259 noch einmal heranziehen, 
und sie geben mir dann die Begründung für meine 
Behauptung, daß wir auch hier nicht einmal zu den 
in Aussicht gestellten 60 % des durchschnittlichen 
Arbeitseinkommens kommen, sondern daß die 
neuen Renten weit, weit unter diesem Satz liegen. 
Wir gingen aber davon aus — ich darf es gewisser-
maßen als Ausgangspunkt der Rentenreform an-
sprechen —, daß der alte Mensch nicht nachhinken 
soll und nicht wesentlich von dem erreichten Status, 
den er sich in seinem Leben erarbeitet hat, 'absin-
ken  soll. 

Aus diesem Grunde beantragen wir unter Zif-
fer 35, in § 1259 Abs. 1 die Worte „1,5 vom Hun-
dert" durch die Worte „1,8 vom Hundert" zu er-
setzen, damit die Renten an die 60 % wenigstens 
herankommen. Mit Ziffer 36 beantragen wir, daß 
ein Absatz 1a mit folgender Fassung eingefügt 
wird: 

Ist die  Zeit vom Eintritt in die Versicherung 
bis zum Eintritt des Versicherungsfalles min-
destens zur Hälfte mit Beiträgen für eine ren-
tenversicherungspflichtige Beschäftigung oder 
Tätigkeit belegt, so ist die für den Versicher-
ten maßgebende Rentenbemessungsgrundlage 
mindestens 200 Deutsche Mark monatlich. 

Die gleichen Anträge — ich brauche sie nicht 
näher zu begründen — stellen wir unter Ziffer 37 
und Ziffer 38 zu § 29, auf der rechten Seite. 

Wie wichtig die in den Ziffern 36 und 38 bean-
tragte Formulierung ist, haben Sie selber bezüg-
lich der Einführung eines Mindestzuschlages bei 
Ihren Tabellenwerten, wo Sie nicht zurechtkamen 
— Mindestzuschläge für die jetzt umzurechnenden 
6 1/2 Millionen laufende oder, wenn man so will, 
Altrenten —, erkennen müssen. Dieses Problem 
wird immer eine Rolle spielen, besonders wenn die 
Dinge nicht so sind, wie sie im allgemeinen zu-
nächst angesehen wurden. 

Wir wünschen also eine Rentenberechnungsart, 
bei der man, wenn alle Bedingungen der An-
wartschaft usw. erfüllt sind, mindestens von einem 
monatlichen Arbeitseinkommen von 200 Deutschen 
Mark ausgeht. Da es sich hierbei um eine wirk-
lich grundsätzliche und entscheidende Beschlußfas-
sung handelt, hat meine Fraktion beschlossen, zu 
unseren Ziffern 36 und 38 namentliche Abstim-
mung zu beantragen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich rufe den Än-
derungsantrag Umdruck 896*) Ziffer 17 und Zif-
fer 18 auf. — Das Wort zur Begründung hat Frau 
Abgeordnete Finselberger. 

Frau Finselberger (GB/BHE): Herr Präsident! 
Meine Herren und Damen! Ich möchte an das an-
knüpfen, was ich zu § 1258 bzw. § 28 gesagt habe: 
es ist eine politische Forderung des Gesamtdeut-
schen Blocks — die auch von seiner Fraktion ver-
treten wird —, daß wir bei einer Rentenreform 
— und von einer solchen sprechen wir hier; ob 

*) Siehe Anlage 9. 
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es nachher eine wird, wird sich in der dritten 
Lesung ergeben — unter allen Umständen eine 
Bedarfsrente erreichen. 

Bei den §§ 1258 und 28 haben wir von den Be-
rufsunfähigkeitsrenten gesprochen. Bei den §§ 1259 
und 29 beschäftigen uns die Altersruhegelder. Wir 
sind der Meinung, daß auch hier der Steigerungs-
betrag von 1,5 v. H. durch einen solchen von 
1,8 v. H. ersetzt werden muß. Ich beziehe mich 
auf die Beispiele, die wir errechnet haben und die 
ich vorhin schon vorgetragen habe: das, was den 
Rentnern gesagt worden ist — daß sie 60 bis 70 % 
ihres Einkommens an Renten erhalten —, kann 
überhaupt nicht erreicht werden. 

Vorhin wurde durchaus richtig, Herr Kollege 
Ruf, auf die Beitragspflicht und die Beitragshöhe 
hingewiesen. Ich darf daran erinnern, daß ich na-
mens meiner Fraktion auch in der ersten Lesung 
dieser Gesetze einen Bundeszuschuß zur Finanzie-
rung der Altersruhegelder gefordert habe. Wir 
wollen also nicht, daß infolge der von uns bean-
tragten Erhöhung der Leistungen die Beiträge, die 
in den Gesetzentwürfen vorgesehen sind, herauf-
gesetzt werden, sondern wünschen, daß auch für 
das  Altersruhegeld Bundesmittel zur Verfügung 
gestellt werden. Darauf werde ich an anderer 
Stelle noch zurückkommen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich rufe nunmehr 
den Änderungsantrag Umdruck 889*) Ziffern 15 
und 16 auf. Das Wort zur Begründung hat die Ab-
geordnete Frau Friese-Korn. 

Frau Friese-Korn (FDP): Meine Herren und Da-
men! Unser Antrag bezieht sich auf die Umwand-
lung der Erwerbsunfähigkeits- und Berufsunfähig-
keitsrente in Altersrenten. Wir möchten erreichen, 
daß die in § 1253 vorgesehene Regelung, die für 
Frauen bereits bei Vollendung des 60. Lebensjahrs 
die Möglichkeit des Bezugs von Altersrente eröff-
net, hier entsprechend eingebaut wird. Es soll also 
eine Brücke zwischen dem Antrag der SPD, der 
auch nach unserer Meinung zu weit geht, und der 
jetzigen Fassung geschlagen werden. Es muß mög-
lich sein, daß Frauen, die vor Vollendung des 
60. Lebensjahres längere Zeit erwerbs- oder be-
rufsunfähig waren, bei Vollendung des 60. Lebens-
jahrs auf die bisher in § 1253 geforderten zehn 
Berufsjahre auch diese Zeiten der Berufs- und 
der Erwerbsunfähigkeit angerechnet bekommen. 
Von diesen Frauen Ist nicht zu erwarten, daß sie 
nach Vollendung des 60. Lebensjahrs noch einmal 
erwerbsfähig werden. Ihre Zahl ist bestimmt nicht 
groß. Es dürfte in der Absicht aller hier anwesen-
den Frauen liegen, diese Gruppe zu berücksich-
tigen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Nachdem alle An-
träge begründet worden sind, erteile ich das Wort 
dem Herrn Bundesarbeitsminister. 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die Frage, die der Abgeordnete Meyer an mich ge-
richtet hat, möchte ich wie folgt beantworten. Die 
Steigerungsbeträge für die Ersatzzeiten errechnen 
sich nach dem Gesamtdurchschnitt des Arbeitsver-
dienstes im Gesamtarbeitsleben. Das ist doch wohl 
verständlich? 

*) Siehe Anlage 4. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat 
der Abgeordnete Schüttler. 

Schüttler (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Der Antrag auf Umdruck 893 
und der Antrag auf Umdruck 896 haben beide die 
gleichen Grundlagen für eine höhere Berechnung 
der Alters- bzw. auch der anderen Renten. Wir 
dürfen nicht übersehen, daß wir schon bisher mit 
mit den Renten bis an die Grenze des Möglichen 
gegangen sind. Bei 1,5 % Steigerung kommen wir 
in den Spitzen doch immerhin schon bis zu 75 % 
und bei 40 Jahren bis zu 60 %. 

(Zuruf von der SPD: Stimmt ja gar nicht!) 

— Wenn die Ausfallzeiten und die Ersatzzeiten 
wie hier vorgesehen wirksam werden, dann gelangt 
man im Durchschnitt zu höheren Anrechnungs-
zeiten als bisher. Wir können also, glaube ich, unter 
keinen Umständen bis an die Grenze herangehen, 
die Sie jetzt in Ihrem Antrag vorschlagen, näm-
lich 1,8 % Steigerung für das Jahr. Dann kämen 
wir fast mit allen Renten an die Höchstleistung. 
Also Maßhalten ist, glaube ich, im Augenblick das 
Gebot der Stunde. Wir sollten jetzt bei der Reform 
die Dinge nicht bis an die äußerste Grenze über-
ziehen. Sonst müssen wir nachher vielleicht wieder 
große Korrekturen vornehmen. 

Sie sagen, die Beiträge sollen nicht erhöht wer-
den; dafür sollen die Staatsleistungen eintreten, 
wenn je die Mittel nicht ausreichen, um die erhöh-
ten Renten zu zahlen. Das ist eine einfache Lö-
sung, zu sagen: anstatt 3,8 oder 3,7 Milliarden DM, 
wie sie jetzt vorgesehen sind, sollen nachher 4,5 
oder 5 Milliarden DM gezahlt werden. Sie sagen 
aber nicht, woher diese Mittel im nächsten Etat 
kommen sollen. 

(Abg. Frau Finselberger: Nächste Steuer

-

reform!) 

— Ja, bitte, eine Steuerreform haben wir jetzt 
hinter uns, und wir haben keine vor uns. Sie kön-
nen vielleicht sagen: Dann bleibt die nächste 
Steuerreform, die vielleicht in einem Jahr oder 
in zwei Jahren stattfinden könnte, eben im Stock 
sitzen und wird nicht durchgeführt. Aber ich 
glaube, so können wir keinen Wechsel auf die Zu-
kunft ziehen. Wir müssen mit den Realitäten 
rechnen, wie wir sie heute vor uns sehen. Wenn 
Sie die Einnahmen und Ausgaben einander gegen-
überstellen, sehen Sie mit aller Klarheit, daß wir 
bis an die Grenze des Erlaubten gegangen sind. 
Diese Grenze sollte man nicht überschreiten. Man 
kann in jedem Falle etwas übertreiben, was einem 
später teuer zu stehen kommt und was nicht mehr 
zu korrigieren ist. Das ist zu dem Kapitel der Er-
höhung der Steigerungsbeträge von 1,5 auf 1,8 % 
zu sagen. 

Dann das andere Kapitel, die Festlegung von 
Mindestrenten. Ja, wenn wir schon Reformen wol-
len, wenn wir uns schon entschlossen haben, Bei-
trag und Leistung in ein gerechtes Verhältnis zu 
bringen, das Versicherungsprinzip wieder zur 
Grundlage zu machen, dann dürfen wir auch diese 
Festlegung der Mindestrenten nicht ins Gesetz hin-
einnehmen. Wir haben leider Gottes schon allzu-
viel von diesen Dingen im Gesetz. das sage ich 
Ihnen offen. Ich würde es begrüßt haben, wenn 
wir diese Mindestrenten nicht hätten halten und 
dazu noch einmal 21 DM als Mindestzulagen hät-
ten gewähren müssen. Aber die Umstellung, der 
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Übergang, kann nicht ad hoc vorgenommen wer-
den; hier können wir nicht so gradlinig abschnei-
den. Deswegen haben wir uns entschlossen, die 
Renten nicht zu kürzen und nochmals einen Min-
destzuschlag von 21 DM, und zwar für die näch-
sten fünf Jahre, unter den gleichen Kautelen zu 
gewähren. Aber dann, glaube ich, haben wir alles 
ausgeschöpft und müssen endlich zur beitragsge-
rechten Leistung kommen. 

Das war das Grundprinzip, von dem wir ausge-
gangen sind, und von diesem Prinzip dürfen wir 
uns jetzt mitten in den Gesetzesmaßnahmen nicht 
schon wieder trennen. Ich bitte also dringlich, 
beide Anträge, sowohl den Antrag der SPD als 
auch den Antrag des GB/BHE, abzulehnen. Wir 
können das Maß, das wir uns gesetzt haben und 
mit dem wir bis an die äußerste Grenze gehen, 
nicht überschreiten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Zuerst eine Bemerkung mehr 
geschäftsordnungsmäßiger Art. Das, was der An-
trag enthält, den Frau Kollegin Friese-Korn be-
gründet hat — Umdruck 889*) Ziffer 15 und Zif-
fer 16 —, gehört meines Erachtens gesetzessyste-
matisch zu den rentensteigernden Ausfallzeiten. 

(Abg. Stingl: Es gehört zu § 1263!) 

Zu § 12E3 liegt auch ein entsprechender Antrag 
meiner Fraktion vor. Ich würde der Systematik 
wegen vorschlagen, daß wir über diese Frage bei 

1263 abstimmen. Ich bitte die Kollegen von der 
FDP, sich § 1263 mit den verschiedenen Ausfall-
zeiten durchzusehen. Dort sind auch Zeiten des 
Bezuges einer Rente angeführt, die als Ausfallzei-
ten rechnen, und dort würden meines Erachtens 
auch diese Altersrenten hingehören. Im übrigen 
wird eine Rente wegen Berufsunfähigkeit bei Er-
reichung der Altersgrenze auf Antrag ohne weite-
res umgewandelt. 

Nun aber zu einer sehr wichtigen Sache. Herr 
Kollege Schüttler, Sie sind meines Erachtens etwas 
zu leicht über den Antrag bezüglich der Mindest-
altersrenten, den mein Kollege Meyer begründet 
hat, hinweggegangen. 

Worum geht es? Es geht dabei nicht um eine all-
gemeine Mindestrente, sondern um eine Mindest-
rente für Menschen, die die Altersgrenze erreicht 
haben und  die vom Beginn der Versicherung, also 
vom Eintritt in ihr Arbeitsleben bis zum Errei-
chen der Altersgrenze überwiegend Arbeiter oder 
Angestellte gewesen sind. Unser Anliegen ist, daß 
wir diesen Menschen, die in früheren Jahren und 
Jahrzehnten als Heimarbeiter, als Landarbeiter 
derart unterentlohnt waren, daß sie trotz der Vor-
schriften der §§ 1260 und folgende nicht auf einen 
durchschnittlichen monatlichen Arbeitsverdienst 
von mindestens 200 DM als Bemessungsgrundlage 
kommen, die Rente unter Zugrundelegung von 
mindestens 200 DM berechnen. Das bedeutet nicht, 
daß sie die Rente von 200 DM erhalten, sondern 
daß sie die Rente unter Zugrundelegung von 
200,— DM Verdienst nach ihrer Versicherungs- 

*) Siehe Anlage 4. 

Bauer erhalten, also, wenn sie beispielsweise 40 
Jahre gearbeitet haben, eine Rente von 160 DM. 

(Abg. Schüttler: Nein, es sind keine 160, 
es sind nur 120 Mark!) 

Meine Damen und Herren, das ist ein sehr wich-
tiges Anliegen. Was wir für die alten Menschen 
wollen ,das stellen Sie praktisch, Kollege Schütt-
ler, für jüngere Menschen sicher, und zwar durch 
Ihre Aufstockungs- und Umrechnungsfaktoren 
jener komplizierten Tabelle der Anlage. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Die Regierung hat uns auf unsere Fragen erklärt, 
daß die Faktoren unter Berücksichtigung der all-
gemeinen Bemessungsgrundlage berechnet sind. 
Praktisch würde also ein jüngerer Mensch eine 
Rente so erhalten, als ob er einen Arbeitsverdienst 
von 356 Mark, nämlich nach der allgemeinen Be-
messungsgrundlage, erhalten hätte. Nun wollen 
Sie, Herr Kollege Schüttler, einen Antrag der 
Sozialdemokraten, alten Menschen eine Rente 
wenigstens unter Zugrundelegung eines fiktiven 
Arbeitsverdienstes von 200 DM zu gewähren, als 
finanziell unmöglich ablehnen. 

(Abg. Schüttler: Davon habe ich 
gar nichts gesagt!) 

Herr Kollege Schüttler, wir wissen, es sind im 
Gesetz viele Probleme enthalten, und manche 
Dinge sind finanziell durchaus großzügig behan-
delt worden. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : 
Hört! Hört!) 

Deshalb sollten Sie nicht bei den Renten der Alten 
derart sparen, daß die Alten noch zur Fürsorge 
gehen müssen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schüttler. 

Schüttler (CDU/CSU): Herr Kollege Schellenberg, 
der Antrag ist uns vollkommen klar gewesen. Wir, 
wußten, daß das nicht eine Rente von 200 DM 
bedeutet, sondern daß die 200 DM nur die Aus-
gangsbasis für die Berechnung der Rente sein soll-
ten. Wir wehren uns auch nicht gegen den finan-
ziellen Faktor. Die finanziellen Auswirkungen 
habe ich soeben im Zusammenhang mit dem Stei-
gerungsbetrag von 1,8 dargelegt. Worum es hier 
geht, ist, daß ein neuer Begriff von Mindestrente 
in das Gesetz kommen soll. Bei der Aufstockung 
der Leistungen von Leuten, die früh invalide wer-
den und eine gewisse Zeit ein hohes Einkommen 
hatten, geht es um ein Risiko, das in einer Sozial-
versicherung einfach nicht ausgeschaltet werden 
kann. Hier handelt es sich aber darum, den Begriff 
„Grundrente", „Mindestrente" neu zu formulieren. 
Es tut mir leid, daß es Personen gegeben hat, die 
im Leben so wenig verdient haben, daß sie mit 
den wenigen Beiträgen, die sie auf Grund ihres 
niedrigen Verdienstes geleistet haben, nicht in 
eine angemessene Rente hineinwachsen konnten. 
Aber gerecht ist diese aus den Beiträgen und aus 
der Versicherungszeit errechnete Rente. Wenn 
dann ein Bedürfnis vorhanden ist, müssen andere 
Instanzen eintreten, um den Mann lebensfähig zu 
machen. 

(Lebhafte Zurufe von der SPD: 
Also Fürsorge!) 
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— Ja, auch; unter gewissen Umständen ist die Für-
sorge keine Schande. Die Fürsorge war bisher 
immer noch ein ausgleichendes Element, und das 
werden wir auch in der Zukunft nicht entbehren 
können. Hier ist die Grundlage für eine beitrags-
gerechte Rente. Wir wollen die Reform nicht schon 
wieder verwässern, indem -wir solche Kautelen 
einbauen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat die 
Frau Abgeordnete Kalinke. 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Der Verlauf dieser Debatte ver-
anlaßt mich, doch einiges Grundsätzliches zu dem 
sozialpolitischen Anliegen zu sagen, das mit den 
Änderungsanträgen der SPD verfolgt wird. Was ist 
das Anliegen der Sozialreform im allgemeinen, und 
was ist das Anliegen einer Rentenversicherungs-
reform im besonderen? Doch nicht nur die Renten 
zu erhöhen, neue Prinzipien zu ersinnen, über 
deren Wert und Bestand erst die Zukunft Entschei-
dendes aussagen wird, sondern als allererstes und 
mit moralischem und ethischem Vorrang, das 
Schicksal derjenigen zu bessern, die in der sozialen 
Wirklichkeit heute der Hilfe der Gemeinschaft be-
dürfen. 

(Beifall bei der DP.) 

Das ist der Ausgangspunkt der deutschen Sozial-
versicherungsgesetzgebung gewesen. Sie war aber 
nicht Individualversicherung im wahrsten Sinne 
des Wortes. Das stelle ich, die ich bekannt bin als 
Verfechterin des Versicherungsprinzips, fest. 

Das Versicherungsprinzip der Individualversiche-
rung  und das Versicherungsprinzip in der Sozial-
versicherung sind zweierlei. Die Sozialversicherung 
hat von Anfang an den sozialen Ausgleich gekannt. 
Der „gute alte Grundbetrag" — und hier wieder-
hole ich, was ich heute vom „guten alten Heilver-
fahren" gesagt habe — hat einen sozialen Effekt 
gehabt und einen sehr vernünftigen Sinn! Er war 
gut durchdacht tim Sinn eines sozialpolitischen Aus-
gleichs. Wer das Versicherungsprinzip durchführen 
will, kann das sehr wohl auf zwei Wegen tun. Er 
kann eine Mindestsicherung schaffen und darauf 
den Ausgleich auf der Grundlage der geleisteten 
Beiträge oder, wie Sie wollen, auf der Grundlage 
des Lohnindexes und der Lohnbezogenheit auf-
bauen. Wer das aber nicht tun will und ein reines 
Individualprinzip in der sozialen Rentenversiche-
rung einführt, der braucht ein so kompliziertes 
Gesetz gar nicht zu machen. Er braucht nur einen 
Paragraphen zu formulieren: „Jeder muß zwangs-
versichert sein nach Individualprinzipien." Dann 
brauchten wir die ganze Debatte um die Mindest-
zuschläge und Mindestrenten und um die Reform 
der Rentenversicherung nicht zu führen. 

Ich habe bei den verschiedenen Renten-Mehr-
betrags- und Sonderzulagengesetzen im Ausschuß 
und an dieser Stelle immer wieder betont, daß 
unsere Sozialpolitik nicht richtig ist, wenn sie die 
Aufgabe nicht löst und „soziale Reformen" nicht 
dazu benutzt, gezielte Leistungen mit den Mitteln 
der Steuerzahler und der Staatsbürger dort zu 
geben, wo die Hilfe der Gemeinschaft notwendig 
ist. Alles, was seit dem Sozialversicherungs-Anpas-
sungsgesetz in dieser Beziehung getan worden ist, 
hat den sozialen Anliegen unserer Zeit nicht ent-
sprochen. 

(Sehr gut! bei der DP.)  

Wir haben immer wieder Zulagen aus der Tasche 
der Steuerzahler, Zulagen aus den Mitteln der 
Versicherungsträger und damit der Versicherten 
gegeben. Aber wir haben sie nicht gezielt gegeben, 
sondern wir haben sie auch denen gegeben, die nur 
mit wenig Beitragsmarken als Selbständige und 
Weiterversicherte zwar keine Renten erhalten — 
aber nicht in Not sind — und damit ein zusätzliches 
Taschengeld hatten, während wir denen, die dieser 
Hilfe dringend bedurft hätten, nicht genug geben 
konnten! 

Lassen Sie mich das für die Nichtkenner der 
Materie an einem ganz einfachen Beispiel klar-
machen. Wenn eine Kriegerwitwe oder ein heimat-
vertriebener alter Rentner, die beide nur von ihrer 
Rente leben, 70 oder 90 Mark haben, dazu 10 oder 
20 Mark erhalten, so ist ihnen damit nicht ent-
scheidend geholfen. Wenn wir aber einer großen 
Zahl der alten Rentner, die einen Zuschuß nicht 
brauchen, diese 20 Mark nicht geben würden, um 
dafür dem armen Rentner und der alleinstehenden 
Frau und vielen Alten 40 Mark geben zu können, 
so wäre denen wesentlich geholfen. Diese gezielte 
Leistung kann man aber — und das gilt für die 
Herren der Sozialdemokratie — im Rahmen des 
Versicherungsprinzips nicht geben. 

(Abg. Mellies: Das gilt aber doch wohl auch 
für die Damen!?) 

— Natürlich auch für die Damen, selbstverständ-
lich! — Es ist eine alte und uns allen bekannte 
Tatsache, daß das Versicherungsprinzip die Mög-
lichkeiten der Anwendung des Fürsorgeprinzips 
und der Prüfung der sozialen Tatbestände nicht in 
sich schließt. Aber wir haben Zeit gehabt, und wir 
haben noch rechtzeitig vor der Beratung im Aus-
schuß den zweiten Teil der L-Statistik kennen-
gelernt. Dieser zweite Teil der L-Statistik sagte 
genau aus, daß Rentner nicht in ihrer Gesamtheit 
arme Leute sind und daß es deshalb keineswegs 
sozial ist, allen Rentnern das gleiche aus Steuer-
mitteln zu geben, daß es vielmehr eine falsche, 
vielleicht sogar gefährliche Anwendung der Hilfe 
der Gemeinschaft unter Verkennung des Subsi-
diaritätsprinzips ist, allen etwas und vielen zu-
wenig zu geben, statt den wenigen, auf die es nach 
der L-Statistik ankommt, nämlich denjenigen, die 
nur von der Rente leben, genug geben zu können. 

Deshalb, meine Herren und Damen, lassen Sie 
uns doch um Gottes willen, wenn es in diesem 
Bundestag nicht mehr gelingt, dann als erste Auf-
gabe im nächsten Bundestag ohne den Druck der 
bevorstehenden Wahlen und ohne Zeitdruck an 
diese echte Reformaufgabe herangehen! Lassen Sie 
uns dafür sorgen, daß der Beschluß, den wir hier 
gefaßt haben, Versicherung, Versorgung und Für-
sorge wieder in ihre Grenzen zu weisen, auch Wirk-
lichkeit wird! Es geht hier nicht, so hat Herr Kollege 
Schellenberg gesagt, um eine allgemeine Mindest-
rente für alle. Es geht nur, so sagt er, um eine 
Mindestrente für alte Leute. Ich würde ihm recht 
geben, wenn ich ihm darin zustimmen könnte, daß 
alle alten Leute arme Leute seien. Aber auch alle 
alten Rentner sind nicht arme Leute, sondern nur 
die alten Rentner, die ausschließlich von ihrer 
Rente leben. 

Nun haben Sie, Herr Kollege Schellenberg, in einer 
Sache etwas sehr Wichtiges angesprochen. Selbst-
verständlich — und das ist nicht zu bestreiten — 
fehlt dieser Rentenreform die soziale Komponente 
da, wo es sich um Heimarbeiter, Landarbeiter, 
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Hausangestellte, Menschen mit geringem Einkom-
men, geringem Entgelt, geringen Sachbezügen han-
delt, die nun bei der Reform sehr schlecht davon-
kommen werden. Aber darüber werden wir bei dem 
Paragraphen, der die Mindestzulagen behandelt, 
noch zu sprechen haben. 

Wir sollten es uns wirklich nicht so leicht machen. 
Wir sollten, noch ehe wir diese Debatten abschließen, 
uns gemeinsam in einer Entschließung dazu ver-
pflichten, dieses Problem der notwendigen Hilfe für 
die alten Menschen, die der Hilfe der Gemeinschaft 
bedürfen, durch ein vernünftiges soziales Prinzip 
zu lösen! 

Dabei stimme ich dem Kollegen Schüttler in 
einem Punkte zu: die Fürsorge ist etwas, was unse-
rer höchsten Achtung wert ist. Die Reform der Für-
sorge gleichzeitig mit der Reform der Rentenver-
sicherung wäre wahrscheinlich die Chance gewesen, 
viele Probleme besser und gründlicher anzupacken. 

Für die Fraktion der Deutschen Partei erkläre 
ich: Wir werden nicht müde werden, Sie zu mah-
nen, und wir werden die Regierung auffordern, 
nach dem alten Vorschlag der Fraktion der Deut-
schen Partei einen Weg zu finden, eine gerechte und 
sozial wirksame Ausgleichsrente denjenigen zu ge-
ben, die dieser Hilfe rechtzeitig, noch ehe sie ster-
ben, bedürfen. 

Dem Antrag der SPD aber können wir aus die-
sen grundsätzlichen Erwägungen nicht zustimmen. 
Die Fraktion der Deutschen Partei wird sich bei 
der Abstimmung über den SPD-Antrag der Stimme 
enthalten. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Preller. 

Dr. Preller (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Ausführungen des Herrn Kollegen 
Schüttler ebenso wie die Ausführungen der Frau 
Kollegin Kalinke bedürfen einer Erwiderung. 

Herr Kollege Schüttler hat sich auf das Ver-
sicherungsprinzip bezogen. Das kann er in diesem 
Zusammenhang nicht; denn auch die Vorlage, die 
mit Hilfe der  größten Regierungspartei zustande 
gekommen ist, hat — mit vollem Recht, wie wir 
glauben — das reine Versicherungsprinzip durch-
brochen. Mein Kollege Schellenberg hat bereits 
über die Aufstockung für die Berufs- und Erwerbs-
unfähigkeitsrente gesprochen, zweifellos ein Vor-
gang, der mit dem Versicherungsprinzip, wie es 
von der Privatversicherung aufgestellt wird, nicht 
mehr in Einklang zubringen ist. 

Ich erinnere gerade im Zusammenhang mit der 
sogenannten Mindestrente an die 21 DM und 14 DM 
Sonderzuschuß, die Sie selbst, wie ich zugebe, aus 
Not und gedrängt von politischen Gründen, die 
nicht wir zu verantworten haben, sondern Sie, hier 
zugestehen mußten. 

(Zuruf des Abg. Schütz.) 

— Ach, das Arbeitsministerium hat nicht daran ge-
dacht? Darüber wollen wir später einmal reden, 
Herr Kollege Schütz. — Jedenfalls wurde mit die-
sen 21 und 14 DM zweifellos das reine Versiche-
rungsprinzip ebenfalls durchbrochen. Ja, es wird 
sogar etwas Ähnliches wie eine Art Mindestrente 
geben, nur daß die Dinge nicht sauber klargelegt 
sind; aber darauf kommen wir später zu sprechen. 

Unsere Mindestrente hat aber mit der Grund-
rente nichts zu tun. Wir könnten beinahe sagen: 
leider. Jedenfalls sollte (auf dem Wege, den die 

Frau Kollegin Kalinke uns mit dem Wort „Solidar

-

haftung" seit vier Jahren ständig vor Augen führt, 
im Wege dieser Solidarität dem einzelnen Rentner 
ein fester Betrag gegeben werden. Davon wird bei 
der Mindestrente bereits abgewichen. 

Nun müssen wir doch einmal fragen: war es 
nicht in diesen vier Jahren, seit wir über Sozial-
reform und Rentenreform sprechen, unser aller Be-
streben, das auch gerade der Herr Bundesarbeits-
minister  immer wieder hervorgehoben hat: wir 
wollen — wie wir glaubten, allgemein — davon 
herunter, daß Sozialrentner nebenbei noch Für-
sorge beziehen müssen!? Das wollen wir dadurch 
erreichen, 'daß wir den Betrag von 200 DM zu-
grunde legen. Auf diese Weise kommen wir — das 
Beispiel ist vorhin genannt worden — etwa auf 
160 DM, d. h. auf den sogenannten erweiterten Für-
sorgerichtsatz — nicht ganz, aber wenigstens im 
Prinzip. 

Hier ist ein Wort zu den Grundsätzen, die Frau 
Kollegin Kalinke in längeren Ausführungen dar-
gelegt hat, zu sagen. Sie meinte, es komme in der 
Sozialversicherung auf die Hilfe der Gemeinschaft 
für den Bedürftigen an. 

(Abg. Frau Kalinke: Das habe ich nicht 
gesagt!) 

—Was haben Sie denn gesagt? 

(Abg. Frau Kalinke: Nicht Bedürftigkeits

-

prüfung in der Sozialversicherung! Es geht 
in der Sozialversicherung um den sozialen 

Ausgleich!) 
— Ja, wenn Sie das nicht für die Sozialversiche-
rung sagen, wenn Sie glauben, daß die Sozialreform 
sich etwa darauf beziehen müsse, dann verstehe 
ich allerdings nicht, warum Sie angesichts der 
Fälle, in denen notorisch die Fürsorge eintreten 
wird — Sie wissen ebenso wie ich, daß das in sehr 
vielen Fällen der Fall sein wird, wenn der Mindest-
betrag nicht gegeben wird —, nicht den Weg gehen 
wollen, in diesen Fällen die Fürsorge auszuschalten. 
Wir kommen hier mit dem Begriff des Gezielten 
nicht aus. Wir müssen davon ausgehen, daß die 
Sozialversicherung — sie ist eben keine Individual-
versicherung, sondern eine Sozialversicherung — 
Vorsorge treffen muß, damit diejenigen, die sich 
durch ihre Lebensarbeit nur ganz kleine Renten 
erworben haben, wenigstens im Alter gesichert da-
stehen. 

Meine Damen und Herren, wer, wie vielleicht 
viele von Ihnen, wie auch ich, während der Nazi-
zeit soundso oft hart am Rande des Existenzmini-
mums gestanden hat, der weiß doch, daß der Be-
darf, der in diesen Fällen zu befriedigen ist, sehr 
viel höher liegt, als wenn man 400 oder 500 oder 
gar 1000 Mark Einkommen hat. Wir wissen also, 
daß man gerade in den Fällen, die für die Min-
destrenten in Betracht kommen, einen möglichst 
hohen festen Bedarf decken können muß. Das 
möchten wir durch unseren Antrag erreichen. 

Zum Abschluß ein Wort zu der L-Statistik. Ich 
nehme gern diese  Gelegenheit wahr, darauf hinzu-
weisen, daß bei der L-Statistik nach unserer Auf-
fassung etwas nicht berücksichtigt worden ist, näm-
lich die Frage: Wie stand der Rentner, bevor er 
Berufsunfähigkeitsrentner wurde, in seinem Fami-
lieneinkommen? Es wird jetzt darauf hingewiesen, 
daß das Familieneinkommen nach dieser Statistik 
zum Teil 500 und mehr Mark im Monat betrage. 
Die eigentliche Frage ist: Wie war denn das Ein-
kommen dieser Familien vorher? Alles spricht da- 



2. Deutscher Bundestag — 184. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 16. Januar 1957 	10243 
(Dr. Preller) 
für, daß das Einkommen zuvor höher war und daß 
durch die Berufsunfähigkeit das Gesamteinkommen 
der Familie zurückgegangen ist. Wir können also — 
und insofern wende ich mich gegen die Ausführun-
gen der Frau Kollegin Kalinke — nicht davon 
reden, daß die Rentner nicht arme Leute seien. 

(Abg. Frau Kalinke: Nicht alle!) 

- Nicht alle. — Auch die L-Statistik hat das nicht 
bewiesen. Das möchte ich bei dieser Gelegenheit 
ganz deutlich sagen. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, wenn Sie 
konsequent denken und wenn Sie nicht von der 
Individualversicherung, sondern von der Sozialver-
sicherung ausgehen, müssen Sie konsequenterweise 
für unsere Mindestrenten eintreten. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dannebom. 

Dannebom (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Nur einige wenige Bemerkungen zu 
dem Herrn Kollegen Schüttler. Sie haben, Herr 
Kollege Schüttler, gesagt, daß Sie unseren Anre-
gungen nicht folgen könnten — Begründung da-
für: daß sie mit dem Versicherungsprinzip nicht 
auf eine Linie zu bringen seien — und sich des-
halb gegen unser Wollen aussprechen müßten. 
Meine Damen und Herren, das Versicherungsprin-
zip hat schon mein Kollege Preller angesprochen. 
Auch die Zurechnungszeit ist mit dem Versiche-
rungsprinzip nicht in Einklang zu bringen. Ich ver-
weise weiter darauf, daß Sie auch in den Über-
gangsvorschriften, in  § 35, um den Besitzstand zu 
wahren und um die 1 Million Rentner, die nach 
diesem Gesetz leer ausgehen, wenigstens in den 
Genuß von 21 DM oder — bei den Witwen — von 
14 DM monatlich zu bringen, vom Versicherungs-
prinzip, aber auch von dem Prinzip der Beitrags-
rente abgegangen sind. 

Meine Damen und Herren, daß gerade der Ge-
werkschaftler, als der Kollege Schüttler doch an

-zusprechen ist, sich hier so gegen die Belange der 
Ärmsten der Armen ausgesprochen hat, 

(Oh-Rufe von der CDU/CSU) 

vermag ich im Interesse der davon betroffenen 
Personenkreise nur auf das äußerste zu bedauern. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Arndgen. 

Arndgen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Die vorher-
gehende Diskussion um den § 1259 kann die Tat-
sache nicht verwischen, daß wir hier nicht ein Für-
sorgegesetz, sondern ein. Rentenversicherungsgesetz, 
und zwar ein Versicherungsgesetz mit Rechtsan-
sprüchen, beraten. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen]: Sehr 
richtig!) 

Rechtsansprüche, meine Damen und Herren, sind 
auf die Dauer nur zu halten, wenn Vorleistungen 
vorhanden sind. 

(Abg. Dr. Preller: Geldliche?) 

— Wenn Vorleistungen vorhanden sind. 

(Abg. Dr. Preller: Und das Versorgungs

-

gesetz?) 

— Kollege Preller, ich glaube, daß der Zwischen-
ruf gerade von Ihnen nicht richtig ist; denn auch 
Sie wissen, daß die auf Grund des Versorgungsgeset-
zes Versorgten eine Vorleistung dem Volk gegen-
über aufweisen können. Wenn wir in einer Soli-
daritätsgemeinschaft Rechtsansprüche in einem 
Gesetz festlegen, dann sind in dieser Solidaritäts-
gemeinschaft die Rechtsansprüche nur dann auf-
rechtzuerhalten, wenn Vorleistungen vorhanden 
sind, zumal dann, wenn es sich um eine Beitrags-
rente handelt. Eine Mindestrente birgt auf die 
Dauer die Gefahr in sich, die Bedürftigkeitsprü-
fung nach sich zu ziehen. Man kann nämlich nicht 
auf die Dauer von irgendeinem anderen Leistun-
gen verlangen, wenn man selbst keine Vorleistun-
gen aufzuweisen hat. Weil wir die Gefahr sehen, 
daß mit dem Antrag der SPD-Fraktion zu § 1259 
die Bedürftigkeitsprüfung kommt, lehnen wir die-
sen Antrag ab. 

(Lachen und Zurufe bei der SPD.) 

Im übrigen stimmt es nicht, Kollege Dannebom, 
daß das Gesetz, das hier beraten wird, am Ende 
Millionen Rentner ohne Steigerung der bisherigen 
Leistungen ließe. Das möchte ich auch noch einmal 
unterstrichen haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Jentzsch. 

Dr. Jentzsch (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Mit dem Antrag der Fraktion 
der SPD auf einen Mindestbetrag von 200 DM 
können wir uns nicht sehr befreunden. Ich muß 
das ganz offen sagen. Wir haben aber das Pro-
blem, das Sie bewegt, genau so erkannt und in 
der Form einer Zusatzrente, die wir zu § 1279 
noch gesondert beantragen werden, angesprochen. 
Ich habe gegen Ihren Änderungsantrag folgendes 
Bedenken. Es ist durchaus möglich, daß dann je-
mand, der es tatsächlich nicht nötig hat, auf Grund 
dieser Bestimmung in den Genuß der 200 DM 
kommt. Das ist wie immer die Problematik, die 
mit Mindestrenten verbunden ist. Aber über diese 
Dinge ist jetzt schon genügend gesprochen wor-
den, und ich will die Diskussion darüber nicht 
weiter vertiefen. Ich habe nur noch mitzuteilen, daß 
sich meine politischen Freunde bei der Abstim-
mung über diesen Antrag der Stimme enthalten 
werden. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Stingl. 

Stingl (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Es ist uns von den Sprechern der 
sozialdemokratischen Fraktion immer wieder ent-
gegengehalten worden, wir beharrten so sehr auf 
dem Prinzip der Versicherungsgerechtigkeit, daß 
wir uns dagegen aussprächen, durch die Einfüh-
rung einer Mindestrente oder Mindestbemessungs-
grundlage dieses Versicherungsprinzip zu durch-
brechen, während wir doch im andern Fall, näm-
lich bei den Mindestzulagen sowohl wie bei der 
Umrechnung der noch bis 1961 anstehenden Ren-
ten selbst diesem Prinzip nicht treu blieben. Ich 
gestehe freimütig zu, daß bei dieser Mindestzu-
lage selbstverständlich nicht bestritten werden 
kann, daß das Versicherungsprinzip durchbrochen 
ist. Aber, meine Damen und Herren, Sie müssen 
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sich doch eines vor Augen halten: Wir gehen aus 
einer Rechtsform in eine andere Rechtsform hin-
ein. Wir ändern das ganze System. An diesem 
Übergang vom alten zum neuen System gibt es 
eben Dinge,  die  dadurch ausgeräumt werden müs-
sen, daß man in diesem Zeitpunkt auch über Prin-
zipien, die man sonst hat, hinweggeht. 

Ich möchte Ihnen auch noch sagen, daß Sie nach 
meiner Überzeugung mit dem Antrag, den Sie ein-
gebracht haben, schon rein technisch nicht zu 
Rande kommen können, weil Sie z. B. auch dem, 
der allein die 15 Jahre Wartezeit in einer niedri-
gen Beschäftigung verbringt — ich will gar nicht 
unterstellen, daß das unter Umständen Schein-
beschäftigung ist —, dann ebenfalls eine Mindest-
rente einräumen, die, wenn wir unterstellen, daß 
§ 1260 in der Vorlage des Ausschusses angenom-
men wird, 45 DM betragen würde, ohne daß eine 
entsprechende Gegenleistung erbracht worden 
wäre. Sie müßten außerdem Ihr Prinzip nicht auf 
einen Geldbetrag abstellen, sondern auf Prozente 
der allgemeinen Bemessungsgrundlage. Aber das 
wäre eine technische Angelegenheit, die sich ohne 
weiteres klären ließe. Unbestritten bleibt, daß 
durch die Annahme Ihres Antrags fortwirkend in 
die Zukunft hinein eine Mindestrente geschaffen 
würde, und dem können wir - auch wenn wir 
hier in den Übergangsfällen Abhilfe schaffen — 
nicht beitreten. 

Der Grund, weshalb ich mich zu Wort gemeldet 
habe, ist eigentlich nicht diese Prinzipienfrage. Ich 
wollte vielmehr einige Worte zu dem Antrag der 
FDP sagen, die in § 1259 die Regelung zu treffen 
wünscht, daß Zeiten, in denen eine Erwerbs-
unfähigkeitsrente oder eine Berufsunfähigkeits-
rente bezogen wurde, gewissermaßen als fik-
tive Beitragszeiten — Sie nennen es Versiche-
rungszeiten — in die Berechnung des Alters-
ruhegeldes eingehen. Nach einer Rücksprache mit 
Frau Kollegin Friese-Korn habe ich den Eindruck, 
daß man sich tatsächlich über diese Frage auch 
noch unterhalten muß, insbesondere deshalb, weil 
hier eine Möglichkeit gesehen werden kann, dem 
Problem näherzutreten, daß viele Frauen der Be-
dingung, in den letzten 20 Jahren überwiegend be-
schäftigt gewesen zu sein, nicht nachkommen kön-
nen, weil sie erwerbsunfähig gewesen sind. Ich 
bitte Sie aber um Verständnis dafür, daß ich mich 
der Meinung des Herrn Kollegen Schellenberg an-
schließe. Es ist falsch, das Problem an dieser Stelle 
zu behandeln, sondern es muß an einer anderen 
Stelle noch einmal überdacht werden. Ich erkläre 
die Bereitschaft meiner Freunde, sich mit dem 
Problem noch einmal auseinanderzusetzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Könen (Düsseldorf). 

Könen (Düsseldorf) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Haben Sie keine Sorge: 
ich will hier keine Rede halten! 

(Beifall.) 

Aber die Bemerkungen der Kollegen Schüttler und 
Arndgen über die Fürsorge haben mich heraufge-
bracht. Herr Kollege Arndgen, weil wir nicht da-
bei sind, ein Fürsorgegesetz zu machen, weil es 
ein Rentengesetz werden soll, möchten wir die 
Rentner, die Vorleistungen erbracht haben, nicht 
in die Fürsorge hineinbringen. 

Zweitens ist, Herr Kollege Schüttler, Fürsorge 
keine Schande für denjenigen, der sie in Anspruch 
nehmen muß; es ist eine Schande für den Gesetz-
geber, der den Menschen dorthin bringt. 

(Beifall bei der SPD. — Widerspruch 
in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Ich schließe die Beratung zu den aufgerufenen 
§§ 1259 bzw. 29. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich lasse zuerst 
abstimmen über den Antrag Umdruck 889*) Zif-
fern 13 und 14. 

(Abg. Dr. Jentzsch: Zur Abstimmung!) 

— Bitte, zur Abstimmung! 

Dr. Jentzsch (FDP): Auf Grund der vorangegan-
genen Debatte ziehe ich den von uns gestellten 
Änderungsantrag zu § 1259 Abs. 2 zurück und be-
halte mir vor, ihn, wie vereinbart, bei § 1263 er-
neut einzubringen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wir kommen zur 
Abstimmung über den Änderungsantrag Um-
druck 889 Ziffern 13 und 14. Wer dem Antrag auf 
Umdruck 889 Ziffern 13 und 14 zuzustimmen 
wünscht, den  bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei vielen Ent-
haltungen mit Mehrheit abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Ände-
rungsanträge Umdruck 893 Ziffern 35 und 37 und 
in Verbindung damit Umdruck 896 Ziffern 17 
und 18; beide Anträge sind inhaltlich gleich. Wer 
den Änderungsanträgen Umdruck 893**) Ziffern 35 
und 37 bzw. 896***) Ziffern 17 und 18 zuzustim-
men wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Abgelehnt. 

Nun komme ich zur Abstimmung über den An-
trag auf Umdruck 893 Ziffern 36 und 38**). Hier 
ist von der SPD-Fraktion namentliche Abstim-
mung beantragt. Daß sie genügend unterstützt ist, 
ist offenkundig. Wir kommen zur namentlichen 
Abstimmung über den Änderungsantrag Um-
druck 893 Ziffern 36 und 38. Ich bitte die Damen 
und Herren Schriftführer, die Stimmkarten einzu-
sammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Wer von  den  Damen und Herren des Hohen 
Hauses hat in der namentlichen Abstimmung noch 
nicht abgestimmt? — Ich bitte, sich zu beeilen. — 
Meine Damen und Herren, ich frage zum letzten-
mal, ob in der namentlichen Abstimmung noch 
eine Stimmkarte abzugeben ist. — Das ist nicht 
der Fall. Ich schließe die namentliche Abstimmung. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Ich gebe das vorläufige Ergebnis****) der nament-
lichen Abstimmung bekannt. Abgestimmt haben 
430 stimmberechtigte Abgeordnete, davon mit Ja 

*) Siehe Anlage 4. 
**) Siehe Anlage 7. 
***) Siehe Anlage 9. 

****) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 10301. 
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163, mit Nein 228; enthalten haben sich 39. Von 
den Berliner Abgeordneten haben 20 ihre Stimme 
abgegeben; mit Ja haben gestimmt 10, mit Nein 7 
und enthalten haben sich 3. Damit ist der Ände-
rungsantrag der SPD, einen neuen Absatz 1 a in 
die beiden Paragraphen einzufügen, abgelehnt. 

Ich komme nunmehr zur Schlußabstimmung 
über den § 1259 - links - und den § 29 - 
rechts - in der Ausschußfassung. Wer ihnen zu-
zustimmen wünscht, gebe bitte das Handzeichen. 

Gegenprobe! - Enthaltungen? - Bei vielen 
Enthaltungen mit Mehrheit angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich brauche nicht zu 
sagen: jetzt sollte nach einer Vereinbarung des 
Hauses Schluß sein. Wir hatten geglaubt, wir wür-
den mit 'der Beratung des § 1259, nach der wir die 
Sitzung beenden wollten, viel früher fertig sein. 
Nun sind wir aber auch zeitlich an dem verein-
barten Schluß. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen 
Bundestages auf Donnerstag, den 17. Januar 1957, 
9 Uhr, und schließe die heutige Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 20 Uhr 58 Minuten.) 

Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

a) Beurlaubungen 

Abbrecht (Hamburg) 16. 	1. 
Arnholz 15. 	2. 
Dr. Atzenroth 17. 	1. 
Dr. Bärsch 19. 	1. 
Berendsen 21. 	1. 
Dr. Böhm (Frankfurt) 21. 	1. 
Cillien 2. 	3. 
Dr. Dehler 19. 	1. 
Dr. Deist 19. 	1. 
Dr. Dollinger 18. 	1. 
Euler 16. 	1. 
Gedat 26. 	1. 
Gockeln 2. 	3. 
Dr. Gülich 26. 	1. 
Höfler 21. 	1. 
Dr. Kihn (Würzburg) 17. 	1. 
Dr. Köhler 2. 	3. 
Dr. Königswarter 21. 	1. 
Dr. Kopf 18. 	1. 
Dr. Kreyssig 25. 	1. 
Lenz (Brühl) 18. 	1. 
Lücker (München) 16. 	1. 
Meyer-Ronnenberg 27. 	1. 
Dr. Mocker 16. 	1. 
Morgenthaler 21. 	1. 
Odenthal 15. 	2. 
Dr. Pohle (Düsseldorf) 17. 	1. 
Raestrup 31. 	1. 
Ruland 16. 	1. 
Sabaß 19. 	1. 
Schloß 16. 	1. 
Dr. Schmid (Frankfurt) 2. 	3. 
Dr. Schöne 18. 	1. 
Seiboth 16. 	1. 

b) Urlaubsanträge 
bis einschließlich 

Neumayer 16. 	3. 
Dr. Vogel 2. 	2. 

Anlage 2 	 zu Drucksache 3080 
(Vgl. S. 10179 D) 

Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für Sozialpolitik (28. Ausschuß) 
über den von der Fraktion der SPD eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes über die Rentenversiche-
rung der Arbeiter und Angestellten (Rentenver-
sicherungsgesetz) (Drucksache 2314) und den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts 
der Rentenversicherung der Arbeiter und der An-
gestellten (Rentenversicherungsgesetz - RtVG) 
(Drucksachen 2437, zu 2437). 

I. Bericht des Abgeordneten Dr. Berg: 

Kreis der versicherten Personen 

A. Allgemeines 

Das Recht der Versicherungspflicht, der Ver-
sicherungsfreiheit und der Befreiung von der Ver-
sicherungspflicht auf Antrag hat sich in den Jahren 
seit 1945 in den einzelnen Ländern der Bundes-
republik Deutschland verschieden entwickelt. Diese 
unterschiedliche Entwicklung ist vor allem dadurch 
bedingt, daß die Verordnung zur Vereinfachung des 
Leistungs- und Beitragsrechts vom 17. März 1945 
(RGBl. I S. 41), die das Versicherungsrecht wesent-
lich abänderte, nur in den Ländern der ehemaligen 
britischen Besatzungszone in Kraft getreten ist. 
Die darauf zurückzuführende Zersplitterung und 
uneinheitliche Weiterentwicklung des Versiche-
rungsrechts wird durch den vorliegenden Gesetz-
entwurf beendet. Die Vorschriften sind den heuti-
gen Verhältnissen angepaßt und berücksichtigen 
die Erkenntnisse der Rechtsprechung, die Erfah-
rungen in der Praxis und die Entwicklungen auf 
anderen Rechtsgebieten. 

1. Versicherungspflicht 
Die bisher in den Ländern der ehemaligen bri-

tischen Zone auf Grund der Verordnung vom 
17. März 1945 gültige Regelung, nach der die Ver-
sicherungspflicht in der Rentenversicherung der-
jenigen in der Krankenversicherung folgt, ist auf-
gegeben worden. Die Bindung der Versicherungs-
pflicht in der Rentenversicherung an diejenige der 
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Krankenversicherung war außer aus verschiedenen 
sachlichen Gründen schon deshalb nicht mehr mög-
lich, weil eine entsprechende Regelung für die 
Krankenversicherung nicht gleichzeitig erfolgen 
konnte. Außerdem hat sich der der Verordnung vom 
17. März 1945 zugrunde liegende Gedanke der Ver-
einfachung im Hinblick auf den gemeinsamen Bei-
tragseinzug nicht als zwingend erwiesen, wie die 
Praxis in den Ländern der ehemaligen amerikani-
schen und französischen Zone, in denen diese Ver-
ordnung nicht zur Anwendung gekommen ist, ge-
zeigt hat. 

Die Versicherungspflicht umfaßt alle Arbeitneh-
mer, die gegen Entgelt oder zu ihrer Berufsausbil-
dung beschäftigt sind, unabhängig von der Höhe 
ihres Einkommens. Damit ist der bisherige Rechts-
zustand beibehalten worden. 

2. Ausnahmen von der Versicherungspflicht 
Die Vorschriften über die Ausnahmen von der 

Versicherungspflicht — Versicherungsfreiheit kraft 
Gesetzes und Befreiung von der Versicherungs-
pflicht auf Antrag —, die bisher in den Ländern 
der ehemaligen britischen, amerikanischen und 
französischen Zone unterschiedlich waren, wurden 
vereinheitlicht und in den §§ 1228 bis 1231 zusam-
mengefaßt. Dabei wurden Tatbestände, die in der 
Praxis keine Bedeutung mehr haben, außer Be-
tracht gelassen und somit größere Übersichtlichkeit 
erreicht. 

3. Nachversicherung 
Die Vorschrift über die Nachversicherung ent-

spricht im wesentlichen dem geltenden Recht. Sie 
übernimmt jedoch Vorschriften, die bisher außer-
halb der RVO geregelt waren. Wie die Nachver-
sicherung zu erfolgen hat, ist im Beitragsrecht 
§§ 1402 und 1403 geregelt. 

4. Freiwillige Versicherung 
Nach dem geltenden Recht ist eine freiwillige 

Versicherung als Selbstversicherung, als freiwillige 
Weiterversicherung im Anschluß an eine Pflicht-
versicherung und als Höherversicherung neben 
einer Pflicht- oder Weiterversicherung zulässig. 
In Zukunft sollen nach der Auffassung der Mehr-
heit des Ausschusses nur noch die freiwillige 
Weiterversicherung und die Höherversicherung als 
Arten der freiwilligen Versicherung bestehenblei-
ben. Die Möglichkeit zur Selbstversicherung, die 
erst durch das Gesetz über den Ausbau der 
Rentenversicherung vom 21. Dezember 1937 
(RGBl. I S. 1393) eröffnet worden ist, soll in Zu-
kunft wegfallen. Die Mehrheit des Ausschusses war 
der Ansicht, daß die Selbstversicherung ein Fremd-
körper innerhalb der Versichertengemeinschaft der 
unselbständigen Arbeitnehmer sei. Die Rentenver-
sicherung der Arbeiter ist in ihrem Aufbau und in 
ihren Leistungen auf die Verhältnisse der unselb-
ständigen Arbeitnehmer zugeschnitten. Personen, 
die nicht zu den Arbeitnehmern gehören und deren 
Versicherungsbedürfnisse weitgehend anders ge-
artet sind, können deshalb nicht in eine solche Ver-
sichertengemeinschaft einbezogen werden. Zudem 
würde die Beibehaltung der Selbstversicherung 
zu einer Häufung der „schlechten Risiken" führen 
und einen Nachteil für die Pflichtversicherten be-
deuten. Diesem Grundsatz widerspricht nicht die 
Versicherungspflicht einiger kleiner Gruppen von 
Selbständigen (§ 1227 Abs. 1 Nr. 3 und 4), da es 
sich bei diesen Selbständigen um Personen handelt, 

die wirtschaftlich und sozial den Arbeitnehmern 
gleichstehen. 

Anträge auf Beibehaltung der Möglichkeit zur 
Selbstversicherung wurden deshalb von der Mehr-
heit des Ausschusses abgelehnt. 

B. Im einzelnen 

Zu § 1227 Abs. 1 Nr. 1 
Nach den Worten „die als Lehrling" hat der Aus-

schuß die Worte „oder sonst zu ihrer Berufsausbil-
dung" eingefügt. Damit soll nach Ansicht des Aus-
schusses klargestellt werden, daß auch Anlernlinge, 
Praktikanten usw. dieser Vorschrift unterliegen. 

Zu § 1227 Abs. 1 Nr. 2 
Der Ausschuß schloß sich dem Vorschlag des 

Bundesrates an, statt der Worte „deutsche Staats-
angehörige" die Worte „Deutsche im Sinne des 
Artikels 116 des Grundgesetzes" zu setzen und 
damit auch diejenigen Deutschen im Sinne des Ar-
tikels 116 des Grundgesetzes, die nicht deutsche 
Staatsangehörige sind, einzubeziehen. Durch die 
Einfügung des Wortes „deutsche" vor „Mitglieder" 
und der Worte „oder Bediensteten als Arbeitneh-
mer" wurde der Regierungsentwurf aus Gründen 
der Klarstellung ergänzt. 

Zu § 1227 Abs. 1 Nr. 3 

Durch die Einfügung der Worte „und Heim-
arbeiter, soweit sie nicht nach Nummer 1 ver-
sicherungspflichtig sind", wollte der Ausschuß klar-
stellen, daß die Vorschrift auch auf Heimarbeiter 
im Sinne des Heimarbeitergesetzes anzuwenden ist. 

Zu § 1227 Abs. 1 Nr. 4 
Der Ausschuß schloß sich dem Fassungsvorschlag 

der Bundesregierung in deren Stellungnahme zu 
dem Änderungsvorschlag Nr. 3 zu § 1227 Abs. 1 
Nr. 4 des Bundesrates an. 

Zu § 1227 Abs. 1 Nr. 5 
Auf Antrag wurde vom Ausschuß mit Mehrheit 

eine neue Nr. 5 eingefügt, deren Fassung mit den 
Vertretern der betreffenden Gemeinschaften und 
Genossenschaften abgestimmt war. Obwohl auf 
diesen Personenkreis der Arbeitnehmerbegriff 
nicht anzuwenden ist, soll er unter bestimmten 
Voraussetzungen der Versicherungspflicht unter-
liegen. 

Zu § 1227 Abs. 1 Nr. 6 
Diese Vorschrift wurde auf Antrag vom Aus-

schuß eingefügt. Sie soll das Weiterbestehen des 
Versicherungsverhältnisses für diejenigen Per-
sonen sicherstellen, die vor ihrer Einberufung zu 
einer Wehrdienstleistung in der Rentenversiche-
rung versicherungspflichtig waren. 

Zu § 1227 Abs. 2 
Durch die Einfügung eines neuen Absatzes 2 soll 

der sozialversicherungsrechtliche Schutz der Be-
satzungen oder Besatzungsmitglieder ausländischer 
Schiffe, die Deutsche im Sinne des Artikels 116 
des Grundgesetzes sind, gewährleistet werden. 
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Zu § 1228 Abs. 1 Nr. 2 

Der Ausschuß beschloß mit Mehrheit diese Be-
stimmung, die durch die Einfügung der Worte „die 
nicht zur Berufsausbildung ausgeübt wird" er-
gänzt worden ist. In Übereinstimmung mit § 1227 
Abs. 1 Nr. 1 wird klargestellt, daß eine Beschäfti-
gung, für die nur freier Unterhalt gewährt wird, 
dann nicht versicherungsfrei ist, wenn diese Be-
schäftigung der Berufsausbildung dient. 

Zu § 1228 Abs. 2 Nr. 3 
Der Ausschuß war in Übereinstimmung mit dem 

Bundesrat der Ansicht, daß nur der ordentliche 
Studierende, der als Werkstudent während der 
Dauer seines Studiums gegen Entgelt beschäftigt 
ist, versicherungsfrei sein soll. Die weitergehende 
wissenschaftliche Ausbildung für den zukünftigen 
Beruf (z. B. die Assistenzarzttätigkeit während 
einer Facharztausbildung) soll der Versicherungs-
pflicht unterliegen. Die bisher in der Praxis oft 
schwierige Abgrenzung des in Betracht kommen-
den Personenkreises wird damit erleichtert. 

Zu § 1228 Abs. 2 Buchstabe a 
Die Frist von 3 Monaten oder insgesamt 90 Ar-

beitstagen erschien dem Ausschuß zu lang. Um 
auch denjenigen Personen, die während eines J ah-
res mehrfach, aber immer nur kurze Zeit beschäf-
tigt sind, die Möglichkeit zu eröffnen, eine. Ren-
tenanspruch zu erwerben, sprach sich die Mehrheit 
des Ausschusses dafür aus, die Frist auf 2 Monate 
oder insgesamt 50 Arbeitstage abzukürzen. 

Zu § 1229 Abs. 1 

Die Versicherungsfreiheit von Berufsunfähigen, 
die die Wartezeit für die Berufsunfähigkeitsrente 
nicht erfüllt haben (§ 1229 Abs. 1 Nr. 1 der Regie-
rungsvorlage), ist gestrichen worden. Der Ausschuß 
war der Auffassung, daß auch den Berufsunfähi-
gen, die die Wartezeit für die Berufsunfähigkeits-
rente nicht erfüllt haben, die Möglichkeit eröffnet 
werden sollte, Beiträge zur Erlangung einer Er-
werbsunfähigkeits-, Alters- oder Hinterbliebenen-
rente zu entrichten, wenn sie nach Eintritt der Be-
rufsunfähigkeit eine versicherungspflichtige Be-
schäftigung ausüben. 

Die in § 1229 Abs. 1 Nr. '7 des Regierungsent-
wurfs vorgesehene Regelung für die Mitglieder 
geistlicher Orden oder Gemeinschaften wurde vom 
Ausschuß auf Grund der Neufassung des § 1227 
Abs. 1 Nr. 5 gestrichen. 

Zu § 1229 Abs. 1 Nr. 2 

Diese Vorschrift wurde gegenüber dem Regie-
rungsentwurf durch die Aufnahme der Bundes-
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-
versicherung und der als öffentlich-rechtliche Kör-
perschaften anerkannten Religionsgesellschaften 
redaktionell ergänzt. 

Dem Änderungsvorschlag des Bundesrates, die 
Verwaltungslehrlinge ebenfalls versicherungsfrei 
zu stellen, hat sich der Ausschuß nicht angeschlos-
sen, da bei Verwaltungslehrlingen die spätere 
Übernahme in das Beamtenverhältnis nicht so 
sicher und wahrscheinlich ist, daß ihre grundsätz-
liche Freistellung von der Versicherungspflicht ge-
rechtfertigt wäre. 

Zu § 1229 Abs. 1 Nr. 3 

Der Ausschuß teilte die Auffassung des Bundes-
rates, daß den in dem § 1229 Abs. 2 angesprochenen 
Behörden die Entscheidung sowohl über das Vor-
liegen der Voraussetzungen der Versicherungs-
freiheit als auch über die Feststellung des Zeit-
punktes, von dem an diese Voraussetzungen be-
stehen, übertragen werden muß. Er strich deshalb 
die Worte „vom Zeitpunkt der tatsächlichen Ver-
leihung der Anwartschaften an". 

Zu § 1229 Abs. 1 Nr. 4 

Der Ausschuß hat auf Vorschlag die Worte „vom 
Zeitpunkt ihrer Ernennung an" gestrichen, da 
diese Vorschrift ansonsten auf die Angehörigen 
des Bundesgrenzschutzes keine Anwendung hätte 
finden können, da diese zunächst im Angestellten-
verhältnis beschäftigt, in der Zwischenzeit jedoch 
in das Bundesbeamtenverhältnis übernommen 
worden sind. 

Der vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausdeh-
nung dieser Bestimmung auf alle Beamten auf 
Widerruf ist der Ausschuß nicht gefolgt, da durch 
diese Ausdehnung eine große Zahl von Beamten 
auf Widerruf, die bisher nur durch die soziale Ren-
tenversicherung gesichert sind (z. B. die Posthalter), 
ihre Sicherung verlieren würden, ohne eine aus-
reichende Sicherung nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften oder Grundsätzen zu haben. 

Zu § 1229 Abs. 2 

In Absatz 2 wurden in Übereinstimmung mit 
dem Bundesrat durch den Ausschuß nach dem Wort 
„ob" die Worte „und seit wann" eingefügt. Dies 
war auf Grund der Änderung in § 1229 Abs. 1 
Nr. 3 erforderlich. Die in § 1229 Abs. 2 angespro-
chenen Behörden bestimmen also auch den Zeit-
punkt, von dem an die Anwartschaften als gewähr-
leistet anzusehen sind und damit die Voraussetzun-
gen für die Versicherungsfreiheit vorliegen. 

Zu § 1230 Abs. 1 

Neben einigen redaktionellen Änderungen, die 
auf Grund der Neufassung der vorhergehenden 
Paragraphen erforderlich waren, stellte der Aus-
schuß in Übereinstimmung mit dem Bundesrat 
klar, daß nur derjenige von der Versicherungs-
pflicht befreit werden kann, dem eine lebensläng-
liche Versorgung bewilligt ist, um im Interesse der 
Betroffenen die Fälle einer Versorgung auf Zeit 
auszuschließen. 

Zu § 1230 Abs. 2 

Dem Vorschlag des Bundesrates, die in Absatz 2 
vorgesehene Frist auf 6 Monate auszudehnen, da 
die Frist von 2 Monaten zu Härten führen könnte, 
schloß sich der Ausschuß nicht an. Er hielt eine Ver-
längerung der im Regierungsentwurf vorgesehenen 
Frist nicht für erforderlich. Er war der Ansicht, 
daß der Tatbestand, der für den Entschluß des An-
tragstellers, ob er den Antrag stellen will, ent-
scheidend ist — die Bewilligung der Versorgungs-
bezüge —, bereits bei Beginn der Beschäftigung 
vorliege. Für den zu treffenden Entschluß sei des-
halb der Umstand, ob die aufgenommene Beschäf-
tigung von Dauer sein wird, ohne Belang. 
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Zu § 1230 Abs. 3, 4 und 5 

Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Streichun-
gen der Zuständigkeitsregelung hielt der Ausschuß 
nicht für zweckmäßig, da eine allgemeine Zustän-
digkeit des Versicherungsträgers für Verwaltungs-
akte dieser Art in der RVO nicht vorgesehen ist. 

Zu § 1231 Abs. 1 
Absatz 1 wurde den Änderungen in den vorher-

gegangenen Paragraphen angepaßt. Die Absätze 
2 bis 5 des Regierungsentwurfs wurden in den Ab-
satz 1 eingearbeitet. Der vom Bundesrat vorge-
schlagenen Verlängerung der Antragsfrist von 
2 auf 6 Monate ist der Ausschuß aus den zu § 1230 
Abs. 2 angeführten Gründen nicht gefolgt. 

Zu § 1231 Abs. 2 

Dieser Absatz wurde auf Antrag vom Ausschuß 
eingefügt, um eine Befreiungsmöglichkeit für die

-

jenigen ausländischen oder staatenlosen Besatzungs-
mitglieder deutscher Schiffe zu schaffen, die in 
außerdeutschen Häfen an und von Bord gehen. 

Zu § 1231 Abs. 3 
Die Befreiungsmöglichkeit für Mitglieder von 

Gemeinschaften im Sinne des § 1227 Abs. 1 Nr. 5 
wurde vom Ausschuß mit Mehrheit angenommen, 
nachdem Anträge, die Befreiungsmöglichkeit auf 
die im § 1227 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b genannten 
Fälle zu beschränken und das Antragsrecht nur 
dem Mitglied der Gemeinschaft einzuräumen, mit 
Mehrheit von dem Ausschuß abgelehnt worden 
waren. Durch diese Bestimmung soll die in der Ge-
meinschaft übliche lebenslängliche Versorgung der 
nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grund-
sätzen gewährleisteten lebenslänglichen Versor-
gung gleichgestellt werden. 

Zu § 1232 Abs. 1 
Dem Vorschlag des Bundesrates, die Abfindung 

als Ausschließungsgrund für die Nachversicherung 
zu streichen, hat sich der Ausschuß nicht ange-
schlossen. Die Abfindung wird nur einer Beamtin 
bei Ausscheiden wegen Heirat gewährt. Diese Re-
gelung entspricht in ihrem Grundgedanken der 
Beitragserstattung bei Heirat einer weiblichen Ver-
sicherten (§ 1307). Da Abfindung und Nachver-
sicherung sich ausschließen, müßte die Abfindung 
beseitigt werden, wenn die Nachversicherung vor-
geschrieben wird. Das würde dann in vielen Fäl-
len zu dem wenig sinnvollen Ergebnis führen, daß 
zunächst die Nachversicherung durchgeführt wird 
und dann die Erstattung der Beiträge nach § 1307 
erfolgt. 

Zu § 1232 Abs. 3 
Eine besondere Bestimmung über die Nachver-

sicherung der Berufssoldaten war erforderlich, da 
sich deren Versorgung nicht nach beamtenrecht-
lichen Vorschriften richtet, sondern nach denjeni-
gen des Soldatenversorgungsgesetzes und deshalb 
Absatz 1 auf sie keine Anwendung finden kann. 

Zu § 1232 Abs. 4 
Durch diese Bestimmung, die vom Ausschuß auf 

Antrag mit Mehrheit beschlossen worden ist, wird 
sichergestellt, daß die Erfüllung des Grundwehr-
dienstes Personen, die vor ihrer Einberufung nicht 
versicherungspflichtig beschäftigt waren, keine 

Nachteile in bezug auf die spätere Rentenhöhe 
bringt. Damit jedoch die Versichertengemeinschaft 
nicht die Beiträge für diesen Personenkreis mit 
aufbringen muß, ist der Weg der Nachversicherung 
durch den Bund gewählt worden. Wegen der Ent-
richtung der Beiträge vgl. § 1402. 

Zu § 1232 Abs. 5 
Eine Bestimmung über die Nachversicherung 

dieses Personenkreises war erforderlich, um die 
soziale Sicherung auch dann zu gewährleisten, 
wenn das Mitglied aus der Genossenschaft oder 
Gemeinschaft ausscheidet und damit die ihm dort 
gewährleistete lebenslängliche Versorgung verliert. 
Diese Bestimmung wurde vom Ausschuß mit Mehr-
heit angenommen, nachdem ein Änderungsantrag, 
der die Beseitigung der Antragsfrist zum Ziel 
hatte, von dem Ausschuß mit Mehrheit abgelehnt 
worden war. 

Zu § 1233 Abs. 1 
Die Mehrheit des Ausschusses war der Auffas-

sung, daß das Recht zur freiwilligen Weiterver-
sicherung nicht durch Zeiten einer rentenversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung erworben werden 
könne, die über lange Zeiträume verstreut liegen. 
Sie beantragte deshalb eine entsprechende Ergän-
zung des Regierungsentwurfs und sprach sich ge-
gen jede Abkürzung dieses Zeitraumes, die von 
verschiedenen Abgeordneten beantragt worden 
war, aus. 

Bonn, den 11. Januar 1957 

Dr. Berg 
Berichterstatter 

II. Bericht des Abgeordneten Dr. Preller: 

1. Maßnahmen zur Erhaltung, Besserung und 
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit 
(§§ 1241 bis 1249 und 1308) 

Die Rentenversicherung hat sich in den Jahr-
zehnten seit ihrem Bestehen in wachsendem Um-
fange der sogenannten Heilverfahren als eines 
Mittels bedient, gesundheitlich Gefährdete vor 
einem Zustand zu bewahren, der zu vorzeitiger 
Rentenberechtigung führen kann. Die Diskussion 
über die bevorstehende Neuordnung der Renten-
versicherung ließ in den letzten Jahren den Ge-
danken aufkommen, der sogenannten „Frühinva-
lidität", d. h. einer vor dem 65. Lebensjahr ein-
tretenden vorzeitigen Berufsunfähigkeit, die z. Z. 
etwa zwei Drittel der jährlichen Neuzugänge an 
Renten ausmacht, durch Maßnahmen entgegenzu-
treten, wie sie besonders auch im Ausland seit 
einigen Jahren immer stärker angewendet werden, 
und zwar in einer Verbindung von rechtzeitigem 
Heilungsverfahren und Wiedereingliederung in 
eine Arbeitstätigkeit. 

Beide vorliegenden Gesetzentwürfe haben diesen 
Erwägungen Rechnung getragen. Der Entwurf der 
SPD will dabei den Gedanken weit fassen; er 
spricht in seinem § 63 von Leistungen der „Ge-
sundheits- und Berufsförderung". Diese vorsorgen-
den und vorbeugenden Maßnahmen hält dieser 
Entwurf nur teilweise für Aufgaben der Renten-
versicherung, er sieht daher im Rentengesetz nur 
Teilmaßnahmen auf dem Gebiet der Heilverfah- 
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ren vor, die nur so lange gelten sollen, bis der 
Komplex der „Gesundheitsvorsorge und Krank-
heitsbehandlung und der Wiederherstellung der 
gesundheitlichen und beruflichen Leistungsfähig-
keit" neu geregelt ist. Der Regierungsentwurf will 
die Maßnahmen, die gegen Gefährdung der Er-
werbsfähigkeit eines Versicherten infolge von 
Krankheit oder Gebrechen oder Schwächen seiner 
körperlichen oder geistigen Kräfte erforderlich sind, 
als eine Aufgabe der Rentenversicherung durch-
führen, deren Bedeutung durch Voranstellen dieses 
Abschnitts herausgehoben wird. 

Schon in der Sachverständigenvernehmung 
spielte dieser kurz nach englischem Vorbild „Re-
habilitation" genannte Komplex eine Rolle. Seine 
Notwendigkeit in einer modernen sozialen Siche-
rung wurde allseits betont. Uneinigkeit herrschte 
hingegen darüber, in welchen Zuständigkeitsbe-
reich diese Maßnahmen fielen. Die einen hoben 
hervor, daß der Krankenversicherung erheblicher 
und stärkerer Anteil als im Regierungsentwurf 
vorgesehen gebühre, die anderen hielten die bis-
herigen Leistungen der Rentenversicherung auf 
diesem Gebiete und ihre Zusammenarbeit mit der 
Krankenversicherung für ausreichend und erfolg-
versprechend; sie seien nur um die berufsfördern-
den Maßnahmen zu erweitern. Daß zu den einen 
die Träger der Krankenversicherung, zu den an-
deren die der Rentenversicherung gehörten, kann 
nicht verwundern. 

In der eingehenden Aussprache im Sozialpoliti-
schen Ausschuß wurde von den Vertretern der Re-
gierungs- wie der der Oppositionsparteien hervor-
gehoben, daß eine klare Abgrenzung der Leistun-
gen der Renten- und der Krankenversicherung zu 
schaffen sei. Ein Abgeordneter wollte eine eigene 
Institution, etwa die Berufsgenossenschaften, mit 
der Aufgabe betrauen. Andere betonten, daß wirk-
same Rehabilitation lange, bevor an eine Rente 
zu denken sei, beginnen müsse, d. h. schon am 
Krankenlager bzw. im Krankenhaus, so daß in 
erster Linie die Krankenversicherung zuständig 
sein müsse. 

Die Regierungsparteien legten schließlich Ände-
rungsvorschläge zu den §§ 11 bis 19 (1241 bis 1249) 
vor, die nach ausführlicher Aussprache im wesent-
lichen in der vorgelegten und anschließend charak-
terisierten Fassung von der Ausschußmehrheit 
angenommen wurden. Der Versuch einiger Abge-
ordneten verschiedener Parteien, einen Vermitt-
lungsvorschlag zu unterbreiten, scheiterte. Auch 
der einleitende Paragraph des SPD-Entwurfs 
(§ 63), der die Vorläufigkeit der folgenden Rege-
lungen hervorhebt, sowie der in diesem Entwurf 
entwickelte Begriff des Heilverfahrens (§ 64 des 
SPD-Entwurfs) verfielen der Ablehnung. 

Im neuen § 1241 nach dem Vorschlag der Regie-
rungsparteien wird in Absatz 1 nur noch von einer 
Gefährdung usw. der Erwerbsfähigkeit durch 
„Krankheit" (nicht mehr außerdem „infolge von 
Gebrechen oder Schwäche von körperlichen oder 
geistigen Kräften") gesprochen; auch hat der Trä-
ger der Rentenversicherung die betreffenden Maß-
nahmen nunmehr zu „gewähren" (nicht mehr 
„durchzuführen"). Rege Aussprache entspann sich 
darüber, ob nach der Vorstellung der Opposition 
die Maßnahmen der Wiederherstellung gesundheit-
licher und beruflicher Leistungsfähigkeit bzw. der 
Verhütung eines gesundheitswidrigen Zustandes 
gelten sollten oder nur dann zu gewähren seien, 
wenn Erwerbsfähigkeit durch Krankheit gefähr-
det ist. Der letztere Standpunkt wurde von der 

Mehrheit eingenommen; auch der Ersatz der 
„Kann"- durch eine „Ist"-Bestimmung, also die Be-
gründung eines Rechtsanspruchs, und die Einbezie-
hung von Familienangehörigen und Rentnern in 
die Rehabilitation wurden verworfen. Die mehr-
fach erhobenen Bedenken, daß die von den Regie-
rungsparteien in §§ 1241 Abs. 3, 1242 Abs. 5 (Ge-
samt- bzw. Heilplan), 1243, 1244 gewählten Fassun-
gen dem Träger der Rentenversicherung praktisch 
die Führung der Maßnahmen in die Hand spielen, 
wurden von den Regierungsparteien nicht geteilt; 
die Regierungsvertreter wiesen darauf hin, daß 
der Versicherte eine Stelle haben müsse, bei der 
er seinen Rechtsanspruch geltend machen kann, und 
als solche Stelle empfehle sich der Träger der Ren-
tenversicherung. 

Um das Ausmaß selbständiger Maßnahmen und 
Einrichtungen der Rentenversicherung auf diesem 
Gebiet abzugrenzen, wurde von einem Abgeord-
neten vorgeschlagen, in dem von den Koalitions-
parteien zum Regierungsentwurf vorgeschlagenen 
Änderungsantrag zu § 1242 Abs. 2 die Worte „alle 

erforderlichen medizinischen Maßnahmen" fortzu-
lassen und statt „und in sonstigen geeigneten Ein-
richtungen" zu setzen „sowie alle erforderlichen 
diagnostischen Maßnahmen". Der erste Vorschlag 
verfiel der Ablehnung, statt des letzten wurden 
die Worte „und in sonstigen geeigneten Einrich-
tungen" gestrichen. In Absatz 3 wurde durch den 
nun vorgesehenen letzten Satz klargestellt, daß für 
die nachgehenden Maßnahmen die in den vorher-
gehenden Sätzen festgelegte Frist von höchstens 
zwei Jahren nicht gilt. Dem Vorschlag, in Absatz 4 a 
der von den Regierungsparteien vorgeschlagenen 
Neufassung zu sagen: „während oder nach Durch-
führung der Maßnahmen", entsprach die Mehrheit 
deshalb nicht, weil sie diese Sicherung als bereits 
gegeben ansah. Die nachgehenden Maßnahmen nach 
Absatz 4 Buchstabe b als nicht hierher gehörend 
zu streichen, wurde abgelehnt. In Absatz 5 wurde 
vorgesehen, den behandelnden Arzt nicht nur „zu-
zuziehen", sondern zu „beteiligen". Auf Vorschlag 
der Opposition wird in § 1246 Abs. 2 das Über-
gangsgeld auf mindestens 50 v. H. festgesetzt. In 
§ 1248 Abs. 1 wurde zum Schutz des Versicherten 
auf Antrag der Regierungsparteien eingefügt, daß 
die vorgesehene Maßnahme „nach der bisherigen 
Tätigkeit des Versicherten zumutbar sein muß". 
Weitergehende Anregungen der Opposition wurden 
nicht aufgenommen. In § 1249 wurde die Einbezie-
hung „der behandelnden Ärzte" in die Zusammen-
arbeit ergänzt durch die Einbeziehung auch der 
„Kassenärztlichen Vereinigungen". 

Nach ausführlicher Diskussion wurden in den 
Text des § 1308 die Worte „oder zur Erlangung" 
(der Erwerbsfähigkeit) eingefügt; damit soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, daß die Träger der 
Krankenversicherung Mittel auch für allgemeine 
Maßnahmen zur (Wieder-) Erlangung der Erwerbs-
fähigkeit gewähren oder aufwenden können. 

2. Rente wegen Berufsunfähigkeit und wegen 
Erwerbsunfähigkeit (§§ 1252, 1258, 1260 Abs. 3 
und 7, 1262, 1263 Abs. 1, 1264, 1280, 1281, 1290, 
1291 und 1306 Abs. 2) 

Die Regelung der Renten wegen Berufsunfähig-
keit umfaßt insbesondere drei Probleme. Einmal 
ist der Begriff der Berufsunfähigkeit zu klären, 
womit die sogenannte „Rentenformel" angespro-
chen wird. Zum anderen ist die Höhe der Rente 
festzusetzen, wobei die Frage einer Rente bei teil- 
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weiser Berufsunfähigkeit auftritt. Endlich ist die 
Finanzierung zu klären und damit die Frage einer 
Trennung von Berufsunfähigkeits- und Alters-
renten. 

Die letzte Frage ist in dem vom Abg. Dr. 
J e n t z sch erstatteten IV. Teil des Berichts zu be-
handeln; hier sei nur bemerkt, daß einige Abgeord-
nete für eine Übertragung der Regelung der Be-
rufsunfähigkeitsrenten einschließlich der Rehabili-
tierung auf die Berufsgenossenschaften unter orga-
nisatorischer Trennung von Berufsunfähigkeits- 
und Altersrenten eintraten. Doch drangen diese 
vereinzelten Stimmen nicht durch. 

Der Begriff der Berufsunfähigkeit stand im 
Mittelpunkt der Auseinandersetzungen. Zunächst 
wurde der Anregung des Vorsitzenden entsprochen, 
anstelle des im Regierungsentwurf verwendeten 
Begriffes „Invalidität" generell den der „Berufs-
unfähigkeit" zu setzen. Hinsichtlich des Inhalts 
dieses Begriffs standen sich die Auffassung des 
SPD-Entwurfs, der den Begriff nach dem bisheri-
gen Angestelltenversicherungsgesetz faßt, und die 
des Regierungsentwurfs gegenüber. Die Regie-
rungsparteien entschieden sich für die Arbeiter-
wie auch für die Angestelltenversicherung für die 
im Regierungsentwurf in § 1252 vorgeschlagene 
Fassung, die über die des bisherigen Angestellten-
versicherungsgesetzes hinaus den Kreis der zur 
Beurteilung in Betracht zu ziehenden Tätigkeiten 
näher umreißt (wobei aber das wohl etwas weiter-
gehende Wort „billiger" vor „Berücksichtigung" 
gestrichen wurde) und auch solche Tätigkeiten als 
„zumutbar" bezeichnet, für die der Versicherte 
(z. B. durch Rehabilitationsmaßnahmen) ausgebil-
det oder umgeschult worden ist. Diese Erweiterun-
gen des Begriffs waren bei den vernommenen 
Sachverständigen wie in der Öffentlichkeit, insbe-
sondere aus Angestelltenkreisen, umstritten. 

Die Diskussion der letzten Jahre, ob nicht eine 
Rentenformel gefunden werden könnte, die den 
Arzt davon befreit, die „Hälfte" der Erwerbsunfä-
higkeit eines Versicherten festzustellen, hatte 
einen Abgeordneten zum Versuch eines entspre-
chenden Vorschlages veranlaßt, der jedoch nicht 
weiter zur Behandlung kam. 

Zu lebhaften Auseinandersetzungen kam es we-
gen der Höhe der Berufsunfähigkeitsrente. Nach 
dem Regierungsentwurf — der schließlich von der 
Mehrheit angenommen wurde — soll bei einer teil-
weisen, 50 v. H. der Erwerbsfähigkeit unterschrei-
tenden Berufsunfähigkeit die Rente mit dem Jah-
resbetrag von 1 v. H. der für den Versicherten 
maßgebenden Bemessungsgrundlage (§ 1260 Abs. 1) 
berechnet werden, bei Vollberufsunfähigkeit mit 
1,5 v. H. (wie das Altersruhegeld). Für die teilweise 
Berufsunfähigkeit wurde der Ausdruck „berufs-
unfähig", für die volle der Ausdruck „erwerbs-
unfähig" gewählt. Um Kleinstrenten zu vermeiden, 
soll die Rente so berechnet werden, als ob der Ver-
sicherte das 55. Lebensjahr erreicht hätte. 

Der SPD-Entwurf hatte nicht verschieden hohe, 
sondern die gleichen Prozentsätze der Bemessungs-
grundlage für die Berechnung der Renten vorgese-
hen, für die teilweise Berufsunfähigkeit jedoch 
mindestens 50 v. H., für die Erwerbsunfähigkeit 
mindestens 66 2/3 v. H.. Die Opposition betonte, daß 
sich aus den verschieden hohen Prozentsätzen un-
zulängliche Renten für jene Berufsunfähigen erge-
ben müßten, die erst nach dem 55. Lebensjahr be-
rufsunfähig würden, und das sei mindestens die 
Hälfte aller Berufsunfähigen. Außerdem ergäben  

sich für die Frauen sowie für diejenigen, die als 
Berufsunfähige weiterarbeiteten, unter Umständen 
Ungerechtigkeiten bzw. Härten. 

Die Ausschußmehrheit hielt an der Staffelung 
der Prozentsätze fest. Jedoch wurden gegenüber 
dem Regierungsentwurf folgende Änderungen vor-
genommen. 

Die Tabellen nach § 1260 Abs. 3 wurden, wie im 
Bericht des Abg. Schüttler dargelegt, geändert. 
Dabei wurden seitens der SPD-Mitglieder erheb-
liche Bedenken gegen die Anwendung der neuge-
faßten Tabellen auch für die Fälle der Berufsunfä-
higkeit geäußert, und zwar für die Fälle der erst-
maligen Festsetzung einer Rente wie für die Auf-
stockung bisher schon laufender Renten; auch die 
neugefaßten Tabellen enthielten noch sehr starke 
Unterschiede zwischen Renten z. B. für junge und 
ältere Versicherte, die zu Unzuträglichkeiten füh-
ren müßten. 

In die Bestimmungen über die sogenannte „Zu-
rechnungszeit" (Hochrechnen der Rente auf das 
55. Lebensjahr) in § 1264 Abs. 1 wurde ein Zusatz 
eingefügt, wonach der oder die Betreffende inner-
halb der letzten 5 Jahre (60 Monate) mindestens 
36 Monate oder vom Eintritt in die Versicherung 
bis zum Eintritt des Versicherungsfalles min-
destens die Hälfte dieser Zeit mit Pflichtbeiträgen 
belegt haben muß. 

Wegen der Versicherungszeiten, die nach Eintritt 
der Berufsunfähigkeit während der Zurechnungs-
zeit zurückgelegt sind, wurde aus den Reihen der 
Regierungsparteien ein Antrag im Plenum ange-
kündigt, der diese Zeiten dem Versicherten dann 
anrechnen soll, wenn diese Anrechnung für ihn 
günstiger ist. Zunächst wurde in § 1280 Abs. 2 
bereits festgelegt, daß dann, wenn zwar nicht mehr 
Erwerbsfähigkeit, wohl aber Berufsunfähigkeit 
vorliegt, die Rente wegen Berufsunfähigkeit ge-
währt wird. 

In § 1281 Abs. 1 wurde das Wort „vorsätzlich" 
in „absichtlich" umgewandelt. 

Gegen die schließlich von der Mehrheit ange-
nommene Festsetzung einer „Rente auf Zeit" 
(§ 1280) wurden von der Opposition Bedenken be-
sonders im Hinblick auf den Normfall des älteren 
Berufsunfähigen erhoben. Die Rente auf Zeit 
wurde von der Ausschußmehrheit jedoch für 
zweckmäßig gehalten, um dem Betroffenen eine 
Übergangszeit für die volle Wiedereingliederung 
in die Arbeit zu verschaffen. 

In § 1290 wurde durch einen neuen Absatz 3 
nach geglückten Rehabilitierungsmaßnahmen eine 
Frist von drei Monaten eingeführt, in der der Be-
troffene seine bisherige Rente weiterbezieht. 

Die übrigen im Titel dieses Berichts genannten 
Paragraphen bzw. Absätze ergeben sich als Folge-
wirkungen der hier aufgeführten und vom Aus-
schuß angenommenen Grundsätze. 

Bonn, den 10. Januar 1957 
Dr. Preller 

Berichterstatter 

III. Bericht des Abgeordneten Schüttler: 

A. Allgemeines 
Der Ausschuß hat sich besonders eingehend mit 

der Bemessung der Renten und ihrer Beziehung 
zum Lohn befaßt. Die Bestimmungen der §§ 1251 
bis 1310 enthalten das sozialpolitische Kernstück 
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dieses Gesetzes. Dem Ausschuß kam es dabei ins-
besondere auf die sozialpolitisch richtige Höhe der 
Renten und die Anpassung der Rentenbemessung 
an die wirtschaftliche Entwicklung an. Insbeson-
dere zu diesen Fragen haben sich auch die Sachver-
ständigen, die  der Ausschuß aus den Verbänden der 
Arbeitgeber, der  Arbeitnehmer sowie der Versiche-
rungsträger, der  Bank deutscher Länder, der Ver-
sicherungsmathematik und der Wirtschaftswissen-
schaft gehört hat, eingehend geäußert. 

1. Die Höhe der Rente 
Die Höhe der  Rente wird vor allem durch den 

Prozentsatz der für den Versicherten maßgebenden 
Rentenbemessungsgrundlage bestimmt, der für je-
des Jahr der  Versicherungszeit gewährt wird. Der 
Regierungsentwurf hatte in Anerkennung des 
Grundsatzes, daß die Rente sich von einem Zuschuß 
zum Lebensunterhalt zu einer Lebensgrundlage für 
den Rentner entwickeln sollte, bei Alters- und Er-
werbsunfähigkeitsrenten einen Vomhundertsatz 
von 1,5 für jedes Versicherungsjahr, bei Berufsun-
fähigkeitsrenten 1 v. H. für jedes Versicherungs-
jahr vorgesehen. Dabei wurde bei einem vollen Ar-
beitsleben — 50 Versicherungsjahre — eine Rente 
von 75 v. H. des durchschnittlichen Lebensarbeits-
verdienstes erreicht, die einem Nettoarbeitseinkom-
men von 88 bis 92 v. H. entsprechen würde. Wenn 
die SPD-Vorlage demgegenüber einen Satz von 1,8 
v. H. der Bemessungsgrundlage für jedes Jahr vor-
sah, so wollte sie nach ihrer Begründung damit 
die niedrigeren Arbeitsentgelte der Lehr- und Aus-
bildungsjahre und das Absinken des Arbeitsentgelts 
im fortgeschrittenen Alter berücksichtigen. Der 
Ausschuß hat sich auf Antrag der Koalitionspar-
teien dafür entschieden, die Pflichtbeiträge der er-
sten 5 Kalenderjahre des Arbeitslebens bei der Be-
rechnung des Durchschnittsarbeitsverdienstes außer 
Betracht zu lassen, andererseits hat er aber an dem 
Vomhundertsatz von 1,5 festgehalten. Mit dieser 
Regelung kann bei normalem Arbeitsleben eine 
Rente erreicht werden, die es dem Versicherten er-
möglicht, seinen erworbenen Lebensstandard auch 
weiterhin beizubehalten und den Rentner aus der 
Nähe des Fürsorgeempfängers in die Nachbarschaft 
des Lohnempfängers rückt. Hierin hat der Aus-
schuß eines der wesentlichen Ziele der Reform der 
Rentenversicherung gesehen. 

2. Die Regelung der Ersatz-, Ausfall- und Zurech-
nungszeiten 
Soweit ein volles Arbeitsleben durch Umstände 

nicht erreicht wird, die nicht von dem Willen des 
Versicherten abhängig waren, sehen bereits der Re-
gierungsentwurf und der Entwurf der SPD-Frak-
tion die Anrechnung von Ersatzzeiten vor. 
Der Ausschuß hat durch Mehrheitsbeschluß der im 
Regierungsentwurf vorgesehenen begrifflichen Tei-
lung in Ersatz- und Ausfallzeiten zugestimmt und 
im einzelnen die bereits großzügigen Regelungen 
des Regierungsentwurfs weiter verbessert. 

Nach der jetzt vom Ausschuß beschlossenen Rege-
lung werden Zeiten des Militärpflicht- und Kriegs-
dienstes, der Kriegsgefangenschaft, der Internierung 
oder Verschleppung, der Freiheitsentziehung, der 
Sowjetzonenhaft und der Vertreibung sowie im all-
gemeinen auch die Zeiten einer anschließenden 
Krankheit oder unverschuldeten Arbeitslosigkeit 
als Ersatzzeiten und die Zeiten der Arbeitsunfähig-
keit infolge Krankheit oder Unfall und der Arbeits-
losigkeit, wenn sie länger als 6 Wochen gedauert 
haben, sowie Zeiten einer Schul-, Fachschul- oder 

Hochschulausbildung unter im Gesetzentwurf nä

-

her bezeichneten Voraussetzungen als Ausfallzeiten 
angerechnet. Diese Regelungen werden bei vielen 
Versicherten, die infolge der politischen und wirt-
schaftlichen Ereignisse, insbesondere in der Ver-
gangenheit, eine nicht genügende Versicherungs-
zeit nachweisen können, einen Ausgleich schaffen. 
Darüber hinaus werden sie das persönliche Schick-
sal, das dem einzelnen durch Krankheit auferlegt 
ist, erleichtern. Für den Fall der Berufsunfähigkeit 
oder Erwerbsunfähigkeit vor Vollendung des 55. 
Lebensjahres bedeutet die Berücksichtigung von 
Zurechnungszeiten einen Ausgleich für die Arbeits-
jahre, die infolge der Berufsunfähigkeit oder Er-
werbsunfähigkeit ausfallen. Hierbei wurde ent-
sprechend dem Regierungsentwurf davon ausge-
gangen, daß im Regelfall für den unter 55 Jahren 
berufsunfähig gewordenen Versicherten eine Rente 
von 40 v. H. seiner Rentenbemessungsgrundlage, 
für den erwerbsunfähigen Versicherten eine solche 
von 60 v. H. sich ergeben solle. In Verbesserung des 
Regierungsentwurfs wurde die Vorschrift zur an-
teiligen Kürzung der Zurechnungszeit gestrichen. 
Damit wird jedem Versicherten, der vor dem 55. Le-
bensjahr berufs- oder erwerbsunfähig wird, die 
Zeit zwischen Versicherungsfall und dem 55. Le-
bensjahr zu seiner belegten Versicherungszeit hin-
zugerechnet. Die Mehrheit des Ausschusses hat in 
dieser Bestimmung über die Zurechnungszeit eine 
sinnvolle Anwendung des Versicherungsprinzips 
gesehen, die dazu beiträgt, das Risiko der Berufs- 
oder Erwerbsunfähigkeit in vollem Umfange durch 
die Rentenversicherung zu decken. 

3. Die Lohnbezogenheit der Renten 

Mit besonderer Gründlichkeit hat sich der Aus-
schuß mit der Lohnbezogenheit der Renten befaßt. 
Im Regierungsentwurf war hierzu das Verfahren 

a) bei der erstmaligen Feststellung der Renten und 

b) bei der Anpassung der Renten während ihrer 
Laufzeit verschieden vorgesehen. Während bei 
der erstmaligen Feststellung der Renten das 
Verhältnis des durchschnittlichen Lebensarbeits-
verdienstes des  Versicherten zu den jährlichen 
Durchschnittsentgelten aller Versicherten maß-
gebend sein sollte, sollte die Anpassung der 
festgestellten Renten durch eine Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates und 
nach Anhörung eines Sozialbeirats erfolgen. 
Nach dem Entwurf der SPD-Fraktion sollte die 
Bundesregierung jährlich im Bundesgesetzblatt 
Umrechnungsfaktoren bekanntmachen. Gegen 
beide Regelungen sind in  der  Öffentlichkeit und 
auch im Ausschuß Bedenken geltend gemacht 
worden. Sie gingen insbesondere dahin, daß in 
den vorgesehenen Regelungen das Eingeständ-
nis einer ständigen Geldentwertung enthalten 
sei und daß die automatische Anpassung der 
Renten an die Lohnentwicklung andere Formen 
der Sicherung, insbesondere die private Lebens-
versicherung, die nicht gleiche Bedingungen 
bieten könne, benachteilige. Die Mehrheit des 
Ausschusses hat grundsätzlich an dem Gedan-
ken der Produktivitätsrente, wie er im Regie-
rungsentwurf zum Ausdruck gekommen ist, 
festgehalten. Sie war der Meinung, daß die 
Produktivitätsrente die Währung nicht beein-
trächtige. Sie hat jedoch mit Rücksicht auf die 
Bedenken, die geäußert worden sind, Vorsorge 
dafür getroffen, daß die finanzielle Stabilität 
der Rentenversicherung in jedem Falle gesichert 
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ist. Die hier getroffenen Regelungen sind daher 
auch bei der Fassung der Finanzierungsvor-
schriften (§§ 1382 ff.) berücksichtigt worden. 

a) Die Lohnbezogenheit bei der erstmaligen Fest-
stellung der Renten 

In diesem Sinne hat die Mehrheit des Ausschus-
ses die Berechnung bei der erstmaligen Feststel-
lung nach dem im Regierungsentwurf vorgesehe-
nen Verfahren beschlossen. Danach wird der Brut-
toarbeitsentgelt des Versicherten zu dem durch-
schnittlichen Bruttoarbeitsentgelt der Versicherten 
in der Rentenversicherung der  Arbeiter und der 
Angestellten ins Verhältnis gesetzt. Während nach 
dem Regierungsentwurf allgemeine Bemessungs-
grundlage für die Renten das durchschnittliche 
Brutto-Jahresarbeitsentgelt der  Versicherten im Mit-
tel eines am 30. September des Vorjahres endenden 
dreijährigen Zeitraumes war, ist nunmehr ein gan-
zes (viertes) Kalenderjahr zur Feststellung der sta-
tistischen Daten eingeschoben worden. Darüber 
hinaus soll nach dem von der Mehrheit des Aus-
schusses beschlossenen neuen § 1261 a die allge-
meine Bemessungsgrundlage dann nicht durch 
Rechtsverordnung, sondern durch ein besonderes 
Gesetz festgelegt werden, wenn die versicherungs-
technische Bilanz ergibt, daß zum Ausgleich der 
Einnahmen und Ausgaben der Rentenversicherung 
in den nächsten 5 Jahren eine Inangriffnahme der 
Rücklage um mehr als die Hälfte oder eine Bei

-tragserhöhung oder eine Erhöhung des Bundeszu-
schusses oder die Inanspruchnahme der Bundesga-
rantie erforderlich ist. Diese Regelung geht also 
davon aus, daß normalerweise die allgemeine Be-
messungsgrundlage durch Rechtsverordnung be-
stimmt wird, daß aber in Ausnahmefällen der Ge-
setzgeber nicht nur die Möglichkeit hat, sondern 
sogar gezwungen ist, sich mit der Änderung der 
allgemeinen Bemessungsgrundlage und ihren Aus-
wirkungen zu befassen. Besonderes Gewicht wurde 
daher von der Mehrheit des Ausschusses darauf ge-
legt, daß anläßlich dieses besonderen Gesetzes auch 
die Finanzierung der dadurch erforderlichen Auf-
wendungen erneut beraten wird. Den Antrag der 
Fraktion der FDP, lediglich das nominelle durch-
schnittliche Arbeitsentgelt des Versicherten der 
Rentenberechnung zugrunde zu legen und eine Um-
rechnung nur bis zum Jahre 1956 für zurücklie-
gende Versicherungszeiten vorzunehmen, hat der 
Ausschuß abgelehnt. Eine solche einmalige Anhe-
bung der Renten wurde von der Mehrheit des Aus-
schusses nicht für genügend angesehen, da dann die 
Versicherten nicht an dem weiteren Wachsen des 
Sozialprodukts während ihres Arbeitslebens teil-
nehmen würden. Die Mehrheit des Ausschusses hat 
besonders betont, daß sie in der im Ausschuß be-
schlossenen Anpassung der Renten an die Entwick-
lung der Löhne und Gehälter während des Arbeits-
lebens des Versicherten keine Gefährdung der 
Währung sehe. 

b) Die Lohnbezogenheit während der Laufzeit der 
Renten 

Für die Anpassung der Renten während ihrer 
Laufzeit hat die im Regierungsentwurf vorgesehe-
ne Regelung, die Renten lediglich alle 5 Jahre zu 
verändern, nicht befriedigt.  Auf der anderen Seite 
erschien es der Mehrheit des Ausschusses nicht un-
gefahrlich, eine jährliche Anpassung der Renten 
vorzuschreiben, wie der Gesetzentwurf der SPD es 
vorsah, ohne daß für die finanzielle Sicherstellung  

und die wirtschaftliche Tragbarkeit einer solchen 
Rentenerhöhung Vorsorge getroffen war. 

Der Ausschuß hat sich daher nicht dazu entschlie-
ßen können, die Anpassung der Renten während 
ihrer Laufzeit ohne besonderes Gesetz vorzuneh-
men. Es ist aber in den §§ 1276 ff. der Ausschuß-
vorlage bereits festgelegt, daß der Gesetzgeber bei 
einer Veränderung der allgemeinen Bemessungs-
grundlage tätig werden muß. Welche Faktoren zu 
berücksichtigen sind, wird näher umschrieben. Da-
bei hat der Ausschuß, ähnlich wie im Regierungs-
entwurf, einen Sozialbeirat eingeschaltet, in dem je 
drei Vertreter der Versicherten, drei Vertreter der 
Arbeitgeber, ein Vertreter der Bank deutscher Län-
der und drei Vertreter der Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften berufen werden. Dieser Sozial-
beirat hat die Aufgabe, der Bundesregierung bei 
der Abgabe eines Berichts Hilfe zu leisten, den 
diese alljährlich, erstmalig im Jahre 1958, den ge-
setzgebenden Körperschaften des Bundes vorzu-
legen hat. In diesem Bericht ist über die Finanzlage 
der Rentenversicherung, die Entwicklung der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit und der Produk-
tivität sowie über die Veränderungen des Volks-
einkommens je Erwerbstätigen zu berichten. Nach 
den letzten drei Größen — der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit und der Produktivität sowie der 
Veränderung des Volkseinkommens je Erwerbstäti-
gen — ist die Entscheidung über die Anpassung der 
Renten bei Veränderungen der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage zu treffen. Mit diesem Verfahren 
hat die Mehrheit des Ausschusses geglaubt den Be-
denken einerseits gegen eine automatische Anpas-
sung der Renten, andererseits gegen eine nur in 
Abständen von 5 Jahren vorgenommene Anpassung 
der Renten Rechnung zu tragen. Damit wurden 
auch Anträge der FDP-Fraktion abgelehnt; diese 
wollte den Grundsatz, daß die Renten an eine Be-
zugsgröße angepaßt werden sollten, nicht in das 
Gesetz aufgenommen wissen, sondern lediglich eine 
jährliche Oberprüfung der Renten, der Beiträge 
und der Bundeszuschüsse durch einen Sozialbeirat 
vorsehen. Zu dem mit Mehrheit angenommenen 
Antrag der Koalitionsparteien wurde insbesondere 
das Bedenken geäußert, daß er die  Gefahr ständi-
ger Politisierung der Rentenanpassung hervorrufe, 
weil jeweils ein besonderes Gesetz notwendig sei. 
Auch entstehe eine Diskrepanz zwischen der Rege-
lung der §§ 1260 und 1261 und dem hier vorge-
schlagenen Verfahren, während doch die erstmalige 
und die laufende Anpassung der Renten möglichst 
nach gleichen Grundsätzen vorgenommen werden 
solle. Hierauf wurde von seiten der Antragsteller 
entgegnet, daß dieser Vorschlag den Gesetzgeber 
verpflichte, jährlich die gesamte Situation zu über-
prüfen. Er bringe auch Vorteile insofern mit sich, 
daß Renten in Krisenzeiten nicht automatisch zu 
sinken brauchten, was konjunkturpolitisch von Be-
deutung sein könne. 

Gegen die Schaffung des Sozialbeirats wurde gel-
tend gemacht, daß er deshalb nicht nötig sei, weil 
Bundesregierung und Gesetzgeber die Verantwor-
tung für die Anpassung der Renten nach der vor-
her beschlossenen Regelung zu tragen hätten. Dem-
gegenüber wurde darauf hingewiesen, daß der So-
zialbeirat vor allem wirtschafts-, sozial- und fi-
nanzpolitische Probleme festzustellen habe. 

B. Im einzelnen 
Zu § 1251 

Der Ausschuß hat für die bisherige Invaliditäts-
rente die Bezeichnung „Rente wegen Berufsunfähig- 
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keit", für die Altersrente die Bezeichnung „Alters-
ruhegeld" verwendet. Er hat damit auch hinsicht-
lich des Wortlautes eine Angleichung an das Recht 
der Angestelltenversicherung herbeiführen wollen. 
Er hat weiter die Erhöhung der Rente bei Erwerbs-
unfähigkeit in einen besonderen Versicherungsfall 
(Rente wegen Erwerbsunfähigkeit) umgewandelt. 
Als besondere Leistung sah der Entwurf der SPD-
Fraktion die Gewährung eines Pflegegeldes für 
hilflose Rentner vor. Von der Mehrheit des Aus-
schusses wurde bei grundsätzlicher Anerkennung 
der Notwendigkeit eines Pflegegeldes die Belastung 
der Rentenversicherung mit einer solchen Lei-
stung abgelehnt. Die Mehrheit des Ausschusses sah 
in dem Pflegegeld eine Leistung, die eine individu-
elle Überprüfung der Pflegebedürftigkeit erfordert, 
sie befürchtete daraus auch verwaltungsmäßige 
Schwierigkeiten für die  Rentenversicherung. Auch 
wurde darauf hingewiesen, daß die Regelung des 
Pflegegeldes während des Aufenthaltes in einer. 
Krankenanstalt genauer überdacht werden müsse. 
Der von einer Reihe von Bundesländern bisher 
schon beschrittene Weg, Pflegegeld zu gewähren, 
erschien der Mehrheit des Ausschusses sachlich 
richtiger als das Verfahren, die Versichertenge-
meinschaft der Rentenversicherung mit dieser Auf-
gabe zu belasten. Der Antrag -wurde daher mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Zu § 1252 

Über die Voraussetzungen für die Rente wegen 
Berufsunfähigkeit ist bereits von Abg. Dr. Prel-
ler berichtet worden. 

Zu § 1252 a 
Durch die Änderungen im Verlauf der Beratun-

gen ist es erforderlich geworden, einen besonderen 
Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit aufzu-
stellen. Über die Voraussetzungen dieses Begriffs 
hat der Abg. Dr. Preller berichtet. Hier ist lediglich 
nachzutragen, daß damit die Möglichkeit geschaffen 
ist, auch dann die Wartezeit für die Rente wegen 
Erwerbsunfähigkeit zu erfüllen, wenn Berufsun-
fähigkeit bereits eingetreten, die Wartezeit für Be-
rufsunfähigkeit aber nicht erfüllt ist. Auch sind 
nunmehr für die Höhe der Rente wegen Erwerbs-
unfähigkeit die Beiträge zu berücksichtigen, die 
nach dem Eintritt der Berufsunfähigkeit, aber vor 
dem Eintritt der Erwerbsunfähigkeit entrichtet 
sind. Diese Regelung hat das Ziel, eine Renten-
erhöhung auch für die Versicherten zu ermög-
lichen, die zwar schon berufsunfähig, aber noch 
nicht erwerbsunfähig sind und die in der Zeit ihrer 
Berufsunfähigkeit noch beschäftigt sind. Diese Än-
derung hat besondere Bedeutung für Blinde und 
solche in ihrer Gesundheit beeinträchtigte Perso-
nen, die trotz Berufsunfähigkeit mit Aufwendung 
besonderer Tatkraft weiterhin eine versicherungs-
pflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit ausüben. 
Zu Absatz 5 siehe die Bemerkungen zu § 1253 
Abs. 6. 

Zu § 1253 
Die Voraussetzungen für den Bezug des Alters-

ruhegeldes hat der Ausschuß in zweierlei Hinsicht 
beträchtlich verbessert. 

Nunmehr erhält auch der Versicherte nach Voll-
endung des 60. Lebensjahres Altersruhegeld, der die 
Wartezeit erfüllt hat und seit mindestens einem 
Jahr ununterbrochen arbeitslos ist. Damit wird 
auch für die Rentenversicherung der Arbeiter eine 
Regelung eingeführt, der der Bundestag für das 
Recht der Angestelltenversicherung bereits 1954 zu-

gestimmt hat. Der Bundesrat hatte dazu vorge-
schlagen, unter gleichen Bedingungen eine Invali-
denrente, nicht eine Altersrente zu gewähren. Der 
Ausschuß für Sozialpolitik hat sich nach einer Erör-
terung schon in der 1. Lesung nicht für diese Lö-
sung entscheiden können, sondern die Leistung bei 
einjähriger Arbeitslosigkeit nach dem 60. Lebens

-

jahr als Altersruhegeld gestaltet. 

Auch hinsichtlich ,der Altersgrenze für Frauen 
ist der Ausschuß den Vorschlägen des Bundesrates 
im Grundsatz gefolgt. Nunmehr erhalten weibliche 
Versicherte, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, 
auf Antrag Altersruhegeld, wenn sie in den letzten 
20 Jahren überwiegend eine rentenversicherungs-
pflichtige Beschäftigung ausgeübt haben und eine 
solche Beschäftigung nicht mehr ausüben. Bei die-
ser besonderen Altersgrenze für Frauen hat sich 
der Ausschuß davon leiten lassen, daß die versi-
cherte Frau vielfach einen Doppelberuf als Arbeit-
nehmer und Hausfrau erfüllt hat, der eine früh-
zeitige Abnutzung der Kräfte und damit frühzei-
tige Berufsunfähigkeit hervorruft. Darauf deuten 
die Statistiken der Rentenversicherungsträger über 
den Zugang an Invaliden- und Berufsunfähigkeits-
renten für Frauen hin. Andererseits besteht eine 
solche Doppelbelastung für weibliche Versicherte 
nur dann, wenn sie in einer pflichtversicherten Tä-
tigkeit stehen. Der Ausschuß hat sich daher ent-
sprechend dem Änderungsvorschlag des Bundes-
rates dafür entschieden, die Herabsetzung der Al-
tersrente an eine überwiegende Zeit rentenversi-
cherungspflichtiger Beschäftigung in den vorherge-
henden 20 Jahren zu binden. Mit dieser Formulie-
rung wurden andererseits die einschränkenden Be-
stimmungen des Bundesrates günstiger gestaltet; 
insbesondere sind nunmehr auch solche Frauen zum 
Bezug des Altersruhegeldes berechtigt, die in der 
Zeit zwischen dem 40. und dem 60. Lebensjahr, 
jedoch nicht zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr 
überwiegend einer -rentenversicherungspflichtigen 
Beschäftigung nachgegangen sind. 

Des weiteren hatte sich der Ausschuß mit dem 
Antrag der SPD-Fraktion zu befassen, nach dem 
die Altersgrenze für solche Versicherte auf 60 Jahre 
festgesetzt werden sollte, die während der letzten 
5 Jahre vordem mindestens 36 Monate eine gesund-
heitgefährdende Berufstätigkeit ausgeübt hatten. 
Der Ausschuß hielt es mit Mehrheit nicht für Auf-
gabe ,der Rentenversicherung, Leistungen für den 
Fall eines Risikos zu gewähren, das seiner Natur 
nach in den Bereich der Unfallversicherung gehört. 
Auch sind die Auswirkungen einer solchen Vor-
schrift kaum übersehbar. 

Neu eingefügt ist Absatz 6, der bestimmt, daß 
nur eine Leistung — entweder Rente wegen Be-
rufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit oder 
Altersruhegeld — gewährt wird. 

Zu § 1254 
Absatz 2 konnte mit Rücksicht auf den besonde-

ren Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit und 
§ 1252 Abs. 3 entfallen. 

Zu § 1255 
Für die Erfüllung der Wartezeit hat der Aus-

schuß eine Reihe von Erleichterungen geschaffen. 
Hinsichtlich der Beitragszeiten hat der Ausschuß 
den Absatz 2 des § 1255 entsprechend den An-
regungen des Bundesrates, denen auch die Bundes-
regierung zugestimmt hatte, ergänzt und die Rege- 
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lung auf die Ersatzzeiten erstreckt. Absatz 3 ist da-
nach auf Pflichtbeiträge im Lohnabzugsverfahren 
beschränkt worden. 

Zu § 1256 

Vgl. auch die allgemeinen Ausführungen zu A. 2. 

Die Bestimmungen über die Ersatzzeiten für die 
Erfüllung der Wartezeit sind vom Ausschuß inso-
fern gegenüber dem Regierungsentwurf verbessert 
worden, als nunmehr Zeiten einer anschließenden 
Krankheit oder unverschuldeten Arbeitslosigkeit 
auch dann angerechnet werden, wenn sie Zeiten 
des militärischen oder militärähnlichen Dienstes im 
Sinne der §§ 2 und 3 des Bundesversorgungsgeset-
zes folgen; dabei werden Dienstzeiten als Berufs-
soldat im Frieden nicht erfaßt. Gleiches gilt für 
Krankheits- und Arbeitslosigkeitszeiten nach Zei-
ten der Freiheitsentziehung im Sinne des § 16 des 
Bundesentschädigungsgesetzes. Der Ausschuß hat 
ebenfalls die Bestimmung neu eingefügt, daß auch 
Zeiten der Verschleppung Ersatzzeiten sind. Diese 
Ersatzzeiten werden sämtlich nicht nur dann ange-
rechnet, wenn eine Versicherung vorher bestanden 
hat, sondern auch dann, wenn innerhalb von 2 Jah-
ren nach Beendigung jeder Ersatzzeit oder einer 
durch sie aufgeschobenen oder unterbrochenen Aus-
bildung eine rentenversicherungspflichtige Beschäf-
tigung oder Tätigkeit aufgenommen worden ist. 
Damit hat der Ausschuß vor allem den Wünschen 
von Personen Rechnung getragen, die in jungen 
Jahren, insbesondere während und nach dem 2. 
Weltkrieg, interniert oder verschleppt oder in So-
wjetzonenhaft gewesen sind. 

Vertreter der SPD-Fraktion haben darüber hin-
ausgehend dem Sinne nach beantragt, Zeiten der 
Krankheit, der Arbeitslosigkeit und der Ausbil-
dung auf die Erfüllung der Wartezeit anzurechnen. 
Die Mehrheit des Ausschusses hat sich diesen Vor-
schlägen nicht anschließen können, aber, wie noch 
darzulegen sein wird, die genannten Zeiten als 
Ausfallzeiten für die Steigerung der Renten aner-
kannt. 

Zu § 1257 

Der Ausschuß hat mit Mehrheit beschlossen, den 
§ 1257 der Regierungsvorlage zu streichen. Für die 
Zukunft hatte von dieser Bestimmung lediglich die 
Nummer 1 wesentliche Bedeutung, während die 
übrigen Nummern sich stärker auf in der Vergan-
genheit eingetretene Tatbestände bezogen. Soweit 
nach dem bisherigen Recht der Versicherungsfall 
bereits eingetreten ist, treffen die Übergangsbe-
stimmungen entsprechende Regelungen. Die Strei-
chung des § 1257 dient der Abgrenzung zwischen 
den Risiken, die von der Rentenversicherung, und 
denjenigen, die von der Unfallversicherung und 
Versorgungen zu tragen sind. Anträge aus dem 
Entwurf der SPD-Fraktion (§ 10 Abs. 4 und 5), die 
Verkürzungen der Wartezeit zur Folge haben wür-
den, verfielen mit Mehrheit der Ablehnung. 

Zu § 1258 

Siehe den Bericht des Abg. Dr. Preller sowie 
die Ausführungen zu § 1252 a. 

Absatz 2 übernimmt für das Verhältnis zwischen 
Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitsrente 
die Regelung, die im Regierungsentwurf schon für 
das Verhältnis von Berufsunfähigkeitsrente zu Al-
tersruhegeld (§ 1259 Abs. 2) vorgesehen war. Die 
Sätze 3 bis 5 dienen der Klarstellung. 

Zu § 1259 

Die Änderungen sind redaktioneller Art. Zu sei-
nem Grundgedanken siehe die allgemeinen Ausfüh-
rungen zu A. 1. 

Zu § 1260 

Die neue Rentenformel setzt sich aus zwei Fak-
toren zusammen, der Versicherungszeit sowie der 
Rentenbemessungsgrundlage. Bei der letzteren hat 
der Ausschuß an dem Prinzip des Regierungsent-
wurfs festgehalten, die Renten der Versicherten im 
Zeitpunkt ihrer Feststellung nach dem dann gel-
tenden Lohnniveau zu bemessen. Für die Art der 
Rentenbemessung standen dreierlei Verfahren zur 
Wahl, von denen eines im Regierungsentwurf, ein 
anderes im Entwurf der SPD-Fraktion und ein 
drittes in einem Vorschlag des Verbandes deut-
scher Rentenversicherungsträger enthalten war. Die 
an zweiter und dritter Stelle genannten Verfahren 
gleichen einander, so daß es zulässig ist, sie ge-
meinsam zu behandeln. Dem Ausschuß hat eine Aus-
arbeitung über den Gang der Berechnungen vorge-
legen, der eine Beurteilung der verschiedenen Be-
rechnungsarten beigefügt war. Sie ist in der Unter-
anlage abgedruckt. Der Ausschuß hat sich in Mehr-
heit für die Berechnungsart nach dem Regierungs-
entwurf entschieden, weil sie dem Versicherten den 
Grund der unterschiedlichen Rentenberechnung 
durchschaubarer macht und eine späterhin erfol-
gende Rechtsangleichung (z. B. Saarland, sowjeti-
sche Besatzungszone, inte rnationale Vereinbarun-
gen) erleichtert. Der Ausschuß hat dabei auf die 
Vereinfachung, die die anderen Verfahren verwal-
tungsmäßig für die Versicherungsträger mit sich 
bringen würden, im Interesse der Versicherten be-
wußt verzichtet. Die von dem Ausschuß gewählte 
Methode der Errechnung der Rentenbemessungs-
grundlage des Versicherten hat in den §§ 1260 und 
1261 in der Ausschußfassung ihren Niederschlag 
gefunden. 

Im Unterschied zur Regierungsvorlage ist in Ab-
satz 1 des § 1260 nunmehr ausdrücklich festgelegt, 
daß für die Errechnung der für den Versicherten 
maßgebenden Rentenbemessungsgrundlage ledig-
lich der Bruttoarbeitsverdienst der zurückgelegten 
Beitragszeiten zu berücksichtigen ist. Die sich hier-
aus ergebende Rentenbemessungsgrundlage gilt 
dann auch für die Ersatz-, Ausfall- und Zurech-
nungszeit. Weiter wurde ausdrücklich bestimmt, 
daß als Maßstab der durchschnittliche Bruttoar-
beitsentgelt aller Versicherten der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Angestellten ohne Lehr-
linge und Anlernlinge genommen wird. Von ein-
zelnen Abgeordneten wurde die Meinung vertre-
ten, daß durch die Einbeziehung der Angestellten-
gehälter in die Durchschnittsbildung die Arbeiter 
mit geringem Einkommen benachteiligt würden, 
von anderen Abgeordneten, daß dieses Verfahren 
für die Angestellten eine Benachteiligung bedeute. 
Die Mehrheit des Ausschusses hat sich davon über-
zeugt, daß weder das eine noch das andere der Fall 
ist, da es nur darauf ankommt, daß stets der glei-
che Maßstab beibehalten wird; nach der neuen 
Rentenformel wird nämlich der individuelle Ar-
beitsentgelt des Versicherten der Rentenberech-
nung zugrunde gelegt. Aus der Berechnung des 
durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts aller Ver-
sicherten wurden weiter die Entgelte der Lehr-
linge und Anlernlinge herausgenommen. Dadurch 
ist das durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelt 
aller Versicherten für das Jahr 1957 um mehr als 
270 DM gehoben worden. Dies hat sich auch auf die 
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Anhebung der bereits festgestellten Renten ausge-
wirkt. 

Wie schon in den allgemeinen Ausführungen er-
wähnt (A. 1.), werden entsprechend der Heraus-
nahme der Lehrlinge und Anlernlinge aus der Be-
rechnung des Durchschnittsarbeitsentgeltes aller 
Versicherten die Pflichtbeiträge der ersten fünf 
Kalenderjahre nach Eintritt des Versicherten in die 
Versicherung außer Betracht gelassen, wenn dies 
zu einer höheren individuellen Rentenbemessungs-
grundlage führt (Absatz 4). Dies gilt jedoch nur 
dann, wenn die Versicherten vor Vollendung des 
25. Lebensjahres eingetreten sind; denn nur dann 
ist anzunehmen, daß die zu Beginn ihres Arbeits-
lebens bezogenen Arbeitsentgelte den Durchschnitt 
des gesamten Arbeitslebens mindern. 

Der Ausschuß hat sich auch des näheren mit dem 
Vorschlag der SPD-Fraktion befaßt, der Berech-
nung der Renten ein Mindestarbeitsentgelt zu-
grunde zu legen. Die Mehrheit des Ausschusses hat 
diese Vorschläge abgelehnt, da nach ihrer Ansicht 
Mindestrenten in Widerspruch zu dem Grundge-
danken der individuellen Rentenberechnung stehen 
würden. Auch der Antrag, für Versicherte, die 
Sachbezüge (Deputate, Kost und Unterkunft) ins-
besondere in der Land- und Hauswirtschaft als 
Teil ihres Arbeitsentgelts erhalten haben, eine Er-
höhung der Arbeitsentgelte um 20 v. H. zu errei-
chen, verfiel der Ablehnung. Die Mehrheit des Aus-
schusses war der Meinung, daß sich eine richtige 
Bewertung der Sachbezüge für die Zukunft durch 
Änderung der Richtlinien zu § 160 RVO auch ohne 
gesetzliche Änderung erreichen lasse und daß eine 
Änderung der Bewertung der in der Vergangen-
heit erhaltenen Sachbezüge in die Übergangsbe-
stimmungen gehöre, im übrigen nur schwierig zu 
bewerkstelligen sei. 

Auf die Änderung des Absatzes 2 durch den Aus-
schuß ist bereits in den allgemeinen Ausführungen 
dieses Berichts hingewiesen worden. Nunmehr wird 
für die Berechnung der allgemeinen Bemessungs-
grundlage das durchschnittliche Jahresarbeitsent-
gelt aller Versicherten im Mittel des dreijährigen 
Zeitraums vor dem Kalenderjahr zugrunde gelegt, 
das dem Eintritt des Versicherungsfalls vorange-
gangen ist. Damit steht ein volles Jahr zur stati-
stischen Erfassung der Lohn- und Gehaltsentwick-
lung zur Verfügung. Es werden also z. B. für Ver-
sicherungsfälle im Jahre 1958 die durchschnittlichen 
Jahresarbeitsentgelte aller Versicherten der drei 
Kalenderjahre 1954, 1955 und 1956 zugrunde gelegt, 
wobei das Jahr 1957 zur statistischen Erfassung der 
Entgelte des Jahres 1956 zur Verfügung steht. 

Absatz 3 des § 1260 befaßt sich mit dem Verfah-
ren der Ermittlung der individuellen Rentenbe-
messungsgrundlage. Er hat erhebliche Änderungen 
erfahren, die teils als Folgen der Änderung von 
§ 1260 Abs. 1 und 2 RVO, teils aus Gründen der 
Klarheit erforderlich waren. Zur besseren Abstim-
mung zwischen den Renten des Zuganges und den 
Renten des Bestandes wurde die Vorschrift aufge-
nommen, daß der Vomhundertsatz für die Renten-
bemessungsgrundlage auf zwei Dezimalstellen aus-
zurechnen ist. Buchstabe a des Absatzes 3 befaßt 
sich mit der Berechnung der Rentenbemessungs-
grundlage für Zeiten, für die Beiträge nach Lohn-
oder Beitragsklassen entrichtet sind, Buchstabe b 
gilt für die Zeiten vom 29. Juni 1942 an, für die 
Beiträge im Lohnabzugsverfahren entrichtet sind, 
und Buchstabe c bestimmt, welche Werte für die 
Bildung der Vomhundertsätze im Jahre des Ver-
sicherungsfalles und des vorangegangenen Kalen-

derjahres zu verwenden sind. Gehen die Bestim-
mungen der Buchstaben a bis c davon aus, daß der 
Vergleich zwischen Einzelarbeitsentgelt und durch-
schnittlichem Arbeitsentgelt aller Versicherten für 
jedes Jahr anzustellen ist, so bestimmen die beiden 
Schlußsätze des Absatzes 3 die  Bildung des Durch-
schnittsverhältnisses von Einzelarbeitsentgelt zu 
Arbeitsentgelt aller Versicherten für die gesamten 
zurückgelegten Beitragszeiten. 

Entsprechend der Änderungen des § 1260 war 
auch die Neuberechnung der Tabellen 1 und 2 zu 
§ 1260 notwendig. Bei der Neuberechnung wurden 
insbesondere der Ausschluß der Arbeitsentgelte für 
Lehr- und Anlernlinge aus dem durchschnittlichen 
Bruttojahresarbeitsentgelt aller Versicherten und 
die nunmehr vorgeschriebene Berechnung auf zwei 
Dezimalstellen berücksichtigt. Auch wurde die Ab-
grenzung der verschiedenen Zeiträume teilweise 
neu geregelt. Der Ausschuß hat sich damit einver-
standen erklärt. 

Wie oben dargelegt, ist der in § 1260 des Regie-
rungsentwurfs vorgesehene Absatz 4 durch eine Be-
stimmung über die Herausnahme der Arbeitsent-
gelte in den ersten 5 Jahren ersetzt worden. Die 
Numerierung der anschließenden Absätze des Re-
gierungsentwurfs hat sich daher verschoben. Die 
Absätze 5 bis 8 sind in der Fassung der Regierungs-
vorlage beschlossen worden. 

Zu § 1261 

§ 1261, der nach dem Regierungsentwurf die 
Festlegung der zur Rentenberechnung erforder-
lichen Werte für die künftigen Jahre zum Inhalt 
hatte, ist an die Vorschriften des § 1260 angepaßt 
worden. Neu eingefügt ist insbesondere der Buch-
stabe b des Absatzes 1, in dem bestimmt wird, daß 
die Werte für nach Beitragsklassen entrichtete Bei-
träge nach dem Mittelwert des Bruttoarbeitsentgel-
tes der jeweiligen Beitragsklasse zu berechnen sind. 
Damit werden die Entrichtung der Beiträge nach 
Beitragsklassen und die sich daran anschließende 
Rentenberechnung in Beziehung gesetzt zu der 
Rentenberechnung aus Arbeitsentgelten. 

Zu § 1261 a 

Siehe die allgemeinen Ausführungen dieses Be-
richts zu A. 3. a. 

Zu § 1262 

Die Vorschriften über die Zeiten, die bei der Be-
rechnung der Renten zu berücksichtigen sind, hän-
gen auf das engste mit den Vorschriften über die 
Versicherungszeiten für die Erfüllung der Warte-
zeit zusammen; denn die für die Erfüllung der 
Wartezeit anzurechnenden Zeiten werden stets auch 
bei der Rentenberechnung berücksichtigt. Es han

-

delt sich hier um die Beitrags- und Ersatzzeiten. 
Hinzu treten die Ausfallzeiten und die Zurechnungs-
zeit der §§ 1262 bis 1264. Satz 2 des Absatzes 3 ist 
durch § 1255 Abs. 2 Satz 2 entbehrlich geworden 
und wurde daher gestrichen. Im Absatz 4 ist an 
Stelle der im Regierungsentwurf vorgesehenen 
Verweisung der volle Wortlaut eingefügt worden; 
wegen der Einfügung der Regelung für den Fall 
der Erwerbsunfähigkeit siehe die Ausführungen zu 
§ 1252 a. 

Zu § 1263 
Siehe die allgemeinen Ausführungen zu A. 2. 

§ 1263 befaßt sich mit der Anrechnung von Zei-
ten der Arbeitslosigkeit, der durch Krankheit oder 
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Unfall bedingten Arbeitsunfähigkeit, der Ausbil-
dung sowie von Zeiten des Bezugs einer Rente we-
gen Berufsunfähigkeit. Diese Ausfallzeiten treten 
an die Stelle von Versicherungszeiten, in denen der 
Versicherte die Arbeitsleistung aus Gründen, die 
nicht auf mangelndem Arbeitswillen des Versicher-
ten beruhten, nicht geleistet hat. In Verbesserung 
des Regierungsentwurfs werden die Ausfallzeiten 
der Arbeitsunfähigkeit und der Arbeitslosigkeit 
auf Antrag der Regierungsparteien von Anfang an 
anerkannt, wenn die Gesamtzeit der Arbeitsun-
fähigkeit oder Arbeitslosigkeit 6 Wochen über-
schreitet. Die Mehrheit des Ausschusses hat sich je-
doch nicht dazu entschließen können, auch schon 
bei einer Zeit der Arbeitsunfähigkeit oder Arbeits-
losigkeit von weniger als 6 Wochen diese Zeiten 
als rentensteigernd anzurechnen. Abgesehen von 
der außerordentlich starken verwaltungsmäßigen 
Belastung, die hierdurch bewirkt werden würde, 
war auch der Gedanke dafür maßgebend, daß bei 
der Arbeitsunfähigkeit vielfach Lohn oder Gehalt 
bis zu 6 Wochen weitergezahlt wird. 

Als Zeiten der Ausbildung werden nunmehr 
Fach- oder Hochschulzeiten nur dann angerechnet, 
wenn es sich um eine abgeschlossene Ausbildung 
handelt. Auch ist als Voraussetzung für die An-
rechnung dieser Ausbildungszeiten neu eingefügt 
worden, daß eine versicherungspflichtige Beschäf-
tigung oder Tätigkeit im Anschluß daran innerhalb 
von 2 Jahren aufgenommen worden ist und insge-
samt während 60 Kalendermonaten innerhalb von 
10 Jahren ausgeübt worden ist. Andererseits wer-
den Zeiten der Arbeitslosigkeit und der Arbeits-
unfähigkeit im Unterschied zum Regierungsent-
wurf auch dann angerechnet, wenn nicht vorher, 
aber nachher eine versicherungspflichtige Beschäf-
tigung oder Tätigkeit während mindestens 12 Mo-
naten ausgeübt worden ist. Zu diesen recht weit-
tragenden Bestimmungen wurde im Ausschuß ver-
schiedentlich darauf hingewiesen, daß die finanzi-
elle Belastung der Versicherungsträger nicht abge-
schätzt werden könne und daß daher weitere Ver-
besserungen, insbesondere Erleichterungen der 
Voraussetzungen, nicht vorgenommen werden kön-
nen. Im übrigen ergeben sich die Änderungen des 
§ 1263 in der Ausschußfassung aus Klarstellungen, 
insbesondere aus einer Anpassung an die Neufas-
sung des Gesetzes über die Arbeitsvermittlung und 
die Arbeitslosenversicherung. 

Zu § 1264 
Hinsichtlich der Zurechnungszeit siehe Bericht 

des Abg. Dr. P r e 11 e r. 

Zu § 1265 
Zu den Bestimmungen über die Steigerungsbe-

träge für Beiträge der Höherversicherung wurde 
in Satz 2 eine Umstellung vorgenommen, die der 
Klarheit dient. 

Zu § 1266 
In Absatz 1 des § 1266, der sich mit dem Kinder-

zuschuß befaßt, sind lediglich redaktionelle Ände-
rungen erfolgt. In Absatz 2 ist hinsichtlich der 
Stiefkinder eine Leistungsverbesserung beschlossen 
worden. Die Zahlung des Kinderzuschusses an ge-
brechliche Kinder ist auf die Zeit bis zum 25. Le-
bensjahr beschränkt worden, solange der Zustand 
der Gebrechlichkeit vorhanden ist. Zu Absatz 4 
hat der Ausschuß insbesondere die Frage beraten,  

ob die Höhe des Kinderzuschusses für Empfänger 
von Berufsunfähigkeitsrenten und Altersruhegeld 
in unterschiedlicher Höhe festgesetzt werden solle, 
ob einheitliche Beträge gewährt werden sollen oder 
ob der Kinderzuschuß nach dem Alter gestaffelt 
werden soll. Der Ausschuß hat sich dafür entschie-
den, den Kinderzuschuß einheitlich auf ein Zehntel 
der allgemeinen Bemessungsgrundlage festzuset-
zen. Dieser Vomhundertsatz entspricht für das 
Jahr 1957 einem Betrag von fast 38 DM monatlich. 
Bei den übrigen Absätzen des § 1266 ist eine Än-
derung lediglich in Absatz 5 erfolgt. Während nach 
dem bisherigen Recht und auch dem Regierungs-
entwurf Voraussetzung für die Zahlung des Kin-
derzuschusses an eine versicherte Ehefrau war, daß 
der Ehemann den Unterhalt der Kinder nicht über-
wiegend bestreitet, hat sich der Ausschuß mit der 
Voraussetzung begnügt, daß die Versicherte vor 
Eintritt des Versicherungsfalles den Unterhalt der 
Kinder überwiegend bestritten hat. Damit wird 
auch den Versicherungsträgern eine Prüfung wäh-
rend der Zahlung des Kinderzuschusses, ob und 
in welchem Umfange der Ehemann zum Unterhalt 
der Kinder beiträgt, erspart. Dagegen hat der Aus-
schuß den Antrag mit Mehrheit abgelehnt, in je-
dem Falle einen Kinderzuschuß zu zahlen, wenn 
die Versicherte eine bestimmte Zeit vor Eintritt des 
Versicherungsfalles mit Pflichtbeiträgen belegt hat. 
Der Ausschuß war der Ansicht, daß das Prinzip, 
daß entweder Kinderzuschuß oder Kindergeld ge-
zahlt werden solle, nicht z. B. dann durchbrochen 
werden solle, wenn die Frau Berufsunfähigkeits-
rente bezieht und der Mann im Erwerbsleben steht 
und Kindergeld erhält. 

Zu § 1267 

Zu Absatz 1 ist die Aufzählung der Hinterbliebe-
nenrente um die Renten an frühere Ehefrauen des 
Versicherten und an frühere Ehemänner der Ver-
sicherten ergänzt worden. Von den Fraktionen der 
SPD und der DP wurde die Einführung von Eltern-
renten und Geschwisterrenten gewünscht. Die 
Mehrheit des Ausschusses hielt es für nicht ange-
bracht, Leistungen dieser Art in die Rentenversi-
cherung aufzunehmen. Ein Vergleich mit der 
Kriegsopferversorgung wurde nicht für gerechtfer-
tigt gehalten, da der Tod von Söhnen, welche ihre 
Eltern bis dahin unterhalten haben, durch Kriegs-
ereignisse häufig vorzukommen pflegt, dagegen für 
normale Zeitumstände, mit denen die Rentenver-
sicherung zu rechnen hat, weniger Bedeutung hat. 
Gegen die Zahlung von Geschwisterrenten sprechen 
ähnliche Erwägungen. 

Absätze 2 und 3 sind mit Rücksicht auf den Weg-
fall des § 1257 geändert bzw. gestrichen worden. 

Zu § 1269 
In § 1269 hat der Ausschuß die Absätze 2 bis 4 

gestrichen und statt dessen eine ähnliche, aber wei-
tergehende Regelung im § 1272 Abs. 5 eingefügt. 
Nach der Regelung im Regierungsentwurf sollte die 
Witwe des Versicherten eine volle Rente erhalten, 
eine frühere Ehefrau des Versicherten, deren Ehe 
für nichtig erklärt oder aufgehoben ist, sollte sich 
dagegen in eine zweite Rente mit weiteren bezugs-
berechtigten früheren Ehefrauen teilen. Der Aus-
schuß hat den Gedanken, daß nach dem Tode eines 
versicherten Ehemannes insgesamt nur eine Rente 
zu zahlen ist, konsequent verfolgt und auch auf den 
Sachverhalt übertragen, daß die Witwe des Ver-
storbenen und eine frühere Ehefrau des Verstor-
benen Rente beanspruchen. Demgemäß mußte die 
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Regelung in § 1272 bei der Berechnung der Witwen-
rente erfolgen. 

Bei der Fassung des § 1269, dessen Absatz 1 nun 
allein den Inhalt dieser Bestimmung darstellt, ging 
es in der Aussprache vor allem um die Frage, ob 
es richtig sei, die Rentengewährung lediglich da-
von abhängig zu machen, daß der verstorbene Ehe-
gatte der früheren Ehefrau im letzten Jahr vor sei-
nem Tode Unterhalt geleistet hat. Ausschußmit-
glieder sprachen sich dafür aus, daß auch eine ver-
tragliche Unterhaltsverpflichtung, nicht nur eine 
solche kraft Gesetzes, als Voraussetzung für die 
Rentengewährung anerkannt werden solle. Andere 
Ausschußmitglieder hielten es nicht für gerechtfer-
tigt, dann eine Rente nicht zu gewähren, wenn der 
Unterhalt zwar nicht im letzten Jahr vor dem Tode, 
wohl aber in früheren Jahren geleistet wurde. Der 
Ausschuß fügte durch Mehrheitsbeschluß eine Er-
gänzung ein, nach der es auch genügt, daß der Ver-
sicherte zur Zeit seines Todes Unterhalt „aus son-
stigen Gründen" zu leisten hatte. 

Zu § 1271 
§ 1271 wurde in Anlehnung an  § 1266 geändert. 

Eine gebrechliche Waise erhält nunmehr die Wai-
senrente nur noch bis zur Vollendung des 25. Le-
bensjahres. Für die Gewährung der Waisenrente 
nach einer versicherten Ehefrau kommt es nicht 
mehr darauf an, ob der  hinterbliebene Ehemann 
den Unterhalt nicht bestreitet. 

Zu § 1272 
In § 1272 ist der Klarstellung halber eingefügt 

worden, daß die Witwenrente von der Versicher-
tenrente abgeleitet wird,  die  ihrerseits ohne Be-
rücksichtigung einer Zurechnungszeit berechnet 
wird. In Absatz 2 ist rein sprachlich an Stelle der 
Bezeichnung „die Witwe oder der Witwer" ,die 
Wendung „der Berechtigte" gesetzt worden. In 
Nummer 2 des Absatzes 2 wurden die in der Re-
gierungsvorlage enthaltenen Worte „im eigenen 
Haushalt" gestrichen. Damit können auch solche 
Berechtigte nach Absatz 2 erhöhte Leistungen er-
halten, deren Kinder z. B. im Haushalt der Groß-
eltern, dem die Berechtigte ebenfalls angehört, 
aufwachsen. Der weitergehende Antrag aus § 29 
des Entwurfs der SPD-Fraktion wurde mit Mehr-
heit bei einigen Enthaltungen abgelehnt. 

Absatz 4 des § 1272 ist als eine wesentliche Lei-
stungsverbeseserung neu eingefügt worden. Da-
nach wird für die ersten 3 Monate nach dem 
Tode des Versicherten dessen Rente weiterge-
währt. Diese Regelung wurde in Anlehnung an die 
Beamtenversorgung getroffen. 

Absatz 5 regelt die oben zu § 1269 erläuterten 
Grundsätze. Die Dauer der Ehe mit dem Verstor-
benen ist danach für die Höhe der Rententeile 
maßgebend, die die Witwe und die frühere Ehe-
frau erhalten. Bei der Erörterung im Ausschuß be-
stand Einigkeit darüber, daß sich Härten in den 
Fällen, in denen der Versicherte zweimal verhei-
ratet war, nicht immer ganz vermeiden lassen; der 
Ausschuß glaubte jedoch, die Rentenversicherung 
nicht mit der Vermehrung des Risikos belasten zu 
sollen, die dadurch entsteht, daß der Versicherte 
mehr als einmal verheiratet war. Absatz 5 des 
§ 1272 wurde vom Ausschuß bei einigen Enthal-
tungen angenommen. 

Zu § 1273 
Die Höhe der Waisenrente ist durch den Aus-

schuß neu bestimmt worden. Während nach dem 
Regierungsentwurf alle Halbwaisenrenten und 
alle Vollwaisenrenten mit einheitlichen Beträgen 
bedacht werden sollten, ist nunmehr die Waisen-
rente in einem Vomhundertsatz zur Versicherten-
rente festgesetzt worden. Der Jahresbetrag der 
Waisenrente richtet sich nach der Rente, die der 
Versicherte als Erwerbsunfähiger erhalten würde. 
Von der Rente des Versicherten erhalten Halbwai-
sen 1/l0, Vollwaisen 1 /5. Der Antrag, für die Halb-
waisen eine Rente von 1/8  der Versichertenrente 
vorzusehen, wurde mit Mehrheit abgelehnt. Zu der 
Waisenrente wird als für alle Waisen gleicher Be-
trag der Kinderzuschuß gewährt. 

Absatz 2 ergänzt die Regelung für Waisenrenten 
um eine Bestimmung über die Waisenrente aus 
Beiträgen der Höherversicherung. 

Zu § 1274 

Die vom Ausschuß beschlossene Neufassung des 
§ 1274 ist gegenüber der Regierungsvorlage um 
den letzten Satz des Absatzes 1 ergänzt worden. 
Dieser bestimmt, daß die Hinterbliebenenrenten 
aus den Versichertenrenten zu berechnen sind, die 
sich nach einer inzwischen erfolgten Anpassung 
der Renten ergeben würden. Absatz 2 der Regie-
rungsvorlage ist gestrichen worden, da er nun-
mehr in Absatz 5 des § 1272 mit enthalten ist. Der 
neue Absatz 2 stellt eine Ergänzung für Renten-
teile aus Beiträgen der Höherversicherung dar. 

Zu §§ 1276 bis 1279 
Über die Anpasssung der Renten während ihrer 

Laufzeit ist in den allgemeinen Ausführungen be-
richtet worden. Im einzelnen haben die Beratun-
gen folgenden Verlauf genommen: 

Zu § 1276 
Zu dem § 1276 des Regierungsentwurfs lagen 

Anträge der Koalitionsparteien, der SPD-Fraktion 
entsprechend § 44 ihres Entwurfs und der FDP-
Fraktion vor. Zu Absatz 1 siehe die allgemeinen 
Ausführungen dieses Berichts zu A. 2. b). Zu den in 
Absatz 2 aufgeführten Begriffen wurden Beden-
ken erhoben, daß diese Begriffe zu unbestimmt 
seien. Dabei bestand Übereinstimmung, daß unter 
der Entwicklung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit nicht nur die effektive Leistung (P ro-
duktionsergebnis) der Wirtschaft gemeint sei, son-
dern auch ihre Leistungkapazität, ihr Potential. 
Der Begriff der Produktivität wird als feststehend 
vorausgesetzt. Über den Begriff des Volkseinkom-
mens konnte eine übereinstimmende Meinung 
nicht erzielt werden. Ein Teil der Antragsteller 
sprach sich für das nominelle Volkseinkommen, 
ein anderer für das reale Volkseinkommen, ein 
dritter Teil für die Berücksichtigung beider wirt-
schaftlichen Größen aus. Auch wurde die Meinung 
vertreten, der Sozialbeirat, die Bundesregierung 
oder die gesetzgebenden Körperschaften müßten 
sich selbst darüber klar werden, welche Begriffe 
sie anwenden wollten. Auf eine scharfe Umschrei-
bung komme es nur bei einer automatischen An-
passung, nicht bei dem hier gewählten Verfahren 
an. 

Der Absatz 3 des § 1276 wurde zur Klarstellung 
eingefügt. Renten der Höherversicherung, für die 
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nach einer anderen Bemessungsmethode Steige

-

rungsbeträge gewährt werden, werden von dieser 
und den folgenden Bestimmungen nicht betroffen. 

Zu § 1277 
Zu § 1277 des Regierungsentwurfs lagen je ein 

Änderungsantrag der Regierungsparteien und der 
Fraktion der FDP vor. Während nach dem Antrag 
der Koalitionsparteien die Bundesregierung nach 
Anhörung eines Sozialbeirates den gesetzgebenden 
Körperschaften Vorschläge über die Anpassung 
der Renten machen sollte, sollte nach dem Vor-
schlag der FDP-Fraktion der Beirat den gesetz-
gebenden Körperschaften wie der  Bundesregierung 
einen Bericht vorlegen und Vorschläge nicht nur 
über  die  Anpassung der Renten, sondern auch über 
die Anpassung der Beiträge und die Änderung der 
Bundeszuschüsse machen. Die Abstimmung über 
den Antrag der  Koalitionsparteien ergab Annahme 
mit Mehrheit. 

Zu §§ 1278, 1279 
Der bereits in dem Regierungsentwurf vorge-

sehene Sozialbeirat ist nach den Vorschlägen der 
Koalitionsparteien erheblich umgestaltet worden. 
Nach Auffassung der FDP-Fraktion, die einen ent-
sprechenden Vorschlag hierzu vorgelegt hatte, 
sollte der Beirat im wesentlichen aus Präsidenten 
der obersten Bundesgerichte und obersten Bundes-
behörden gebildet werden. Da der Beirat die  Bun-
desregierung beraten solle, sei es — so wurde von 
anderer Seite eingewendet — nicht angebracht, 
daß ein Mitglied der Bundesregierung den Vor-
sitz führe. Demgemäß wurde die Bestimmung dar-
über, wer den Vorsitz im Beirat führen solle, im 
Ausschuß gestrichen, im übrigen der Antrag der 
Koalitionsparteien mit Mehrheit angenommen. 

Zu § 1279 wurde angeregt, die Vertreter der 
Versicherten und der Arbeitgeber nicht von den 
Selbstverwaltungsorganen der Versicherungsträ-
ger, sondern von den Gewerkschaften und den Ar-
beitgeberverbänden vorschlagen zu lassen. Der 
Ausschuß ist mit Rücksicht auf die andersartige 
Zusammensetzung des Kreises der Versicherten 
diesen Vorschlägen aber nicht gefolgt. Auch wurde 
beanstandet, daß durch die benannten Stellen Kör-
perschaften von ungleicher Größe vertreten wur-
den; dies widerspreche dem Grundsatz der Gerech-
tigkeit. Gegenüber dem Vorschlag, daß sich eine 
Vertretung der Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte erübrige, da dieses Gesetz lediglich die 
Renten der Arbeiter regele, wurde darauf hinge-
wiesen, daß der Sozialbeirat für alle Zweige der 
gesetzlichen Rentenversicherungen gebildet wurde. 
Die besonderen Belange der einzelnen Versiche-
rungszweige spielten hierbei keine Rolle, da nur 
über alle Rentenversicherungsträger gleichmäßig 
interessierende Fragen im Beirat zu urteilen sei. 
Nachdem weiter Bedenken geäußert wurden, daß 
die Berufung der drei Vertreter der Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften durch den Bundes-
minister für Arbeit geschehe, wurde als letzter 
Satz dieses Paragraphen ein Satz eingefügt, wo-
nach die Berufung der 3 Vertreter der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften nach Anhörung 
der westdeutschen Rektorenkonferenz erfolgen 
solle. Das von einzelnen Abgeordneten beantragte 
Vorschlagsrecht der Rektorenkonferenz wurde so-
mit in ein Anhörungsrecht umgewandelt. 

Zu § 1280 
Die Änderungen in Absatz 1 sind redaktioneller 

Art. Sie dienen zum Teil der Anpassung der Ter-
minologie an die im Laufe der Ausschußberatun-
gen geänderten Begriffsbezeichnungen. 

Durch Absatz 2 Satz 2 wird eine Lücke geschlos-
sen. Durch die Änderung des Absatzes 2 Satz 3 wird 
klargestellt, daß die Umwandlung in eine normale 
Witwen- oder Witwerrente nur bei Wegfall der 
Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit in Betracht 
kommt. Die Bestimmung, 'daß dem Rentenbezieher 
bei Umwandlung seiner Rente ein Bescheid zu er-
teilen ist, dient der Klarstellung. 

Zu § 1281 
Die textlichen Änderungen sind redaktioneller 

Art und dienen überwiegend der Anpassung an die 
geänderte Terminologie. In Absatz 1 Satz 1 ist das 
Wort „vorsätzlich" durch „absichtlich" ersetzt wor-
den, um Unklarheiten zu beseitigen, die  in  der 
Praxis aufgetreten sind, wenn die Berufsunfähig-
keit die  Folge eines versuchten Selbstmordes ist. 

Zu § 1282 

Die  Änderungen dienen der  Anpassung an die 
vom Ausschuß beschlossenen Änderungen der 
Terminologie. In den Absätzen 3 und 4 war der 
Fall der Erwerbsunfähigkeit neben den beiden an-
deren Versicherungsfällen zu erwähnen. 

Im übrigen hat sich der Ausschuß die Regelung 
zu eigen gemacht, die in der Regierungsvorlage 
vorgesehen ist.  Nach bisherigem Recht ist beim 
Zusammentreffen einer Verletztenrente aus der 
Unfallversicherung mit einer Versichertenrente 
aus der Invalidenversicherung die letztere stets ge-
kürzt worden. Die neue Regelung setzt an die 
Stelle dieses Prinzips der Kürzung das Prinzip, 
daß beide Renten grundsätzlich ungekürzt zu ge-
währen sind. Dem Gedanken folgend, daß eine 
oder mehrere soziale Leistungen nicht höher sein 
sollen als das Einkommen, das sie ersetzen sollen, 
ist jedoch vorgesehen, daß beide Renten zusammen 
nicht höher sein dürfen als 85 v. H. des höchsten 
Bruttoeinkommens, das der Berechnung einer der 
beiden Renten zugrunde liegt, sonst wird der dar-
über hinausgehende Betrag bei der Rente aus der 
Rentenversicherung der Arbeiter gekürzt. Durch 
die neue Regelung werden Kürzungen von Invali-
denrenten, die bisher stets eine Quelle der Unzu-
friedenheit gewesen sind, künftig in der weit über-
wiegenden Mehrzahl aller Fälle nicht mehr statt-
finden. Ein Antrag, an die Stelle von 85 v. H. des 
Bruttoerwerbseinkommens 100 v. H. des Netto-
erwerbseinkommens zu setzen, verfiel der Ableh-
nung, weil 85 v. H. des Bruttoerwerbseinkommens 
100 v. H. des Nettoerwerbseinkommens gleich-
stehen. 

Zu § 1283 

Die Änderungen dienen der Klarstellung. 

Durch den neu eingefügten Absatz 2 wird klar-
gestellt, daß die Regelung des Absatzes 1 auch in 
den Fällen Platz greift, in welchen es sich bei der 
Witwen- bzw. Witwerrente um die Rente einer 
geschiedenen Ehefrau bzw. eines geschiedenen 
Ehemannes handelt. 

In Absatz 2 der Regierungsvorlage — dem nun-
mehrigen Absatz 3 — ist vorgesehen, daß die 
Waisenrente aus der Rentenversicherung der Ar- 
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beiter beim Zusammentreffen mit einer Waisen-
rente aus der Unfallversicherung insoweit zu kür-
zen ist, als sie zusammen mit der Rente aus der 
Unfallversicherung  900 DM, bei der Vollwaisen-
rente 1350 DM jährlich übersteigt. Diese festen 
Zahlen hat der Ausschuß, dem Grundgedanken 
des neuen Gesetzes entsprechend, durch Größen 
ersetzt, die  sich gemäß der Entwicklung der allge-
meinen Bemessungsgrundlage verändern. 

Zu § 1284 
§ 1284 entspricht dem § 1285 der Regierungs-

vorlage. Der Ausschuß war der Meinung, daß beim 
Zusammentreffen zweier Renten aus der Renten-
versicherung eine andere Regelung Platz greifen 
soll als beim Zusammentreffen einer Witwenrente 
aus der Unfallversicherung mit einer Witwenrente 
aus der Rentenversicherung. Wenn beide Renten 
eine Zurechnungszeit enthalten, soll nach Auf-
fassung des Ausschusses nur eine Zurechnungszeit, 
und zwar die günstigere, angerechnet werden, da 
bei der Gewährung von 2 Renten das soziale 
Moment, das für die Anrechnung der Zurechnungs-
zeit maßgebend ist, nicht zweimal berücksichtigt zu 
werden braucht. Der Ausschuß hat insoweit die 
Regierungsvorlage einstimmig geändert. 

Mit den Absätzen 2 und 3 wird eine Lücke ge-
schlossen. Die Regelung sieht vor, daß beim Zu-
sammentreffen einer Waisenrente mit einer Ver-
sichertenrente nur die Versichertenrente, beim Zu-
sammentreffen mehrerer Waisenrenten nur die 
höchste Waisenrente gewährt wird. 

Zu § 1285 
Die Vorschrift entspricht dem § 1284 der Regie-

rungsvorlage. Die vom Ausschuß beschlossene 
Änderung bringt außer der Ausdehnung der Mit-
teilungspflicht auf Bezüge der gesetzlichen Renten-
versicherungen eine Verbesserung. Die Einbehal-
tung der Rente soll künftig nur dazu dienen, den 
Rentenberechtigten zur Erfüllung seiner Mittei-
lungspflicht zu zwingen, im übrigen aber keine 
Nachteile verursachen. Kommt der Berechtigte der 
Mitteilungspflicht nach, so soll die einbehaltene 
Rente rückwirkend nachgezahlt werden. 

Zu § 1286 
§ 1286 der Regierungsvorlage ist mit Rücksicht 

darauf, daß die darin vorgesehene Regelung — in-
haltlich geändert — an anderer Stelle (§ 1293) ge-
bracht wird, gestrichen worden. An seine Stelle 
tritt die vom Ausschuß beschlossene neue Rege-
lung, die sicherstellt, daß bei der Ermittlung der 
beim Zusammentreffen zweier Renten für die Ge-
samtleistung maßgebenden Höchstgrenze auf eine 
inzwischen erfolgte Anpassung der Rente nach 
§§ 1276 bis 1279 Rücksicht zu nehmen ist. 

Zu § 1287 

Die Änderung entspricht einem Vorschlag des 
Bundesrates, dem auch die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. Der Antrag, § 1287 zu streichen, weil 
er die Freizügigkeit behindere und zu Lasten von 
Angehörigen solcher Staaten ginge, mit denen die 
Bundesrepublik keine zwischenstaatlichen Abkom-
men geschlossen habe, fand keine Mehrheit. Die 
Mehrheit des Ausschusses war der Auffassung, daß  

zur Sicherung der Gegenseitigkeit im Interesse der 
deutschen Staatsangehörigen, die Rechtsansprüche 
gegen ausländische Versicherungsträger haben, eine 
entsprechende Vorschrift so lange nicht entbehrt 
werden könne, als das  Recht anderer Staaten ähn-
liche Beschränkungen kenne. 

Zu § 1290 

Die Fassung wurde der im Laufe der Ausschuß-
beratungen geänderten Terminologie angepaßt. 
Den Witwen oder Witwern, die wegen Berufsun-
fähigkeit die erhöhte Rente nach § 1272 Abs. 2 
Nr. 2 beziehen, soll bei Wegfall der Berufsunfähig-
keit die Rente in eine normale Witwen- bzw. Wit-
werrente umgewandelt werden. Insoweit war eine 
Lücke in der Regierungsvorlage zu schließen. Durch 
die Erwähnung der Witwen- und Witwerrente 
wurde eine weitere Lücke geschlossen. Der Antrag 
auf Übernahme einer dem § 56 Abs. 1 Satz 2 der 
SPD-Vorlage entsprechenden Regelung fand keine 
Mehrheit. Dagegen wurde der  Antrag auf Über-
nahme des § 56 Abs. 2 der SPD-Vorlage als Ab-
satz 3 einstimmig mit der Maßgabe angenommen, 
daß nach erfolgreicher Durchführung von Maßnah-
men zur Besserung und Wiederherstellung der Er-
werbsfähigkeit die Rente 3 Monate nach Been-
digung der Maßnahme in der bisherigen Höhe wei-
terzugewähren ist. Es erscheint gerechtfertigt, 
durch die Weitergewährung der Rente in der bis-
herigen Höhe den Berechtigten die Umstellung auf 
die veränderten Verhältnisse zu erleichtern. 

Zu § 1291 

Durch die Änderung wird klargestellt, daß sich 
die Regelung auf sämtliche Rentenarten bezieht, 
bei denen eine Beobachtung oder Nachuntersu-
chung in Frage kommt. Die Ergänzung in Absatz 2 
schließt eine Lücke in der Regierungsvorlage. 

Zu § 1292 

In § 1292 sind die §§ 1292 und 1293 der Regie-
rungsvorlage zusammengefaßt worden. Mit der Er-
setzung der Worte „Vater" und „Mutter" durch 
das Wort „Eltern" ist der Ausschuß einer Anregung 
des Bundesrates gefolgt, der auch die Bundesregie-
rung zugestimmt hat. Die Änderung trägt dem 
Gleichheitsgrundsatz des Artikels 3 des Grundge-
setzes Rechnung. 

Zu § 1293 

Der Ausschuß hat sich bei dieser Vorschrift eine 
Anregung des Bundesrates zu eigen gemacht, der 
auch die Bundesregierung zugestimmt hat. Die 
Rente dient nicht nur dem Unterhalt des Rentners, 
sondern auch dem Unterhalt seiner unterhaltsbe-
rechtigten Angehörigen. Sie soll demnach künftig 
bei der Verbüßung einer Freiheitsstrafe nicht mehr 
wie bisher ruhen, sondern den unterhaltsberech-
tigten Angehörigen überwiesen werden. Die Be-
stimmung gehört demzufolge ihrer Natur nach 
nicht mehr zu den Ruhensvorschriften und war 
deshalb an dieser Stelle unterzubringen. 

Zu § 1294 
Als besonderer Versicherungsfall war der Fall 

der Erwerbsunfähigkeit jeweils gesondert hervor-
zuheben. 

Die weitere Ergänzung in Absatz 1 berücksich-
tigt die Sondervorschriften über den Beginn der 
Leistungen beim Hinzukommen eines weiteren Lei- 
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stungsberechtigten (§ 1272 Abs. 5) und bei Renten 
auf Zeit (§ 1280 Abs. 1). 

Dem Antrag, die Frist, innerhalb welcher ein An-
trag ohne Rechtsverlust für den Berechtigten ge-
stellt werden kann, von 2 auf 3 Monate zu erhöhen, 
ist der Ausschuß einstimmig gefolgt. 

Die textliche Abweichung in Absatz 3 dient der 
Klarstellung. In Absatz 4 mußte der Ausdruck 
„Ehefrau" im Hinblick auf die Witwerrente durch 
„Ehegatten" ersetzt werden. 

Zu § 1295 
Den Antrag, in Absatz 2 Satz 1 die Worte „ohne 

alleiniges oder überwiegendes Verschulden der 
Witwe oder des Witwers" zu streichen, hat der Aus-
schuß mit Stimmenmehrheit im Hinblick dar-
auf abgelehnt, daß der Bestand einer Ehe nicht 
durch die Aussicht gefährdet werden sollte, bei der 
Auflösung der Ehe ohne Rücksicht auf eigenes Ver-
schulden die Witwen- bzw. die Witwerrente aus 
früherer Ehe wieder zu erhalten. Der Ausschuß hat 
ferner beschlossen, daß eine etwaige Abfindung 
nicht anzurechnen sei, soweit sie sich auf die Ver-
gangenheit bezieht. 

Die Ergänzung in Absatz 4 dient der Klarstel-
lung. 

Zu § 1298 
Die Änderung dient der Klarstellung; sie ent-

spricht einer Anregung des Bundesrates, der auch 
die Bundesregierung 'zugestimmt hat. 

Zu § 1298 a 
Die Bestimmung beruht auf einem Antrag der 

Koalitionsfraktionen, der vom Ausschuß einstim-
mig angenommen wurde. 

Zu § 1299 
Der Ausschuß hat sich eingehend mit der Frage 

der Zustellung der Renten durch die Post befaßt. 
Dem Antrag der Fraktion der SPD, jedem Berech-
tigten auf Antrag die Rente durch die Post zustel-
len zu lassen, glaubte die Mehrheit des Ausschusses 
im Hinblick auf die personellen Schwierigkeiten 
bei der Post nicht folgen zu können. Soweit ein 
echtes Bedürfnis, wie z. B. im Falle einer Erkran-
kung, besteht, wird bereits jetzt und auch künftig 
die Rente durch die Post zugestellt. 

Zu § 1301 
Die textliche Ergänzung dient der Klarstellung. 

Der Antrag der Fraktion der SPD auf Einfügung 
einer dem § 59 der SPD-Vorlage entsprechenden 
Bestimmung wurde mit Mehrheit abgelehnt. Die 
Mehrheit des Ausschusses ist der Auffassung, daß 
die Versicherungsträger schon auf Grund ihrer 
Stellung als öffentlich-rechtliche Körperschaften 
verpflichtet seien, die Rentenanträge mit größtmög-
licher Beschleunigung zu erledigen, daß man sie 
aber nicht verpflichten könne, die Anträge inner-
halb einer bestimmten Frist abschließend zu bear-
beiten. Hierzu seien sie vielfach aus Gründen, die 
sie nicht 'zu vertreten hätten, nicht in der Lage. Aus 
dem gleichen Grunde könne man sie auch nicht ver-
pflichten, bei Verzögerungen Verzugszinsen zu ent-
richten. 

Zu § 1303 
Der Ausschuß ist einstimmig der Auffassung .ge-

wesen, daß es nicht in das Ermessen des Versiche-
rungsträgers gestellt sein soll, die Rente entspre-
chend den gesetzlichen Vorschriften neu zu berech-
nen, wenn die Voraussetzungen des § 1303 vorlie-
gen. Er hat dementsprechend die Neufestsetzung 
dem Versicherungsträger zur Pflicht gemacht. 

Zu § 1306 
Die Abweichungen von der Regierungsvorlage 

dienen hauptsächlich der Klarstellung. Die Ände

-

rung in Absatz 2 ergibt sich aus dem Beschluß des 
Ausschusses, die Berufsunfähigen der Versiche-
rungspflicht zu unterstellen, soweit sie eine ver-
sicherungspflichtige Beschäftigung ausüben. Im üb-
rigen entspricht die Bestimmung in ihren Grund-
zügen der Regierungsvorlage. 

Dem Antrag, Beitragserstattungen erst nach Ein-
tritt der Erwerbsunfähigkeit oder Erreichung der 
Altersgrenze zuzulassen, weil der Betreffende im 
weiteren Verlauf seines Lebens noch einmal ver-
sicherungspflichtig werden und auf die früher ge-
leisteten Beiträge angewiesen sein könnte, ist der 
Ausschuß nicht gefolgt. Nach Ansicht der Mehrheit 
des Ausschusses muß es dem einzelnen überlassen 
bleiben, nach dem Ausscheiden aus der Versiche-
rungspflicht über seine künftige Versorgung nach 
freiem, eigenem Ermessen zu entscheiden. Das Ge-
setz zwingt ihm die Erstattung nicht auf. Es räumt 
ihm vielmehr die Möglichkeit ein, sie zu verlangen. 

Weil die Beiträge nur zur Hälfte vom Arbeit-
nehmer entrichtet sind, hat der Ausschuß mit 
Mehrheit auch den Antrag abgelehnt, idem Arbeit

-

nehmer die vollen Beiträge zu erstatten. 

Zu § 1307 
Die Abweichungen gegenüber dem Regierungs-

entwurf sind redaktioneller Art. Der neu eingefügte 
Satz 2 des Absatzes 1 dient der Klarstellung. Auch 
in bezug auf die Heiratserstattungen hat der Aus-
schuß mit Mehrheit die Auffassung vertreten, daß 
die Erstattungsmöglichkeit die Sicherung der Ehe-
frau im Rahmen der Sozialversicherung nicht 
schmälere, da die Erstattung einen Antrag der Ver-
sicherten voraussetzt. Es ist in das Ermessen der 
Versicherten gestellt, zu entscheiden, ob sie in der 
Versicherung verbleiben oder im Hinblick auf ihre 
Versorgung in der Ehe aus der Versicherung aus-
scheiden wolle. 

Zu § 1308 
Die Einfügung der Worte „oder zur Erlangung" 

sollen dem Versicherungsträger die Möglichkeit ge-
ben, auch solche Maßnahmen zu fördern oder selbst 
durchzuführen, die dazu dienen, den Angehörigen 
von Versicherten — etwa körperbehinderten Kin-
dern — zur Erlangung der Erwerbsfähigkeit zu 
verhelfen. 

Zu § 1309 
Durch die Ergänzung wird hinsichtlich des be-

rechtigten Personenkreises Übereinstimmung mit 
der bisherigen Regelung (§ 1252 Nr. 2 RVO alter 
Fassung) herbeigeführt. 
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Zu § 1313 

Die Anfügung des Absatzes 2 hat sich als erfor-
derlich erwiesen, nachdem der Ausschuß beschlos-
sen hat, daß — abweichend vom Regierungsent-
wurf — Voraussetzung für das Recht zur freiwil-
ligen Weiterversicherung nicht die Erfüllung der 
Wartezeit, sondern die Zurücklegung einer Ver-
sicherungszeit von 60 Beitragsmonaten ist. 

Zu § 1314 
Die Ergänzung des Absatzes 3 dient der Klar-

stellung, daß bei der für die Invaliden- und Ange-
stelltenversicherung festzusetzenden einheitlichen 
Leistung Ersatzzeiten, Ausfallzeiten und die Zu-
rechnungszeit nur einmal zu berücksichtigen sind. 
Da bei der Gewährung einer einheitlichen Leistung 
aus mehreren Versicherungszweigen die Frage zu 
entscheiden ist, in welchem Versicherungszweig die 
Zurechnungszeit anzurechnen ist, war auch Ab-
satz 4 durch eine entsprechende Bestimmung zu 
ergänzen. 

Zu § 1315 
Die Neufassung des Absatzes 2 trägt verfassungs-

rechtlichen Bedenken Rechnung, die der Bundesrat 
im ersten Durchgang erhoben hat. 

Zu § 1316 

Die Neufassung des Absatzes 2 hat nur redak-
tionelle Bedeutung. 

Zu § 1318 
Die Vorschriften über die Wanderversicherung 

gehen von dem Gedanken aus, daß die 3 Zweige 
der gesetzlichen Rentenversicherung ihren Zwek-
ken nach gleichgeartet sind und Personen, die in 
mehreren dieser Versicherungszweige versichert 
waren, von einem Versicherungsträger eine ein-
heitliche Leistung erhalten sollen. Da dem lei-
stungsgewährenden Versicherungsträger die Lasten 
für solche Versicherungszeiten nicht aufgebürdet 
werden können, für die er keine Beiträge erhalten 
hat, wird in § 1318 Abs. 1 bestimmt, daß zwi-
schen den beteiligten Versicherungsträgern ein 
Ausgleich stattzufinden habe. Der Ausgleich sollte 
nach Absatz 2 der Regierungsvorlage durch Rechts-
verordnung des Bundesministers für Arbeit nach 
der Dauer der in den beteiligten Versicherungs-
zweigen zurückgelegten Versicherungs- und Aus-
fallzeiten und der Höhe der entrichteten Beiträge 
durchgeführt werden. Diese Regelung ließ die Frage 
offen, welchem Versicherungszweig und in wel-
chem Umfang die jeweiligen Ersatz-, Ausfall- und 
Zurechnungszeiten zuzurechnen sind, und es er

-

schien zweifelhaft, ob die Ermächtigung des Ab-
satzes 2 für eine solche Regelung durch Rechtsver-
ordnung ausreiche. Es wurde deshalb die Regie-
rungsvorlage durch die vom Ausschuß beschlossene 
Regelung ergänzt. Danach sollen Ersatz- und Aus-
fallzeiten zu Lasten desjenigen Versicherungs-
zweigs gehen, zu dem der letzte Beitrag entrichtet 
worden ist, oder, wenn vor der Ersatz- oder Aus-
fallzeit kein Beitrag entrichtet ist, zu Lasten des 
Versicherungszweiges, zu dem nach Beendigung 
der Ersatz- oder Ausfallzeit der erste Beitrag ent-
richtet wurde. Die Zurechnungszeit soll dagegen 
auf die beteiligten Versicherungszweige nach der 
Dauer der Versicherungs- und Ausfallzeiten an-
teilmäßig verteilt werden. 

Zu § 1319 
Der Antrag der Fraktion der SPD auf Einfügung 

einer dem § 76 der SPD-Vorlage entsprechenden 
Bestimmung fand keine Mehrheit. Die Mehrheit 
des Ausschusses war der Auffassung, daß die 
Pflicht zur Beratung der Versicherten eine Ver-
pflichtung darstellt, die sich aus der Stellung des 
Versicherungsträgers als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts ergibt. Diese Verpflichtung in ihren 
Einzelheiten gesetzlich festzulegen, sei deshalb 
überflüssig, andererseits aber auch bedenklich, weil 
eine solche Bestimmung geeignet wäre, zu einer 
Quelle zahlreicher unbegründeter Klagen und Be-
schwerden gerade von seiten des beschwerdelusti-
gen Teils der Versicherten und Rentner zu werden, 
die die Verwaltung des Versicherungsträgers ernst-
haft behindern könnten. Die vom Ausschuß statt 
dessen beschlossene Regelung sieht eine allgemeine 
Aufklärungspflicht vor und eine Verpflichtung des 
Versicherungsträgers, in geeigneter Weise die Ver-
sicherten und Rentner darüber zu unterrichten, 
daß sie sich um Einzelauskünfte in Sachen der 
Rentenversicherung an das zuständige Versiche-
rungsamt wenden können, das zur Erteilung von 
Auskünften gemäß § 37 Abs. 1 RVO verpflichtet 
ist. 

Unteranlage 

Der Bundesminister für Arbeit 

Bonn, den 20. November 1956 

Die Rentenformel und Rentenberechnung nach dem 
RtVG und dem Vorschlag des Verbandes Deutscher 

Rentenversicherungsträger 

Gang der Berechnungen nach der Regierungs

-

vorlage 
1. Der Gegenwarts-Durchschnittsentgelt aller Ver-

sicherten (= allgemeine Bemessungsgrundlage, 
§ 1260 Abs. 2) 

beträgt    DM. 

2. Der Versicherte hat im Durchschnitt seines 
Arbeitslebens mit seinem Entgelt zum Durch-
schnittsentgelt aller Versicherten wie x zu y 
gestanden (§ 1260 Abs. 3), 

also 	vom Hundert 

des Durchschnitts aller Versicherten verdient. 

3. Für den Versicherten ist deshalb die maßge-
bende Rentenbemessungsgrundlage (§ 1260 
Abs. 1) der gleiche Vomhundertsatz des Gegen-
warts-Durchschnittsentgelts aller Versicherten, 

mithin 	DM. 

4. Für jedes belegte Versicherungsjahr erhält der 
Versicherte von diesem Betrag (§§1258 und 1259) 

als Altersrentner 	1,5 vom Hundert als Erwerbsunfähiger 
als Berufsunfähiger 	1,0 vom Hundert. 

Gang der Berechnungen nach dem Vorschlag des 
Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger 

1. Rentenbemessungsgrundlage ist der vom Ver-
sicherten während seines Arbeitslebens im 
Durchschnitt verdiente Jahresarbeitsentgelt. 
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2. Für die Durchschnittsberechnung ist nicht der 

nominelle Entgelt, sondern der „angehobene" 
Entgelt maßgebend. 

3. Die Anhebung erfolgt durch Vervielfältigung 
der nominellen Entgelte mit Faktoren, die für 
bestimmte Zeiträume das Verhältnis ausdrük-
ken, in dem im Mittel dieser Zeiträume der 
Durchschnittsentgelt aller Versicherten zum Ge-
genwartsdurchschnittsentgelt aller Versicherten 
(§ 1260 Abs. 2) gestanden hat. 

4. Für jedes belegte Kalenderjahr erhält der Ver-
sicherte von dem so „angehobenen" durchschnitt-
lichen Jahresarbeitsentgelt 

als Altersrentner 	1,5 vom Hundert als Erwerbsunfähiger 
als Berufsunfähiger 	1,0 vom Hundert. 

Beurteilung der verschiedenen Berechnungsarten 

I. Die Berechnungsart nach dem Regierungsentwurf 

1. Sämtliche Werte, die in die Rentenberechnung 
eingehen, werden in dem Rentenbescheid ange-
geben, auch die statistischen Werte, die das Ge-
setz festlegt. Die Berechnung ist in jeder Hin-
sicht durchschaubar und überprüfbar. 

2. Die Werte, die für die Berechnung maßgebend 
sind, sind — soweit sie vom Gesetz festgelegt 
werden — zeitlos festgelegt, d. h. sie verändern 
sich in der Zukunft nicht. 

Das hat den großen Vorteil, 
a) daß bei allen Renten, gleichgültig wann sie 

festgesetzt werden, für die gleichen Zeit-
räume mit den gleichen Werten gerechnet 
wird, 

b) daß bei Vergleich mehrerer Rentenberech-
nungen untereinander der Grund für die 
verschiedene Rentenhöhe aus der Berech-
nung ersichtlich ist, 

c) daß der Versicherte in seinen Versicherungs-
unterlagen (Aufrechnungsbescheinigungen) 
eine sich in ihrer Verwertbarkeit nicht ver-
ändernde Berechnungsunterlage besitzt, 

d) daß jede Rente nach unveränderlichen Wer-
ten — und nicht nach alljährlich wechseln-
den Faktoren — berechnet wird, was für 
spätere Neuregelungen oder Ergänzungen 
von unschätzbarem Vorteil ist, 

e) daß durch die zeitlose Geltung der Werte 
die statistische Erfassung und Verwertung 
außerordentlich erleichtert wird. 

3. Die Berechnung der Werte für die Ermittlung 
der für den Versicherten maßgebenden Renten-
bemessungsgrundlage und deren Bezug zur all-
gemeinen Bemessungsgrundlage erfolgt nicht in 
nominellen Beträgen, sondern in Verhältnis-
zahlen, so daß eine notwendig werdende Rechts-
angleichung (z. B. Saargebiet, Ostzone, inter-
nationale Vereinbarungen) wesentlich erleichtert 
ist. 

4. Die Rentenberechnung nach dem Regierungs-
entwurf weist dem Rentner durch die Gegen-
überstellung mit den durchschnittlichen Ent-
gelten aller Versicherten in Vergangenheit und 
Gegenwart die Position zu, in der er während 
seines Lebens im Einkommensgefüge der Ar

-

beitnehmer gestanden hat, und zeigt, wie hoch 
— verglichen mit dem Durchschnitt aller Arbeit-
nehmer — sein Anteil an der Erstellung des 
Sozialproduktes gewesen ist. Damit wird ihm 
eine Begründung dafür gegeben, weshalb seine 
Rente im Vergleich zu anderen gerade die fest-
gesetzte Höhe hat. 

5. Die Regelung des Regierungsentwurfs erfordert 
alljährlich nur eine Ergänzung der für die Be-
rechnung der Renten in den Tabellen festgeleg-
ten Werte für die nach Inkrafttreten des Ge-
setzes ablaufenden Jahre, und zwar nur für die 
allgemeine Bemessungsgrundlage und für die 
durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienste. 

Bei dem vom Verband der Rentenversiche-
rungsträger vorgeschlagenen Verfahren müssen 
neben der Neufestlegung der Faktoren für in-
zwischen abgelaufene Jahre auch die Faktoren 
für alle früheren Zeiträume alljährlich ver-
ändert werden. 

II. Die Berechnungsart nach dem Vorschlag des 
Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger 

1. Die vom Verband vorgeschlagene Berechnungs-
art vereinfacht zweifellos das Verfahren für die 
Versicherungsträger, insbesondere durch Ver-
zicht auf die jährliche Gegenüberstellung vom 
Entgelt des Versicherten zum Durchschnittsent-
gelt aller Versicherten. Dieser verwaltungs-
mäßige Vorteil geht aber auf Kosten der Ge-
nauigkeit und Gerechtigkeit für den Ver-
sicherten. 

Auch das Verfahren nach dem Regierungs-
entwurf läßt vereinfachende Berechnungs-
methoden (Tabellen, Ermittlung von Verhält-
niszahlen durch entsprechende Multiplikations-
verfahren u. dgl.) zu, wie dies in § 1261 Abs. 2 
ausdrücklich vorgesehen ist. 

2. Die vom Verband vorgeschlagene Berechnungs-
art ist in der äußeren Form in den Rentenbe-
scheiden einfacher wiederzugeben und erscheint 
deshalb zunächst für den Versicherten leichter 
verständlich. Letzteres ist aber nur scheinbar 
so, denn das Zustandekommen der Werte, von 
denen das Ergebnis der Rentenberechnung maß-
gebend abhängt, die „Anhebungsfaktoren", er-
geben sich aus der Berechnung nicht. Selbst 
wenn sie in einer Erläuterung erklärt werden, 
fehlt es für das Verständnis des Versicherten 
an dem sichtbaren Zusammenhang mit seinem 
Entgeltsverlauf. 

3. Nach dem Vorschlag des Verbandes müssen 
alle Faktoren, die bei der Rentenberechnung 
anzuwenden sind, alljährlich neu festgestellt 
werden, und zwar nicht nur diejenigen für die 
inzwischen abgelaufenen Jahre, sondern auch 
alle Faktoren der Vergangenheit. Während nach 
dem Regierungsentwurf der Versicherte sich 
die — zeitlos feststehenden — Werte für jedes 
Kalenderjahr in seine Aufrechnungsbescheini-
gung vermerken kann und nur jeweils das 
letztvergangene Jahr nachtragen muß und da-
mit jederzeit den Stand seiner Versicherung 
und die zu erwartende Rente berechnen kann, 
muß nach dem Verbandsvorschlag der Ver-
sicherte — will er sich über die zu erwartende 
Rente orientieren — alljährlich für alle ver- 
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gangenen Jahre eine neue Berechnung auf-
machen. 

Vergleichen zwei Versicherte mit verschiedenen 
Zugangsjahren ihre Rentenbescheide, so wird 
ihnen bei dem Verbandsverfahren — wenn 
überhaupt - doch nur schwer eingehen, wes-
halb bei dem einen der Entgelt aus einem 
bestimmten Kalenderjahr mit diesem und bei 
dem anderen mit jenem Faktor „angehoben" 
worden ist. 

4. Während die Berechnungsart nach dem Regie-
rungsentwurf dem Versicherten seine Position 
im Einkommensgefüge durch die Gegenüber-
stellung mit dem Durchschnittsentgelt aller 
Versicherten und damit die Ursache für seine 
Rentenhöhe deutlich macht, verwischt die Be-
rechnungsart des Verbandes durch die vorge-
sehene „Anhebung" der Nominalentgelte diese 
Position vollständig. Die Berechnung nach dem 
Verbandsvorschlag weist Nominallöhne aus, die 
der Versicherte nie verdient hat und deren 
Sinn er nicht eindeutig bestimmen kann. 

5. Zudem führt diese vom Verband vorgeschlagene 
Berechnungsart in zweierlei Hinsicht sehr wahr-
scheinlich zu bedenklichen psychologischen Aus-
wirkungen: 
Die Gesamtsumme der „angehobenen" — in 
Wirklichkeit nicht verdienten — Entgelte wird 
die Beurteilung der Höhe der Rente negativ 
beeinflussen, d. h. die Vorstellung erwecken, bei 
solch hohen Gesamtentgelten müsse eine viel 
höhere Rente herauskommen. Ferner wird 
durch eine solche Berechnungsart und ihre Dar-
stellung im Rentenbescheid höchstwahrschein-
lich bei den Versicherten der Eindruck erweckt 
werden, die „Anhebung" sei eine Art „Aufwer-
tung im Geldsinne", also der Ausgleich für die 
inzwischen eingetretenen Preis- und Geldwert-
veränderungen, und die angegebenen Faktoren 
seien deren Maß, während die in der „Anhebung" 
enthaltene entscheidende Berücksichtigung der 
Steigerung der realen Entgelte der Arbeitneh-
mer weder sichtbar ist noch herausgelesen wird. 
Bei dem Verfahren nach dem Regierungsent-
wurf wird dagegen auch in der Rentenberech-
nung und in den Rentenbescheiden gerade der 
Gesichtpunkt herausgestellt, der Zweck und 
Sinn der Neuregelung ist, die Bemessung der 
Renten bei ihrer Festsetzung so zu gestalten, 
daß die früheren Entgelte und mit ihnen der 
Anteil des Versicherten an der 'Erstellung des 
Sozialproduktes während seines Arbeitslebens 
durch die entsprechenden Gegenwartsentgelte 
als Teil des heutigen Sozialproduktes berück-
sichtigt werden, um damit der Entwicklung der 
Produktivität und der darauf beruhenden Stei-
gerung der Entgelte der Arbeitnehmer, die den 
heutigen Lebensstandard bedingen, Rechnung 
zu tragen. 

C. Übergangs- und Schlußvorschriften 

Zu Artikel 2 (Übergangsvorschriften) 

Zu §3 
Entsprechend dem Vorschlag des Bundesrates 

wird die Nachversicherung von Beamten und be-
amtenähnlichen Personen nachgeholt, die in der 
früheren britischen Zone infolge des dort geltenden 
Sonderrechts bisher nicht nachversichert werden 

konnten. Es handelt sich im wesentlichen um Be-
amte, die nach der Kapitulation im Jahre 1945 
freiwillig ausgeschieden sind. Darüber hinaus sol-
len nach der Meinung des Ausschusses in gewissen 
Fällen auch diejenigen Beamten nachversichert 
werden können, die seit Inkrafttreten des Deut

-

schen Beamtengesetzes, dem 1. Juli 1937, aus dem 
öffentlichen Dienst ohne Alters- oder Hinterblie-
benenversorgung ausgeschieden sind. Es sind dies 
hauptsächlich Personen, die durch Gerichts- oder 
Disziplinarurteil aus ihrem Amt entfernt wurden. 
Maßgebend war dabei die Erwägung, daß das neue 
Gesetz — im Gegensatz zum Deutschen Beamten-
gesetz von 1937 — künftig zur Vermeidung einer 
Doppelbestrafung eine Nachversicherung auch in 
diesen Fällen vorsieht; es erscheint deswegen ge-
rechtfertigt, auch für die Vergangenheit dann zu 
helfen, wenn die Versagung der Nachversicherung 
eine besondere Härte bedeuten würde. 

Zu § 4 
Diese Vorschrift hat die Selbst- und Weiterver-

sicherung zum Gegenstand und leitet diese Rechts-
institute auf die neue Regelung über. Das neue 
Gesetz kennt die früher zulässige Selbstversiche-
rung nicht mehr. Der Ausschuß vertrat mit Mehr-
heit den Standpunkt, daß derjenige, der bereits 
vor dem 1. Januar 1956 in die Selbstversicherung 
eingetreten war, diese fortsetzen könne, nicht da-
gegen derjenige, der sich erst im abgelaufenen 
Jahre 1956 selbstversichert habe. Ihm werden auf 
Antrag die bisher geleisteten Beiträge in voller 
Höhe erstattet. 

Das Recht zur Weiterversicherung ist durch den 
Entwurf durch Verlängerung der bisher nötigen 
Vorversicherungszeit von 26 Pflichtbeitragswochen 
und auch noch in anderer Hinsicht eingeschränkt. 
Wer die weniger strengen Voraussetzungen des 
alten Rechts erfüllt hat, nicht aber die strengeren 
des neuen Rechts, soll sich nach Meinung der Mehr-
heit des Ausschusses nur dann weiterversichern 
dürfen, wenn er dies — mindestens durch Entrich-
tung eines freiwilligen Beitrages — schon vor In-
krafttreten des neuen Gesetzes getan, also bereits 
damals sein Interesse an einer Weiterversicherung 
bewiesen hat. 

Zu § 5 
Durch diese Vorschrift wird bestimmt, daß für 

Rentenansprüche aus Versicherungsfällen vor dem 
Inkrafttreten des neuen Gesetzes grundsätzlich das 
alte Recht gelten soll, wenn nicht in anderen Vor-
schriften des Übergangsrechts etwas anderes fest-
gelegt ist. 

Zu § 6 
Der Entwurf hat die Voraussetzungen, die das bis-

herige Recht für das Vorliegen von Invalidität auf-
stellte, gemildert. Der bisherige Begriff der „Inva-
lidität" ist durch den der „Berufsunfähigkeit" er-
setzt. Der Übergang soll nach Ansicht der Mehr-
heit des Ausschusses so geregelt werden, daß jeder 
Versicherte, der bereits vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes berufsunfähig im Sinne des neuen Rechts 
war, schon vom Inkrafttreten des Gesetzes ab die 
Berufsunfähigkeitsrente erhalten kann, wenn er 
die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen er-
füllt. Damit ist die gegenteilige frühere Regelung 
des Sozialversicherungs-Anpassungsgesetzes vom 
17. Juni 1949 vermieden, die am 1. Juni 1949 den 
Übergang von der sogenannten Zweidrittel- zur 
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Halbinvalidität brachte. Die damalige Übergangs-
lösung wurde von den Versicherten als ungerecht 
empfunden und schließlich zum 1. Januar 1953 be-
seitigt. Die jetzige Übergangsregelung dient gleich-
zeitig auch der Vereinfachung, weil die Versiche-
rungsträger und die Sozialgerichte in den vielen 
bei Inkrafttreten des neuen Rechts noch schweben-
den Fällen nur den neuen Begriff der Berufsunfä-
higkeit und nicht etwa daneben den alten der In-
validität anzuwenden brauchen. 

Zu § 8 
Nach dem Entwurf gibt es künftig keine An-

wartschaftsvorschriften mehr; das Recht aus ent-
richteten Beiträgen kann also nicht mehr durch 
Unterlassen späterer Beitragszahlung verfallen. 
Nach Eintritt des Versicherungsfalles, also insbe-
sondere der Invalidität, verlangte schon das gel-
tende Recht keine weiteren Beiträge. Der Aus-
schuß hat es für richtig gehalten, dem Grundsatz 
der Unverfallbarkeit der Beiträge eine auf den 
1. April 1945 begrenzte Rückwirkung zu verleihen. 
Ist der Versicherungsfall, insbesondere Invalidität, 
an diesem Tage oder später eingetreten, soll — Er-
füllung der Wartezeit und Entrichtung mindestens 
eines Beitrags seit dem 1. Januar 1924 vorausge-
setzt — Rente gewährt werden, obwohl nach da-
maligem Recht die Anwartschaft erloschen war 
und daher ein Rentenanspruch nicht bestand. Die 
durch diese Rückwirkung ermöglichten Rentenzah-
lungen können jedoch nicht vor dem Inkrafttreten 
des neuen Gesetzes beginnen. Der Termin des 
1. April 1945 wurde gewählt, weil für Versiche-
rungsfälle seit diesem Zeitpunkt im jetzigen Bun-
desgebiet unterschiedliches Recht galt. Die Anwart-
schaftsvorschriften in Ländern außerhalb der frü-
heren britischen Zone waren strenger als die inner-
halb dieses Gebietes. Eine rückwirkende Rechts-
vereinheitlichung erschien dem Ausschuß geboten. 

Zu § 10 
Der Ausschuß ermäßigte die allgemeine Bemes-

sungsgrundlage für Versicherungsfälle des Jahres 
1957 durch die von ihm beschlossene Neufassung 
des § 1260 Abs. 2 von 4244 DM jährlich auf 
4281 DM jährlich. 

Zu § 11 

Die zu § 11 für nach Inkrafttreten des Gesetzes 
zugehende Rentner erstellte Tabelle wurde nach 
denselben in der von der Bundesregierung dem 
Ausschuß vorgelegten Begründung zu den Rech-
nungsgrundlagen des Gesetzentwurfs erläuterten 
Grundsätzen berechnet, wie sie bei der Ermittlung 
der Verhältniszahlen der Tabelle der Anlage 1 zu 
§ 1260 befolgt wurden; ihr liegt die nach §§ 1386, 
1387 vom Ausschuß beschlossene Entgeltsstufen-
einteilung zugrunde. 

Zu § 13 

Die rentenerhöhende Wirkung der Ausfallzeiten 
des Entwurfs, also der Krankheits-, Arbeitslosig-
keits- und Ausbildungszeiten, wird bei der Anhe-
bung des Rentenbestandes pauschal berücksichtigt. 
Den erst künftig zugehenden Rentnern werden 
diese Ausfallzeiten ebenfalls gutgebracht, und zwar 
auch die Zeiten, die vor dem Inkrafttreten des Ge-
setzes liegen. Der lückenlose Nachweis dieser Zei-
ten wird aber in der Mehrzahl der Fälle schwie-
rig, j a vielleicht unmöglich sein. Deswegen wird 
dem Berechtigten pauschal 1/10 der früheren 

Pflichtversicherungszeit als Ausfallzeit angerech-
net, wenn er für die Zeit vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes nicht längere Ausfallzeiten nachwei-
sen kann. 

Zu § 16 
Für Todesfälle nach dem 31. März 1945 soll — 

entsprechend der bereits erwähnten Regelung beim 
Eintritt der Invalidität — ebenfalls der Grundsatz 
der Unverfallbarkeit der Beiträge rückwirkend 
gelten. Gleichzeitig soll für den Anspruch auf Hin-
terbliebenenrente für Todesfälle vor dem Inkraft-
treten des Gesetzes die Wartezeit verkürzt werden, 
weil wegen Verlustes der Beitragsunterlagen in 
sehr vielen Fällen die Voraussetzungen der alten 
Wartezeitvorschriften nur mit Schwierigkeiten oder 
zum Teil überhaupt nicht mehr festgestellt werden 
können. Der Ausschuß hat also die entsprechende 
Vorschrift des Regierungsentwurfs im wesentlichen 
übernommen. 

Zu § 17 

Der Ausschuß hielt es für richtig, den Grundsatz 
der unbedingten Witwenrente — entgegen dem 
geltenden Recht und dem Regierungsentwurf — 
auch auf Todesfälle vor dem 1. Juni 1949 auszu-
dehnen, um die Hinterbliebenen in der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und der Angestellten auch 
insoweit gleichzustellen. Zugleich billigte der Aus-
schuß auch den Witwen einen Witwenrenten-
anspruch zu, deren Ehemann vor dem 1. Januar 
1912 verstorben ist. Diese Witwen waren bei Ein-
führung der Reichsversicherungsordnung 1912 ganz 
allgemein von der Hinterbliebenenversicherung 
ausgeschlossen. 

Zu § 18 

Der Ausschuß hielt bei der Gewährung von Hin-
terbliebenenrenten an geschiedene Ehefrauen ver-
storbener Versicherter eine Verbesserung des Re-
gierungsentwurfs durch Beseitigung des bisher 
geltenden Stichtages vom 1. Mai 1942 für gerecht-
fertigt. Damit wird insbesondere derjenigen ge-
schiedenen Frau, die zu Beginn des zweiten Welt-
krieges geschieden wurde und deren Ehemann vor 
dem 1. Mai 1942 im Kriege fiel, der Bezug einer 
Rente ermöglicht. 

Zu § 21 

Zur Überleitung der bisherigen Rente wegen 
vorübergehender Invalidität auf die im Entwurf 
vorgesehene Rente auf Zeit fügte der Ausschuß 
eine Vorschrift ein, nach der in Fällen, in denen 
die Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit voraussicht-
lich in absehbarer Zeit behoben sein wird, eine 
Rente auf Zeit immer dann zu gewähren ist, wenn 
die 26. Woche seit dem Beginn der Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeit nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes abläuft. 

Zu § 24 
Die Überleitung der Rentenbeginnsvorschrift des 

alten Rechts auf die des neuen Rechts soll nach 
Ansicht des Ausschusses so gestaltet sein, daß die 
im Entwurf enthaltenen Verbesserungen mit dem 
Inkrafttreten des Gesetzes einsetzen, daß insbe-
sondere eine Rente, deren Beginn nach altem Recht 
infolge Krankengeldbezuges, zum Beispiel bis zum 
1. April 1957, aufgeschoben sein würde, bereits 
vom Inkrafttreten des Gesetzes ab gewährt werden 
kann. 
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Soweit erst durch dieses Gesetz ein Anspruch auf 

Rente begründet wird, beginnt die Rente nicht vor 
dem Inkrafttreten des Gesetzes. 

Zu §§ 25 bis 27 
Der Ausschuß war einstimmig der Meinung, daß 

ein wegen Wiederheirat weggefallener Anspruch 
auf Witwen- oder Witwerrente nur dann wieder 
aufleben soll, wenn die neue Ehe nach dem In-
krafttreten des Gesetzes aufgelöst oder für nichtig 
erklärt ist. Ebenso soll eine wiederheiratende 
Witwe, die nach bisherigem Recht mit dem Drei-
fachen ihrer Jahreswitwenrente abgefunden wurde, 
mit dem im Entwurf vorgesehenen fünffachen 
Jahresbetrag nur abgefunden werden, wenn sie 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes geheiratet 
hat. Auch die Beitragserstattung an weibliche Ver-
sicherte bei Heirat soll nach Ansicht der Mehrheit 
des Ausschusses nur zulässig sein, wenn die Ehe 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes geschlossen 
ist. 

Zu §§ 30 bis 40 (Vorschriften für die Umstellung 
von Renten) 

Die Umstellung der laufenden Renten erfolgt im 
wesentlichen nach den Grundsätzen, die das Ren-
tenmehrbetragsgesetz vom 23. November 1954 auf-
gestellt hat. Diese Grundsätze sehen eine Umrech-
nung nach Tabellen (Bestandstabellen der Anlagen 3 
und 4 zum Gesetzentwurf) vor. Es ist auf diese 
Weise möglich, daß die Rentenerhöhungen, die der 
Gesetzentwurf bringt, größtenteils durch die Bun-
despost maschinell errechnet und ausgezahlt wer-
den, so daß die Rentenempfänger so schnell wie 
möglich in den Genuß der  erhöhten Zahlbeträge 
kommen können. Zum geringeren Teil müssen 
die Rentenversicherungsträger selbst die Bestands-
renten umrechnen, nämlich hauptsächlich diejeni-
gen Renten, die nach den Ruhens- und Kürzungs-
vorschriften des geltenden Rechts nicht in  voller 
Höhe ausgezahlt werden. Diese Umrechnung kann, 
wie die Erfahrungen der Vergangenheit beweisen, 
nicht so schnell durchgeführt werd en wie die durch 
die Bundespost, weil in diesen Fällen die Akten 
herbeigezogen werden müssen. 

Der Ausschuß gestaltete die Bestandstabellen 
des Regierungsentwurfs infolge der durch ihn be

-schlossenen Neufassung des § 1260 um. Die aus der 
Neugestaltung ersichtlichen Abweichungen der 
Tabellenwerte von denen des Regierungsentwurfs 
ergeben sich insbesondere aus dem Ausschluß der 
Vergütungen für Lehrlinge und Anlernlinge aus 
der Reihe der durchschnittlichen Bruttoarbeits-
entgelte aller Versicherten der Invaliden- und  der 
Angestelltenversicherung sowie aus der Rückver-
lagerung des Zeitraums für die Mittelwertbildung 
der allgemeinen Bemessungsgrundlage. Die Ab-
weichungen sind in der Begründung zu den Rech-
nungsgrundlagen des Gesetzentwurfs erläutert 
worden. Der von Mitgliedern des Ausschusses ge-
stellte Antrag, nur den Teil der Umstellungstabel-
len zu billigen, der Altersrentner des Bestandes 
betrifft, fand keine Mehrheit. Die Tabellen der 
Anlagen 1 bis 4, nämlich die beiden Tabellen zu 
§ 1260 und die beiden Tabellen für die Umstellung 
der Zahlbeträge von Bestandsrentnern, wurden 
mit Mehrheit angenommen. 

Die Invaliditätsrenten des Bestandes sind ein-
heitlich mit einem Steigerungssatz von 1,3 v. H. je 
anrechnungsfähiges Versicherungsjahr (unter Be-
rücksichtigung von Zurechnungs- und Ausfallzei-

ten) umgestellt worden (vgl. dazu die Ausführun-
gen in der Begründung zum finanziellen Teil des 
Regierungsentwurfs). Daraus ergibt sich die Not-
wendigkeit der Umstellung der Zahlbeträge aller 
derjenigen Invalidenrentner, die nach Inkrafttreten 
des Gesetzes das 65. Lebensjahr vollenden, auf 
den für das Altersruhegeld vorgesehenen Satz von 
1,5 v. H. (§ 37 Abs. 3). Einer entsprechenden Son-
dervorschrift für Witwen bedurfte es nicht, da 
deren Zahlbeträge in jedem Fa lle mit Umstel-
lungsfaktoren vervielfältigt werden, denen im 
Hinblick auf die Versichertenrente, aus der sie ab-
geleitet sind, ein Steigerungssatz von 1,5 v. H. 
zugrunde gelegt wurde. 

Der Ausschuß beschloß ferner mit Mehrheit, in 
Anlehnung an die Vorschrift des § 1260 Abs. 1 letz-
ter Halbsatz, eine Höchstbegrenzung der nach der 
Umstellung tabellenmäßig zu zahlenden Renten-
beträge (§ 33). Die Begrenzung ist nach der Ver-
sicherungsdauer abgestuft. Auf diese Weise wird 
erreicht, daß die Bestandsrenten nicht auf einen 
höheren Rentenzahlbetrag umgestellt werden, als 
ihn ein nach dem Inkrafttreten des Gesetzes erst-
malig in die Versicherung Eintretender bei glei-
cher Versicherungsdauer in der Zukunft erhalten 
könnte. 

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Umstel-
lung der Waisenrenten auf den Betrag von 50 DM 
monatlich bei Halbwaisen und auf 75 DM monat-
lich bei Vollwaisen hielt der Ausschuß für gerecht-
fertigt (§ 34). Der Antrag, die Waisenrenten nach 
einer die individuellen Verhältnisse berücksichti-
genden Tabelle umzustellen, weil sonst die Gefahr 
der Nivellierung bestehe, fand im Ausschuß mit 
Rücksicht darauf keine Mehrheit, daß eine Benach-
teiligung der  Waisen kaum zu befürchten ist. Er-
reicht nämlich die Rente einer Halbwaise vor der 
Umstellung den Betrag von 50 DM oder die einer 
Vollwaise den Betrag von 75 DM, so werden diese 
Beträge durch den gleich zu erwähnenden Sonder-
zuschuß des § 35 auf 64 bzw. 89 DM monatlich er-
höht. 

Zu § 35 

Bei der Umstellung des Rentenbestandes hielt es 
die Mehrheit des Ausschusses für gerechtfertigt, 
über die Besitzstandsklausel des Regierungsent-
wurfs (§ 7) hinaus einen Sonderzuschuß bis zu einer 
bestimmten Höhe über dem bisherigen monatlichen 
Zahlbetrag zu gewähren, wenn die Umstellung 
nach den Umstellungstabellen keine oder eine .ge-
ringere Erhöhung des bisherigen Zahlbetrages er-
gibt. Der Sonderzuschuß beträgt bei Versicherten-
renten bis zu 21 DM monatlich, bei Hinterbliebe-
nenrenten bis zu 14 DM monatlich. Er soll zum 
größten Teil vom Bund, zum kleineren Teil von 
den Versicherungsträgern finanziert 'werden. Dem 
Antrag, der Bund solle die gesamten Aufwendun-
gen für den Sonderzuschuß tragen, wurde nicht ge-
folgt. 

An einer künftigen Anpassung der Renten soll 
der Sonderzuschuß nicht teilnehmen. Die Erhö-
hungsbeträge werden in den meisten Fällen auf 
laufende Leistungen der öffentlichen Fürsorge nicht 
angerechnet. Die Anrechnungsfreiheit auch auf an-
dere Bezüge auszudehnen, z. B. auf Leistungen aus 
dem Lastenausgleich, hat der Ausschuß mit Mehr-
heit abgelehnt, weil zwar die Fürsorgeempfänger 
auf Rente angewiesen seien, die Empfänger anderer 
Sozialleistungen jedoch nicht in demselben Maße. 
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Der Antrag der FDP-Fraktion, die Renten aus 

Mitteln des  Bundes auf den Grenzbetrag von 120 
DM monatlich für einen Alleinstehenden und auf 
170 DM monatlich für ein Ehepaar zu erhöhen, 
wenn die Rente zusammen mit anderem Einkom-
men diese Grenzbeträge nicht erreicht, fand im 
Ausschuß keine Mehrheit. 

Zu § 41 

Der Ausschuß hielt es für gerechtfertigt, einer 
gewissen Gruppe von Versicherten und deren Hin-
terbliebenen, die am 1. Januar 1957 noch nicht 
Rentner sind, es aber in den nächsten 5 Jahren 
werden, unter bestimmten Voraussetzungen eine 
besondere Vergünstigung zu gewähren. Sie besteht 
darin, daß die Rente nach der bisher geltenden 
Rentenformel unter Hinzufügung von Festbeträgen 
von 21 DM und 14 DM berechnet wird, wenn die 
Berechnung nach der neuen Rentenformel ungün-
stiger wäre. In Frage kommen hauptsächlich Ver-
sicherte mit niedrigen Entgelten und Beiträgen 
oder kurzer Versicherungsdauer wegen späten Ein-
tritts in  die Versicherung oder geringer Beitrags-
dichte. Diesem Personenkreis wird es kaum mög-
lich sein, durch vermehrte Beitragsleistung in den 
nächsten 5 Jahren einen Anspruch auf eine ange-
messene Rente zu erwerben, sich also von dem 
System der geltenden Mindestrente auf das neue 
System der Lohn- bzw. Beitragsrente wirksam um-
zustellen. Voraussetzung der Vergünstigung ist je-
doch, daß der Versicherte seinen Willen zur Um-
stellung durch Entrichtung von jährlich 9 Monats-
beiträgen vom 1. Januar 1957 an beweist und au-
ßerdem die Anwartschaft nach bisherigem Recht 
am 1. Januar 1957 erhalten war oder durch auf 
diesen Zeitpunkt berechnete Halbdeckung (§ 1265 
RVO alter Fassung) als erhalten galt. Hat der Ver-
sicherte diese Anwartschaftsvorschriften vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes nicht beachtet, so kann 
er nach geltendem Recht eine Rente nicht erhalten; 
er kann sich deswegen auch nicht darauf berufen, 
daß das zur Zeit geltende Recht mit seiner Renten-
formel ihn günstiger stellen würde, wenn er nicht 
unter der Herrschaft des neuen, sondern des alten 
Rechts invalide geworden wäre. 

Zu § 42 
Der Ausschuß beschloß mit Mehrheit eine Vor-

schrift über die Berechnung von künftig zugehen-
den Renten, auf die das Fremdrenten- und Aus-
landsrentengesetz anzuwenden ist.  Danach sollen 
solche Renten bis zur Anpassung des genannten 
Gesetzes an das neue Rentenversicherungsgesetz 
nach altem Recht berechnet und nach den Tabel-
len für die Umrechnung des Rentenbestandes um-
gestellt werden. Eine Minderheit des Ausschusses 
hielt diese Regelung für unbillig, weil die betrof-
fenen Personenkreise durch die Anwendung der 
Umstellungstabellen benachteiligt würden. Es müß-
ten die Tabellenwerte zum Fremrenten- und Aus-
landsrentengesetz durch das neue Rentenversiche-
rungsgesetz geändert werden. Mit Rücksicht dar-
auf, daß die Anpassung des Fremdrenten- und Aus-
landsrentengesetzes an das Rentenversicherungsge-
setz alsbald erfolgen kann, hielt die Mehrheit des 
Ausschusses daran fest, daß die Umstellungstabel-
len des neuen Gesetzes vorläufig anzuwenden 
seien. 

Zu § 50 

Der Ausschuß beschloß, daß nach dem Inkraft-
treten des Gesetzes freiwillige Beiträge für die Ver-

gangenheitinnerhalb der  Fristen des § 1418 noch 
zu dem zur Zeitgeltenden Beitragssatz von 
11 v. H. nachentrichtet werden können. 

Zu § 51 

Die im Regierungsentwurf enthaltene Sonder-
regelung für Vertriebene, Evakuierte und Sowjet-
zonenflüchtlinge hat die Mehrheit des Ausschusses 
erweitert, ohne jedoch einem noch weitergehenden 
Vorschlag des Bundesrates zu folgen, für den sich 
eine Minderheit des Ausschusses einsetzte. 

Der Ausschuß beschloß mit Mehrheit folgende 
Regelung: Der genannte Personenkreis kann sich 
freiwillig weiterversichern, ohne die sonst gefor-
derten 5 Beitragsjahre zurückgelegt zu haben, und 
aus eigenen Mitteln für Zeiten der Selbständigkeit 
vor der Vertreibung bis  zum 1. Januar 1924 zurück 
freiwillige Beiträge nachentrichten, um einen An-
spruch auf Rente zu erwerben oder zu erhöhen. Bis 
zum 1. Januar 1960 soll dies — entgegen der Regel-
vorschrift — auch dann zulässig sein, wenn der 
Versicherungsfall bereits eingetreten ist. Der An-
trag, die Zeiten der Selbständigkeit seit dem 1. Ja-
nuar 1924 als Versicherungszeit auf Kosten ides 

 Bundes zu fingieren und diese Regelung auch auf 
andere Personenkreise auszudehnen, hat keine 
Mehrheit 'im Ausschuß gefunden. Ferner soll unter 
gewissen Voraussetzungen denjenigen Personen, 
die binnen 2 Jahren nach der Vertreibung und nach 
Vollendung ides  50. Lebensjahres versicherungs-
pflichtig wurden oder werden, die Erfüllung der 
Wartezeit für 'den Bezug ides Altersruhegeldes bei 
Vollendung des 65. Lebensjahres ermöglicht wer-
den, weil die Zeit zwischen der Aufnahme der ver-
sicherurngspflichtigen Beschäftigung nach der Ver-
treibung und der Erreichung der erwähnten Alters-
grenze in sehr vielen Fällen zur Zurücklegung der 
geforderten Wartezeit nicht ausreicht. Die fehlende 
— beitragslose — Zeit wird zu Lasten des Versiche-
rungsträgers als Versicherungszeit angerechnet. 

Zu § 52 
Diese Vorschrift sieht eine Sonderregelung für 

diejenigen Personen vor, die 'ihren Wohnsitz im 
Währungsgebiet der Deutschen Notenbank haben, 
jedoch in dem Land Berlin beschäftigt sind und auf 
die 'deshalb die Vorschriften über den Lohnaus-
gleich Anwendung finden. Diese Personen, die aus 
ihrem Beschäftigungsverhältnis in Berlin (West) 
Beiträge an einen Versicherungsträger in Berlin 
(West) entrichtet haben, können Leistungen aus 
diesen Beiträgen erhalten, wenn sie nach dem 
31. März 1949 für mindestens 12 Monate Pflicht-
beiträge entrichtet haben. Freiwillige Beiträge wer-
den nicht berücksichtigt, da diese Vorschrift auf 
die besonderen Verhältnisse der in Berlin (West) 
beschäftigten Personen, die ihren Wohnsitz im 
Währungsgebiet der Deutschen Notenbank haben, 
zugeschnitten ist. Die Leistungen werden als zu-
sätzliche Leistungen zu den Leistungen des Trä-
gers der Sozialversicherung im Währungsgebiet der 
Deutschen Notenbank gewährt. 

Diese Regelung gilt auch für die Hinterbliebe-
nen eines Versicherten, der im Zeitpunkt seines 
Todes die Voraussetzungen für eine Leistungsge-
währung erfüllt hat, entsprechend. 

Es ist vorgesehen, daß der Bundesminister für 
Arbeit im Benehmen mit dem Senator für Arbeit 
und Sozialwesen in Berlin Richtlinien für die Ge- 
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währung dieser Leistungen aufstellen und Bestim-
mungen über das dabei zu beachtende Verfahren 
treffen kann. 

Zu Artikel 3 (Schlußvorschriften) 

Das Gesetz soll nach Meinung des Ausschusses 
rückwirkend mit dem 1. Januar 1957 in Kraft tre-
ten, um die Berechtigten schon von diesem Zeit-
punkt ab in den Genuß der Leistungsverbesserun-
gen zu bringen. Die Vorschrift über den erhöhten 
Beitragssatz von 14 v. H. soll dagegen nach Ansicht 
des Ausschusses erst mit dem Monatsersten nach 
der Verkündung wirksam werden, weil eine Rück-
wirkung nach rechtsstaatlichen Grundsätzen in die-
sem Falle nicht zulässig sein dürfte. Da die im Ent-
wurf zum Änderungsgesetz über Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversicherung vorgesehene 
Ermäßigung des Beitragssatzes der Arbeitslosen-
versicherung von 3 auf 2 v. H. erst zu dem glei-
chen Zeitpunkt wirksam werden soll,  an  dem der 
Beitragssatz zur Rentenversicherung in Kraft tritt, 
soll der Träger der Arbeitslosenversicherung die 
Differenz von einem Beitragsprozent, das die Bun-
desanstalt für Arbeitslosenversicherung für die Mo-
nate Januar und Februar 1957 vereinnahmt, an die 
Träger der Rentenversicherung abführen. Diese 
Regelung ist notwendig, weil die Träger der Ren-
tenversicherung die erhöhten Leistungen des neuen 
Gesetzes bereits mit Wirkung vom 1. Januar 1957 
nachzahlen müssen. Das neue Gesetz gilt auch im 
Lande Berlin. Der Antrag, eine Berliner Sonder-
vorschrift des geltenden Rechts über das Alters-
ruhegeld an 60jährige Frauen (§ 48 Abs. 1 Nr. 3 
des Berliner Sozialversicherungs-Anpassungsgeset-
zes) weitergelten zu lassen, weil diese Vorschrift 
für die Frauen günstiger sei als die ähnliche Vor-
schrift des § 1253 Abs. 3 des vorliegenden Gesetz-
entwurfs, wurde mit Mehrheit abgelehnt. 

Im Saarland soll das neue Gesetz noch nicht in 
Kraft treten, weil dort vorläufig noch die Franken-
währung gilt und die Abweichungen des derzeiti-
gen saarländischen Rechts der Rentenversicherung 
von dem des Bundesgebietes eine Anpassung durch 
ein besonderes Gesetz notwendig machen. 

Bonn, den 12. Januar 1957 

Schüttler 
Berichterstatter 

IV. Bericht des Abgeordneten Dr. Jentzsch: 

Zum Fünften Abschnitt (Aufbringung der Mittel, 
Verteilung der Rentenausgaben) 

A. Allgemeines 

Der Entwurf hat aus dem bisherigen Recht den 
Grundsatz aufgenommen, daß die Mittel für die 
Ausgaben der Versicherung durch Beiträge der 
Versicherten und der Arbeitgeber sowie durch Zu-
schüsse des Bundes aufgebracht werden. 

An der Vorschrift des Entwurfs dagegen, in  der 
 die zur Festsetzung der künftigen Beitragshöhe 

aufzustellenden versicherungstechnischen Bilanzen 
behandelt werden, brachte der Ausschuß eine Reihe 
von klärenden Zusätzen und von Erweiterungen an. 

Der Ausschuß stellte den auch im bisherigen 
Recht enthaltenen Grundsatz an die Spitze, daß für  

die Gesamtheit der Versicherten ein durchschnitt-
licher Beitragssatz zu berechnen ist. 

Als Anweisung für die Berechnung dieses durch-
schnittlichen Beitragssatzes nahm der Ausschuß in 
den Text des Entwurfs die in der finanziellen Be-
gründung zum Entwurf ausgesprochene Regel auf, 
daß jeweils für einen zehnjährigen Deckungsab-
schnitt der Wert aller Beiträge und sonstigen Ein-
nahmen samt dem Vermögen mit Zins und Zinses-
zins den Betrag decken muß, der erforderlich ist, 
damit alle Aufwendungen bestritten werden kön-
nen und außerdem am Ende des Deckungsabschnit-
tes noch eine Rücklage in Höhe einer Jahresaus-
gabe zu Lasten der Versicherungsträger verbleibt. 
Diese Regel bedeutet die Einführung eines Ab-
schnittsdeckungsverfahrens an Stelle des bisheri-
gen Ganzheitsdeckungsverfahrens. Nach bisherigem 
Recht mußte der durchschnittliche Beitragssatz so 
berechnet werden, daß der Wert aller von jetzt an 
bis in die fernste Zukunft eingehenden Beiträge 
und sonstigen Einnahmen samt dem Vermögen mit 
Zins und Zinseszins den Betrag deckt, der erfor-
derlich ist, damit alle von jetzt an bis in die fernste 
Zukunft zu leistenden Aufwendungen bestritten 
werden können. Das bisher vorgeschrieben gewe-
sene Ganzheitsdeckungsverfahren hätte zu seinem 
sicheren Funktionieren das unbedingte und dau-
ernde Gleichbleiben des Lohn- und Preisgefüges 
erfordert. 

Für die versicherungstechnischen Bilanzen, durch 
die in zweijährigen Abständen nachgeprüft wer-
den soll, ob die vorgeschriebene Deckung tatsäch-
lich gewährleistet ist, hat der Ausschuß die Forde-
rung aufgestellt, daß sie jeweils für die nächsten 
3 Jahrzehnte nicht nur die voraussichtliche Ent-
wicklung der Einnahmen und Ausgaben, sondern 
auch die voraussichtliche Entwicklung des Vermö-
gens erkennen lassen sollen. Die erste Bilanz soll 
nach dem Willen des Ausschusses für den 1. Ja-
nuar 1959 aufgestellt werden. 

Gleichzeitig mit der Vorlage der versicherungs-
technischen Bilanz bei den gesetzgebenden Kör-
perschaften des Bundes soll die Bundesregierung 
über die Finanzlage der Rentenversicherung und 
über die wirtschaftliche Entwicklung in den beiden 
letzten Jahren berichten und. falls gesetzgeberi-
sche Maßnahmen, etwa eine Änderung der Ren-
tensteigerungssätze, der allgemeinen Bemessungs-
grundlage oder des Beitragssatzes erforderlich 
werden, entsprechende Gesetzesvorschläge unter-
breiten; vor Abfassung des Berichts soll die Bun-
desregierung den Sozialbeirat gehört haben. 

Sollte jemals der Fall eintreten, daß die Einnah-
men der Versicherung voraussichtlich nicht aus-
reichen, um die Ausgaben der Versicherung für die 
Dauer des nächsten Jahres zu decken, so tritt die 
Bundesgarantie ein; die erforderlichen Mittel sind 
nach Maßgabe eines besonderen Gesetzes vom 
Bund aufzubringen. Die Bundesgarantie war be-
reits im bisherigen Recht verankert; ihre letzte Fas-
sung hatte sie in § 28 des Gesetzes über die Errich-
tung der Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte vom 7. August 1953 (BGBl. I S. 857) erhal-
ten. Dem bisherigen Ganzheitsdeckungsverfahren 
entsprechend besagte diese Fassung, daß die Bun-
desgarantie dann eintreten sollte, wenn die dau-
ernde Aufrechterhaltung der Leistungen nicht mehr 
gewährleistet wäre. Die von verschiedenen Ab-
geordneten an der Fassung des Absatzes 2 Satz 1 
geübte Kritik hatte zum Ziel, nicht in einem be

-sonderen, sondern in diesem Gesetz die Bundes- 
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garantie im einzelnen zu regeln. Es zeigte sich je-
doch, daß nach § 5 des Sozialversicherungs-Anpas-
sungsgesetzes die kritisierte Formulierung gelten-
des Recht ist. 

Für den ersten 10jährigen Deckungsabschnitt 
nach Inkrafttreten des Rentenversicherungsgesetzes 
ist der notwendige Beitragssatz auf Grund einer 
versicherungstechnischen Bilanz in der finan-
ziellen Begründung zum Entwurf zu 14 v. H.  des 
Arbeitsentgelts berechnet worden. Der Ausschuß 
hat sich vom Bundesarbeitsministerium Berichte 
darüber vorlegen lassen, inwieweit die vom Aus-
schuß gefaßten Beschlüsse zur Änderung des Lei-
stungs- und des Beitragsrechtes den Entwurf und 
die vom Bundesarbeitsministerium durchgeführten 
Ergänzungsrechnungen das Ergebnis der ersten 
versicherungstechnischen Bilanz beeinflussen. 

Schon nach bisherigem Recht wurde der Arbeits-
entgelt nur insoweit für die Beitragsbemessung 
herangezogen, als er unterhalb einer vorgeschrie-
benen Grenze lag, die zuletzt ,auf 750 DM monat-
lich festgesetzt war. Im Einklang mit dem neuen 
Leistungsrecht, nach dem die Renten nach der all-
gemeinen Bemessungsgrundlage berechnet wer-
den, hat der Entwurf auch die Beitragsbemessungs-
grenze von der allgemeinen Bemessungsgrundlage 
abhängig gemacht. Er hat sie grundsätzlich auf das 
Doppelte der allgemeinen Bemessungsgrundlage 
festgesetzt, die für die Versicherungsfälle des lau-
fenden Jahres gilt. 

Wie bisher sollen Idle  Beiträge versicherungs-
pflichtiger Arbeitnehmer je zur Hälfte von dem 
Versicherten und von dem Arbeitgeber getragen 
werden, bei sehr kleinen Arbeitsentgelten jedoch 
vom Arbeitgeber allein. Die Entgeltgrenze, un-
terhalb derer die alleinige Beitragspflicht des Ar-
beitgebers einsetzt, war bisher 65 DM monatlich. 
Der Ausschuß hat  auch diese Entgeltgrenze von der 
allgemeinen Bemessungsgrundlage abhängig ge-
macht und sie auf ein Zehntel der Beitragsbemes-
sungsgrenze, also auf ein Fünftel der allgemeinen 
Bemessungsgrundlage festgesetzt. 

Für Arbeiter, die als Empfänger von Altersren-
ten oder Versorgungsbezügen auf Grund des § 1229 
Abs. 1 oder des § 1230 Abs. 1 von der Versiche-
rungspflicht befreit sind, soll nach einer vom Aus-
schuß eingefügten Vorschrift der Arbeitgeber den 
Beitragsanteil zu entrichten haben, den er entrich-
ten müßte, wenn der Versicherte versicherungs-
pflichtig wäre. 

Eine Reihe von Versicherungspflichtigen wind 
auch weiterhin die Beiträge nicht im Lohnabzugs

-

verfahren, sondern durch Beitragsmarkenverwen-
dung zu entrichten haben, beispielsweise die Mehr-
fachbeschäftigten, die unständig Beschäftigten und 
die versicherungspflichtigen Selbständigen. Für 
diese Versicherungspflichtigen ist im Entwurf die 
bisherige Beitragsklasseneinteilung beibehalten 
worden, aber der Monatsbeitrag einer jeden Klasse 
im Verhältnis des bisherigen Beitragssatzes zum 
neuen Beitragssatz erhöht worden; dabei sind Ab-
rundungen vorgenommen worden, die es bewirkt 
haben, daß der Monatsbeitrag nicht in jeder Klasse 
bei genau 14 v. H. des Mittelentgelts der Klasse 
liegt. Der Ausschuß hat eine neue Beitragsklassen-
einteilung mit gleichbleibender Stufenhöhe und mit 
glatteren Mittelentgelten eingeführt und die Bei-
träge in jeder Klasse auf genau 14 v. H.  des  Mittel-
entgelts festgesetzt. Entsprechend sind auch die 
Beiträge in den Beitragsklassen für die Weiterver-

sicherung und die Höherversicherung festgesetzt 
worden. 

Der Bundeszuschuß für die Rentenversicherung 
der Arbeiter ist für die Ausgaben bestimmt, die 
nicht Leistungen der Alterssicherung sind. Seine 
Höhe hat der Ausschuß für das Kalenderjahr 1957 
auf 2728 Millionen DM festgesetzt. Das ist die im 
finanziellen Teil der Begründung zum Entwurf in 
der Übersicht 4 genannte und im Abschnitt B I be-
gründete Zahl. In den folgenden Jahren soll sich 
der Bundeszuschuß entsprechend einer Änderung 
der allgemeinen Bemessungsgrundlage ändern. Der 
Ausschuß hat in den Paragraphen, der den Bun-
deszuschuß behandelt, auch die im folgenden Para-
graphen des Entwurfs stehende Vorschrift über-
nommen, daß der Bundeszuschuß auf die einzel-
nen Träger der Rentenversicherung nach dem Ver-
hältnis ihrer Beitragseinnahmen jeweils für ein 
Kalenderjahr zu verteilen ist. 

Eine Gruppe von Ausschußmitgliedern hatte zur 
Finanzierung der Rentenversicherung der  Arbeiter 
vorgeschlagen, den Bundeszuschuß unter Streichung 
der besonderen Zweckbestimmung für Nicht-Al-
terssicherungs-Leistungen auf etwa 40 v. H. der je-
weiligen Gesamt-Rentenausgaben festzusetzen und 
den Beitrag auf 12 v. H. des Entgelts zu bemessen. 
Der Ausschuß nahm aber den in § 1385 Abs. 1 und 
§ 1389 Abs. 1 und 2 enthaltenen Finanzierungsplan 
an. 

Wie bisher sollen die Pflichtleistungen von sämt-
lichen Trägern der Rentenversicherung der Arbei-
ter gemeinsam getragen werden, und zwar nach 
dem Verhältnis ihrer Beitragseinnahmen jeweils 
für ein Kalenderjahr. In den Paragraphen des Ent-
wurfs, der sich mit der Gemeinlast beschäftigt, sind 
auch die Beiträge zur Rentnerkrankenversicherung 
aufgenommen worden, die seit dem 1. April 1950 
nach § 4 des Rentenzulagengesetzes vom 10. August 
1951 (BGBl. I S. 505) in die Gemeinlast sämtlicher 
Versicherungsträger einbezogen sind. Dasselbe gilt 
für den Paragraphen des Entwurfs, der die Durch-
führung der Gemeinlast-Abrechnung dem Bundes-
versicherungsamt überträgt. Vor 1945 war das 
Reichsversicherungsamt mit der Durchführung der 
Gemeinlast-Abrechnung beauftragt. 

Die dem bisherigen Recht entsprechenden Para-
graphen des Entwurfs über das Tätigwerden der 
Deutschen 'Bundespost und der Versicherungsträ-
ger bei der Gemeinlast-Abrechnung und über die 
von den Versicherungsträgern an die Post zu zah-
lenden Vorschüsse hat der Ausschuß im wesent-
lichen unverändert verabschiedet. Nur die Vorschrift 
über die Festsetzung der Postvorschüsse wurde 
dahin präzisiert, daß das Bundesversicherungsamt 
nur mit der technischen Durchführung der Fest-
setzung der Postvorschüsse beauftragt werden 
kann, daß dagegen etwa erforderlich werdende all-
gemeine Verwaltungsvorschriften vom Bundes-
minister für Arbeit mit Zustimmung des Bundes-
rates zu erlassen sind. 

B. Im einzelnen 

Im einzelnen beschloß der Ausschuß folgende 
Abweichungen: 

Zu § 1383 

Auf Antrag der Koalitionsfraktionen wird eine 
Aufgliederung in 3 Absätzen angenommen. Der Ab- 
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satz 1, der im wesentlichen dem § 106 Abs. 2 des 
SPD-Entwurfs entspricht, legt für die Gesamtheit 
der Versicherten die Berechnung eines durchschnitt-
lichen Beitragssatzes fest. Diese Einführung eines 
Abschnittsdeckungsverfahrens an Stelle des bis-
herigen Ganzheitsdeckungsverfahrens wurde von 
einer Minderheit des Ausschusses kritisiert. Der 
Absatz 1 wird mit Mehrheit bei einer Enthaltung 
angenommen. 

Der Absatz 2 beinhaltet die Aufstellung von ver-
sicherungstechnischen Bilanzen in einem Abstand 
von 2 Jahren für einen Zeitraum von 30 Jahren. 
Auch diese Bestimmung wird von einer Minderheit 
kritisiert, aber bei Enthaltungen angenommen. 

Die im Absatz 3 enthaltene Verpflichtung der 
Bundesregierung, dem Parlament und dem Bun-
desrat über die Finanzlage der Rentenversicherung 
und über die wirtschaftliche Entwicklung in den 
beiden letzten Jahren nach Anhörung des Sozial-
beirates zu berichten, wird von einer Minderheit 
abgelehnt, da dann der Sozialbeirat dem Gesetz-
geber vorgeschaltet würde. 

Zu § 1385 
Der Absatz 1 wurde modifiziert durch den neu 

aufgenommenen Hinweis auf Absatz 3 des gleichen 
Paragraphen, in dem der Versichertenkreis auf-
gezählt ist. 

Im Absatz 2 ist entgegen 2 Minderheitsanträgen 
auf Neufassung der Beitragsbemessungsgrundlage 
mit Mehrheit das Doppelte der allgemeinen Be-
messungsgrundlage für die Beitragsbemessungs-
grenze beschlossen worden. Die FDP-Fraktion 
hatte als Beitragsbemessungsgrenze für den Mo-
natsarbeitsentgelt den Betrag von 1000 DM vor-
geschlagen, während die SPD-Fraktion das Drei-
fache der allgemeinen Bemessungsgrundlage zu-
grunde legen wollte. 

Im Absatz 3 ist der Versichertenkreis aufgezählt 
unter genauer Angabe, welche Bezüge jeweils für 
die Berechnung des Beitrags maßgebend sein sollen. 
Während zu den Buchstaben a bis c dieses Absatzes 
eine einstimmige Auffassung des Ausschusses er-
reicht wurde, sprach sich zu Buchstabe d eine Min-
derheit gegen die darin enthaltene Bestimmung aus. 

Absatz 4 regelt die Aufteilung der Pflichtbeiträge 
unter Versicherte und Arbeitgeber. Die alleinige 
Beitragspflicht des Arbeitgebers ist auf 1 /5 der all-
gemeinen Bemessungsgrundlage festgesetzt. Ein 
Kompromißvorschlag, 1 /8 der Beitragsbemessungs-
grenze zu wählen, wurde abgelehnt. 

Zu §§ 1386 und 1387 
Die neuen Tabellen sind auf genau 14 v. H. des 

Mittelentgelts festgesetzt worden. 

Zu § 1389 
Der Bundeszuschuß für die Rentenversicherung 

der Arbeiter ist für das Kalenderjahr 1957 von 
2710 Millionen auf 2728 Millionen Deutsche Mark 
heraufgesetzt worden. Ein Antrag, den Zuschuß 
auch für Leistungen zu gewähren, die nicht Lei-
stungen der Altersversicherung sind, wurde ab-
gelehnt. 

Zu § 1390 
Die Vorschrift über die Beiträge für die Kran-

kenversicherung der Rentner ist neu aufgenommen 
worden. Die Absätze 2 und 3 wurden gestrichen. 

Ein Antrag der SPD-Fraktion, die Gemeinlast auf 
alle Rentenversicherungsträger auszudehnen, wurde 
abgelehnt. 

Zu § 1394 
Einer Anregung des Bundesrates folgend, wurde 

der Bundesminister für Arbeit ermächtigt, durch 
Verwaltungsvorschriften nähere Einzelheiten über 
die Gewährung von monatlichen Vorschüssen an 
die Deutsche Bundespost zu bestimmen. 

Zu § 1397 
Absatz 2 wurde gestrichen, da er bereits als Ab-

satz 5 in § 1385 aufgenommen ist. 

Zu § 1398 
Einer Anregung des Bundesrates entsprechend 

wurde Satz 3 gestrichen; die Streichung trägt dem 
Interesse der Versicherten besonders Rechnung. 

Zum Sechsten Abschnitt (Beitragsverfahren) 

Der Ausschuß billigte im wesentlichen die im 
Regierungsentwurf vorgesehenen Vorschriften des 
Sechsten Abschnitts über das Beitragsverfahren, 
insbesondere die Regelung des Lohnabzugsverfah-
rens, mit den im Regierungsentwurf enthaltenen 
Verbesserungen. 

Außer redaktionellen oder sonstigen geringfügi-
gen Änderungen beschloß der Ausschuß folgende 
Abweichungen: 

Zu § 1399 
Zur Anpassung an die im Entwurf zum Ände-

rungsgesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung vorgesehene Regelung beschloß 
der Ausschuß eine Ergänzung des § 1399 Abs. 2. 
Hiernach sind für Versicherte, die nur rentenver-
sicherungs- aber nicht krankenversicherungs-
pflichtig sind, die Beiträge an die Krankenkasse 
abzuführen, bei der die Versicherten ohne Rück-
sicht auf die Mitgliedschaft bei einer Ersatzkasse 
krankenversicherungspflichtig wären. Der Antrag, 
die Mitgliedschaft bei einer anderen gesetzlichen 
Krankenkasse oder einer Ersatzkasse zu berück-
sichtigen, fand im Ausschuß keine Mehrheit. 

Der Ausschuß fügte ferner der genannten Vor-
schrift mehrere Absätze an, um die Stellung der 
Träger der Krankenversicherung in ihrer Eigen-
schaft als Beitragseinzugsstellen sowohl zu den 
Arbeitgebern als auch zu den Trägern der Renten-
versicherung klarzustellen. 

Zu § 1402 
Die Vorschrift des Regierungsentwurfs, daß der 

Arbeitgeber bei der Nachversicherung die nachzu-
entrichtenden Beiträge um Zuschüsse kürzen könne, 
die er zur freiwilligen Versicherung des aus der 
versicherungsfreien Beschäftigung später Ausge-
schiedenen geleistet habe, wurde vom Ausschuß ge-
strichen. Die Frage berührt nur das Innenverhält-
nis zwischen Arbeitgeber und dem Ausgeschiede-
nen, nicht aber die Rechtsbeziehungen beider zum 
Träger der Rentenversicherung. Dafür wurde eine 
neue Vorschrift eingefügt, daß während der ver-
sicherungsfreien Zeit etwa geleistete freiwillige 
Beiträge als Höherversicherungsbeiträge gelten. 
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Der Regierungsentwurf wurde ferner wegen der 
zu § 1232 vom Ausschuß beschlossenen Nachver-
sicherung der Mitglieder geistlicher Genossen-
schaften durch eine Bestimmung über die der 
Nachentrichtung zugrunde liegenden Bezüge er-
weitert. 

Zu § 1413 
stellte der Ausschuß durch eine Ergänzung dieser 
Vorschrift klar, daß die Ausgabestellen für Ver-
sicherungskarten nur Gebrauchskarten ersetzen 
sollen. 

Zu § 1414 
wurde die Ermächtigung des Bundesministers für 
Arbeit dahin erweitert, daß er durch allgemeine 
Verwaltungsvorschriften auch Bestimmungen über 
die Ausstellung und den Umtausch von Versiche-
rungskarten und die Führung von Ausstellungs-
registern treffen kann. Damit soll eine Vereinheit-
lichung der bisher unterschiedlichen landesrecht-
lichen Anweisungen ermöglicht werden. 

§ 1418 
wurde vom Ausschuß dahin ergänzt, daß der Ver-
sicherungsträger in Fällen besonderer Härte die 
Nachentrichtung von Pflichtbeiträgen auch für 
einen länger als 4 Jahre zurückliegenden Zeitraum 
zulassen kann. 

Zu § 1425 
Die Vorschrift des Regierungsentwurfs über die 

Erstattung und Rückzahlung von Beiträgen erwei-
terte der Ausschuß durch eine Abgrenzung der Zu-
ständigkeit zwischen den Trägern der Kranken-
versicherung und denen der Rentenversicherung. 

Zu § 1426 
Auch bei der Vorschrift des Regierungsentwurfs 

über die Überwachung der Beitragsentrichtung 
nahm der Ausschuß eine genauere Zuständigkeits-
abgrenzung vor. 

Zu § 1427 
Zum Erlaß von Überwachungsvorschriften sah 

der Ausschuß in Übereinstimmung mit dem Vor-
schlag des Bundesrates eine Rechtsverordnung des 
Bundesministers für Arbeit mit Zustimmung des 
Bundesrates vor. 

Zu § 1434 
Die Frage, welche Kosten den Einzugsstellen 

durch die Einziehung und Abführung der Beiträge 
zur Rentenversicherung entstehen und wie sie vom 
Träger der Rentenversicherung abzugelten sind, 
wurde im Ausschuß eingehend erörtert. Die im 
Regierungsentwurf vorgesehene Erstattung der 
Mehrkosten hielt ein Teil der Mitglieder des Aus-
schusses nicht für billig, während andere Mitglie-
der des Ausschusses der Ansicht waren, daß durch 
die Formulierung „Mehrkosten" den besonderen 
Verhältnissen der einzelnen Kassenarten besser 
Rechnung getragen werden könne. Die Mehrheit 
des Ausschusses einigte sich dann dahin, den Aus-
druck „Mehrkosten" durch „Kosten" zu ersetzen, 
um es dem Bundesminister für Arbeit zu über-
lassen, nach welchen Grundsätzen die Vergütung 
an die Krankenkassen festgesetzt werden soll. 

Zu §§ 1435, 1436 des Regierungsentwurfs 
Die Vorschriften des Regierungsentwurfs über 

den Umfang der Befugnisse der Einzugsstellen zur 
Stundung und Niederschlagung von Rentenversiche-
rungsbeiträgen strich der Ausschuß. Die Frage soll 
— entsprechend der im Entwurf zum Änderungs-
gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-
versicherung vorgesehenen Vorschrift — vom Bun-
desminister für Arbeit durch allgemeine Verwal-
tungsvorschriften nach Anhörung der beteiligten 
Verbände geregelt werden. 

Bonn, den 12. Januar 1957 
Dr. Jentzsch 

Berichterstatter 

V. Bericht des Abgeordneten Geiger (Aalen): 

Die beabsichtigte Neuregelung des Rechts der 
Angestellten- und Arbeiterrentenversicherung geht 
von getrennten Gesetzentwürfen für die Ange-
stellten und die Arbeiter aus. Während der Ge-
setzentwurf der SPD (Drucksache 2314) und der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung (Drucksache 
2437) die organisatorische und finanzielle Tren-
nung der Angestellten- und der Arbeiterrenten-
versicherung vorsah, ging diese Trennung dem 
Sozialpolitischen Ausschuß nicht weit genug. Der 
Sozialpolitische Ausschuß war der Auffassung, daß 
die organisatorische und finanzielle Trennung noch 
dadurch klarer herausgestellt werden sollte, daß 
die Rentenversicherung der Angestellten in einem 
besonderen Gesetz festgelegt werden sollte. In die-
sem Gesetz sollten alle in seinem Rahmen gelten-
den Bestimmungen auch dann mit vollem Wortlaut 
enthalten sein, wenn sie mit den Bestimmungen 
des Rentenversicherungsgesetzes der Arbeiter über-
einstimmen. 

Der Ausschuß hat sich eingehend mit der Frage 
befaßt, ob und inwieweit bei Aufrechterhaltung 
der Trennung der beiden Versicherungszweige un-
terschiedliches materielles Recht in der Rentenver-
sicherung der Angestellten beizubehalten und ge-
rechtfertigt ist und ob es bei übereinstimmendem 
Beitrags- und Leistungsrecht sinnvoll ist, zwei im 
wesentlichen gleichlautende Gesetze zu verabschie-
den. Er hat hierzu Vertreter der Gewerkschaften 
gehört. Der Ausschuß hielt die Beibehaltung eines 
eigenen Angestellten-Versicherungsgesetzes für 
notwendig, um dem besonderen Charakter der 
Gruppe der Angestellten und ihren Bedürfnissen 
Rechnung zu tragen. Während der Ausschußbera-
tungen hat demzufolge die Fraktion der CDU/CSU 
den Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des 
Rechts der Rentenversicherung der Angestellten 
vorgelegt, der dem im SPD-Entwurf und im Re-
gierungsentwurf festgelegten Grundsatz „gleicher 
Beitrag — gleiche Leistung" Rechnung trägt und 
daher in materieller Hinsicht nur wenige Ab-
weichungen von dem Recht der Rentenversicherung 
der Arbeiter aufweist. Auch dieser Entwurf regelt 
jedoch das Recht der Rentenversicherung der An-
gestellten nicht vollständig, sondern sieht dem 
Regierungsentwurf entsprechend vor, daß im An-
gestelltenversicherungsgesetz die Abschnitte I, II, 
VI, IX und X durch neue Abschnitte ersetzt werden. 

Für die meisten Bestimmungen dieses Entwurfs 
kann auf den Schriftlichen Bericht zum Entwurf 
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eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der 
Rentenversicherung der Arbeiter verwiesen wer-
den. Nur Abweichungen sollen nachstehend be-
sonders erläutert werden. 

Der Erste Abschnitt „Aufgaben der Versicherung 
und Kreis der versicherten Personen" (§§ 1 bis 11) 
enthält den gegenüber dem Recht der Rentenver-
sicherung der Arbeiter entscheidenden Unterschied. 

Während der Regierungsentwurf und der Ent-
wurf der Fraktion der SPD die Einbeziehung 
aller in abhängiger Beschäftigung stehenden An-
gestellten in die Versicherungspflicht vorsahen, 
sprach sich der Ausschuß mit Mehrheit für eine 
Versicherungspflichtgrenze von 15 000 DM jähr-
lich (monatlich 1250 DM) gegenüber der bisherigen 
Versicherungspflichtgrenze von jährlich 9000 DM 
(monatlich 750 DM) aus. Anträge auf Beseitigung 
der Versicherungspflichtgrenze einerseits, anderer-
seits aber auch auf Festlegung einer niederen 
Versicherungspflichtgrenze mit jährlich 12 000 DM 
wurden von der Mehrheit des Ausschusses abge-
lehnt. 

Bei der Abgrenzung des Angestelltenbegriffs 
wurde inhaltlich im wesentlichen das geltende 
Recht beibehalten. Ein Antrag, bei den der Ver-
sicherungspflicht unterliegenden Personen die Lehr-
linge neben den zu ihrer Ausbildung für den Be-
ruf eines Angestellten beschäftigten Personen aus-
drücklich aufzuführen, wurde angenommen. Der 
Antrag, Lehrlinge und zu ihrer Ausbildung für 
den Beruf eines Angestellten beschäftigte Personen 
nur dann für versicherungspflichtig zu erklären, 
wenn sie Entgelt beziehen, fand keine Mehrheit. 
Hinsichtlich der Vorschriften über die Versiche-
rungsfreiheit folgt der Entwurf dem Recht der 
Rentenversicherung der Arbeiter. Die für die An-
gestellten vorgesehene Versicherungspflichtgrenze 
machte jedoch eine weitere Vorschrift erforderlich 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 1), die auch Personen für versiche-
rungsfrei erklärt, welche mit ihrem Jahresarbeits-
verdienst die Jahresarbeitsverdienstgrenze über-
schreiten. Entgegen der Rechtskonstruktion im 
geltenden Recht sollen die höher verdienenden 
Angestellten dem Grundsatz nach zu der großen 
Gruppe der in abhängiger Beschäftigung stehen-
den versicherungspflichtigen Personen gehören und 
nur wegen ihres höheren Verdienstes für versiche-
rungsfrei erklärt werden. Anträge, die Versiche-
rungsfreiheit der Meistersöhne generell festzulegen 
oder aber die Möglichkeit zu schaffen, Meistersöhne 
auf Antrag zu befreien, wurden vom Ausschuß mit 
Mehrheit abgelehnt, weil die unterschiedlichen 
Tatbestände dieses Personenkreises gesetzlich nicht 
erfaßbar seien. Die im AVG zur Zeit bestehende 
und in den Entwurf der Fraktion der CDU/CSU 
übernommene Regelung, wonach Versicherungs-
pflicht nicht eintritt, wenn beim erstmaligen Ein-
tritt in eine versicherungspflichtige Beschäftigung 
das 60. Lebensjahr vollendet ist, wurde vom Aus-
schuß in Übereinstimmung mit dem Regierungs-
entwurf mit Mehrheit abgelehnt. Die vorgesehene 
Ausgestaltung des Leistungsrechts, das keine festen 
Rentenbestandteile kennt, und die Regelung der 
Beitragserstattung bei Eintritt des Versicherungs-
falles vor Erfüllung der Wartezeit machten diese 
Ausnahmevorschrift nach Auffassung des Aus-
schusses und der Bundesregierung entbehrlich. 

Das Recht der Nachversicherung, die Weiterver-
sicherung und die Höherversicherung entsprechen  

den für die Rentenversicherung der Arbeiter vor- 
gesehenen Vorschriften. Die von den Fraktionen 
hierzu gestellten Anträge deckten sich mit denen 
während der Beratung des Rentenversicherungs-
rechts der Arbeiter beantragten Abänderungen. 

Das im Zweiten Abschnitt des Entwurfs (§§ 12 
bis 94) geregelte Leistungsrecht stimmt praktisch 
mit den entsprechenden Vorschriften des Rechts 
der Rentenversicherung der Arbeiter überein. 

Bei den Voraussetzungen für die Gewährung 
von Renten wegen Berufsunfähigkeit befaßte sich 
der Ausschuß nochmals eingehend mit dem Be-
griff der Berufsunfähigkeit. Hierbei wurde erneut 
die Auffassung vorgetragen, der in dem Entwurf 
enthaltene Begriff, welcher sich mit dem Berufs-
unfähigkeitsbegriff der Rentenversicherung der 
Arbeiter deckt, bedeute gegenüber der bisherigen 
Regelung für die Angestellten eine Verschlech-
terung. Der Ausschuß war übereinstimmend der 
Meinung, daß eine Verschlechterung nicht eintreten 
soll. Die Mehrheit war der Auffassung, daß die 
Fassung des Entwurfs wohl eine Verfeinerung des 
Begriffs für die Angestellten, nicht aber eine Ver-
schlechterung mit sich bringe. Entsprechend der 
von der Fraktion der CDU/CSU eingebrachten 
Vorlage wurde der Berufsunfähigkeitsbegriff an-
genommen. Der Antrag, entsprechend der SPD-
Vorlage die Fassung des Begriffs der Berufsunfä-
higkeit aus dem AVG zu übernehmen, wurde ab-
gelehnt. 

Die im SPD-Entwurf enthaltene Bestimmung 
und der bereits bei der Behandlung der Renten-
versicherung der Arbeiter gestellte Antrag, Frauen 
bei Vollendung des 60. Lebensjahres generell einen 
Anspruch auf Gewährung des Altersruhegeldes 
einzuräumen, wenn sie keine versicherungspflich-
tige Beschäftigung mehr ausüben, wurde wieder-
holt und erneut mit Mehrheit abgelehnt. Eine 
dem Recht der Rentenversicherung der Arbeiter 
entsprechende Fassung wurde mit Mehrheit an-
genommen. 

In notwendiger Abweichung von dem Recht der 
Rentenversicherung der Arbeiter stimmte der 
Ausschuß mit Mehrheit für eine Regelung, die den 
Versicherten, die nur wegen Überschreitens der 
Jahresarbeitsverdienstgrenze versicherungsfrei wer-
den  und die Versicherung freiwillig fortsetzen, eine 
den Pflichtbeiträgen entsprechende Bewertung 
ihrer freiwilligen Beiträge bei Ermittlung einer 
Zurechnungszeit ermöglicht. Es wurde die Meinung 
vertreten, daß dieser Personenkreis durch sein Be-
rufsschicksal in so enger Beziehung zu den Pflicht-
versicherten stehe, daß ihm die Vorteile der für 
eine frühzeitige Berufsunfähigkeit vorgesehenen 
Vorschrift nicht vorenthalten werden dürften. 

Erneut aufgegriffen, aber von der Mehrheit des 
Ausschusses abgelehnt, wurden die bei den Be-
ratungen über das Recht der Rentenversicherung 
der Arbeiter gestellten Anträge, den Jahresbetrag 
der Renten auf 1,8 v. H. der für den Versicherten 
maßgebenden Rentenbemessungsgrundlage zu er-
höhen (§ 28), die Bemessungsgrundlage (§ 30) nach 
dem Entwurf der Fraktion der SPD zu bestimmen, 
die Tabellen zu § 30 ebenfalls aus diesem Ent-
wurf zu übernehmen, die Regelung der SPD-Vor-
lage über die Höhe der Berufsunfähigkeitsrente 
an Stelle der in dem Regierungsentwurf und dem 
Entwurf der CDU/CSU (§ 35) gewählten Kon-
struktion der Zurechnungszeit zu beschließen, für 
die ersten 6 Monate an Stelle von nur 3 Mo- 
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naten nach dem Tode eines Versicherten der 
Witwe die höhere Rente zu gewähren (§ 44), für 
die Anpassung der Renten (§§ 48 ff.) die Fassungen 
der §§ 44 und 45 der SPD-Vorlage zu wählen, für 
die Kumulierung einer Rente aus der Rentenver-
sicherung mit einer Rente aus der Unfallversiche-
rung (§ 54) als Obergrenze nicht 85, sondern 
100 v. H. des Jahresarbeitsverdienstes vorzusehen, 
die Entziehung von Renten (§ 61) nur bei einer 
wesentlichen Änderung in den Verhältnissen des 
Berechtigten zuzulassen, das Wiederaufleben einer 
Rente nicht davon abhängig zu machen, daß die 
Ehe eines wiederverheirateten Witwers oder einer 
wiederverheirateten Witwe ohne alleiniges oder 
überwiegendes Verschulden aufgelöst oder für 
nichtig erklärt worden ist (§ 67), die Vorschrift 
über die Beitragserstattung bei Heirat einer Ver-
sicherten (§ 83) zu streichen sowie Vorschriften 
über die Gewährung von Pflegegeld, Geschwister- 
und Elternrenten aufzunehmen. 

Für die Übertragung, Verpfändung und Pfän-
dung von Rentenansprüchen, für die Beziehungen 
des Trägers der Rentenversicherung der Ange-
stellten zu den Trägern der öffentlichen Fürsorge 
und anderen Verpflichteten sowie für den Über-
gang von zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen 
hält der Entwurf (§§ 75, 76) an der bisherigen 
Konstruktion der Verweisung im Angestellten-
versicherungsgesetz auf Vorschriften des Ersten 
und Fünften Buches der Reichsversicherungsord-
nung fest. Der Ausschuß hat dem zugestimmt, um 
die Überarbeitung dieser Bücher der Reichsver-
sicherungsordnung nicht zu präjudizieren. Die Vor-
schriften über die Gewährung zusätzlicher Lei-
stungen aus der Versicherung (§§ 84 bis 86) und 
über das Recht der Wanderversicherung (§§ 87 
bis 93) stimmen mit denen für die Rentenver-
sicherung der Arbeiter beschlossenen überein. In-
soweit wird auf den Schriftlichen Bericht hierzu 
verwiesen. 

Die im § 94 geregelte Pflicht des Rentenver-
sicherungsträgers zur allgemeinen Aufklärung der 
versicherten Bevölkerung und der Rentner über 
ihre Rechte und Pflichten entspricht dem für die 
Rentenversicherung der Arbeiter vorgeschlagenen 
Recht. Ein weitergehender Antrag, § 76 entspre-
chend der SPD-Vorlage zu beschließen, wurde von 
der Mehrheit abgelehnt. 

Die Vorschriften des Fünften Abschnitts (§§ 109 
bis 117) über die Aufbringung der Mittel wurden 
auch für den Bereich der Angestelltenversicherung 
eingehend erörtert. 

Der Vertreter der Bundesregierung begründete 
das Finanzierungssystem der Regierungsvorlage, 
welches in dem Entwurf der Fraktion der CDU/ 
CSU Aufnahme gefunden hat: Die Ausgaben der 
Angestelltenversicherung sollten mit Hilfe von 
Beiträgen, die teils von den Versicherten, teils von 
den Arbeitgebern zu entrichten seien, und mit Hilfe 
von Zuschüssen des Bundes aufgebracht werden. 
Um die Höhe des Beitragssatzes zu ermitteln, der 
zur Deckung der Ausgaben nach dem Entwurf er-
forderlich sei, sei eine versicherungstechnische Bi-
lanz erstellt worden, die den Zeitraum der näch-
sten 10 Jahre erfasse. Die im Regierungsentwurf 
vorgesehene Höhe und Aufteilung der Bundeszu-
schüsse für die Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten habe den Beschluß des 
Sozialkabinetts zur Grundlage, wonach von der 
Summe der Bundeszuschüsse und Erstattungen  

ausgegangen werden solle, wie sie im Jahre 1956 
tatsächlich gezahlt worden seien: in der Renten-
versicherung der Arbeiter 1956 Mio DM, in der 
Angestelltenversicherung 702 Mio DM = insge-
samt 2658 Mio DM. Für 1957 sollten die Bundes-
zuschüsse um 700 Mio DM erhöht werden. Auf 
Grund dieser Zahlen sei die Übersicht 4 des finan-
ziellen Teils der Begründung zum Regierungs-
entwurf erstellt worden, die für 1957 2728 Mio DM 
für die Rentenversicherung der Arbeiter und 
682 Mio DM für die Rentenversicherung der An-
gestellten als Bundesmittel ausweist. 

Der Bundeszuschuß für die Angestelltenversiche-
rung wurde in dieser Höhe von der Mehrheit des 
Ausschusses beschlossen. Er soll sich in den folgen-
den Jahren entsprechend einer Änderung der all-
gemeinen Bemessungsgrundlage verändern. Ein 
Antrag, entsprechend der SPD-Vorlage (§ 104), 
den Bund zur Zahlung von 40 v. H. des Aufwandes 
für Altersruhegeld, Berufsunfähigkeitsrenten und 
Hinterbliebenenrenten zu verpflichten, wurde ab-
gelehnt. Ein weiterer Antrag, entsprechend dem 
SPD-Entwurf, den Zuschuß des Bundes auch zu 
den Leistungen der Alterssicherung zu gewähren, 
fand ebenfalls keine Mehrheit. 

Zur Höhe des Beitragssatzes wies der Vertreter 
der Bundesregierung darauf hin, daß sich der von 
der Bundesregierung vorgeschlagene Beitragssatz 
von 14 v. H., der auch in den Entwurf der Frak-
tion der CDU/CSU übernommen worden ist, aus 
der Bilanz ermittelt habe. Es sei hierbei davon 
ausgegangen worden, daß am Ende des 10jährigen 
Deckungsabschnittes noch so viel Kapital vor-
handen sein solle, um aus diesem Kapital eine 
volle Jahresausgabe zu Lasten des Versicherungs-
trägers zahlen zu können. 

Der so begründete Beitragssatz wurde von der 
Mehrheit des Ausschusses angenommen. Ein An-
trag entsprechend der Vorlage der Fraktion der 
SPD, den Beitragssatz unter Berücksichtigung der 
beantragten Erhöhung des Staatszuschusses auf 
12 v. H. festzusetzen, wurde mit Mehrheit abge-
lehnt. Im übrigen wird hinsichtlich der Finan-
zierung auch auf den unter Ziffer IV von Abg. 
Dr. Jentzsch erstatteten Bericht verwiesen. 

Das im Sechsten Abschnitt des Entwurfs (§§ 118 
bis 159) geregelte Beitragsverfahren entspricht dem 
für die Rentenversicherung der Arbeiter vom Aus-
schuß beschlossenen Recht. Auch hier wurde dem 
Lohnabzugsverfahren gegenüber dem Markenver-
fahren der Vorzug gegeben. Die Frage, welche 
Kasten den Einzugsstellen zur Abgeltung der ihnen 
durch die Einziehung und Abführung der Beiträge 
des Rentenversicherungsträgers entstehenden Auf-
wendungen erwachsen, wurde für den Bereich 
der Angestelltenversicherung erneut eingehend er-
örtert. Die im Entwurf vorgesehene Erstattung der 
Mehrkosten wurde von einem Teil des Aus-
schusses nicht für billig angesehen. Der Vertreter 
der Bundesregierung hielt die Formulierung 
„Mehrkosten" für die geeignete, um den besonde-
ren Verhältnissen der einzelnen Kassenarten Rech-
nung tragen zu können. Der Ausschuß nahm 
schließlich einen Kompromißvorschlag, der das 
Wort „Mehrkosten" durch „Kosten" ersetzte, mit 
Mehrheit an. 

Die Übergangsvorschriften (Artikel 2) zum Recht 
der Rentenversicherung der Angestellten decken 
sich im wesentlichen mit den vom Ausschuß zum 
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Rentenversicherungsrecht der Arbeiter beschlosse-
nen Übergangsvorschriften. Nachstehende Abwei-
chungen wurden wegen bisheriger Abweichungen 
im geltenden Recht oder vom Ausschuß beschlosse-
ner Abweichungen für das künftige Recht erfor-
derlich: 

Infolge der für die Angestellten vom Ausschuß 
beschlossenen Versicherungspflichtgrenze stimmte 
der Ausschuß mit Mehrheit einer Regelung (§ 1) 
zu, wonach Angestellte, die wegen Überschreitens 
der Jahresarbeitsverdienstgrenze bis zum Inkraft-
treten des neuen Angestelltenversicherungsgesetzes 
nicht versicherungspflichtig waren und auf Grund 
der Vorschriften dieser Vorlage versicherungs-
pflichtig werden, auf Antrag von der Versiche-
rungspflicht zu befreien sind, wenn sie beim In-
krafttreten des Gesetzes entweder das 50. Lebens-
jahr vollendet haben oder aber eine in der genann-
ten Vorschrift näher bezeichnete andere gleich-
wertige Sicherung für ihr Alter und ihre Hinter-
bliebenen getroffen haben. Bedenken, die gegen 
diese Vorschrift geltend gemacht wurden und dem-
entsprechende Anregungen, die Möglichkeit der Be-
freiung auf Antrag einzuschränken, wurden von 
der Mehrheit nicht für begründet erachtet. 

Hinsichtlich der in den §§ 11, 12 und 31 enthal-
tenen Tabellen und der Tabellen der Anlagen 3 
und 4 zu §§ 29 und 30 wird auf die entsprechenden 
Ausführungen zu den Übergangsvorschriften für 
das Recht der Rentenversicherung der Arbeiter 
verwiesen, da sie wegen des übereinstimmenden 
Systems gemeinsam behandelt wurden. 

In § 19 bedurfte es in Abweichung zu der ent-
sprechenden Übergangsvorschrift für die Renten-
versicherung der Arbeiter infolge der gegenüber 
§ 1253 Abs. 1 Nr. 2 RVO alter Fassung abweichen-
den Fassung des § 26 Nr. 2 AVG alter Fassung 
nicht einer Erwähnung des Wegfalls von Kranken-
geld. 

Über die Berechtigung der in § 31 enthaltenen 
Übergangsregelung stellte der Ausschuß erneut 
eingehende Erörterungen an. Der Vertreter der 
Bundesregierung führte zur Begründung der vor-
gesehenen Höchstgrenzen an, daß diese Grenzen 
für die nach Pauschbeträgen umzustellenden Ren-
ten dieselben Höchstsätze enthielten wie bei der 
Berechnung der neu zugehenden Renten nach der 
künftigen Rentenformel. Beabsichtigt sei, unter-
schiedliche Höhen umgestellter und neu zugehender 
Renten bei gleicher Beitragsleistung möglichst zu 
vermeiden. Wie schon bei Beratung der entspre-
chenden Vorschrift für die Rentenversicherung der 
Arbeiter, wurden gegen diese Regelung Bedenken 
erhoben. Sie mache deutlich, daß die pauschale 
Umstellung des Bestandes nach den vom Ausschuß 
beschlossenen Tabellen zu nicht erwünschten Er-
gebnissen führen würde. Die Mehrheit des Aus-
schusses konnte sich diesen Bedenken nicht an-
schließen. 

Zu § 33, der die Gewährung eines Sonder-
zuschusses für solche Renten vorsieht, die durch 
die Umstellung keine oder nur eine geringe Er-
höhung erfahren würden, gab der Vertreter der 
Bundesregierung die gleiche Erklärung zur Nieder-
schrift wie zu § 35 des Gesetzes zur Neuregelung 
der Rentenversicherung der Arbeiter. Hiernach sei 
festzustellen, daß die Einführung von Sonder-
zuschüssen in Höhe von 21 DM für den Versicher-
ten und  je  14 DM für die Hinterbliebenen höhere 
vom Bund zu erstattende Aufwendungen zur Folge  

hätte als die durch Kabinettsbeschluß vorgeschla

-

gene Erhöhung von 15 DM für den Versicherten 
und je 10 DM für die Hinterbliebenen von zusam-
men 240 Mio DM für die Rentenversicherung der 
Arbeiter und der Angestellten. Nach den beiden 
Regelungen würden rund 80 Mio DM mehr, als im 
Bundeshaushalt für 1957 veranschlagt worden sind, 
benötigt werden. 

Ein Antrag, die Beitragsbemessungsgrenze für 
das Jahr 1957 bei Angestellten auf 12 000 DM Jah-
resarbeitsentgelt bzw. 1000 DM Monatsarbeits-
entgelt festzulegen (§ 40 a), wurden vom Ausschuß 
im Hinblick auf die von ihm beschlossene allge-
meine Beitragsbemessungsgrenze mit Mehrheit ab-
gelehnt. 

Ein Sonderproblem im Rahmen der Rentenver-
sicherung der Angestellten stellt die Altersversor-
sorgung für das Deutsche Handwerk dar. In Ar-
tikel 3 § 20 des Regierungsentwurfs war vorge-
sehen, daß die Altersversorgung für das Deutsche 
Handwerk bis zu ihrer Neuregelung nach den bis-
her geltenden Vorschriften auch weiterhin durch-
geführt werden sollte. Demgegenüber war der Aus-
schuß der Ansicht, daß auch die Renten und Ren-
tenteile der Handwerkerversorgung nach dem für 
die Angestellten vorgesehenen Recht festgesetzt 
bzw. umgerechnet werden sollten. Dies kann ge-
schehen, ohne daß die sonstigen Vorschriften des 
Gesetzes über die Altersversorgung für das Deut-
sche Handwerk vom 21. Dezember 1938 (RGBl. I 
S. 1900) geändert zu werden brauchten. In § 48 
Abs. 1 der Übergangsvorschriften ist aus diesem 
Grunde eine entsprechende Anwendung der Vor-
schriften des vorliegenden Gesetzentwurfs auf die 
Renten und Rententeile aus der Handwerkerversor-
gung vorgesehen. Eine unmittelbare Anwendung 
kam mit Rücksicht insbesondere auf die Halbver-
sicherung in der Handwerkerversorgung nicht in 
Betracht. Es handelt sich hierbei um eine vor-
läufige Regelung, da die endgültige Neuregelung 
der Altersversorgung für das Deutsche Handwerk 
nicht vorweggenommen werden soll. Ungeachtet 
dessen gehen die Absätze 2 und 3 dieser Bestim-
mung einen Schritt auf dem Wege weiter, den be-
reits Artikel 2 des Gesetzes zur vorläufigen Ände-
rung des Gesetzes über die Altersversorgung für 
das Deutsche Handwerk vom 27. August 1956 
(BGBl. I S. 755) eingeschlagen hat. Waren nach 
dessen Absatz 4 Satz 2 die Einnahmen und Aus-
gaben der Handwerkerversorgung lediglich ge-
sondert nachzuweisen, so wird nunmehr die Tren-
nung in finanzieller und vermögensrechtlicher 
Hinsicht durchgeführt. 

Für die Leistungen der Handwerkerversorgung 
soll ein nichtrechtsfähiges Sondervermögen mit 
eigener Wirtschafts- und Rechnungsführung auf-
kommen, auf das sich die Haftung der Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte hinsichtlich der 
Verbindlichkeit aus der Altersversorgung für das 
Deutsche Handwerk beschränkt. Eine Vermögens-
auseinandersetzung für die Vergangenheit ist mit 
Rücksicht auf die dazu erforderliche Erstellung 
statistischer Unterlagen jedoch noch nicht vorge-
sehen. Auch organisatorische Änderungen treten 
durch diese Vorschrift nicht ein. In Absatz 3 ist 
Vorsorge für den Fall getroffen, daß das Beitrags-
aufkommen aus den Beiträgen zur Altersversor-
gung für das Deutsche Handwerk für die Gewäh-
rung der nach dieser Vorlage vorgeschriebenen 
Leistungen nicht ausreicht. Zu diesen Beiträgen 
tritt der Teil des Bundeszuschusses für die Renten-
versicherung der Angestellten, der dem Verhältnis 
der Ausgaben für Renten oder Rententeile aus der 
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Handwerkerversorgung zu den Gesamtrentenaus-
gaben der Rentenversicherung der Angestellten im 
Kalenderjahr 1956 entspricht; dieses Verhältnis ist 
noch zu errechnen, wenn die statistischen Unter-
lagen dafür vorliegen. Reichen diese Gesamtein-
nahmen der Altersversorgung für das Deutsche 
Handwerk nicht aus, so hat, damit die finanzielle 
Trennung zwischen der Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte und dem Sondervermögen auf-
rechterhalten bleibt, die Angestelltenversicherung 
Darlehen zu gewähren, bis ein Gesetz über die 
Bundesgarantie erlassen ist. Für die Verzinsung 
und Tilgung der Darlehen können — davon ging 
der Ausschuß aus — ähnliche Bedingungen in Be-
tracht kommen, wie sie für die Schuldverschreibung 
des Bundes an die Rentenversicherungsträger gel-
ten. Die Vorläufigkeit dieser gesamten Regelung, 
der der Ausschuß einstimmig zustimmte, wurde be-
sonders betont. 

Auch die Schlußvorschriften (Artikel 3) zum 
Recht der Rentenversicherung der Angestellten 
decken sich im wesentlichen mit den entsprechen-
den Vorschriften zum Rentenversicherungsrecht 
der Arbeiter. Bei Behandlung des § 4 der Schluß-
vorschriften kam der Ausschuß übereinstimmend 
zu der Auffassung, daß das bisherige Angestellten-
versicherungsgesetz (AVG) künftig als Angestell-
tenrentenversicherungsgesetz (AnVG) neu bekannt-
gemacht werden soll. Die Änderung in der Bezeich-
nung des Gesetzes wurde für zweckmäßig ange-
sehen, da andernfalls nicht ersichtlich sei, daß die-
ses Gesetz lediglich die Rentenversicherung der 
Angestellten, nicht aber auch andere Versiche-
rungsarten umfasse. 

Bonn, den 12. Januar 1957 
Geiger (Aalen) 

Berichterstatter 

Anlage 3 	 Umdruck 888 
(erster Teil) 

(Vgl. S. 10188 A, 10198 A, 10203 D ff., 
10208 D, 10213 D, 10230 A) 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Arbeiter-
rentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes und des 
Entwurfs eines Angestelltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes (Drucksachen 3080, 2314, 2437, zu 
2437). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel 1: 

Arb. 1. In § 1227 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b werden 
die Worte „neben der freien Station" 
durch die Worte „neben dem freien Un-
terhalt" ersetzt. 

Ang. 2. In § 2 Nr. 7 Buchstabe b werden die Worte 
„neben der freien Station" durch die 
Worte „neben dem freien Unterhalt" er-
setzt. 

Ang. 3. In § 7 Abs. 1 wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 
Auf ihren Antrag werden von der Ver-
sicherungspflicht befreit Ärzte, die auf 
Grund einer durch Gesetz angeordneten 
oder auf Gesetz beruhenden Verpflich-
tung Mitglieder einer öffentlich-recht-
lichen Versicherungseinrichtung des Be-
rufsstandes sind. 

Arb. 4. In § 1233 Abs. 1 werden die Worte „60 
Kalendermonate lang eine rentenver-
sicherungspflichtige Beschäftigung ausge-
übt hat" durch die Worte „während min-
destens 60 Kalendermonaten Beiträge 
für eine rentenversicherungspflichtige Be-
schäftigung oder Tätigkeit entrichtet hat" 
ersetzt. 

Ang. 5. In § 10 Abs. 1 werden die Worte „60 
Kalendermonate lang eine rentenver-
sicherungspflichtige Beschäftigung ausge-
übt hat" durch die Worte „während min-
destens 60 Kalendermonaten Beiträge für 
eine rentenversicherungspflichtige Be-
schäftigung oder Tätigkeit entrichtet hat" 
ersetzt. 

Arb. 6. In § 1241 Abs. 1 werden die Worte „infolge 
einer Erkrankung" durch die Worte 
„infolge von Krankheit oder anderen Ge-
brechen oder Schwäche seiner körper-
lichen oder geistigen Kräfte" ersetzt. 

Ang. 7. In § 13 Abs. 1 werden die Worte „infolge 
einer Erkrankung" durch die Worte 
„infolge von Krankheit oder anderen Ge-
brechen oder Schwäche seiner körper-
lichen oder geistigen Kräfte" ersetzt. 

Arb. 8. In § 1246 Abs. 2 werden in Satz 2 nach 
dem Worte „Monate" die Worte „oder, 
wenn dies für den Betreuten günstiger 
ist, im Durchschnitt der letzten 36 mit 
Beiträgen belegten Monate" eingefügt. 

Ang. 9. In § 18 Abs. 2 werden in Satz 2 nach dem 
Worte „Monate" die Worte „oder, wenn 
dies für den Betreuten günstiger ist, im 
Durchschnitt der letzten 36 mit Beiträgen 
belegten Monate" eingefügt. 

Arb. 10. Es wird folgender neuer § 1257 eingefügt: 

§ 1257 
Die Wartezeit gilt als erfüllt, wenn der 

Versicherte 

1. infolge eines Arbeitsunfalls oder 
2. während oder infolge eines militäri-

schen oder militärähnlichen Dienstes im 
Sinne der §§ 2 und 3 des Bundesversor-
gungsgesetzes, die auf Grund gesetz-
licher Dienst- oder Wehrpflicht oder 
während eines Krieges geleistet worden 
sind sowie während der Kriegsgefan-
genschaft oder 

3. infolge unmittelbarer Kriegseinwirkung 
im Sinne des § 5 BVG oder 

4. als Verfolgter des Nationalsozialismus 
im Sinne des § 1 des Bundesentschädi-
gungsgesetzes infolge von Maßnahmen 
im Sinne des § 2 des Bundesentschädi-
gungsgesetzes oder 

5. während oder infolge der Internierung 
oder der Verschleppung im Sinne des 
§ 1 Abs. 3 und 4 des Heimkehrergesetzes 
oder 

6. als Vertriebener oder Sowjetzonen-
flüchtling im Sinne der §§ 1 bis 4 des 
Bundesvertriebenengesetzes durch Fol-
gen der Vertreibung oder Flucht 

berufsunfähig geworden oder gestorben 
ist. 
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Ang. 11. Es wird folgender neuer § 27 a eingefügt: 

§ 27 a 

Die Wartezeit gilt als erfüllt, wenn der 
Versicherte 

1. infolge eines Arbeitsunfalls oder 

2. während oder infolge eines militärischen 
oder militärähnlichen Dienstes im Sinne 
der §§ 2 und 3 des Bundesversorgungs-
gesetzes, die auf Grund gesetzlicher 
Dienst- oder Wehrpflicht oder während 
eines Krieges geleistet worden sind so-
wie während der Kriegsgefangenschaft 
oder 

3. infolge unmittelbarer Kriegseinwirkung 
im Sinne des § 5 BVG oder 

4. als Verfolgter des Nationalsozialismus 
im Sinne des § 1 des Bundesentschädi-
gungsgesetzes infolge von Maßnahmen 
im Sinne des § 2 des Bundesentschädi-
gungsgesetzes oder 

5. während oder infolge der Internierung 
oder der Verschleppung im Sinne des 

 § 1 Abs. 3 und 4 des Heimkehrer-
gesetzes oder 

6. als Vertriebener oder Sowjetzonen-
flüchtling im Sinne der §§ 1 bis 4 des 
Bundesvertriebenengesetzes durch Fol-
gen der Vertreibung oder Flucht 

berufsunfähig geworden oder gestorben 
ist. 

Bonn, den 14. Januar 1957 

Dr. Krone und Fraktion 

Anlage 4 	 Umdruck 889 
(erster Teil) 

(Vgl. S. 10195 D, 10198 A, 10211 C, 
10213 D ff., 10230A, 10236 C, 10239A) 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Arbeiterren-
tenversicherungs-Neuregelungsgesetzes und des 
Entwurfs eines Angestelltenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes (Drucksachen 3080, 2314, 2437, 
zu 2437). 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Zu Artikel 1: 

Ang. 1. In § 5 Abs. 1 wird „15 000" ersetzt durch 
„12 000". 

Ang. 2. In § 7 wird nach Abs. 1 folgender neuer 
Abs. 1 a eingefügt: 

(la)  Auf ihren Antrag werden ferner von 
der Versicherungspflicht befreit Personen, 
die auf Grund einer durch Gesetz ange-
ordneten oder auf Gesetz beruhenden 
Verpflichtung Mitglieder einer öffentlich-
rechtlichen Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung ihrer Berufsgruppe sind. 

Arb. 3. In § 1241 Abs. 1 sind die Worte „kann ... 
gewähren" durch die Worte „hat .... zu 
gewähren" zu ersetzen. 

Ang. 4. In § 13 Abs. 1 sind die Worte „kann .... 
gewähren" durch die Worte „hat   ge-
währen" zu ersetzen. 

Arb. 5. In § 1244 Satz 1 ist vor dem Wort „Heil-
behandlung" das Wort „stationäre" einzu-
fügen. 

Ang. 6. In § 16 Satz 1 ist vor dem Wort „Heil-
behandlung" das Wort „stationäre" ein-
zufügen. 

Arb. 7. § 1249 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Träger der Rentenversicherung, 
die Träger der anderen Zweige der Sozial-
versicherung, die Dienststellen der Bun-
desanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar-
beitslosenversicherung, die Verwaltungs-
behörden der Kriegsopferversorgung, die 
Gesundheitsbehörden, die Träger der Öf-
fentlichen Fürsorge und die kassenärztli-
chen Vereinigungen haben zur Durchfüh-
rung von Maßnahmen zur Erhaltung, Bes-
serung oder Wiederherstellung der Er-
werbsfähigkeit der von ihnen zu betreu-
enden Personen zusammenzuarbeiten. Das 
Nähere regeln besondere Vereinbarungen. 

Ang. 8. § 21 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
(1) Die Bundesversicherungsanstalt für 

Angestellte, die Träger der anderen Zwei-
ge der Sozialversicherung, die Dienststel-
len der Bundesanstalt für Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversicherung, die 
Verwaltungsbehörden der Kriegsopferver-
sorgung, die Gesundheitsbehörden, die 
Träger der Öffentlichen Fürsorge und die 
kassenärztlichen Vereinigungen haben zur 
Durchführung von Maßnahmen zur Er-
haltung, Besserung oder Wiederherstel-
lung der Erwerbsfähigkeit der von ihnen 
zu betreuenden Personen zusammenzuar-
beiten. Das Nähere regeln besondere Ver-
einbarungen. 

Arb. 9. In § 1756 Abs. 1 Nr. 1 wird das Wort , ,ge-
leistet" durch das Wort „zurückgelegt" er-
setzt. 

Ang. 10. In § 27 Abs. 1 Nr. 1 wird das Wort ..ge-
leistet" durch das Wort „zurückgelegt" er-
setzt. 

Arb. 11. In S 175R Abs. 1 erste Zeile wird das Wort 
,,Jahresbetrag" durch das Wort „Monats-
betrag" ersetzt. 

Ang. 12. In § 28 Abs. 1 erste Zeile wird das Wort 
„Jahresbetrag" durch das Wort „Monats-
betrag" ersetzt. 

Arb. 13. In § 1259 Abs. 1 erste Zeile wird das Wort 
„Jahresbetrag" durch das Wort „Monats-
betrag" ersetzt. 

Ang. 14. In § 29 Abs. 1 erste Zeile wird das Wort 
„Jahresbetrag" durch das Wort „Monats-
betrag" ersetzt. 

Arb. 15. In § 1259 Abs. 2 wird Satz 1 durch fol-
gende Sätze ersetzt: 

Erfüllt ein Empfänger von Rente wegen 
Berufsunfähigkeit oder wegen Erwerbs-
unfähigkeit die Voraussetzungen für den 
Empfang von Altersruhegeld (§1253 Abs. 1, 
3 und 4), so ist die Rente in das Alters-
ruhegeld umzuwandeln. Zur Erfüllung der 
Voraussetzungen des § 1253 Abs. 3 ist die 
Zeit der Berufsunfähigkeit oder der Er-
werbsunfähigkeit auf die Zeit der ren-
tenversicherungspflichtigen Beschäftigung 
oder Tätigkeit anzurechnen. 
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Ang. 16. In § 29 Abs. 2 wird Satz 1 durch folgende 
Sätze ersetzt: 

Erfüllt ein Empfänger von Rente wegen 
Berufsunfähigkeit oder wegen Erwerbsun-
fähigkeit die Voraussetzungen für den 
Empfang von Altersruhegeld (§ 24 Abs. 1, 
3 und 4), so ist die Rente in das Alters-
ruhegeld umzuwandeln. Zur Erfüllung der 
Voraussetzungen des § 24 Abs. 3 ist die 
Zeit der Berufsunfähigkeit oder der Er-
werbsunfähigkeit auf die Zeit der renten-
versicherungspflichtigen Beschäftigung 
oder Tätigkeit anzurechnen. 

Bonn, den 14. Januar 1957 

Dr. Becker (Hersfeld) und Fraktion 

Anlage 5 	 Umdruck 890 
(erster Tell) 

(Vgl. S. 10185 D, 10203 D) 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Arbeiterren-
tenversicherungs-Neuregelungsgesetzes und des 
Entwurfs eines Angestelitenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes (Drucksachen 3080, 2314, 2437, zu 
2437). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel 1: 
Arb. 1. In § 1227 Abs. 1 werden die Worte „oder 

des Gesetzes über die Altersversorgung für 
das Deutsche Handwerk" gestrichen. 

Arb. 2. In § 1233 Abs. 1 werden die Worte „oder 
dem Gesetz über die Altersversorgung für 
das Deutsche Handwerk" gestrichen. 

Ang. 3. In § 10 Abs. 1 werden die Worte „oder des 
Gesetzes über die Altersversorgung für das 
Deutsche Handwerk" gestrichen. 

Bonn, den 15. Januar 1957 

Lenz (Trossingen) und Fraktion 

Anlage 6 	 Umdruck 891 
(erster Tell) 

(Vgl. S. 10186 A, 10189 A, 10198 D, 
10214 A, 10216 D, 10217 D) 

Änderungsantrag der Fraktion der DP zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Arbeiter-
rentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes und des 
Entwurfs eines Angestelltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes (Drucksachen 3080, 2314, 2437, zu 2437). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel 1: 
Arb. 1. In § 1227 Abs. 1 Nr. 1 werden die Worte 

„oder sonst zu ihrer Berufsausbildung" 
gestrichen. 

Ang. 2. In § 2 Abs. 1 Nr. 1 werden die Worte „oder 
sonst zu ihrer Ausbildung für den Beruf 
eines Angestellten" gestrichen. 

Für den Fall der Ablehnung 
der Anträge unter Nr. 1 und 2: 

Arb. 3. In § 1227 Abs. 1 Nr. 1 werden nach dem 
Wort „Berufsausbildung" die Worte „gegen 
Entgelt" eingefügt. 

Ang. 4. In § 2 Abs. 1 Nr. 1 werden nach dem Wort 
„Angestellten" die Worte „gegen Entgelt" 
eingefügt. 

Arb. 5. In § 1227 Abs. 1 Nr. 2 wird an Stelle des 
Wortes „Lehrlinge" das Wort „Lehrling" 
gesetzt. 

Arb. 6. In § 1227 Abs. 1 Nr. 2 werden nach dem 
Wort „Lehrling" die Worte „oder sonst zu 
ihrer Berufsausbildung" gestrichen. 

Ang. 7. In § 2 Abs. 1 Nr. 2 werden nach dem Wort 
„Lehrling" die Worte „oder sonst zu ihrer 
Berufsausbildung für den Beruf eines 
Angestellten" gestrichen. 

Arb. 8. In § 1228 Abs. 1 Nr. 1 werden nach dem 
Wort „Ehegatten" die Worte „ , seinen 
Eltern oder Kindern" eingefügt. 

Ang. 9. In § 4 Abs. 1 Nr. 2 werden nach dem Wort 
„Ehegatten" die Worte „ , seinen Eltern 
oder Kindern" eingefügt. 

Ang. 10. In § 5 Abs. 1 wird die Zahl „15 000" durch 
die Zahl „12 000" ersetzt. 

Arb. 11. In § 1231 wird folgender Absatz „vor 1" 
eingefügt: 

(vor 1) Auf Antrag des Arbeitgebers 
werden von der Versicherungspflicht be-
freit Personen, die lediglich zur Ausbil-
dung für eine begrenzte Zeit als Volontäre 
oder in einem volontärähnlichen Verhältnis 
beschäftigt sind. 

Ang. 12. In § 8 wird folgender Absatz „vor 1" ein-
gefügt: 

(vor 1) Auf Antrag des Arbeitgebers 
werden von der Versicherungspflicht be-
freit Personen, die lediglich zur Ausbil-
dung für eine begrenzte Zeit als Volontäre 
oder in einem volontärähnlichen Verhältnis 
beschäftigt sind. 

Arb. 13. In § 1242 werden in Abs. 1 die Worte 
„soziale Betreuung" durch die Worte „er-
gänzende Leistungen", in Abs. 4 die Worte 
„Die soziale Betreuung umfaßt" durch die 
Worte „Die ergänzenden Leistungen um-
fassen" und in Abs. 5 die Worte „sozialen 
Betreuung" durch die Worte „ergänzenden 
Leistungen" ersetzt. 

Ang. 14. In § 14 werden in Abs. 1 die Worte 
„soziale Betreuung" durch die Worte „er-
gänzende Leistungen", in Abs. 4 die Worte 
„Die soziale Betreuung umfaßt" durch die 
Worte „Die ergänzenden Leistungen um-
fassen" und in Abs. 5 die Worte „sozialen 
Betreuung" durch die Worte „ergänzenden 
Leistungen" ersetzt. 

Arb. 15. In § 1248 Abs. 1 werden die Worte „oder 
einer Maßnahme der sozialen Betreuung" 
durch die Worte „oder einer nachgehenden 
Maßnahme" ersetzt. 

Ang. 16. In § 20 Abs. 1 werden die Worte „oder 
einer Maßnahme der sozialen Betreuung" 
durch die Worte „oder einer nachgehenden 
Maßnahme" ersetzt. 

Arb. 17. In § 1249 Abs. 1 werden die Worte „ , den 
kassenärztlichen Vereinigungen" gestri-
chen. 

Ang. 18. In § 21 Abs. 1 werden die Worte „ , den 
kassenärztlichen Vereinigungen" gestri-
chen. 
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Ang. 19. In § 23 Abs. 2 wird in Satz 3 das Wort 
„stets" durch das Wort „insbesondere" 
ersetzt. 

Bonn, den 15. Januar 1957 
Dr. Brühler und Fraktion 

Anlage 7 	 Umdruck 895 
(erster Teil) 

(Vgl. S. 10189 B, 10195 A, 10200 A, 
10203 C ff., 10214 B ff., 10221 B, 
10226 C ff., 10236 C, 10244 D) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Arbeiterren-
tenversicherungs-Neuregelungsgesetzes und des 
Entwurfs eines Angestelltenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes (Drucksachen 3080, 2314, 2437, zu 
2437). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel 1 
Ang. 1. § 4 Abs. 1 Nr. 1 wird gestrichen. 

Ang. 2. § 5 wird gestrichen. 

Arb. 3. Im Ersten Abschnitt werden unter B. II. 
„Freiwillige Versicherung" vor „1. Wei-
terversicherung" ein neuer Abschnitt mit 
der Überschrift 

„vor 1. Selbstversicherung" 

und der folgende neue § 1232 a eingefügt: 

§ 1232 a 
Zum freiwilligen Eintritt in die Ver-

sicherung (Selbstversicherung) sind alle 
deutschen Staatsangehörigen im In- und 
Ausland vom vollendeten 15. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 40. Lebensjahr be-
rechtigt, die nicht versicherungspflichtig, 
berufsunfähig oder erwerbsunfähig sind 
oder bereits Rente aus eigener Versiche-
rung beziehen. 

Ang. 4. Im Ersten Abschnitt werden unter B. II. 
„Freiwillige Versicherung" vor „1. Wei-
terversicherung" ein neuer Abschnitt mit 
der Überschrift 

„vor 1. Selbstversicherung" 

und der folgende neue § 9 a eingefügt: 

§ 9a 
Zum freiwilligen Eintritt in die Ver-

sicherung (Selbstversicherung) sind alle 
deutschen Staatsangehörigen im In- und 
Ausland vom vollendeten 15. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 40. Lebensjahr be-
rechtigt, die nicht versicherungspflichtig, 
berufsunfähig oder erwerbsunfähig sind 
oder bereits Rente aus eigener Versiche-
rung beziehen. 

Arb. 5. In § 1233 Abs. 1 Satz 1 treten an die Stelle 
der Worte „und innerhalb von zehn Jah-
ren 60 Kalendermonate lang eine renten-
versicherungspflichtige Beschäftigung 
ausgeübt hat," die Worte „, jedoch min-
destens sechs Monate versicherungspflich-
tig war,". 

Ang. 6. In § 10 Abs. 1 Satz 1 treten an die Stelle 
der Worte „und innerhalb von zehn Jah-
ren 60 Kalendermonate lang eine renten- 

versicherungspflichtige Beschäftigung 
ausgeübt hat," die Worte „, jedoch min-
destens sechs Monate versicherungspflich-
tig war,". 

Arb. 7. Vor § 1241 wird der folgende neue 
§ 1240 a eingefügt: 

§ 1240 a 

Bis zur gesetzlichen Neuregelung der 
Gesundheitsvorsorge und Krankheitsbe-
handlung sowie der Maßnahmen zur För-
derung und Wiederherstellung der ge-
sundheitlichen und beruflichen Leistungs-
fähigkeit werden Leistungen der Gesund-
heits- und Berufsförderung nach Maß-
gabe der §§ 1241 bis 1249 gewährt. 

Ang. 8. Vor § 13 wird der folgende neue § 12 a 
eingefügt: 

§ 12 a  
Bis zur gesetzlichen Neuregelung der 

Gesundheitsvorsorge und Krankheitsbe-
handlung sowie der Maßnahmen zur För-
derung und Wiederherstellung der ge-
sundheitlichen und beruflichen Leistungs-
fähigkeit werden Leistungen der Gesund-
heits- und Berufsförderung nach Maß-
gabe der §§ 13 bis 21 gewährt. 

Arb. 9. § 1241 Abs. 1 und Abs. 2 erhalten fol

-

gende Fassung: 
(1) Ist die Gesundheit eines Versicher-

ten oder eines Rentenempfängers gefähr-
det oder gemindert und kann sie voraus-
sichtlich erhalten, wesentlich gebessert 
oder wiederhergestellt werden, so hat der 
Träger der Rentenversicherung der Ar-
beiter Maßnahmen in dem in § 1242 be-
stimmten Umfange zur Erhaltung, Besse-
rung oder Wiederherstellung der Gesund-
heit zu gewähren. Für Ehegatten und 
Kinder von Versicherten oder Renten-
empfängern können diese Maßnahmen 
gewährt werden. 

(2) Absatz 1 gilt nur, wenn zur Durch-
führung dieser Maßnahmen kein Träger 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
oder gesetzlichen Unfallversicherung 
oder keine sonstige durch Gesetz ver-
pflichtete Stelle, insbesondere die Kriegs-
opferversorgung oder die Bundesanstalt 
für Arbeitsvermittlung und Arbeitlosen-
versicherung zuständig ist. 

Ang. 10. § 13 Abs. 1 und Abs. 2 erhalten folgende 
Fassung: 

(1) Ist die Gesundheit eines Versicher-
ten oder eines Rentenempfängers gefähr-
det oder gemindert und kann sie voraus-
sichtlich erhalten, wesentlich gebessert 
oder wiederhergestellt werden, so hat die 
Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte Maßnahmen in dem in § 14 be-
stimmten Umfang zur Erhaltung, Besse-
rung oder Wiederherstellung der Gesund-
heit zu gewähren. Für Ehegatten und 
Kinder von Versicherten oder Rentenemp-
fängern können diese Maßnahmen ge-
währt werden. 

(2) Absatz 1 gilt nur, wenn zur Durch-
führung dieser Maßnahmen kein Träger 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
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oder gesetzlichen Unfallversicherung oder 
keine sonstige durch Gesetz verpflichtete 
Stelle, insbesondere die Kriegsopferver-
sorgung oder die Bundesanstalt für Ar-
beitsvermittlung und Arbeitslosenversi-
cherung zuständig ist. 

Mb. 11. In § 1242 Abs. 5 wird das Wort „Betreu-
ten" durch das Wort „Anspruchsberech-
tigten" ersetzt. Entsprechendes gilt für die 
die §§ 1242 Abs. 6, 1243 Abs. 1, 1244, 1246 
und 1249. 

Ang. 12. In § 14 Abs. 5 wird das Wort „Betreu-
ten" durch das Wort „Anspruchsberech-
tigten" ersetzt. Entsprechendes gilt für die 
§§ 14 Abs. 6, 15 Abs. 1, 16, 18 und 21. 

Arb. 13. In § 1244 Satz 1 wird das Wort „im Be-
nehmen" durch das Wort „im Einverneh-
men" ersetzt. 

Ang. 14. In § 16 Satz 1 wird das Wort „im Beneh-
men" durch das Wort „im Einvernehmen" 
ersetzt. 

Arb. 15. Dem § 1248 wird ein neuer Abs. 4 mit 
folgender Fassung angefügt: 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für 
Versicherte, die das 55. Lebensjahr vol-
lendet haben und Schwerbeschädigte im 
Sinne des Schwerbeschädigtengesetzes vom 
18. Juni 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 389) 
sind. 

Ang. 16. Dem § 20 wird ein neuer Abs. 4 mit fol-
gender Fassung angefügt: 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für 
Versicherte, die das 55. Lebensjahr vol-
lendet haben und Schwerbeschädigte im 
Sinne des Schwerbeschädigtengesetzes vom 
18. Juni 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 389) 
sind. 

Arb. 17. Dem § 1248 wird ein neuer Abs. 5 mit 
folgender Fassung angefügt: 

(5) Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn 
der Versicherte sich weigert, sich einer 
Operation zu unterziehen. 

Ang. 18. Dem § 20 wird ein neuer Abs. 5 mit fol-
gender Fassung angefügt: 

(5) Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn 
der Versicherte sich weigert, sich einer 
Operation zu unterziehen. 

Arb. 19. § 1252 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

(2) Als berufsunfähig gilt der Versi-
cherte, dessen Arbeitsfähigkeit infolge 
von Krankheit oder anderen Gebrechen 
oder Schwäche seiner körperlichen oder 
geistigen Kräfte auf weniger als die 
Hälfte derjenigen eines körperlich und 
geistig gesunden Versicherten von ähn-
licher Ausbildung und gleichwertigen 
Kenntnissen und Fähigkeiten herabge-
sunken ist. 

Ang. 20. § 23 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

(2) Als berufsunfähig gilt der Versi-
cherte, dessen Arbeitsfähigkeit infolge 
von Krankheit oder anderen Gebrechen 
oder Schwäche seiner körperlichen oder 
geistigen Kräfte auf weniger als die 
Hälfte derjenigen eines körperlich und 

geistig gesunden Versicherten von ähn

-

licher Ausbildung und gleichwertigen 
Kenntnissen und Fähigkeiten herabge-
sunken ist. 

Arb. 21. § 1253 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

(3) Altersruhegeld erhält auf Antrag 
auch die Versicherte, die das 60. Lebens-
jahr vollendet hat, wenn die Wartezeit 
erfüllt ist und wenn sie eine rentenver-
sicherungspflichtige Beschäftigung oder 
Tätigkeit nicht mehr ausübt. 

Arb. 22. In § 1253 wird nach Abs. 3 der folgende 
neue Abs. 3 a eingefügt: 

(3a) Altersruhegeld erhält auf Antrag 
auch der Versicherte, der das 60. Lebens-
jahr vollendet hat, wenn die Wartezeit 
erfüllt ist und wenn er in den letzten 
fünf Jahren überwiegend eine gesund-
heitsgefährdende Beschäftigung oder Tä-
tigkeit ausgeübt hat und keine renten-
versicherungspflichtige Beschäftigung oder 
Tätigkeit mehr ausübt. Die Sätze 2 bis 4 
des Absatzes 2 finden Anwendung. Die 
Bundesregierung bestimmt mit Zustim-
mung des Bundesrates durch Rechtsver-
ordnung, welche Beschäftigungen als ge-
sundheitsgefährdend anzusehen sind. 

Arb. 23. In § 1253 wird nach Abs. 3 a der folgende 
neue Abs. 3 b eingefügt: 

(3 b) Altersruhegeld erhält auf Antrag 
auch der Versicherte, der das 60. Lebens-
jahr vollendet hat und Schwerbeschädigter 
im Sinne des § 1 des Schwerbeschädigten-
gesetzes vom 18. Juni 1953 (Bundesge-
setzbl. I S. 389) ist, wenn die Wartezeit 
erfüllt ist und wenn er in den letzten 
fünf Jahren überwiegend eine rentenver-
sicherungspflichtige Beschäftigung oder 
Tätigkeit ausgeübt hat und eine solche 
Beschäftigung oder Tätigkeit nicht mehr 
ausübt. Die Sätze 2 bis 4 des Absatzes 2 
finden Anwendung. 

Ang. 24. § 24 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

(3) Altersruhegeld erhält auf Antrag 
auch die Versicherte, die das 60. Lebens-
jahr vollendet hat, wenn die Wartezeit 
erfüllt ist und wenn sie eine rentenver-
sicherungspflichtige Beschäftigung oder 
Tätigkeit nicht mehr ausübt. 

Ang. 25. In § 24 wird nach Abs. 3 der folgende 
neue Abs. 3 a eingefügt: 

(3 a) Altersruhegeld erhält auf Antrag 
auch der Versicherte, der das 60. Lebens-
jahr vollendet hat, wenn die Wartezeit 
erfüllt ist und wenn er in den letzten 
fünf Jahren überwiegend eine gesund-
heitsgefährdende Beschäftigung oder Tä-
tigkeit ausgeübt hat und keine rentenver-
sicherungspflichtige Beschäftigung oder 
Tätigkeit mehr ausübt. Die Sätze 2 bis 4 
des Absatzes 2 finden Anwendung. Die 
Bundesregierung bestimmt mit Zustim-
mung des Bundesrates durch Rechtsver-
ordnung, welche Beschäftigungen als ge-
sundheitsgefährdend anzusehen sind. 

Ang. 26. In § 24 wird nach Abs. 3 a der folgende 
neue Abs. 3 b eingefügt: 
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(3 b) Altersruhegeld erhält auf Antrag 
auch der Versicherte, der das 60. Lebens-
jahr vollendet hat und Schwerbeschädigter 
im Sinne des § 1 des Schwerbeschädigten-
gesetzes vom 18. Juni 1953 (Bundesge-
setzbl. I S. 389) ist, wenn die Wartezeit 
erfüllt ist und wenn er in den letzten 
fünf Jahren überwiegend eine rentenver-
sicherungspflichtige Beschäftigung oder 
Tätigkeit ausgeübt hat und eine solche 
Beschäftigung oder Tätigkeit nicht mehr 
ausübt. Die Sätze 2 bis 4 des Absatzes 2 
finden Anwendung. 

Arb. 27. § 1254 erhält folgende Fassung: 

§ 1254 
Auf die Wartezeit für die Rente wegen 

Berufsunfähigkeit oder wegen Erwerbs-
unfähigkeit und für das Altersruhegeld 
werden alle Versicherungszeiten (§ 1255) 
angerechnet. 

Ang. 28. § 25 erhält folgende Fassung: 

§ 25 
Auf die Wartezeit für die Rente wegen 

Berufsunfähigkeit oder wegen Erwerbs-
unfähigkeit und für das Altersruhegeld 
werden alle Versicherungszeiten (§ 26) an-
gerechnet. 

Arb. 29. In § 1256 wird der folgende neue Abs. 1 a 
eingefügt: 

(1 a) Für die Erfüllung der Wartezeit 
werden ferner die Ausfallzeiten (§ 1263 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3) als Ersatzzeiten ange-
rechnet. 

Ang. 30. In § 27 wird der folgende neue Abs. 1 a 
eingefügt: 

(1 a) Für die Erfüllung der Wartezeit 
werden ferner die Ausfallzeiten (§ 34 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3) als Ersatzzeiten ange-
rechnet. 

Arb. 31. Es wird ein § 1257 mit folgender Fassung 
eingefügt: 

§ 1257 
Die Wartezeit gilt als erfüllt, wenn der 

Versicherte 
1. infolge eines Arbeitsunfalles oder einer 

anerkannten Berufskrankheit, 
2. wegen einer Schädigung im Sinne des 

Bundesversorgungsgesetzes, 
3. durch nationalsozialistische Gewaltmaß-

nahmen als Verfolgter im Sinne des 
Bundesentschädigungsgesetzes, 

4. infolge Vertreibung oder Flucht als Ver-
triebener oder Sowjetzonenflüchtling 
im Sinne des Bundesvertriebenengeset-
zes oder 

5. infolge Internierung oder Verschlep

-

pung im Sinne des Heimkehrergesetzes 
berufsunfähig geworden oder gestorben 
ist. 

Ang. 32. Es wird ein neuer § 27 a mit folgender 
Fassung eingefügt: 

§ 27 a 
Die Wartezeit gilt als erfüllt, wenn der 

Versicherte 
1. infolge eines Arbeitsunfalles oder einer 

anerkannten Berufskrankheit, 

2. wegen einer Schädigung im Sinne des 
Bundesversorgungsgesetzes, 

3. durch nationalsozialistische Gewaltmaß-
nahmen als Verfolgter im Sinne des 
Bundesentschädigungsgesetzes, 

4. infolge Vertreibung oder Flucht als Ver-
triebener oder Sowjetzonenflüchtling 
im Sinne des Bundesvertriebenengeset-
zes oder 

5. infolge Internierung oder Verschlep-
pung im Sinne des Heimkehrergeset-
zes 

berufsunfähig geworden oder gestorben 
ist. 

Arb. 33. § 1258 erhält folgende Fassung: 

§ 1258 
Der Jahresbetrag der Rente wegen Be-

rufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit 
ist für jedes anrechnungsfähige Versiche-
rungsjahr (§ 1262) 1,8 vom Hundert der 
für den Versicherten maßgebenden Ren-
tenbemessungsgrundlage (§ 1260); er er-
höht sich um die Steigerungsbeträge für 
entrichtete Beiträge der Höherversiche-
rung (§ 1265) und um den Kinderzuschuß 
(§ 1266). 

Ang. 34. § 28 erhält folgende Fassung: 

§ 28 
Der Jahresbetrag der Rente wegen Be-

rufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit 
ist für jedes anrechnungsfähige Versiche-
rungsjahr (§ 33) 1,8 vom Hundert der für 
den Versicherten maßgebenden Renten

-

bemessungsgrundlage (§ 30); er erhöht 
sich um die Steigerungsbeträge für ent-
richtete Beiträge der Höherversicherung 
(§ 36) und um den Kinderzuschuß (§ 37). 

Arb. 35. In § 1259 Abs. 1 werden die Worte „1,5 
vom Hundert" durch die Worte „1,8 vom 
Hundert" ersetzt. 

36. In § 1259 wird nach Abs. 1 ein Abs. 1 a 
mit folgender Fassung eingefügt: 

(1 a) Ist die Zeit vom Eintritt in die Ver-
sicherung bis zum Eintritt des Versiche-
rungsfalles mindestens zur Hälfte mit Bei-
trägen für eine rentenversicherungs-
pflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit 
belegt, so ist die für den Versicherten 
maßgebende Rentenbemessungsgrundlage 
mindestens 200 Deutsche Mark monatlich. 

37. In § 29 Abs. 1 werden die Worte „1,5 vom 
Hundert" durch die Worte „1,8 vom Hun-
dert" ersetzt. 

38. In § 29 wird nach Abs. 1 ein Abs. 1 a mit 
folgender Fassung eingefügt: 

(1 a) Ist die Zeit vom Eintritt in die 
Versicherung bis zum Eintritt des Ver-
sicherungfalles mindestens zur Hälfte mit 
Beiträgen für eine rentenversicherungs-
pflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit 
belegt, so ist die für den Versicherten 
maßgebende Rentenbemessungsgrundlage 
mindestens 200 Deutsche Mark monatlich. 

Bonn, den 15. Januar 1957 
Ollenhauer und Fraktion 
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Anlage 8 	 Umdruck 895 
(erster Tell) 

(Vgl. S. 10199 A, 10218 A, 
10221 C, 10231 B, 10236 D) 

Änderungsantrag der Fraktion der FVP zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Arbeiter-
rentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes und des 
Entwurfs eines Angestelltenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes (Drucksachen 3080, 2314, 2437, 
zu 2437). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel 1: 

Arb. 1. Hinter § 1231 ist folgender neuer § 1231 a 
einzufügen: 

§ 1231 a 
(1) Auf Antrag werden von der Ver-

sicherungspflicht befreit Personen, die die 
Wartezeit gemäß § 1253 Abs. 4 erfüllt 
haben, wenn ihnen auf Grund eines Ver-
trages mit ihrem Arbeitgeber Anwart-
schaft auf lebenslängliche Versorgung und 
Hinterbliebenenversorgung zusteht und 
deren Umfang mindestens den Leistungen 
entspricht, die auf Grund dieses Gesetzes 
zu gewähren wären. 

(2) Der Antrag auf Befreiung ist von 
den Vertragsparteien gemeinsam zu stel-
len. 

(3) Über die Befreiung entscheidet das 
Bundesversicherungsamt nach Anhörung 
des zum Zeitpunkt der Stellung des An-
trags für den Beschäftigungsort zuständi-
gen Trägers der Rentenversicherung. Die 
Befreiung darf nur erfolgen, wenn die Er-
füllung der Gewährleistung gesichert ist; 
sie kann an Auflagen gebunden werden. 
Die Befreiung kann jeweils nur für ein-
zelne Personen ausgesprochen werden; sie 
wirkt vom Eingang des Antrags an. 

(4) Das Bundesversicherungsamt wider-
ruft die Befreiung, wenn ihre Voraus-
setzungen weggefallen sind. 

Ang. 2. Hinter § 8 ist folgender neuer § 8 a einzu-
fügen: 

§ 8a 
(1) Auf Antrag werden von der Ver-

sicherungspflicht befreit Personen, die die 
Wartezeit gemäß § 24 Abs. 4 erfüllt 
haben, wenn ihnen auf Grund eines Ver-
trages mit ihrem Arbeitgeber Anwart-
schaft auf lebenslängliche Versorgung 
und Hinterbliebenenversorgung zusteht 
und deren Umfang mindestens den Lei-
stungen entspricht, die auf Grund dieses 
Gesetzes zu gewähren wären. 

(2) Der Antrag auf Befreiung ist von 
den Vertragsparteien gemeinsam zu stel-
len. 

(3) Über die Befreiung entscheidet die 
Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte. Die Befreiung darf nur erfolgen, 
wenn die Erfüllung der Gewährleistung 
gesichert ist; sie kann an Auflagen gebun-
den werden. Die Befreiung kann jeweils 
nur für einzelne Personen ausgesprochen 
werden; sie wirkt vom Eingang des An-
trags an . 

(4) § 7 Abs. 4 gilt entsprechend.  

Arb. 3. In § 1252 Abs. 2 ist Satz 1 am Schluß wie 
folgt zu ergänzen: 
. . . , und der aus regelmäßiger Erwerbs-
tätigkeit weniger als die Hälfte des Ar-
beitsentgelts bezieht, das ein voll Er-
werbsfähiger für eine vergleichbare Tätig-
keit erhält. 

Ang. 4. In § 23 Abs. 2 ist Satz 1 am Schluß wie 
folgt zu ergänzen: 
. . . , und der aus regelmäßiger Erwerbs-
tätigkeit weniger als die Hälfte des Ar-
beitsentgelts oder Arbeitseinkommens be-
zieht, das ein voll Erwerbsfähiger für 
eine vergleichbare Tätigkeit erhält. 

Arb. 5. In § 1258 Abs. 1 sind die Worte „1 vom 
Hundert" durch die Worte „0,85 vom Hun-
dert" zu ersetzen. 

Arb. 6. In § 1258 Abs. 2 sind die Worte „Vom-
hundertsatz 1,5" durch die Worte „Vom-
hundertsatz 1,25" zu ersetzen. 

Ang. 7. In § 28 Abs. 1 sind die Worte „1 vom 
Hundert" durch die Worte „0,85 Vomhun-
dertsatz" zu ersetzen. 

Ang. 8. In § 28 Abs. 2 sind die Worte „Vomhun-
dertsatz 1,5" durch die Worte „Vomhun-
dertsatz 1,25" zu ersetzen. 

Arb. 9. In § 1259 Abs. 1 sind die Worte „1,5 vom 
Hundert" durch die Worte „1,25 vom Hun-
dert" zu ersetzen. 

Arb. 10. In § 1259 ist nach Absatz 1 folgender 
neuer Absatz 1 a einzufügen: 

(1 a) Der in Absatz 1 festgesetzte Vom-
hundertsatz erhöht sich für jedes durch 
Beiträge belegte Versicherungsjahr nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres auf 1,5 
vom Hundert. 

Ang. 11. In § 29 Abs. 1 sind die Worte „1,5 vom 
Hundert" durch die Worte „1,25 vom Hun-
dert" zu ersetzen. 

Ang. 12. In § 29 ist nach Absatz 1 folgender neuer 
Absatz 1 a einzufügen: 

(1 a) Der in Absatz 1 festgesetzte Vom-
hundertsatz erhöht sich für jedes durch 
Beiträge belegte Versicherungsjahr nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres auf 1,5 
vom Hundert. 

Bonn, den 15. Januar 1957 

Dr. Berg 
Dr. Schneider (Lollar) 

und Fraktion 

Anlage 9 	 Umdruck 896 
(erster Tell) 

(Vgl. S. 10189 B, 10195 A, 10205 B, 
10217D, 10228 C ff., 10236D, 10238 D, 
10244 D) 

Änderungsantrag der Fraktion des GB/BHE zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Arbeiter-
rentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes und des 
Entwurfs eines Angestelltenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes (Drucksachen 3080, 2314, 2437, 
zu 2437). 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Zu Artikel 1: 

Ang. 1. In § 4 Abs. 1 wird Nr. 1 gestrichen. 
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Ang. 2. § 5 wird gestrichen. 

Arb. 3. In § 1240 wird nach einem Komma fol-
gende Nr. 6 angefügt: 
„6. Pflegegeld." 

Ang. 4. In § 12 wird nach einem Komma folgende 
Nr. 6 angefügt: 
„6. Pflegegeld." 

Arb. 5. Nach § 1249 wird folgender neuer § 1250 
eingefügt: 

§ 1250 
(1) Blinde und solche Personen, die so 

hilflos sind, daß sie nicht ohne fremde 
Wartung und Pflege bestehen können, er-
halten Pflegegeld neben Altersruhegeld, 
Rente wegen Berufsunfähigkeit oder 
wegen Erwerbsunfähigkeit und Hinter-
bliebenenrente. 

(2) Das Pflegegeld beträgt zwei Fünftel 
der jeweiligen allgemeinen Bemessungs-
grundlage. 

(3) Das Pflegegeld kann auf irgend-
welche anderen Bezüge nicht angerechnet 
werden. 

(4) Das Pflegegeld ruht, wenn der 
Pflegebedürftige ein Pflegegeld oder eine 
Pflegezulage aus der Unfallversicherung 
oder aus der Kriegsopferversorgung be-
zieht. 

Ang. 6. Nach § 21 wird folgender neuer § 21 a 
eingefügt: 

§ 21 a  
(1) Blinde und solche Personen, die so 

hilflos sind, daß sie nicht ohne fremde 
Wartung und Pflege bestehen können, er-
halten Pflegegeld neben Altersruhegeld, 
Rente wegen Berufsunfähigkeit oder 
wegen Erwerbsunfähigkeit und Hinter-
bliebenenrente. 

(2) Das Pflegegeld beträgt zwei Fünftel 
der jeweiligen allgemeinen Bemessungs-
grundlage. 

(3) Das Pflegegeld kann auf irgend-
welche anderen Bezüge nicht angerech-
net werden. 

(4) Das Pflegegeld ruht, wenn der 
Pflegebedürftige ein Pflegegeld oder eine 
Pflegezulage aus der Unfallversicherung 
oder aus der Kriegsopferversorgung be-
zieht. 

Arb. 7. In § 1256 Abs. 1 wird folgende Nr. 3 a 
eingefügt: 

3 a. Zeiten, in denen sich der Versicherte 
nach dem 31. Dezember 1944 in einem 
Vertreibungsgebiet, in Österreich 
oder in Dänemark aufgehalten und 
sich in keinem Pflichtversicherungs-
verhältnis befunden hat, . 

Arb. 8. In § 1256 Abs. 1 werden in Nr. 6 hinter 
dem Wort „Vertreibung" die Worte „oder 
Flucht" eingefügt. 

Arb. 9. In § 1256 Abs. 1 wird der Nr. 6 folgen-
der Satz angefügt: 

Das Nähere wird durch Rechtsverordnung 
der Bundesregierung mit Zustimmung 
des Bundesrates geregelt. 

Ang. 10. In § 27 Abs. 1 wird folgende Nr. 3 a ein-
gefügt: 
3 a. Zeiten, in denen sich der Versicherte 

nach dem 31. Dezember 1944 in einem 
Vertreibungsgebiet, in Österreich 
oder in Dänemark aufgehalten und 
sich in keinem Pflichtversicherungs-
verhältnis befunden hat. 

Ang. 11. In § 27 Abs. 1 werden in Nr. 6 hinter  dem 
Wort „Vertreibung" die Worte „oder 
Flucht" eingefügt. 

Ang. 12. In § 27 Abs. 1 wird der Nr. 6 folgender 
Satz angefügt: 
Das Nähere wird durch Rechtsverord-
nung der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates geregelt. 

Arb. 13. In § 1258 Abs. 1 werden die Worte „1 vom 
Hundert" durch die Worte „1,2 vom Hun-
dert" ersetzt. 

Arb. 14. In § 1258 Abs. 2 werden die Worte „1,5 
vom Hundert" durch die Worte „1,8 vom 
Hundert" ersetzt. 

Ang. 15. In § 28 Abs. 1 werden die Worte „1 vom 
Hundert" durch die Worte „1,2 vom Hun-
dert" ersetzt. 

Ang. 16. In § 28 Abs. 2 werden die Worte „1,5 vom 
Hundert" durch die Worte „1,8 vom Hun-
dert" ersetzt. 

Arb. 17. In § 1259 Abs. 1 werden die Worte „1,5 
vom Hundert" durch die Worte „1,8 vom 
Hundert" ersetzt. 

Ang. 18. In § 29 Abs. 1 werden die Worte „1,5 vom 
Hundert" durch die Worte „1,8 vom Hun-
dert" ersetzt. 

Bonn, den 15. Januar 1957 

Dr. Reichstein und Fraktion 

Anlage 10 	 Umdruck 897 
(Vgl. S. 10229 B) 

Änderungsantrag der Fraktion des GB/BHE 
zum Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
(Umdruck 888) zur zweiten Beratung des Ent-
wurfs eines Arbeiterrentenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes und des Entwurfs eines Angestellten-
versicherungs-Neuregelungsgesetzes (Drucksachen 
3080, 2314, 2437, zu 2437). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel 1: 

Arb. 1. In § 1257 werden in Nr. 6 hinter den Wor-
ten „Folgen der Vertreibung oder Flucht" die 
Worte angefügt „oder des Aufenthalts in 
den Vertreibungsgebieten." 

Ang. 2. In § 27 a werden in Nr. 6 hinter den Wor-
ten „Folgen der Vertreibung oder Flucht" 
die Worte angefügt „oder des Aufenthalts in 
den Vertreibungsgebieten." 

Bonn, den 15. Januar 1957 

Dr. Reichstein und Fraktion 
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Anlage 11 	 Umdruck 899 
(Vgl. S. 10188 A, 10228 A) 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Arbeiter-
rentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes und des 
Entwurfs eines Angestelltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes (Drucksachen 3080, 2314, 2437, zu 
2437). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel 1 : 
Ang. 1. In § 3 Abs. 2 werden die Worte „die Be-

satzungsmitglieder, die" durch die Worte 
„diese Besatzungsmitglieder, sofern sie" 
ersetzt. 

Arb. 2. In § 1256 Abs. 1 Nr. 1 werden die Worte 
„die auf Grund gesetzlicher Dienst- oder 

Wehrpflicht oder während eines Krieges 
geleistet worden sind", durch die Worte 
„ , der auf Grund gesetzlicher Dienst- oder 
Wehrpflicht oder während eines Krieges 
geleistet worden ist," ersetzt. 

Ang. 3. In § 27 Abs. 1 Nr. 1 werden die Worte „die 
auf Grund gesetzlicher Dienst- oder Wehr-
pflicht oder während eines Krieges ge-
leistet worden sind", durch die Worte 
„, der auf Grund gesetzlicher Dienst- oder 
Wehrpflicht oder während eines Krieges 
geleistet worden ist," ersetzt. 

Bonn, den 15. Januar 1957 

Dr. Krone und Fraktion 
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Namentliche Abstimmungen 

zu den Entwürfen eines Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes 
und eines Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes: 

1. über die gleichlautenden Änderungsanträge der Fraktion der SPD (Um-
druck 893 Ziffer 1) und der Fraktion des GB/BHE (Umdruck 896 Ziffer 1) 
auf Streichung des § 4 Abs. 1 Nr. 1 in Art. 1 (Vgl. S. 10195 A), 

2. über die Änderungsanträge der Fraktion der SPD zu § 1252 Abs. 2 des Ar-
beiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes (Umdruck 893 Ziffer 19) 
und § 23 Abs. 2 des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes (Um-
druck 893 Ziffer 20) (Vgl. S. 10221 B), 

3. über die Änderungsanträge der Fraktion der SPD zu § 1253 Abs. 3 des 
Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes (Umdruck 893 Ziffer 21) 
und § 24 Abs. 3 des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes (Um-
druck 893 Ziffer 24) (Vgl. S. 10226 B), 

4. über die Änderungsanträge der Fraktion der SPD zu § 1253 Abs. 3 b des 
Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes (Umdruck 893 Ziffer 23) 
und § 24 Abs. 3 b des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes 
(Umdruck 893 Ziffer 26) (Vgl. S. 10226 D). 

Name Abstimmung 
1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

Abstimmung 
4 

CDU/CSU 

Frau Ackermann . . . . Nein Nein Nein Nein 
Dr. Adenauer 	 Nein — — — 
Albers 	  Nein — Nein Nein 
Albrecht (Hamburg) 	. 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Arndgen 	 Nein Nein Nein Nein 
Baier (Buchen) 	. 	. 	. 	 Nein Nein Nein Nein 
Barlage 	  Nein Nein Nein Nein 
Dr. Bartram 	 — — — Nein 
Bauer (Wasserburg) 	. 	 Nein Nein Nein Nein 
Bauereisen 	 Nein Nein Nein Nein 
Bauknecht 	 — Nein Nein Nein 
Bausch 	  Nein Nein Nein Nein 
Becker (Pirmasens) . 	. 	 Nein Nein Nein Nein 
Bender 	  Nein Nein Nein Nein 
Berendsen 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Bergmeyer . 	. 	. 	. Nein Nein Nein Nein 
Fürst von Bismarck . . . * Nein — — 
Blank  (Dortmund) 	. . . Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. Bleyler 

(Freiburg) 	 Nein Nein Nein Nein 
Blöcker 	  Nein Nein Nein Nein 
Bock 	  Nein Nein Nein Nein 
von Bodelschwingh . . . Nein Nein Nein Nein 
Dr. Böhm (Frankfurt) 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Brand (Remscheid) . . . Nein Nein Nein Nein 
Frau Brauksiepe 	. 	. 	. 	. Nein Nein Nein Nein 
Dr. von Brentano . 	. . 	. — — — — 
Brese 	  Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. Brökelschen . . Nein Nein Nein Nein 
Dr. Brönner 	 Nein Nein Nein Nein 
Brookmann (Kiel) 	• 	• 	• Nein Nein Nein Nein 
Brück 	  Nein Nein Nein Nein 
Dr. Bucerius 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. von Buchka 	• 	• 	• 	• Nein Nein Nein Nein 
Dr. Bürkel 	 Nein Nein Nein Nein 
Burgemeister 	 Nein Nein Nein Nein 
Caspers 	  Nein Nein Nein Nein 
Cillien 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Conring 	 Nein Nein Nein Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Namentliche Abstimmungen 

5. über die Änderungsanträge der Fraktion der SPD zu § 1252 Abs. 2 des 
Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes (Umdruck 893 Ziffer 19) 
und § 23 Abs. 2 des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes (Um-
druck 893 Ziffer 20) (Vgl. S. 10227 C, 10237 A), 

6. über den § 1252 des Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes 
und den § 23 des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes in der 
Fassung der Ausschußbeschlüsse (Drucksache 3080 Seiten 34 und 35) (Vgl. 
S. 10237 A, D), 

7. über die Änderungsanträge der Fraktion der SPD zu § 1259 Abs. 1 a des 
Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes (Umdruck 893 Ziffer 36) 
und§ 29 Abs. 1 a des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes (Um-
druck 893 Ziffer 38) (Vgl. S. 10244 D). 

Name Abstimmung 
5 

Abstimmung 
6 

Abstimmung 
7 

CDU/CSU 

Frau Ackermann . 	. . 	. Nein Ja Nein 
Dr. Adenauer 	 Nein Ja Nein 
Albers 	  Nein Ja Nein 
Albrecht (Hamburg) beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Arndgen 	 Nein Ja Nein 
Baier (Buchen) 	 Nein Ja Nein 
Barlage 	  Nein Ja Nein 
Dr. Bartram 	 Nein — Nein 
Bauer (Wasserburg) 	. 	 Nein Ja Nein 
Bauereisen 	 Nein Ja Nein 
Bauknecht 	 Nein Ja Nein 
Bausch 	  Nein Ja Nein 
Becker (Pirmasens) . 	. 	 Nein Ja Nein 
Bender 	  — Ja Nein 
Berendsen 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Bergmeyer 	 Nein Ja Nein 
Fürst von Bismarck . . . — Ja — 
Blank  (Dortmund) 	. . 	. Nein Ja Nein 
Frau Dr. Bleyler 

(Freiburg) 	 Nein Ja Nein 
Blöcker 	  Nein Ja Nein 
Bock 	  Nein Ja Nein 
von Bodelschwingh . . 	. Nein Ja Nein 
Dr. Böhm (Frankfurt) 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Brand (Remscheid) . 	. 	. Nein Ja Nein 
Frau Brauksiepe . 	. 	. 	. Nein Ja Nein 
Dr. von Brentano . 	. 	. 	. — — — 
Brese 	  Nein Ja Nein 
Frau Dr. Brökelschen . 	. Nein Ja Nein 
Dr. Brönner 	 Nein Ja Nein 
Brookmann (Kiel) 	. . 	 Nein Ja Nein 
Brück 	  Nein Ja Nein 
Dr. Bucerius 	 Nein Ja Nein 
Dr. von Buchka 	. 	. 	. 	. Nein Ja Nein 
Dr. Bürkel 	 Nein Ja Nein 
Burgemeister 	 Nein Ja Nein 
Caspers 	  Nein Ja Nein 
Cillien 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Conring 	 Nein Ja Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Name Abstimmung 
1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

Abstimmung 
4 

Dr. Czaja 	 	 Nein Nein Nein Nein 
Demmelmeier 	 Nein Nein Nein Nein 
Diedrichsen 	 Nein Nein Nein Nein 
Frau Dietz 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Dittrich 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Dollinger 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Donhauser 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Dresbach 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Eckhardt 	 Nein Nein Nein Nein 
Eckstein 	 — Nein Nein Nein 
Ehren 	  Nein Nein Nein Nein 
Engelbrecht-Greve . 	. 	. Nein Nein Nein Nein 
Dr. Dr. h. c. Erhard . 	. 	. Nein - Nein Nein 
Etzenbach . 	 Nein Nein Nein Nein 
Even 	  Nein Nein Nein Nein 
Feldmann 	 Nein Nein Nein Nein 
Gräfin Finckenstein 	. 	 Nein Nein * * 
Finckh 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Franz 	 Nein Nein Nein Nein 
Franzen 	 Nein Nein Nein Nein 
Friese 	  Nein Nein Nein Nein 
Fuchs 	  Nein Nein Nein Nein 
Funk 	  Nein Nein Nein Nein 
Dr. Furler 	 Nein Nein Nein Nein 
Frau Ganswindt . . . . Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. Gantenberg . . Nein Nein Nein Nein 
Gedat  	. 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Geiger (München) 	. . . Nein Nein Nein Nein 
Frau Geisendörfer . . 	. Nein Nein Nein Nein 
Gengler . 	 Nein Nein Nein Nein 
Gerns 	  Nein Nein Nein Nein 
D. Dr. Gerstenmaier . 	 Nein Nein Nein Nein 
Gibbert 	 Nein Nein Nein Nein 
Giencke . 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Glasmeyer 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Gleissner (München) Nein Nein Nein Nein 
Glüsing 	 Nein Nein Nein Nein 
Gockeln . 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Götz 	 Nein Nein Nein Nein 
Goldhagen 	 Nein Nein Nein Nein 
Gontrum 	 Nein Nein Nein Nein 
Günther 	 Nein Nein Nein Nein 
Haasler 	 Nein Nein Nein Nein 
Häussler 	 Nein Nein Nein Nein 
Hahn 	  Nein Nein Nein Nein 
Harnischfeger 	 Nein Nein Nein Nein 
Heix 	  Nein Nein Nein Nein 
Dr. Hellwig 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Graf Henckel 	. . . Nein Nein Nein Nein 
Dr. Hesberg 	 Nein Nein Nein Nein 
Heye 	  Nein Nein Nein Nein 
Hilbert 	 Nein Nein Nein Nein 
Höcherl 	 * Nein Nein Nein 
Dr. Höck 	 Nein Nein Nein Nein 
Höfler 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Holla 	  Nein Nein Nein Nein 
Hoogen 	 Nein Nein * * 
Dr. Horlacher 	 Nein Nein Nein Nein 
Horn 	  Nein Nein Nein — 
Huth 	  Nein * * * 
Illerhaus 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Jaeger 	 Nein Nein Nein Nein 
Jahn (Stuttgart) . 	. 	. 	. Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. Jochmus 	. . 	 Nein Nein Nein Nein 
Josten 	  Nein Nein Nein Nein 
Kahn 	  — — — — 
Kaiser (Bonn) 	 — — — — 
Frau Kaiser 

(Schwäbisch-Gmünd) . Nein Nein Nein Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Dr. Czaja 	 Nein Ja Nein 
Demmelmeier 	 Nein Ja Nein 
Diedrichsen 	 Nein Ja Nein 
Frau Dietz 	 Nein Ja Nein 
Dr. Dittrich 	 Nein Ja Nein 
Dr. Dollinger 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Donhauser 	 Nein Ja Nein 
Dr. Dresbach 	 Nein Ja Nein 
Dr. Eckhardt 	 Nein Ja Nein 
Eckstein 	 Nein Ja Nein 
Ehren 	  Nein Ja Nein 
Engelbrecht-Greve . 	. 	. Nein Ja Nein 
Dr. Dr. h. c. Erhard . 	. 	. Nein Ja — 
Etzenbach . 	 Nein Ja Nein 
Even 	  Nein Ja Nein 
Feldmann . 	 Nein * Nein 
Gräfin Finckenstein 	. 	 * Ja Nein 
Finckh 	  Nein Ja Nein 
Dr. Franz 	 Nein Ja Nein 
Franzen 	 Nein Ja Nein 
Friese 	  Nein Ja Nein 
Fuchs 	  Nein Ja Nein 
Funk 	  Nein Ja Nein 
Dr. Furler 	 Nein Ja * 
Frau Ganswindt . . 	. 	. Nein Ja Nein 
Frau Dr. Gantenberg . 	 Nein Ja Nein 
Gedat 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Geiger (München) . 	. 	. Nein Ja Nein 
Frau Geisendörfer . 	. 	. Nein enthalten Nein 
Gengler . 	 Nein Ja Nein 
Gerns . 	  Nein * * 
D. Dr. Gerstenmaier 	. 	. Nein * * 
Gibbert . 	 Nein Ja Nein 
Giencke . 	 Nein Ja Nein 
Dr. Glasmeyer 	 Nein Ja Nein 
Dr. Gleissner (München) Nein Ja Nein 
Glüsing 	  Nein Ja Nein 
Gockeln . 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Götz 	 Nein Ja Nein 
Goldhagen 	 Nein Ja Nein 
Gontrum 	 Nein Ja Nein 
Günther 	  Nein Ja Nein 
Haasler 	  Nein Ja Nein 
Häussler 	 Nein Ja Nein 
Hahn 	  Nein Ja Nein 
Harnischfeger 	 Nein Ja Nein 
Heix 	  Nein Ja Nein 
Dr. Hellwig 	 Nein Ja Nein 
Dr. Graf Henckel 	. 	. . Nein Ja Nein 
Dr. Hesberg 	 Nein Ja Nein 
Heye 	  Nein Ja * 
Hilbert 	  Nein Ja Nein 
Höcherl 	  Nein Ja Nein 
Dr. Höck 	 Nein Ja Nein 
Höfler 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Holla 	  Nein Ja Nein 
Hoogen 	  * Ja Nein 
Dr. Horlacher 	 Nein Ja Nein 
Horn 	  Nein Ja Nein 
Huth 	  * * * 
Illerhaus 	 Nein Ja Nein 
Dr. Jaeger 	 Nein Ja Nein 
Jahn (Stuttgart) 	 Nein Ja Nein 
Frau Dr. Jochmus . . 	 Nein Ja Nein 
Josten 	  Nein Ja Nein 
Kahn 	  — — — 
Kaiser  (Bonn) 	 — — — 
Frau Kaiser 

(Schwäbisch-Gmünd) . Ja Ja Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Karpf 	  Nein Nein Nein Nein 
Kemmer (Bamberg) Nein Nein Nein Nein 
Kemper (Trier) 	 Nein Nein Nein Nein 
Kiesinger 	 a * Nein Nein 
Dr. Kihn (Würzburg) . 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Kirchhoff 	 Nein Nein Nein Nein 
Klausner 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Kleindinst 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Kliesing 	 Nein Nein Nein Nein 
Knapp 	  Nein Nein Nein Nein 
Knobloch Nein Nein Nein Nein 
Dr. Köhler 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Koops 	  Nein Nein Nein Nein 
Dr. Kopf 	 Nein Nein Nein Nein 
Kortmann 	 Nein Nein Nein Nein 
Kraft 	  Nein Nein Nein Nein 
Kramel 	  Nein Ja Nein Nein 
Krammig 	 Nein Nein Nein Nein 
Kratz 	  Nein * * a 
Kroll 	  Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. Kuchtner . . 	 Nein Nein Nein Nein 
Kühlthau 	 Nein * * a 
Kuntscher 	 Nein Nein Nein Nein 
Kunze (Bethel) 	 Nein Nein Nein Nein 
Lang (München) . . . 	 Nein Nein Nein Nein 
Leibing 	  Nein Nein Nein Nein 
Dr. Leiske 	 Nein Nein Nein Nein 
Lenz (Brühl) 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Lenz (Godesberg) . . — Nein Nein Nein 
Lenze (Attendorn) * Nein Nein Nein 
Leonhard 	 Nein Nein Ja Nein 
Lermer 	  Nein Nein Nein Nein 
Leukert 	  Nein Nein Nein Nein 
Dr. Leverkuehn 	. 	. 	. 	. Nein Nein * * 

> Dr. Lindenberg 	. 	. 	. 	. Nein Nein Nein Nein 
Dr. Lindrath 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Löhr 	 — Nein Nein Nein 
Lotze 	  Nein Nein Nein Nein 
Dr. h. c. Lübke 	. 	. 	. 	 Nein Nein Nein Nein 
Lücke 	  Nein Nein Nein Nein 
Lücker (München) 	. . 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Lulay 	  Nein Nein Nein Nein 
Maier (Mannheim) 	. Nein Nein Nein Nein 
Majonica 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Baron Manteuffel- 

Szoege 	 Nein Nein — — 
Massoth 	 Nein Nein Nein Nein 
Mayer (Birkenfeld) 	. 	 Nein Nein Nein Ja 
Menke 	  Nein Nein Nein Nein 
Mensing 	  Nein Nein Nein Nein 
Meyer (Oppertshofen) 	. Nein Nein Nein Nein 
Meyer-Ronnenberg . . 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Miller 	  Nein Nein Nein Nein 
Dr. Moerchel 	 Nein Nein Nein Nein 
Morgenthaler 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Muckermann 	 Nein Nein Nein Nein 
Mühlenberg 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) Nein Nein Nein Nein 
Müller-Hermann . . . 	 Nein Nein Nein Nein 
Müser 	  Nein Nein Nein Nein 
Nellen 	  Nein Nein Nein Nein 
Neuburger 	 — - Nein Nein 
Niederalt 	 Nein Nein Nein Nein 
Frau Niggemeyer 	. . . Nein Nein Nein Nein 
Dr. Dr. Oberländer 	. 	. Nein Nein Nein Nein 
Dr. Oesterle 	 Nein Nein Nein Nein 
Oetzel 	  Nein Nein Nein Nein 
Pelster 	  Nein Nein Nein Nein 
Dr. Pferdmenges . 	. 	. 	. Nein Nein Nein Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Karpf 	  Nein Ja Nein 
Kemmer (Bamberg) Nein Ja Nein 
Kemper (Trier) 	 Nein Ja Nein 
Kiesinger 	 * 
Dr. Kihn (Würzburg) . 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Kirchhoff 	 Nein Ja Nein 
Klausner 	 Nein Ja Nein 
Dr. Kleindinst 	 Nein Ja Nein 
Dr. Kliesing 	 Nein Ja Nein 
Knapp 	 Nein Ja Nein 
Knobloch 	 Nein Ja Nein 
Dr. Köhler 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Koops 	  Nein Ja Nein 
Dr. Kopf 	 Nein Ja Nein 
Kortmann 	. 	 Nein Ja Nein 
Kraft 	  Nein Ja Nein 
Kramel 	 Nein Ja Nein 
Krammig 	 Nein Ja Nein 
Kratz 	  s * * 
Kroll 	  Nein Ja Nein 
Frau Dr. Kuchtner  Nein Ja Nein 
Kühlthau 	 * * * 
Kuntscher 	 Nein Ja — Kunze (Bethel) 	 Nein Ja Nein 
Lang (München) . . . 	 Nein Ja Nein 
Leibing 	 Nein Ja Nein 
Dr. Leiske 	 Nein Ja Nein 
Lenz (Brühl) 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Lenz (Godesberg) . . Nein Ja Nein 
Lenze (Attendorn) 	. . 	 Nein Ja  Nein 
Leonhard 	 Nein Ja Nein 
Lermer 	 Nein Ja Nein 
Leukert 	 Nein Ja Nein 
Dr. Leverkuehn 	. 	. 	. . * Ja  Nein 
Dr. Lindenberg 	. 	. 	. 	. Nein Ja  Nein 
Dr. Lindrath 	 Nein Ja  Nein 
Dr. Löhr 	 Nein Ja Nein 
Lotze 	 Nein Ja  Nein 
Dr. h. c. Lübke 	. 	. 	. 	 Nein Ja  Nein 
Lücke 	 Nein Ja  Nein 
Lücker (München) 	. 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Lulay 	 Nein Ja Nein 
Maier (Mannheim) . . 	 Ja Nein   
Majonica 	 Nein Ja Nein 
Dr. Baron Manteuffel. 

Szoege 	 — Ja — 
Massoth 	. 	. 	. 	. 	. 	. Nein Ja Nein 
Mayer (Birkenfeld) 	. 	 Nein Ja Nein 
Menke 	 Nein Ja Nein 
Mensing . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. Nein Ja Nein 
Meyer (Oppertshofen) 	. Nein Ja Nein 
Meyer-Ronnenberg 	. 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Miller 	  Nein Ja Nein 
Dr. Moerchel 	 Nein Ja Nein 
Morgenthaler 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Muckermann 	 Nein Ja Nein 
Mühlenberg 	 Nein Ja Nein 
Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) Nein Ja Nein 
Müller-Hermann . . . 	 Nein Ja Nein 
Müser 	 Nein Ja Nein 
Nellen 	 Nein Ja Nein 
Neuburger 	 - Nein Ja 
Niederalt 	 Nein Ja Nein 
Frau Niggemeyer 	. . . Nein Ja Nein 
Dr. Dr. Oberländer 	. . Nein Ja Nein 
Dr. Oesterle 	 Nein Ja Nein 
Oetzel 	 Nein Ja Nein 
Pelster 	 Nein Ja Nein 
Dr. Pferdmenges . . . . Nein Ja Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Nein Nein Nein Nein 
Dr. Pohle (Düsseldorf) . beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Praetorius . 	. 	. 	. Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. Probst . 	. 	. 	. Nein Nein Nein Ja 
Dr. Dr. h. c. Pünder 	. 	 Nein Nein Nein Nein 
Raestrup 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Rasner 	  Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. Rehling . 	. . 	 Nein Nein Nein Nein 
Richarts 	  Nein Nein Nein Nein 
Frhr. Riederer von Paar Nein Nein — — 
Dr. Rinke 	 Nein Ja Nein Nein 
Dr. Röder 	 Nein Nein Nein Nein 
Frau Rösch 	 Nein Nein Nein Nein 
Rösing 	  Nein Nein Nein Nein 
Rümmele 	 Nein Nein Nein Nein 
Ruf 	  Nein Nein Nein Nein 
Sabaß 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Sabel 	  Nein Nein Nein Nein 
Samwer 	  Nein Nein Nein Nein 
Dr. Schaefer 

(Saarbrücken) 	. 	. 	. 	 Nein Nein Nein Nein 
Schäffer 	  Nein — — — 
Scharnberg 	 * * * * 
Scheppmann 	 Nein Nein Nein Nein 
Schill (Freiburg) 	. 	. 	. 	 Nein Nein Nein Nein 
Schlick 	  Nein Nein Nein Nein 
Schmücker 	 Nein Nein Nein Nein 
Schneider (Hamburg) . 	 Nein Ja Nein Nein 
Schrader 	  Nein Nein Nein Nein 
Dr. Schröder (Düsseldorf) Nein — - — 
Dr.-Ing. E. h. Schuberth Nein Nein Nein Nein 
Schüttler 	 Nein Nein Nein Nein 
Schütz 	  Nein Nein Nein Nein 
Schulze-Pellengahr . 	. 	 Nein Nein Nein Nein 
Schwarz 	  Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. Schwarzhaupt Nein Nein Nein Nein 
Dr. Seffrin 	 Nein Nein Nein Nein 
Seidl (Dorfen) 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Serres 	 Nein Nein Nein Nein 
Siebel 	  Nein Nein Nein Nein 
Dr. Siemer 	 Nein Nein Nein Nein 
Solke 	  Nein Nein Nein Nein 
Spies (Brücken) 	. 	. 	. 	. Nein Nein Nein Nein 
Spies (Emmenhausen) 	 Nein Nein Nein Nein 
Spörl 	  Nein Nein Nein Nein 
Stauch 	  Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. Steinbiß 	. . 	 Nein Nein Nein Nein 
Stiller 	  Nein Nein Nein Nein 
Storch 	  Nein Nein Nein Nein 
Dr. Storm 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Strauß 	 — — — — 
Struve 	  Nein Nein Nein Nein 
Stücklen 	  Nein Nein Nein Nein 
Teriete 	  Nein Nein Nein Nein 
Thies 	  Nein Nein Nein Nein 
Unertl 	  Nein Nein Nein Nein 
Varelmann 	 Nein Nein Nein Nein 
Frau Vietje 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Vogel 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Voß 	  Nein Nein Nein Nein 
Wacher (Hof) 	 Nein Nein Nein Nein 
Wacker (Buchen) • 	• 	• 	• Nein Nein Nein Nein 
Dr. Wahl 	 Nein Nein Nein Nein 
Walz 	  Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. h. c. Weber 

(Aachen) 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Weber (Koblenz) . 	 Nein Nein Nein Nein 
Wehking 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Wellhausen 	. 	. 	. 	. Nein Nein Nein Nein 
Dr. Welskop 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Frau Pitz 	 Nein Ja Nein 
Dr. Pohle (Düsseldorf) . beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Praetorius . 	. 	. 	. Nein Ja Nein 
Frau Dr. Probst . 	. 	. 	. Nein Ja Nein 
Dr. Dr. h. c. Pünder 	. 	 Nein Ja Nein 
Raestrup 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Rasner 	  Nein Ja Nein 
Frau Dr. Rehling . . . 	 Nein Ja Nein 
Richarts 	  Nein Ja Nein 
Frhr. Riederer von Paar — Ja Nein 
Dr. Rinke 	 Nein Ja Nein 
Dr. Röder 	 Nein Ja Nein 
Frau Rösch 	 Nein Ja Nein 
Rösing 	  Nein Ja Nein 
Rümmele 	 Nein Ja Nein 
Ruf 	  Nein Ja Nein 
Sabaß 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Sabel 	  Nein Ja Nein 
Samwer 	  Nein Ja Nein 
Dr. Schaefer 

(Saarbrücken) 	. 	. 	. 	 Nein Ja Nein 
Schäffer 	  — Ja Nein 
Scharnberg 	 Nein Ja Nein 
Scheppmann 	 Nein Ja Nein 
Schill (Freiburg) 	. 	. 	. 	 Nein Ja Nein 
Schlick 	  Nein Ja Nein 
Schmücker 	 Nein Ja Nein 
Schneider (Hamburg) . 	 Nein Ja Nein 
Schrader 	  Nein Ja Nein 
Dr. Schröder (Düsseldorf) — — — 
Dr.-Ing. E. h. Schuberth . Nein Ja Nein 
Schüttler 	 Nein Ja Nein 
Schütz 	  Nein Ja Nein 
Schulze-Pellengahr . . 	 Nein Ja Nein 
Schwarz 	  Nein Ja Nein 
Frau Dr. Schwarzhaupt Nein Ja Nein 
Dr. Seffrin 	 Nein Ja Nein 
Seidl (Dorfen) 	 Nein Ja Nein 
Dr. Serres 	 Nein Ja Nein 
Siebel 	  Nein Ja Nein 
Dr. Siemer 	 Nein Ja Nein 
Solke 	  Nein Ja Nein 
Spies (Brücken) 	. 	. 	. 	. Nein Ja Nein 
Spies (Emmenhausen) 	 Nein Ja Nein 
Spörl 	  Nein Ja enthalten 
Stauch 	  Nein Ja Nein 
Frau Dr. Steinbiß 	. . 	 Nein Ja Nein 
Stiller 	  Nein Ja Nein 
Storch 	  Nein Ja Nein 
Dr. Storm 	 Nein Ja Nein 
Dr. Strauß 	 — — — 
Struve 	  Nein Ja Nein 
Stücklen 	  Nein Ja Nein 
Teriete 	  Nein Ja Nein 
Thies 	  Nein Ja Nein 
Unertl 	  Nein Ja Nein 
Varelmann 	 Nein Ja Nein 
Frau Vietje 	 Nein Ja Nein 
Dr. Vogel 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Voß 	  Nein Ja Nein 
Wacher (Hof) 	 Nein Ja Nein 
Wacker (Buchen)  Nein Ja Nein 
Dr. Wahl 	 Nein Ja Nein 
Walz 	  Nein Ja Nein 
Frau Dr. h. c. Weber 

(Aachen) 	 Nein Ja Nein 
Dr. Weber (Koblenz) . 	 Nein Ja Nein 
Wehking 	 Nein Ja Nein 
Dr. Wellhausen 	. 	. 	. 	. Nein Ja Nein 
Dr. Welskop 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Frau Welter (Aachen) Nein 
Dr. Werber 	 Nein Nein Nein Nein 
Wiedeck 	  Nein Nein Nein Nein 
Wieninger 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Willeke 	 Nein Nein Nein Nein 
Winkelheide 	 Nein Nein Nein Nein 
Dr. Winter 	 Nein Nein Nein Nein 
Wittmann 	 Nein Nein Nein Nein 
Wolf (Stuttgart) 	. 	• 	. 	• Nein Nein Nein Nein 
Dr. Wuermeling 	. . 	. 	. — — — 
Wullenhaupt 	 Nein Nein Nein Nein 

SPD 

Frau Albertz 	 Ja Ja Ja — 
Frau Albrecht (Mitten- 

wald) 	  Ja Ja Ja Ja 
Altmaier 	 Ja Ja Ja Ja 
Dr. Arndt 	 Ja Ja Ja Ja 
Arnholz 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Baade 	 Ja Ja Ja Ja 
Dr. Bärsch 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Bals 	  Ja Ja Ja Ja 
Banse 	  Ja Ja Ja Ja 
Bauer (Würzburg) 	. . . Ja Ja Ja Ja 
Baur (Augsburg) . . . 	 Ja Ja Ja Ja 
Bazille 	  Ja Ja Ja Ja 
Behrisch 	 Ja Ja Ja Ja 
Frau Bennemann . . . 	 Ja Ja Ja Ja 
Bergmann 	 Ja Ja Ja Ja 
Berlin 	  Ja Ja Ja Ja 
Bettgenhäuser 	 Ja Ja Ja Ja 
Frau Beyer (Frankfurt) Ja Ja Ja Ja 
Birkelbach 	 Ja Ja Ja Ja 
Blachstein 	 Ja Ja Ja Ja 
Dr. Bleiß 	 Ja Ja Ja Ja 
Böhm (Düsseldorf) . . 	 Ja Ja Ja Ja 
Bruse 	  Ja Ja Ja Ja 
Corterier 	 Ja Ja Ja Ja 
Dannebom 	 Ja Ja Ja Ja 
Daum 	  Ja Ja Ja Ja 
Dr. Deist 	 Ja beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dewald 	  Ja Ja Ja Ja 
Diekmann 	 Ja Ja Ja Ja 
Diel 	  Ja Ja Ja Ja 
Frau Döhring 	 Ja Ja Ja Ja 
Dopatka 	 Ja Ja Ja Ja 
Erler 	  Ja Ja Ja Ja 
Eschmann 	 Ja Ja Ja Ja 
Faller 	  Ja Ja Ja Ja 
Franke 	  Ja Ja Ja Ja 
Frehsee 	  Ja Ja Ja Ja 
Freidhof 	  Ja Ja Ja Ja 
Frenzel 	  Ja Ja Ja Ja 
Gefeller 	  Ja Ja Ja Ja 
Geiger (Aalen) 	 Ja Ja Ja Ja 
Geritzmann 	 Ja Ja Ja Ja 
Gleisner (Unna) 	. 	. 	. 	. Ja Ja Ja Ja 
Dr. Greve 	 Ja Ja Ja Ja 
Dr. Gülich 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Hansen (Köln) 	 Ja Ja Ja Ja 
Hansing (Bremen) 	. . 	 Ja Ja Ja Ja 
Hauffe 	  Ja Ja Ja Ja 
Heide 	  Ja Ja Ja Ja 
Heiland 	  Ja Ja Ja Ja 
Heinrich 	  Ja Ja Ja Ja 
Hellenbrock 	 Ja Ja Ja Ja 
Frau Herklotz 	 Ja Ja Ja Ja 
Hermsdorf 	 Ja Ja Ja Ja 
Herold 	  Ja Ja Ja Ja 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Frau Welter (Aachen) 	. * * * 
Dr. Werber 	 Nein Ja Nein 
Wiedeck 	 Nein Ja Nein 
Wieninger 	 Nein Ja Nein 
Dr. Willeke 	 Nein Ja Nein 
Winkelheide 	 Nein Ja Nein 
Dr. Winter 	 Nein Ja Nein 
Wittmann 	 Nein Ja Nein 
Wolf (Stuttgart) 	• 	• 	• 	• Nein Ja Nein 
Dr. Wuermeling 	. 	. 	. 	. — Ja — 
Wullenhaupt 	 Nein Ja Nein 

SPD 

Frau Albertz 	 Ja Nein Ja 
Frau Albrecht 	 Ja Nein Ja 
Altmaier 	 Ja Nein Ja 
Dr. Arndt 	 Ja Nein Ja 
Arnholz 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Baade 	 Ja Nein Ja 
Dr. Bärsch 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Bals 	  Ja Nein Ja 
Banse 	  Ja Nein Ja 
Bauer (Würzburg) 	. . . Ja Nein Ja 
Baut (Augsburg) . . . 	 Ja Nein Ja 
Bazille 	 Ja Nein Ja 
Behrisch 	 Ja Nein Ja 
Frau Bennemann . . . 	 Ja Nein Ja 
Bergmann 	 Ja Nein Ja 
Berlin 	  Ja Nein Ja 
Bettgenhäuser . . Ja Nein Ja 
Frau Beyer (Frankfurt) . Ja Nein Ja 
Birkelbach 	 Ja Nein Ja 
Blachstein 	 Ja Nein Ja 
Dr. Bleiß 	 Ja Nein Ja 
Böhm (Düsseldorf) . . 	 Ja Nein Ja 
Bruse 	  Ja Nein Ja 
Corterier 	 Ja Nein Ja 
Dannebom 	 Ja Nein Ja 
Daum 	  Ja Nein Ja 
Dr. Deist 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dewald 	 Ja Nein Ja 
Diekmann 	 Ja Nein Ja 
Diel 	  Ja Nein Ja 
Frau Döhring 	 Ja Nein Ja 
Dopatka 	 Ja Nein Ja 
Erler 	  Ja Nein Ja 
Eschmann 	 Ja Nein Ja 
Faller 	  Ja Nein Ja 
Franke 	 Ja Nein Ja 
Frehsee 	 Ja Nein Ja 
Freidhof 	 Ja Nein Ja 
Frenzel 	 Ja Nein Ja 
Gefeller 	 Ja Nein Ja 
Geiger (Aalen) 	 Ja Nein Ja 
Geritzmann 	 Ja Nein Ja 
Gleisner (Unna) 	• 	• 	• 	• Ja Nein Ja 
Dr. Greve 	 Ja Nein Ja 
Dr. Gülich 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Hansen (Köln) 	 Ja Nein Ja 
Hansing (Bremen) 	. . 	 Ja Nein Ja 
Hauffe 	 Ja Nein Ja 
Heide 	  Ja Nein Ja 
Heiland 	 Ja Nein Ja 
Heinrich 	 Ja Nein Ja 
Hellenbrock 	 Ja Nein Ja 
Frau Herklotz 	 Ja Nein Ja 
Hermsdorf 	 Ja Nein Ja 
Herold 	 Ja Nein Ja 
*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Name 
Abstimmung 

1 
Abstimmung 

2 
Abstimmung 

3 
Abstimmung 

4 

Höcker 	  Ja Ja Ja Ja 
Höhne 	  Ja Ja Ja Ja 
Hörauf 	  Ja Ja Ja Ja 
Frau Dr. Hubert . . . 	 Ja Ja Ja Ja 
Hufnagel 	 Ja Ja Ja Ja 
Jacobi 	  Ja Ja Ja Ja 
Jacobs 	  Ja Ja Ja Ja 
Jahn (Frankfurt) . 	. 	. 	 Ja Ja Ja Ja 
Jaksch 	  Ja Ja * * 
Kahn-Ackermann 	. . 	 Ja Ja Ja Ja 
Kalbitzer 	 Ja Ja Ja Ja 
Frau Keilhack 	 Ja Ja Ja Ja 
Frau Kettig 	 Ja Ja Ja Ja 
Keuning 	  Ja Ja Ja Ja 
Kinat 	  Ja Ja Ja Ja 
Frau Kipp-Kaule 	. . . Ja Ja Ja Ja 
Könen (Düsseldorf) . . . Ja Ja Ja Ja 
Koenen (Lippstadt) 	. . Ja Ja Ja Ja 
Frau Korspeter 	. 	. 	. 	. Ja Ja Ja Ja 
Dr. Kreyssig 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Kriedemann 	 Ja Ja Ja Ja 
Kühn (Köln) 	 Ja Ja Ja Ja 
Kurlbaum 	 Ja Ja Ja Ja 
Ladebeck 	 Ja Ja Ja Ja 
Lange (Essen) 	 Ja Ja Ja Ja 
Leitow 	  Ja Ja Ja Ja 
Frau Lockmann . . . 	 Ja Ja Ja Ja 
Ludwig 	  Ja Ja Ja Ja 
Maier (Freiburg) . 	. 	. 	 Ja Ja Ja Ja 
Marx 	  Ja Ja Ja Ja 
Matzner 	  Ja Ja Ja Ja 
Meitmann 	 Ja JA Ja Ja 
Mellies 	  Ja Ja Ja Ja 
Dr. Menzel 	 Ja Ja Ja Ja 
Merten 	  Ja Ja Ja Ja 
Metzger 	  Ja Ja Ja Ja 
Frau Meyer (Dortmund) Ja Ja Ja Ja 
Meyer (Wanne-Eickel) 	. Ja Ja Ja Ja 
Frau Meyer-Laule . . 	 Ja Ja Ja Ja 
Mißmahl 	 Ja Ja Ja Ja 
Moll 	  Ja Ja Ja Ja 
Dr. Mommer 	 Ja Ja Ja Ja 
Müller (Erbendorf) . . . Ja Ja Ja Ja 
Müller (Worms) 	. . . 	 Ja Ja Ja Ja 
Frau Nadig 	 Ja Ja Ja Ja 
Odenthal 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Ohlig 	  Ja Ja Ja Ja 
Ollenhauer 	 Ja Ja Ja Ja 

Op den Orth 	 Ja Ja Ja Ja 
Paul 	  Ja Ja Ja Ja 
Peters 	  Ja Ja Ja Ja 
Pöhler 	  Ja Ja Ja Ja 
Pohle (Eckernförde) 	. . Ja Ja Ja Ja 
Dr. Pre ller 	 Ja Ja Ja Ja 
Prennel 	  Ja Ja Ja Ja 
Priebe 	  Ja Ja Ja Ja 
Pusch 	  Ja Ja Ja Ja 
Putzig 	 Ja Ja Ja Ja 
Rasch 	  Ja Ja Ja Ja 
Dr. Ratzel 	 Ja Ja Ja Ja 
Regling 	  Ja Ja Ja Ja 
Rehs 	  Ja Ja Ja Ja 
Reitz 	  Ja Ja Ja Ja 
Reitzner 	  Ja Ja Ja Ja 
Frau Renger 	 Ja Ja Ja Ja 
Richter 	  Ja Ja Ja Ja 
Ritzel 	  Ja Ja Ja Ja 
Frau Rudoll 	 Ja Ja Ja Ja 
Ruhnke 	  Ja Ja Ja Ja 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Name Abstimmung 
5 

Abstimmung 
6 

Abstimmung 
7 

Höcker 	 Ja Nein Ja 
Höhne 	 Ja Nein Ja 
Hörauf 	 Ja Nein Ja 
Frau Dr. Hubert . . . 	 Ja Nein Ja 
Hufnagel 	 Ja Nein Ja 
Jacobi 	  Ja Nein Ja 
Jacobs 	 Ja Nein Ja 
Jahn (Frankfurt) . 	. 	. 	 Ja Nein Ja 
Jaksch 	 * Nein Ja 
Kahn-Ackermann 	. . 	 Ja Nein Ja 
Kalbitzer 	 Ja Nein Ja 
Frau Keilhack 	 Ja Nein Ja 
Frau Kettig 	 Ja Nein Ja 
Keuning 	 Ja Nein Ja 
Kinat 	  Ja Nein Ja 
Frau Kipp-Kaule 	. . . Ja Nein Ja 
Könen (Düsseldorf) . . . Ja Nein Ja 
Koenen (Lippstadt) 	. 	. Ja Nein Ja 
Frau Korspeter 	. 	. 	. 	. Ja Nein Ja 
Dr. Kreyssig 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Kriedemann 	 Ja Nein Ja 
Kühn (Köln) 	 Ja Nein Ja 
Kurlbaum 	 Ja Nein Ja 
Ladebeck 	 Ja Nein Ja 
Lange (Essen) 	 Ja Nein Ja 
Leitow 	 Ja Nein Ja 
Frau Lockmann . . . 	 Ja Nein Ja 
Ludwig 	 Ja Nein Ja 
Maier (Freiburg) . 	. 	. 	 Ja Nein Ja 
Marx 	  Ja Nein Ja 
Matzner 	 Ja Nein Ja 
Meitmann 	 Ja Nein Ja 
Mellies 	 Ja Nein Ja 
Dr. Menzel 	 Ja Nein Ja 
Merten 	 Ja Nein Ja 
Metzger 	 Ja Nein Ja 
Frau Meyer (Dortmund) Ja Nein Ja 
Meyer (Wanne-Eickel) 	. Ja Nein Ja 
Frau Meyer-Laule . . 	 Ja Nein Ja 
Mißmahl 	 Ja Nein Ja 
Moll 	  Ja Nein Ja 
Dr. Mommer 	 Ja Nein — 
Müller (Erbendorf) . . 	. Ja Nein Ja 
Müller (Worms) 	. . . 	 Ja Nein Ja 
Frau Nadig 	 Ja Nein Ja 
Odenthal 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Ohlig 	  Ja Nein Ja 

Ollenhauer 	  Ja Nein - 

Op den Orth 	 Ja Nein Ja 
Paul 	  Ja Nein Ja 
Peters 	  Ja Nein Ja 
Pöhler 	 Ja Nein Ja 
Pohle (Eckernförde) 	. . Ja Nein Ja 
Dr. Preller 	 Ja Nein Ja 
Prennel 	 Ja Nein Ja 
Priebe 	 Ja Nein Ja 
Pusch 	  Ja Nein Ja 
Putzig 	. 	 Ja Nein Ja 
Rasch 	  Ja Nein Ja 
Dr. Ratzel 	 Ja Nein Ja 
Regling 	 Ja Nein Ja 
Rehs 	  Ja Nein Ja 
Reitz 	  Ja Nein Ja 
Reitzner 	 Ja Nein Ja 
Frau Renger 	 Ja Nein Ja 
Richter 	 Ja Nein Ja 
Ritzel 	  Ja Nein Ja 
Frau Rudoll 	 Ja Nein Ja 
Ruhnke 	 Ja Nein Ja 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt 



10296 	2. Deutscher Bundestag — 184. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 16. Januar 1957 

Name Abstimmung 
1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

Abstimmung 
4 

Runge 	  Ja Ja Ja Ja 
Frau Schanzenbach . . 	 Ja Ja Ja Ja 
Scheuren 	 Ja Ja Ja Ja 
Dr. Schmid (Frankfurt) beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Schmidt (Gellersen) . Ja Ja Ja Ja 
Schmidt (Hamburg) 	 Ja Ja Ja Ja 
Schmitt (Vockenhausen) . Ja Ja Ja Ja 
Dr. Schöne 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Schoettle 	 Ja Ja Ja Ja 
Schreiner 	 Ja Ja Ja Ja 
Seidel (Fürth) 	 Ja Ja Ja . Ja 
Seither 	 Ja Ja Ja Ja 
Seuffert 	 Ja Ja Ja Ja 
Stierle 	 Ja Ja Ja Ja 
Sträter 	 * Ja Ja Ja 
Frau Strobel 	 Ja Ja Ja Ja 
Stümer 	 Ja Ja Ja Ja 
Thieme 	 Ja Ja Ja Ja 
Wagner (Deggenau) 	. . Ja Ja Ja Ja 
Wagner (Ludwigshafen) — Ja Ja Ja 
Wehner 	 Ja Ja Ja Ja 
Wehr 	  Ja Ja Ja Ja 
Welke 	  — Ja Ja Ja 
Weltner (Rinteln) 	. 	. . Ja Ja Ja Ja 
Dr. Dr. Wenzel 	. . . 	 Ja Ja Ja Ja 
Wienand 	 Ja Ja Ja Ja 
Dr. Will (Saarbrücken) 	 Ja Ja Ja Ja 
Wittrock 	 Ja Ja Ja Ja 
Zühlke 	 Ja Ja Ja Ja 

FDP 
Dr. Atzenroth 	. 	. 	. 	. 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Becker (Hersfeld) . . Nein Ja Nein Ja 
Dr. Bucher 	 Nein Ja Nein Ja 

I) Dr. Czermak 	 Nein Ja 
Dr. Dehler 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr.-Ing. Drechsel 	. . 	 Nein Ja Nein Ja 
Eberhard 	 Nein Ja Nein Ja 
Frau Friese-Korn 	. . 	 Nein Ja Nein Ja 
Frühwald 	 Nein Ja Nein Ja 
Gaul 	  Nein Ja Nein Ja 
Dr. von Golitschek 	. . 	 Nein Ja Nein Ja 
Graaf (Elze) 	 Nein Ja Nein Ja 
Dr. Hammer 	 Nein Ja Nein Ja 
Held 	  * Ja Nein Ja 
Dr. Hoffmann 	 Nein Ja * 
Frau Hütter 	 Nein Ja Ja Ja 
Frau Dr. Ilk 	 Nein Ja Nein Ja 
Dr. Jentzsch 	 Nein Ja Nein Ja 
Kühn (Bonn) 	 Ja Nein Ja 
Lenz (Trossingen) 	. . . Nein Ja Nein Ja 
Dr. Dr. 	 . Prinz zu Lö- wenstein Nein Ja Nein Ja 
Margulies 	 — Ja Nein Ja 
Mauk 	  Nein Ja Nein Ja 
Dr. Mende 	 Nein * * * 
Dr. Miessner 	 Nein Ja Nein Ja 
Onnen 	 Nein * * * 
Rademacher 	 Nein * * * 
Scheel 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Schloß 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Schwann 	 Nein Ja Nein Ja 
Stahl 	  Nein Ja Nein Ja 
Dr. Stammberger 
Dr. Starke 	 Nein Ja Nein Ja 
Weber (Untersontheim) Nein Ja Nein Ja 
Hospitanten bei der FDP 

Dr. Schneider 
(Saarbrücken) 	. 	. 	. 	 * Ja Nein Ja 

Schwertner 	 Nein Ja Nein Ja 
Wedel 	  * Ja Nein Ja 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Name Abstimmung 
5 

Abstimmung 
6 

Abstimmung 
7 

Runge 	  Ja Nein Ja 
Frau Schanzenbach . . 	 Ja Nein Ja 
Scheuren 	 Ja Nein Ja 
Dr. Schmid (Frankfurt ) . beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Schmidt (Gellersen) . Ja Nein Ja 
Schmidt (Hamburg) 	. . Ja Nein Ja 
Schmitt (Vockenhausen) . Ja Nein Ja 
Dr. Schöne 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Schoettle 	 Ja Nein Ja 
Schreiner 	 Ja Nein Ja 
Seidel (Fürth) 	 Ja Nein Ja 
Seither 	  Ja Nein Ja 
Seuffert 	  Ja Nein Ja 
Stierle 	  Ja Nein Ja 
Sträter 	  Ja Nein Ja 
Frau Strobel 	 Ja Nein Ja 
Stümer 	  Ja Nein Ja 
Thieme 	  Ja Nein Ja 
Wagner (Deggenau) 	. 	 Ja Nein Ja 
Wagner (Ludwigshafen) Ja Nein Ja 
Wehner 	  Ja Nein Ja 
Wehr 	  Ja Nein Ja 
Welke 	  Ja — — 
Weltner (Rinteln) 	. . . Ja Nein Ja 
Dr. Dr. Wenzel 	 Ja Nein Ja 
Wienand 	 Ja Nein Ja 
Dr. Will (Saarbrücken) 	 Ja Nein Ja 
Wittrock 	  Ja Nein Ja 
Zühlke 	  Ja Nein Ja 

FDP 
Dr. Atzenroth 	. 	. 	. 	. 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Becker (Hersfeld) . . Ja Nein enthalten 
Dr. Bucher 	 Ja Nein enthalten 
Dr. Czermak 	 * Nein enthalten 
Dr. Dehler 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr.-Ing. Drechsel 	. . 	 Ja Nein enthalten 
Eberhard 	 Ja Nein enthalten 
Frau Friese-Korn 	 Ja Nein enthalten 
Frühwald 	 Ja Nein Nein 
Gaul 	  Ja Nein Ja 
Dr. von Golitschek 	. 	 Ja Nein enthalten 
Graaf (Elze) 	 Ja Nein enthalten 
Dr. Hammer 	 Ja Nein enthalten 
Held 	  Ja Nein enthalten 
Dr. Hoffmann 	 * Nein enthalten 
Frau Hütter 	 Ja Nein enthalten 
Frau Dr. Ilk 	 Ja Nein enthalten 
Dr. Jentzsch 	 Ja Nein enthalten 
Kühn (Bonn) 	 Ja * * 
Lenz (Trossingen) 	. 	. . Ja Nein enthalten 
Dr. Dr. h. c. Prinz zu 

Löwenstein 	 Ja Nein enthalten 
Margulies 	 Ja Nein enthalten 
Mauk 	  Ja Nein enthalten 
Dr. Mende 	  * * * 
Dr. Miessner 	 Ja Nein Ja 
Onnen 	  * * * 
Rademacher 	 * * enthalten 
Scheel 	  -- — — 
Schloß 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Schwann 	 Ja Nein enthalten 
Stahl 	  Ja Nein enthalten 
Dr. Stammberger 	 * * * 
Dr. Starke 	 Ja Nein * 
Weber (Untersontheim) . Ja Nein enthalten 
Hospitanten bei der FDP 
Dr. Schneider 

(Saarbrücken) 	. 	. 	. 	. Ja Nein entschuld. 
Schwertner 	 Ja Nein enthalten 
Wedel 	  Ja Nein enthalten 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Name 
Abstimmung 

1 
Abstimmung 

2 
Abstimmung 

3 
Abstimmung 

4 

GB/BHE 

Elsner 	  Ja Ja Ja Ja 
Engell 	  Ja Ja Ja Ja 
Feller 	  Ja Ja Ja Ja 
Frau Finselberger 	. 	. 	 Ja Ja Ja Ja 
Gemein 	  Ja Ja Ja Ja 
Dr. Gille 	 Ja Ja Ja Ja 
Dr. Kather 	 Ja Ja Ja Ja 
Dr. Keller 	 Ja Ja Ja Ja 
Dr. Klötzer 	 Ja Ja Ja Ja 
Kunz (Schwalbach) 	. 	 Ja Ja Ja Ja 
Kutschera 	 Ja Ja Ja Ja 
Dr. Mocker 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Petersen 	  Ja Ja Ja Ja 
Dr. Reichstein 	 Ja Ja Ja Ja 
Seiboth 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Sornik 	 Ja Ja Ja Ja 
Srock 	  Ja Ja Ja Ja 
Dr. Strosche 	 Ja Ja Ja Ja 

DP 

Becker (Hamburg) 	. . . Nein Ja Nein Ja 
Dr. Brühler 	 Nein Ja Nein Nein 
Eickhoff 	  Nein Ja Nein Nein 
Dr. Elbrächter 	 Nein Ja Nein Nein 
Fassbender 	 Nein Ja Nein Nein 
Frau Kalinke 	 Nein Ja Nein Nein 
Matthes 	  Nein Ja * * 
Dr. von Merkatz . 	. . 	. — — - — 
Müller (Wehdel) 	. 	. 	. 	 Nein Ja Nein Nein 
Platner 	  Nein Ja Nein Nein 
Dr. Schild (Düsseldorf) . Nein Ja Nein Nein 
Schneider (Bremerhaven) Nein Ja enthalten Ja 
Dr. Schranz 	 Nein Ja Nein Nein 
Dr.-Ing. Seebohm 	. 	. 	. — Nein — — 
Walter 	  Nein Ja Nein Nein 
Wittenburg 	 Nein * * * 
Dr. Zimmermann 	. . . Nein Ja Nein Nein 

FVP 

Dr. Berg 	 Nein Ja Nein Nein 
Dr. Blank (Oberhausen) . Nein Ja Nein Nein 
Dr. h. c. Blücher 	. 	. 	. Nein Ja — — 
Euler 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Graf (München) 	. 	 Nein Ja Nein Nein 
Gumrum 	 Nein Ja Nein Nein 
Hepp 	  Nein Ja Nein Nein 
Körner 	  Nein Ja Nein Nein 
Lahr 	  Nein Ja Nein Nein 
von Manteuffel (Neuß) 	 Nein Ja Nein Nein 
Neumayer 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Preiß 	 Nein Ja Nein Ja 
Dr. Preusker 	 Nein — — — 
Dr. Schäfer (Hamburg) . enthalten Ja Nein Nein 
Dr. Schneider (Lollar) 	. Nein Ja Nein — 

Fraktionslos 

Brockmann (Rinkerode) Nein Ja Ja Ja 
Ruland 	  beurlaubt Nein Ja Ja 
Schneider (Brotdorf) 	. 	. -- Ja Ja Ja 
Stegner 	  Nein Ja Ja Ja 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Name Abstimmung 
5 

Abstimmung 
6 

Abstimmung 
7 

GB/BHE 

Elsner 	  Ja Nein Ja 
Engell 	  Ja Nein Ja 
Feller 	  Ja Nein Ja 
Frau Finselberger 	 Ja Nein Ja 
Gemein 	  Ja Nein Ja 
Dr. Gille 	 Ja Nein enthalten 
Dr. Kather 	 Ja Nein Ja 
Dr. Keller 	 Ja Nein Ja 
Dr. Klötzer 	 Ja Nein Ja 
Kunz (Schwalbach) 	. 	 Ja Nein Ja 
Kutschera 	 Ja Nein Ja 
Dr. Mocker 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Petersen 	  Ja Nein Ja 
Dr. Reichstein 	 Ja Nein Ja 
Seiboth 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Sornik 	 Ja Nein Ja 
Srock 	  Ja Nein Ja 
Dr. Strosche 	 Ja Nein Ja 

DP 

Becker (Hamburg) 	. . Ja Nein enthalten 

Dr. Brühler 	 Ja Nein enthalten 
Eickhoff 	  Ja Nein enthalten 
Dr. Elbrächter 	 Ja Nein enthalten 

Fassbender 	 Ja Nein enthalten 
Frau Kalinke 	 Ja Nein enthalten 
Matthes 	  * 

— 
* * 

Dr. von Merkatz . . . 	. — — 
Müller (Wehdel) 	. 	. 	. 	 Ja Nein enthalten 
Platner 	  Ja Nein enthalten 

Dr. Schild (Düsseldorf) . Ja Nein enthalten 

Schneider (Bremerhaven) Ja Nein Ja 
Dr. Schranz 	 Ja Nein enthalten 
Dr.-Ing. Seebohm 	. — — enthalten 
Walter 	  Nein Nein Nein 
Wittenburg 	 * * 
Dr. Zimmermann 	 Ja Nein enthalten 

FVP 

Dr. Berg 	 Ja Nein Nein 
Dr. Blank (Oberhausen) . Ja Nein Nein 
Dr. h. c. Blücher. 	. — Nein — 
Euler 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Graf (München) 	. 	 Ja Nein Nein 
Gumrum 	 Ja Nein Nein 
Hepp 	  Ja Nein Nein 
Körner 	 Ja Nein Nein 
Lahr 	  Ja Nein Nein 
von Manteuffel (Neuß) 	 Ja Nein Nein 
Neumayer 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Preiß 	 Ja * * 
Dr. Preusker 	 — — Nein 
Dr. Schäfer (Hamburg) . Ja Ja Nein 
Dr. Schneider (Lollar) 	 Ja Nein enthalten 

Fraktionslos 

Brockmann (Rinkerode) Ja Nein Ja 
Ruland 	  Nein Ja Nein 
Schneider (Brotdorf) . 	 Ja Nein Nein 
Stegner 	  Ja Nein Ja 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Zusammenstellung der Abstimmungen 

Abstimmung 
1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

Abstimmung 
4 

Abgegebene Stimmen  	436 437 429 427 

Davon : 
Ja  	159 222 166 195 
Nein 	. 276 215 262 232 
Stimmenthaltung . 	1 — 1 

Zusammen wie oben 	436 437 429 427 

Berliner Abgeordnete 

Name 
Abstimmung 

1 
Abstimmung 

2 
Abstimmung 

3 
Abstimmung 

4 

CDU/CSU 
Dr. Friedensburg . 	. 	. 	 Nein Nein Nein Nein 
Grantze 	 Nein Nein Ja Nein 
Dr. Krone 	 Nein Nein Nein Nein 
Lemmer 	  Nein — — — 
Frau Dr. Maxsein . . 	 Nein Nein * 
Stingl 	  Nein Nein Nein Nein 

SPD 
Brandt (Berlin) 	. 	. 	. 	 Ja Ja Ja Ja 
Frau Heise 	 Ja Ja Ja Ja 
Klingelhöfer 	 Ja Ja Ja Ja 
Dr. Königswarter 	. . 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Mattick 	  Ja Ja Ja Ja 
Neubauer 	 Ja Ja Ja Ja 
Neumann 	 Ja Ja Ja Ja 
Dr. Schellenberg 	. 	. 	. 	. Ja Ja Ja  Ja 
Frau Schroeder (Berlin) . * * * Ja 
Schröter (Wilmersdorf) . Ja Ja Ja  Ja 
Frau Wolff (Berlin)  Ja Ja Ja  Ja 

FDP 
Frau Dr. Dr. h. c. Lüders Nein Ja * * 
Dr. Reif 	  * * * Ja 
Dr. Will (Berlin) 	. 	. 	. 	. Nein Ja Nein Nein 

FVP 

Dr. Heim 	 Nein Ja Nein Nein 
Hübner 	  Nein Ja Nein Nein 

Zusammenstellung der Abstimmungen der Berliner Abgeordneten 

Abstimmung 
1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

Abstimmung 
4 

Abgegebene Stimmen 	 19 18 16 18 
Davon : 

Ja 9 13 10 1 1 
Nein 	  10 5 6 7 
Stimmenthaltung 	. — — — — 

Zusammen wie oben . 	. 19 18 16 18 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Zusammenstellung der Abstimmungen 

Abstimmung 
5 

Abstimmung 
6 

Abstimmung 
7 

Abgegebene Stimmen 	 430 436 429 

Davon: 

Ja 214 221 162 

Nein 	 216 214 227 

Stimmenthaltung — 1 40 

Zusammen wie oben 	. . 430 436 429 

Berliner Abgeordnete 

Name Abstimmung 
5 

Abstimmung 
6 

Abstimmung 
7 

CDU/CSU 

Dr. Friedensburg 	. . . Nein Ja Nein 
Grantze 	 Nein Ja Nein 
Dr. Krone 	 Nein Ja Nein 
Lemmer 	 — — — 
Frau Dr. Maxsein 	. . . * Ja Nein 
Stingl 	 Nein Ja Nein 

SPD 
Brandt (Berlin) 	. 	. 	. 	 Ja Nein Ja 
Frau Heise 	 Ja Nein Ja 
Klingelhöfer Ja Nein Ja 
Dr. Königswarter 	. . . beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Mattick  	. 	. 	. Ja Nein Ja 
Neubauer 	 Ja Nein Ja 
Neumann 	 Ja Nein Ja 
Dr. Schellenberg 	. 	. 	. 	. Ja Nein Ja 
Frau Schroeder (Berlin) . Ja Nein Ja 
Schröter (Wilmersdorf) . Ja Nein Ja 
Frau Wolff (Berlin) 	 Ja Nein Ja 

FDP 
Frau Dr. Dr. h. c. Lüders * Nein enthalten 
Dr. Reif 	 Ja Nein enthalten 
Dr. Will (Berlin) . 	. 	. 	. Ja Ja enthalten 

FVP 
Dr. Heim 	 Ja Nein Nein 
Hübner 	 Ja Nein Nein 

Zusammenstellung der Abstimmungen der Berliner Abgeordneten 

Abstimmung 
5 

Abstimmung 
6 

Abstimmung 
7  

Abgegebene Stimmen 	 18 20 20 

Davon: 

Ja  	 14 6 10 

Nein 	 4 14 7 

Stimmenthaltung 	. — — 3 

Zusammen wie oben 	. . 18 20 20 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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